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Einleitung

Die in den 1990er Jahren aufgekommene sozialwissenschaftliche Globalisierungs-
debatte kulminierte nicht zuletzt in der Frage nach einer sich entwickelnden gren-
zenlosen Gesellschaft. Diagnostiziert wurde allenthalben ein Wandel in Politik und
Gesellschaft, der auf eine zunehmende Internationalisierung der Ökonomie, eine
wachsende internationale Informationsgesellschaft, weltweite kulturelle Annähe-
rungen und die Herausbildung transnationaler Politik zurückzuführen sei (vgl.
Albrow 1998; Scharpf 1997; Hirst/Thompson 1996). Gefragt wurde weiterhin nach
den nun veränderten Handlungsmöglichkeiten nationaler Politik angesichts dieser
transnationalen Herausforderungen.

So gerieten grenzüberschreitende Prozesse und deren Regulierung zunehmend
ins Blickfeld sozialwissenschaftlicher Analysen; zum einen in Bezug auf den Ver-
lust nationalstaatlicher Steuerungsmöglichkeiten, zum anderen hinsichtlich neu
entstehender Steuerungsansprüche von Nationalstaaten über ihre Landesgren-
zen hinweg (vgl. Albert 1998; Messner 1998). Die Diagnose ging hier in zwei-
erlei Richtung: Zum einen konnte auf die Grenzen von Staatsgrenzen (Vobruba
1993; 1997a) im Sinne nationalstaatlicher Steuerungsfähigkeit verwiesen werden,
zum anderen jedoch auf einen enormen Bedeutungszuwachs von Staatsgrenzen
(vgl. Bös/Preyer 2002), zumal im Sinne einer gesteigerten Sicherungsnotwendig-
keit (vgl. Huysmans 2000; Bigo 2000; Anderson/Apap 2002). Im Zentrum sozial-
wissenschaftlicher Grenzbeobachtungen steht also die Frage nach einem Funkti-
onswandel von Staatsgrenzen und ihrer Zukunft in einer entgrenzten Welt, wobei
die Grenze selbst zur erkenntnisleitenden Kategorie erhoben wird (vgl. Bös 2000;
Haslinger 1999). Einen theoretisch fundierten Analyserahmen aktueller Grenzzu-
stände lassen die bislang vorliegenden Studien jedoch weitgehend vermissen. Die
vorliegende Studie knüpft hier an, indem sie auf der Grundlage bereits bestehen-
der Grenztheorien einen den aktuellen Bedingungen angemessenen sozialwissen-
schaftlichen Ansatz der Grenzforschung entwickelt.

Als zentrale Theoriestränge werden hierbei zum einen die Luhmannsche Grenz-
betrachtung vorgestellt, der Staatsgrenzen als Systemgrenzen interpretiert, als po-
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litische Konstrukte, die als Unterscheidung zwischen System und Umwelt fun-
gieren. Nicht was die Grenze ist, sondern vielmehr wie sie operiert, steht hierbei
im Vordergrund, wobei die gesellschaftliche Wirkung von Grenzziehungen jedoch
vernachlässigt wird. Umso größeres Gewicht kommt dieser hingegen in der Theo-
rie Georg Simmels zu, der Grenzen als Resultat sozialer Beziehungen konzipiert,
dabei jedoch politische Akteure und deren spezifische Interessen an Grenzbildun-
gen vernachlässigt. Quer zu diesen beiden Theorien stehen schließlich essentiali-
stische Grenzanalysen, hervorgegangen vornehmlich aus der politischen Geogra-
phie; diese liefern wenig Erkenntnis in einer theoretischen Auseinandersetzung
mit Grenzen, wohl aber stellen sie vielrezipierte und periodisch immer wieder
auftauchende Argumentationsmuster dar, die umso attraktiver erscheinen, als sie
Grenzen jenseits gesellschaftlicher und politischer Prozesse als naturgegebene Tat-
sachen interpretieren.

Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen scheint keine der Theorien allein
genügend Erklärungskraft zu besitzen; wohl aber werden wesentliche Bausteine
für einen theoriegeleiteten analytischen Zugang zu aktuellen Grenzzuständen ge-
liefert. Dazu muss jedoch auch der Grenzbegriff selbst erweitert werden: Grenzen
können heute nicht mehr nur einseitig als das Produkt von Akteurshandeln inter-
pretiert werden, noch führt eine gänzlich akteursunabhängige Betrachtung bei der
Frage nach Entstehung und Wirkung von Grenzen weiter. Eine Theorie der Gren-
ze, die die heutigen Gegebenheiten adäquat abbilden will, so die theorieleitende
Annahme, muss sowohl rationalistische als auch konstruktivistische Ansätze der
Grenzforschung für sich nutzbar machen und auf dem Hintergrund institutionen-
theoretischer Überlegungen Grenze als Institution eigener Art konzipieren, welche
zwar aus der Interaktion spezifischer Akteure entsteht, zugleich jedoch weitge-
hend unabhängig von diesen Akteuren, ihren Interessen und Handlungen funk-
tioniert. So rückt die Grenze selbst ins Zentrum der Betrachtung, nicht nur als Pro-
dukt einer Gesellschaft, sondern zugleich als Produzent einer diese Gesellschaft
gestaltenden spezifischen sozialen Ordnung.

Um Grenzen sowohl in institutionentheoretischer als auch in handlungstheore-
tischer Perspektive betrachten zu können, muss der Begriff der Grenze nicht nur
mit angemessenen Inhalten gefüllt, sondern auch in einen geeigneten analytischen
Rahmen gestellt werden; also Grenze nicht nur verstanden in militärischer, politi-
scher, kultureller und sprachlicher Hinsicht, sondern auch als institutionalisierter
Prozess von Exklusion und Inklusion. Auf dieser Grundlage eröffnet sich dann
die Möglichkeit, Erfahrungen und Handlungen der von Grenzziehungsprozessen
Betroffenen zu analysieren und darauf aufbauend die unterschiedlichen Formen
politischer, kultureller und ökonomischer Handlungschancen aufgrund von Gren-
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zen zu verstehen. Hierüber lassen sich schließlich auch Aussagen darüber treffen,
warum welche Grenzen wann gezogen werden, weswegen sie von den Menschen
akzeptiert oder attackiert werden und schließlich warum und in welchen Formen
Prozesse der Grenzperforierung und des Grenzabbaus stattfinden.

Eine solche Analyse ist nur dann ertragreich, wenn ihr Untersuchungsgegen-
stand selbst nicht an der Grenze endet; sichtbar wird die Grenze vielmehr erst
mittels der Versuche, grenzüberschreitendes Verhalten zu kontrollieren und zu
steuern. Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich daher neben einer Ana-
lyse praktischer europäischer Grenzsicherungspolitik auf die Strategien der Ver-
meidung von Grenzverletzungen, insbesondere auf die Vermeidung von illegaler
Migration. Am Beispiel Spaniens werden die Institution »europäische Außengren-
ze« exemplarisch analysiert und die Folgen europäischer Grenzsicherungspolitik
für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aufgezeigt. Zu konstatieren ist eine beacht-
liche Diskrepanz zwischen dem europäischen Steuerungsziel (Migrationsvermei-
dung) und dem Ergebnis dieser Steuerungsversuche (Zunahme an illegaler Mi-
gration). Die Frage der Steuerbarkeit grenzüberschreitender Prozesse, respektive
Fragen nach den Konsequenzen staatlichen Steuerungsversagens schließen sich an
und führen über den Umweg integrationstheoretischer Überlegungen schließlich
direkt zur Frage nach den Funktionsweisen europäischer Politik selbst zurück.

Den theoretischen Überlegungen folgend geht es in einer empirischen Betrach-
tung von Staatsgrenzen darum, diese zum einen in Zusammenhang mit den po-
litischen Prozessen, aus denen sie hervorgehen, zum anderen aber in Zusammen-
hang mit der durch sie erzeugten sozialen Ordnung zu interpretieren. Im Zentrum
sozialwissenschaftlicher Grenzbetrachtung steht die Beobachtung der Grenzbeob-
achtung des Staates selbst, der über Gestalt und Form seiner Grenze bestimmt und
der darüber entscheidet, wer die Grenze passieren darf beziehungsweise wem dies
verwehrt bleibt.

Diesen Überlegungen entsprechend gestaltet sich in den Kapiteln 2 und 3 die
empirische Analyse, wobei es zunächst darum geht, die Institution europäische
Außengrenze, und das heißt, die legalistischen und administrativen Akte der
Grenzziehung darzustellen. Die Grenze wird hier also zunächst als Produkt spezi-
fischer politischer Prozesse und Entscheidungen interpretiert. Im Zentrum dieser
Betrachtung stehen die Frage nach den Ursachen für die Etablierung und Aus-
weitung der Grenze und eine Analyse ihrer spezifischen Struktur und Funktion.
Dabei beziehe ich mich explizit auf die europäische Zuwanderungs-, Asyl- und
Visapolitik, an der sich die europäische Grenzsicherungspolitik besonders deut-
lich manifestiert.
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Den theoretischen Überlegungen entsprechend muss eine sozialwissenschaftli-
che Grenzbetrachtung schließlich die Frage nach der spezifischen Wirkungsmacht
der Grenze stellen. Hierzu ist es notwendig, den Blickwinkel auf die Grenze selbst
zu verändern: Grenze nicht nur verstanden als Produkt spezifischer politischer
und sozialer Prozesse, sondern zugleich als Produzenten einer ganz eigenen so-
zialen Ordnung, die zwischen Drinnen und Draußen, Zentrum und Peripherie,
Gewinnern und Verlierern unterscheidet und darüber hinaus die Politik der Gren-
ze selbst strukturiert.

Diese strukturierende Wirkung der europäischen Institution Grenze wird am
Beispiel der spanischen Migrations- und Arbeitsmarktpolitik analysiert.

Das Beispiel der Zuwanderungspolitik als eines wesentlichen Teils der europäi-
scher Grenzsicherungspolitik bietet sich an, da sich die Wirkung der Grenze hier
besonders deutlich zeigt: Die sowohl quantitative als auch qualitative Begrenzung
von Zuwanderung, sowohl den Ausbildungsgrad als auch die finanziellen Mittel
oder schlicht die ethnische Herkunft der Migranten betreffend, führt im Ergeb-
nis nicht zu der beabsichtigten Verringerung des Immigrationsvolumens, sondern
bringt lediglich vermehrt illegale Migration hervor. Ob dies jedoch unfreiwilliges
Produkt einer zu strikten Grenzschließungspolitik ist, oder vielmehr fixer Bestand-
teil einer kalkulierten Grenzrealität, bleibt zu beantworten.
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1 Die Theorie der Grenze

Der Prozess der europäischen Integration hat mit der europäischen Außengrenze
eine Institution hervorgebracht, die einerseits das Ergebnis einer neuen politischen
Ordnung, zum anderen aber zugleich der Produzent einer durch diese politische
Ordnung geprägten Gesellschaft ist.

Die Aufgabe einer aktuellen Grenztheorie muss es sein, einen theoretischen Zu-
gang zu entwickeln, der insbesondere diesem dualen Charakter der Grenze Rech-
nung trägt. Das ist zugleich das leitende Argument: Ein tragfähiger Ansatz zur
Interpretation aktueller Grenzzustände bildet sich aus der Schnittmenge unter-
schiedlicher theoretischer Ansätze. Um den Charakter und die Wirkungsweise
der europäischen Außengrenze erfassen zu können, müssen diese vorliegenden
Überlegungen jedoch reformuliert werden. Weder eher akteurszentrierte Interpre-
tationsmodelle, die Grenzen einzig in ihrer Entstehung und Entwicklung, nicht
jedoch in ihrer Wirkung erklären können, noch solche Ansätze, die Handlungen
und Eigenschaften von Akteuren auf der Grundlage der Grenzen selbst interpre-
tieren, können diesem Anspruch gerecht werden. Daher wird auf der Basis der
verschiedenen Grenzinterpretationen und Grenztheorien eine Verknüpfung vor-
geschlagen, die im Ergebnis die Grenze als Institution konzipiert.

Der Ertrag einer solchen Betrachtung liegt in dem Vermögen, die Grenze selbst
sowohl als abhängige als auch als unabhängige Untersuchungsvariable zu begrei-
fen und so den empirischen Gegebenheiten aktueller Grenzzustände anzupassen.

Und darum geht es im Folgenden: Nach einer Betrachtung der begrifflichen und
sozialhistorischen Entwicklung der Grenze (1.1) werden auf der Grundlage beste-
hender Grenztheorien (1.2) und unter Rückgriff auf vorliegende Grenzanalysen
(1.3) die Bedingungen und Möglichkeiten einer aktualisierten Grenzanalyse erör-
tert. Vorgeschlagen wird, Grenzen als Institutionen zu interpretieren, und so einen
Rahmen zu schaffen, in dem nicht nur das Handeln spezifischer Akteure in Bezug
auf die Grenze, sondern auch der Einfluss der Institution Grenze auf das Handeln
der betroffenen Akteure und die daraus resultierenden Folgen analysiert werden
können (1.4).
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1.1 Die Genealogie der Grenze

»Die Geschichte der Welt kann am besten von ihren Grenzen her beobachtet wer-
den«, schreibt der französische Historiker Pierre Vilar - und meint damit nicht die
Grenzen der Welt, sondern eben die Grenzen in der Welt (Vilar 1985: 38). Und tat-
sächlich: Auch die Analyse der wissenschaftlichen Diskurse über Grenzen der ver-
gangenen zweihundert Jahre ist nicht nur die Analyse eines Begriffs, sondern zu-
gleich eine Bestandsaufnahme politischer und gesellschaftlicher Verfasstheit, eine
Betrachtung des Verhältnisses von Natur, Staat und Individuum, also eine Analyse
politischer, gesellschaftlicher und letztlich ideengeschichtlicher Entwicklungen.

Eine Auseinandersetzung mit dem Begriff der Grenze führt rasch an begriffli-
che Grenzen: Steht uns in den romanischen Sprachen eine Fülle von Begriffen zur
Umschreibung von Grenzen und grenzspezifischen Zuständen zur Verfügung, so
müssen wir uns im Deutschen zumeist mit Hilfskonstruktionen begnügen1. Nach
dem Grimmschen Wörterbuch von 1935 ist das deutsche Wort Grenze dem polni-
schen granica beziehungsweise dem russischen und tschechischen kranile entnom-
men2 und bereits seit dem 13. Jahrhundert im Deutschordenslande bekannt, dem
Begriff der Marcke (got., althdt. marka) jedoch erst im Laufe des 16. Jahrhunderts,
insbesondere durch den Gebrauch in Luthers Bibelübersetzungen vorgezogen und
in den allgemeinen Sprachgebrauch übernommen worden.

Zur Begriffsgeschichte heißt es: »im eigentlichen sinne bezeichnet grenze die ge-
dachte linie, die zur scheidung von gebieten der erdoberfläche dient; der sprach-
gebrauch vergröbert vielfach den begriff, indem er ihn überträgt auf die äußeren
merkmale, denen die grenze folgt, z.b. wälle, wasserläufe, gebiergszüge.« (Grimm
1935; 1984: 127) Bereits diese Definition verweist auf einen wissenschaftlichen Dis-
put, der zu eben jener Zeit Hochkonjunktur erlebte; die Fragen, was denn als Gren-
ze zu bezeichnen sei, wo und vor allem durch wen Grenzen gezogen würden, so-
wie die Funktion von Grenzen standen Jahrzehnte hindurch zur Diskussion.

Zunächst, so das Grimmsche Wörterbuch, sei der Begriff der Grenze zur Be-
zeichnung privaten Besitzes im Sinne von Eigentumsgrenzen genutzt worden und
erst allmählich zur Bezeichnung »politischer Gebilde«, insbesondere aber im Sin-

1 Febvre (1953; 1988) gibt hier einen recht ausführlichen Überblick. Im Altfranzösisch kannte man fins,
dann confins. Heute wird vornehmlich frontière (Geländestreifen, Verteidigungswall) benutzt, ebenso wie
limites oder frontières (Demarkationslinie). Im Italienischen ebenfalls la frontiera, fine, termini ebenso wie
im Spanischen frontera, limite und confin (vgl. Febvre 1953;1988: 36). Am differenziertesten scheint aber
das Englische, welches zwischen frontier (Grenzraum), boundary (Demarkationslinie), border (Rand, Saum),
margin (Rand, Außensaum) und limit (Begrenzung, auch im abstrakten Sinne) unterscheidet.

2 Wenngleich Medick in seinem umfassenden Überblick über die Bedeutung der Grenze bemerkt, dass
das Wort Grenze sich erst seit dem 12. Jahrhundert aus dem Slawischen, genauer: Pomeranischen und
nicht dem Polnischen entwickelt hat (vgl. Medick 1995: 158).
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ne von Landesgrenzen, in Gebrauch gekommen (vgl. Grimm 1935; 1984: 128f.). Im
französischen Sprachgebrauch wurden bis ins 14. Jahrhundert hinein Landesgren-
zen mit fins bezeichnet, also als Saum beziehungsweise Randzone von Territorien,
dessen Enden nicht eindeutig definiert waren, sondern vielmehr Übergangszonen
darstellten. Dies verweist auf die politische Verfasstheit jener Zeit: Anders als in
späteren Staatskonzeptionen setzte sich der Herrschaftsbereich im Feudalismus
aus der Summe von Grundherrschaften und Städten zusammen, in denen sich un-
terschiedlichste Rechtsansprüche überschnitten und somit eindeutige territoriale
Zuordnungen unmöglich machten (Horn/ Kaufmann/ Bröckling 2002: 11f.; vgl.
hierzu auch Karp 1972). Die Grenze selbst stellte eine Art Kontaktzone, einen Ver-
handlungsraum über Herrschaftsansprüche dar, in dem die Grenzen von Herr-
schaft immer wieder neu bestimmt wurden. Erst im Zuge der modernen Staatsbil-
dung mit Herausbildung der Flächenstaaten entstanden aus diesen Grenzsäumen
lineare Grenzen - und mit ihnen zwei neue Begriffe: Limite, die Grenze im juristi-
schen Sinne, und frontière, die Grenze im militärischen und politischen Sinne (»The
frontier was that, which etymologically and politically, ’stood face to’ an enemy«
(Sahlins 1990: 1425)).

Im Zuge der modernen Staatswerdung wurden beide Begriffe rasch konkreter.
»Grenzen«(sowohl frontière als auch limite) bezeichnen nun auf Landkarten zu ver-
zeichnende politische Linien, mit denen staatliche Macht räumlich festgehalten
wird.

Der territoriale Begriff der Grenze wird seither in einem Atemzug mit Staat
und staatlicher Souveränität genannt und bekommt schließlich die Bedeutung ei-
ner »Schranke wider mögliche Einfälle und Angriffe der Anrainer« (Febvre 1953;
1988: 32). Im Laufe des 15. und 16. Jahrhunderts entwickelten sich zudem ein kla-
reres Bewusstsein staatlicher Souveränität und damit erste Formen von nationalen
Zusammengehörigkeitsgefühlen der Untertanen sowie ein wachsender Machtan-
spruch von Seiten der Fürsten.3 Und dies, so Febvre war die Voraussetzung des
Bedeutungswandels von limites zu frontières: »Zuvor setzte man seinen Fuß über
die limite; Aristokraten, Gebildete, Händler übertraten sie ohne Aufhebens. Die
frontière existierte nur für Militärs und die Fürsten, und auch das nur in Kriegszei-
ten. [..] Daß aber endlich frontière unter Beibehaltung seiner alten militärischen Be-
deutung synonym mit limite geworden ist, daß wir dies heute bevorzugen, um die
mit Grenzsteinen und -pfählen abgesteckte Außenkante des Landes zu bezeichnen

3 Komlosy (1995) interpretiert diesen Prozess im Rahmen ökonomischer Veränderungen, denn schließ-
lich, so führt sie aus, kommt es mit der Territorialisierung der Staaten und der Entwicklung ihrer Binnen-
märkte zu einer scharfen Abgrenzung nach außen: »Erst jetzt entstand das Konzept von der Staatsgrenze
als einer durchgängigen Linie, deren Verlauf eindeutig im Terrain (und auf Landkarten) festgelegt war.«
(Komlosy 1995: 391; vgl. auch Schwarzer/Denzel 1991)
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- beruhen nicht diese neuesten Veränderungen darauf, daß man eine ständige, all-
gemeine Wehrpflicht eingerichtet und die Nation völlig militarisiert hat?« (Febvre
1953; 1988: 33)

Der Begriff der Grenze bekommt damit einen ganz neuen Sinn: Verwies Grenze
zuvor auf den Raum hinter beziehungsweise vor der Linie, so rückt nun im Zuge
der Militarisierung und politisch-kulturellen Neuordnung der Gesellschaften die
Grenze als Linie selbst in den Vordergrund des Interesses.4

Allerdings ist es schließlich die Bedeutung, die der Grenze im Falle kriegerischer
Auseinandersetzungen zukommt, die letztlich auf die räumliche Verfasstheit von
Grenzen selbst verweist: »Alle kriegerischen Aufmärsche und Überschreitungen,
sowie die Kämpfe um Grenzen lehren, daß militär-geographisch die Grenze nur als
Raum zu fassen ist. Man stellt keine Armeen längs einer geometrischen Linie auf.
Für den Feldherren kann die Grenze nur ein Raum mit mehr oder weniger gün-
stigen Bedingungen für militärische Operationen bedeuten, welche bald diesseits,
bald jenseits der abstrakten Grenzlinie verwirklicht sind, dieselbe durchkreuzend
oder unterbrechend.« (Ratzel 1923; 1974: 397) Die Grenze selbst wird nun also zum
Raum, der Gestaltungsmöglichkeiten und -notwendigkeiten in sich birgt.5

Wie dieser kurze historisch-etymologische Abriss zeigt, kam es zunächst mit
Herausbildung des modernen Flächenstaats zu einem Übergang vom Grenzsaum
zur Grenzlinie (vgl. Karp 1972; zum Zusammenhang Grenzbildung und Entste-
hung des modernen Nationalstaats vgl. auch Anderson 1996: 18ff.). Diese Grenzli-
nie war jedoch von Beginn an eine dynamische, die insbesondere durch kriegeri-
sche Auseinandersetzungen nach innen zurückwich beziehungsweise nach außen
expandierte.

Die heutigen postnationalstaatlichen Grenzen haben einmal mehr ihre Gestalt
verändert: Im Zuge von Transnationalisierungstendenzen werden politische Ge-
bilde neu definiert, verlieren Staatsgrenzen einerseits an Bedeutung. Dies führt je-
doch andererseits geradezu zwangsläufig zum Aufbau neuer Grenzen (vgl. Kom-

4 Medick verweist darauf, dass die Begriffsgeschichte im Deutschen ganz ähnlich verlief, vor allem hin-
sichtlich eines verstärkten territorialen »Grenzliniendenkens« im 18. Jahrhundert (vgl. Medick 1995).

5 Einen ähnlichen Grenzbegriff konzipiert der US-amerikanische Historiker Frederick Jackson Tur-
ner 1893 in seinem Entwurf einer nordamerikanischen Geschichte, in der er die Entwicklung der US-
amerikanischen Zivilisation anhand einer Beobachtung der Siedlungsgrenzen im Westen der USA unter-
sucht. Turner geht davon aus, dass nicht die europäischen Wurzeln maßgeblich die gesellschaftliche und
politische Entwicklung des Landes beeinflusst haben, sondern vielmehr die Möglichkeit, sich gen Westen
frei auszubreiten: Offene Grenzen, so Turners These, seien die Bedingung für die Herausbildung einer of-
fenen Gesellschaft (vgl. hierzu auch Medick 1991: 158). In seiner Grenzkonzeption hält er an der Linearität
der Grenze fest, konzipiert sie jedoch als eine bewegliche, dynamische Grenze und schreibt so der frontier
zugleich die Bedeutung des Grenzsaums - im Sinne unerschlossener Gebiete (bei Turner auch Synonym
für den ’Westen’) zu (vgl. Turner 1893; 1994; vgl. ausführlich hierzu insbesondere Beck 1955; Gerhard 1962;
Hilton/van Minnen 2004).
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losy 1995: 385; zum symbolischen Gehalt dieses aktuellen Grenzaufbaus vgl. Eig-
müller/Schmidt 2005). Diese Grenzen verlaufen sowohl linear als auch punktuell,
sie verlaufen entlang territorialer Demarkationslinien ebenso wie weit davon ent-
fernt. Sie entfalten ihre Wirkungen genauso gut an der Grenzlinie selbst wie auch
im Innern beziehungsweise weit vor der Grenze.

Nicht nur die Grenze selbst veränderte sich, sondern damit einhergehend auch
die Vorstellung davon, was Grenze meint, welcher Art sie ist und welche Funktion
sie nach innen wie auch nach außen wahrnimmt. Inwieweit, so die grundlegen-
de Frage, können die theoretischen Konzepte der Vergangenheit diese aktuellen
Grenzzustände noch adäquat beschreiben?

Im Folgenden will ich den (sozial-)wissenschaftlichen Diskurs der Grenze dar-
stellen und vor allem den Fragen nach 1.) der Entstehung von Grenzen, 2.) der
Gestalt von Grenzen und 3.) der Wirkung von Grenzen nachgehen.

1.2 Grenztheorien: Vorstellungen von Räumen und Grenzen

Sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit Grenzen und den sie umschließenden
Räumen hat Konjunktur, sind doch in der jüngsten Zeit die Vorgänge an den Gren-
zen wieder in das Blickfeld empirischer sozialwissenschaftlicher Analysen gerückt
(vgl. beispielsweise Anderson 2000; Anderson/Apap 2002; Wilson/Hastings 1998;
Rösler/Wendl 1999). Auseinandersetzungen mit den theoretischen Konzepten von
Grenzen und Räumen hingegen sind nach wie vor rar, wenngleich das Thema
des Raums mittlerweile einen gewissen Stellenwert in der sozialwissenschaftlichen
Theoriebildung wiedererlangt hat (vgl. hierzu insbesondere die Arbeit von Löw
2001).6

Die Beschäftigung mit Räumen, so möchte man meinen, schließt eine Beschäf-
tigung mit Grenzen ein - werden Räume doch erst durch die sie vom Umfeld
trennenden Grenzen zu einer wahrnehmbaren Größe. Die Rezeption vorliegen-
der raumsoziologischer Arbeiten zeigt jedoch, dass Grenzen hier lediglich als

6 Auch die Beschäftigung mit Räumen war nach der in die Perversion verkehrten wissenschaftlichen
und vor allem politisch-praktischen Verwendung des Raumbegriffes im nationalsozialistischen Deutsch-
land unmöglich geworden; handelte es sich doch hierbei nicht um einen bloßen Begriff, der in jener Zeit
eine herausragende Stellung eingenommen hatte, sondern vielmehr war das Konzept, welches sich hinter
dem Begriff des Raumes verbarg, selbst zum Wegbereiter nationalsozialistischer Ideologie geworden, der
Begriff des Raums somit selbst zu einem »Zentralideologem« (vgl. Köster 2002: 11). Ob die Perversion
letztlich bereits in der Wissenschaft selbst angelegt war, bleibt hier dahin gestellt. Wenngleich bereits 1977
von Konau unter dem Titel »Raum und soziales Handeln« eine einschläge Studie über diese bis dahin
»vernachlässigte Dimension soziologischer Theoriebildung«, so der Untertitel des Buches, erschienen ist,
ist Raum erst seit Mitte der 1990er Jahre wieder eine Kategorie, die insbesondere in der Soziologie beachtet
und behandelt wird (vgl. insbesondere Löw 2001; Läpple 1991; Schroer 2003).
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Begleiterscheinungen räumlicher Zustände interpretiert werden und ihnen jeg-
liche strukturierende Wirkung abgesprochen wird, die Wirkung von Grenzen
in der Konstitutionsgeschichte von Räumen somit weitgehend unbeachtet bleibt
(vgl. z.B. Konau 1977; Löw 2001). Zudem wird die »politische Strukturierung des
Raums« (Eigmüller/Vobruba 2006) als soziologischer Untersuchungsgegenstand
weitgehend abgelehnt und der Raumbegriff selbst in Folge dessen entterritoriali-
siert (vgl. Konau 1977: 215ff.).7 Schließlich will die »Raumsoziologie« (Löw 2001)
ihren Untersuchungsgegenstand doch aus der »Anordnung der Menschen und so-
zialen Güter« heraus ableiten und damit vollkommen vom Grenzbegriff trennen.

Auch eine sozialwissenschaftliche Grenzanalyse sollte ihr Augenmerk auf die-
se Anordnung richten, wenngleich es ihr auch um das Zustandekommen dieser
Anordnung, also um den Prozeß selbst gehen sollte und nicht nur um sein Ergeb-
nis, wie von der Raumssoziologie betont, um so die Implikationen von Grenzzie-
hungen für die sozialwissenschaftliche Gesellschaftsanalyse sichtbar zu machen.
Ebenso wie die Raumsoziologie ihren Untersuchungsgegenstand »in den Hand-
lungsverlauf integriert« und somit »als ein soziales Gebilde« erfasst (Löw 2001:
13), muss auch eine Theorie der Grenze einen prozessualen Begriff ihres Unter-
suchungsgegenstandes entwickeln, der die Grenze zugleich als Produkt und als
Produzenten sozialer Ordnung konzipiert. Wie im Folgenden zu sehen sein wird,
ist die Entwicklung eines solchen Grenzbegriffs nur auf der Grundlage einer Kom-
bination beziehungsweise eines Nebeneinander unterschiedlicher Erklärungsan-
sätze möglich. Um der Frage nach einer den aktuellen Gegebenheiten angemes-
senen Grenztheorie nachzugehen, ist es daher zunächst notwendig, die Vorstel-
lungen von Grenzen und den sie umschließenden Räumen nachzuvollziehen und
sie dahingehend zu überprüfen, ob sie im Sinne einer empirisch tragfähigen Un-
tersuchung von Grenzen standhalten. Analytisch lassen sich hier vornehmlich drei
Richtungen erkennen: Erstens eine essentialistische Grenzvorstellung, in der Gren-
zen als Begrenzungen von Territorien konzipiert werden, als gegebene Größen,
die den Raum in Territorialstaaten unterteilen und die vor allem anhand von Zäu-
nen, Mauern, Wachposten oder Grenzsteinen sichtbar, und das heißt unabhängig
von Menschen und ihren Handlungen real werden. Zweitens eine konstruktivisti-
sche beziehungsweise systemtheoretische Annäherung an den Grenzbegriff, der
die territoriale Grenze dekonstruiert und durch eine systemische ersetzt. Territo-
riale Grenzen sind hier lediglich in der gesellschaftlichen Interaktion präsent, da
sie organisierte Differenzen sind, die nur in einem von Kontingenz gesteuerten

7 Die Entterritorialisierung des Grenzbegriffs in der Soziologie wird besonders bei Lamot/Molnár (2002)
deutlich, die unter dem Titel »The Study of Boundaries in the Social Sciences« ausschließlich soziologische
Grenzanalysen ohne staatlichen bzw. geographischen Grenzbezug vorstellen.
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Sinnhorizont als Kommunikation überhaupt operieren können. Und drittens der
Simmelsche Grenzbegriff, der Grenze ebenfalls als Ergebnis sozialer Interaktion
bezeichnet, jedoch auf der Grundlage territorialer Grenzziehungen Folgen für ge-
sellschaftliches Handeln ableitet.

Die Darstellung und Interpretation dieser grenztheoretischen Ansätze soll
schließlich in einer Synthese dieser Überlegungen in einen neuen sozialwissen-
schaftlichen Grenzansatz münden. Um zu klären, ob dieser die heutige Grenzrea-
lität tatsächlich abzubilden und wiederzugeben vermag, muss er empirisch gete-
stet werden. Dies wird im weiteren Verlauf geschehen. Teil dieses theoretischen
Überblicks wird zunächst jedoch abschließend die Betrachtung zweier bereits vor-
liegender Grenzstudien sein, die zum einen Grundlage, zum anderen jedoch auch
Abgrenzungspotential für den Fortgang der eigenen Untersuchung bergen. Ab-
schließend wird das analytische Werkzeug der empirischen Grenzuntersuchung
vorgestellt.

1.2.1 Grenze essentialistisch betrachtet

»Der Versuch der wissenschaftlichen Behandlung der politischen Grenze
muss von dem allgemeinen geographischen Begriffe der Grenze ausgehen [. . . ]
und wird naturgemäss bei den Grenzen organischer Ausbreitungen [..] An-
schluss zu suchen haben. Dabei lassen sich allgemeine Eigenschaften der Rän-
der von Verbreitungsgebieten an der Erde erkennen, unter denen die der Ver-
breitungsgebiete lebendiger Wesen eine grössere Zahl von Berührungen mit der
politischen Grenze zeigen.« (Ratzel 1892: 53)

Wissenschaftliche Grundlage der essentialistischen Grenzbetrachtung ist die 1880
von dem Geographen und Biologen Friedrich Ratzel begründete, politische Geo-
graphie beziehungsweise Anthropogeographie, die eine organische Beziehung
zwischen Staat und Raum herstellte.8 Diese organische Sichtweise äußerte sich zwei-
fach: Zum einen als Wechselbeziehung zwischen Mensch und Umwelt, auf die
Grenze bezogen in der These der »natürlichen Grenze«; zum anderen in der Be-
trachtung der Grenze als Organismus, der dynamischen Veränderungen unterwor-
fen ist.9

8 Die politische Geographie Ratzels blickte auf eine weite geistes- und naturwissenschaftliche Traditi-
on, nicht nur in Deutschland, sondern ebenso in Frankreich und im anglo-amerikanischen Sprachraum,
zurück (für einen Überblick vgl. Schöller 1957; Ossenbrügge 1983).

9 Vor allem die erste These der ’natürlichen’ Grenze war nicht neu, sondern wurde bereits vom 17. Jahr-
hundert an in Frankreich als politische Leitvorstellung proklamiert und diente die Jahrhunderte hindurch
insbesondere zur Legitimierung expansiver Politik (vgl. Fröbel 1861: 118f.; Pounds 1951; Braudel 1989:
325ff.; Sahlins 1990). In Deutschland wurde diese Idee freilich in pervertierter Form weiterentwickelt und
prägte in Gestalt des geopolitischen Instituts um Karl Haushofer, Otto Maull und Erich Obst die natio-
nalsozialistischen Expansionspläne (vgl. hier vor allem die Schriften von Haushofer 1925; Maull 1925;
Hassinger 1932; für einen kritischen Überblick vgl. Ebeling 1997). Auch Ratzels Anthropogeographie, auf
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Ursache der Herausbildung von Grenzen ist nach Ratzel das Bemühen um op-
timale Nutzung von Boden in geographisch und klimatisch eingeschränkten »Le-
bensräumen«. Die Grenze ist nach Ratzel etwas Dynamisches, etwas sich ständig
in Veränderung Befindendes. Hinsichtlich der Entwicklung von Grenzen formu-
liert er zwei Gesetze: Zum ersten »das Streben nach Vereinfachung«: »Grenzsäu-
me und Mark ziehen sich auf die ideale Vorstellung einer Grenzlinie zusammen
[. . . ] um in fortwährender Abgleichung sich aller Unebenheiten immer mehr zu
entledigen und zugleich der kürzesten Linie sich zu nähern.« (Ratzel 1923; 1974:
400). Und zum zweiten die »Angleichung der Grenze«, die neben »jenen großen
Veränderungen durch große geschichtliche Erschütterungen« zu »kleineren Ver-
schiebungen« der Grenze führt, »die großenteils vertragsmäßig bestimmt werden,
um sie immer besser ihrem Zweck anzupassen« (ebd.: 401).10

Die Funktion der Grenze im Sinne der Ratzelschen »Biogeographie« (vgl. Butt-
mann 1977: 89; ausführlich Müller 1996) ist die eines »peripherischen Organs«,
welches einen Staat umgibt, gleich einer Haut, die den Staat als lebenden Orga-
nismus umkleidet: »Die Grenze ist die Peripherie des Staats-, Wirtschafts-, Völker-
gebiets, durch die die Aufnahme und Ausgabe aller der Stoffe stattfindet, die das
Leben eines Volkes und Staates braucht und abgibt. Ein beständiges Geben und
Nehmen findet durch die Grenze seine unzähligen Wege.« (Ratzel 1923; 1974: 434;
vgl. hierzu auch Presscott 1987: 8ff.) Die Grenze weist somit ein gewisses Eigen-
leben auf, sie wird »zu einem höchst eigentümlichen Organ des Gebiets, das von
ihr umschlossen wird, und nimmt zu seinen anderen Teilen eine Stellung ein, die
sich durchaus nicht in der Vorstellung erschöpft, daß in ihr die äußersten Punk-
te des Gebiets gelegen seien« (ebd.: 510). Vielmehr kommt der Grenze neben der
Funktion der Sicherung auch die der »Förderung des Austauschs« zu, »und bei-
de verbinden sich, wie in den Epidermoidalgebilden von Pflanzen und Tieren, zu
sehr merkwürdigen peripherischen Organen« (ebd.: 434).

Ratzel entwirft also eine Vorstellung von Grenze, die jenseits von Grenzlinien in-
nerhalb eines Grenzsaums ihre volle Wirkung entfaltet, denn »der Grenzsaum ist
das Wirkliche, die Grenzlinie die Abstraktion davon« (Ratzel 1923; 1974: 385). Eine
Tatsache sei hingegen, so Ratzel, das Trennende zwischen verschiedenen Gebieten,

die im Folgenden nicht näher eingegangen wird, findet ihre Grundlagen im Sozialdarwinismus. In sei-
nen beiden Hauptwerken beschreibt er die ’natürliche’ Verdrängung weniger entwickelter Lebensformen
durch höher entwickelte in einem »Kampf um Lebensraum« (vgl. insbesondere Ratzels Anthropogeogra-
phie (1891) und die Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, des Verkehres und des Krieges
(1897)).
10 Presscott weist darauf hin, dass nicht nur die Entwicklung Deutschlands eben jenen Gesetzen zu gehor-

chen schien, wie beispielsweise ein Gebietstausch zwischen Bayern und Österreich am 14. April 1816 oder
auch die Kolonialpolitik Großbritanniens, Belgiens, Deutschlands und Frankreichs zeigen (vgl. Presscott
1987: 9).
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das Verschiedene äußere sich in »fremden Gesichtern«, dem »fremden Schnitt der
Kleidung« oder auch »fremden Inschriften« (ebd.: 384). Die Grenze ist also kultu-
rell wahrnehmbar. Eine klare Linie zwischen hier und dort lässt sich jedoch nach
Ratzel nicht ziehen. Zumindest nicht willkürlich, wohl aber, so die Grundthese
Ratzels, entlang sogenannter »natürlicher Grenzen« (vgl. Ratzel 1923; 1974: insbe-
sondere Kap. 18, 404 ff.). Natürliche Grenze meint die Begrenzung von Territorien
durch natürliche Gegebenheiten wie etwa Flüsse, Berge, Seen. Jedoch bedeutet das
Konzept der ’natürlichen’ Grenze »viel mehr als nur die Anlehnung einer politi-
schen Grenze an natürliche Erscheinungen. Das natürlichst begrenzte Land ist das
mit einem Naturgebiet zusammenfallende, wobei die Geschlossenheit nicht bloß
äußerlich an der Grenze, sondern auch im Innern in der Zusammengehörigkeit
dessen liegt, was von ihr umschlossen wird. Wo diese vorhanden ist, kommt [es]
auf die Grenzen an sich oft gar nicht mehr soviel an, denn die geographische Indi-
vidualität fördert nun die politische Individualisierung.« (ebd.: 418, Hervorhebung
im Original)

Eine ’gute’ Grenze ist somit abhängig von natürlichen Gegebenheiten, zugleich
jedoch auch von der staatlichen Verfasstheit im Innern: »Bei allen ’natürlichen
Grenzen’ kommt es darauf an, wie der natürliche Vorteil politisch genutzt wird,
wofür sich einige geographische Grundsätze aussprechen lassen: Eine gute Grenze
muss hart an der natürlichen Grenzmark, wenn eine solche vorhanden ist, heran-
treten und dieselbe womöglich in sich fassen.« (ebd.: 421) Wo diese »natürliche«
Grenze verläuft, ist nach Ratzel keine Definitionssache, sondern obliegt dem »na-
türlichen Raumkonzept«, beziehungsweise dem »Lebensraum«.11 Grenzen sind in
dieser Konzeption schlicht existent, sie sind von der Natur vorherbestimmt, und
sie zeigen ihre Wirkung vor allem dann, wenn von den ’natürlichen Vorgaben’ ab-
gewichen wird.

Das Konzept der »natürlichen« Grenze

Die Vorstellung ’natürlicher Grenzen’ kam allerdings nicht erst in Folge der politi-
schen Geographie Friedrich Ratzels auf. Bereits Rousseau bemerkte, dass die poli-
tische Verfasstheit Europas »in gewisser Hinsicht das Werk der Natur« sei (Rous-
seau 1989:15; zit. nach Schultz 1991: 32), und bei Fichte heißt es: »Gewisse Teile der
Oberfläche des Erdbodens, samt ihren Bewohnern, sind sichtbar von der Natur
bestimmt, politische Ganze zu bilden. Ihr Umfang ist durch große Flüsse, Mee-
re, unzugängliche Gebirge von der übrigen Erde abgesondert.« (Fichte 1800; 1979:

11 Auch diese Idee ist unmittelbar der Vorstellung des Staats als eines lebendigen Organismus entlehnt
(vgl. Presscott 1987: 9).
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94) Missachtungen solcher ’natürlichen Grenzen’ führten unweigerlich zu kriege-
rischen Auseinandersetzungen. Andersherum »sind Staaten, welche untereinan-
der keinen natürlichen Grenzstreit, aber, jeder von seiner Seite, Anforderungen an
Einen und ebendenselben andern Staat haben, natürliche Alliierte.« (Fichte 1800,
1979: 96) Und so kommt er zu dem Schluss, dass Frieden nur dann herrschen kön-
ne, wenn »jeder Staat« erhalte, »was er durch Krieg zu erhalten beabsichtigt, und
vernünftigerweise allein beabsichtigen kann, seine natürlichen Grenzen.« (Fichte
1800; 1979: 96)

Nur: Wo denn letztlich die natürlichen Grenzen verlaufen sollten, blieb weitge-
hend ungeklärt. »Ein Konsens darüber, welcher Raummaßstab angelegt werden
soll, um die politische Landkarte als von der Natur gewollt erscheinen zu lassen«,
sei »realiter nicht vorstellbar« (Schultz 1991: 33). Denn, so insistierte Julius Frö-
bel bereits 1861 in seiner Theorie der Politik, die von den Geographen behaupteten
eindeutigen Linien lägen kaum vor; vielmehr handele es sich um »einen abge-
schmackten Gedanken, [. . . ] daß das höchste Gebilde auf der Oberfläche dieser
Erde, - der Stat, an von der Natur vorgezeichnete Gebiete gebunden sein sollte«,
um einen »armseligen Einfall von Schulmeistern denen die Veränderlichkeit der
politischen Grenzen auf ihrer Landkarte unbequem fällt« (Fröbel 1861: 116). Denn
empirisch ließe sich eine solche Vorstellung leicht entkräften, stelle man sich nur
einen Staat nach der Vorstellung dieser Theoretiker vor. Ein solcher Staat, so Frö-
bel, »habe eine Bevölkerung die aus einer einzigen ungemischten Race mit einer
einzigen ungemischten Sprache besteht. Diese Bevölkerung enthalte die Race voll-
ständig, so daß kein Stamm oder Zweig derselben anderwärts zu treffen sei und
die Sprache nirgends auswärts gesprochen werde. Diese Race habe für sich ihre
eigene Religion und Kirche, zu der sonst Niemand gehöre und innerhalb deren
ein Schisma unbekannt sei. Das Statsgebiet sei rund von Gebirgen umgeben. Seine
Gewässer sammeln sich in ein einziges großes Stromgebiet. Quelle und Mündung
mit angrenzender Meeresküste gehören dem einen State, so daß er die Herrschaft
über dem Strom mit keinem anderen zu theilen braucht. Der Boden dieses hydro-
graphischen Beckens sei durchweg von eigener Beschaffenheit. An der Grenze des
States wechsele auch das Gestein. Der ganze Stat stehe auf Granit und an seiner
Grenze beginne der Kalkstein oder umgekehrt. Flora und Fauna seien eben so ei-
genthümlich und scharf abgegrenzt. Bis an die Grenze herrsche die Eiche und an
der Grenze beginne die Tanne oder umgekehrt. Endlich habe auch das Klima sei-
nen besonderen Charakter der das Land von den Nachbarländern unterscheidet.«
(Fröbel 1861: 116f.)

Ein solcher Staat, so Fröbel, sei »absolut culturwidrig«, und es läge daher auf
der Hand, »welchen eingeschränkten Sinn die Forderung natürlicher Grenzen nur
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haben kann. Natürliche Grenzen [..] gibt es nicht und kann es nicht geben.« (Fröbel
1861: 117; vgl. auch Schultz 1991)

Dennoch erlebt der Begriff der ’natürlichen Grenze’ nicht zuletzt in der Geo-
graphie eine Renaissance, stellte er doch eine direkte Antwort auf die Krise die-
ser wissenschaftlichen Disziplin dar, die sich in Folge der napoleonischen Kriege
ständig wechselnden territorialen Besitzansprüchen gegenüber sah und eben als
Antwort hierauf die ’geographia naturalis’ etablierte (vgl. Schultz 1991: 36). Wäh-
rend allerdings in der Zeit der napoleonischen Kriege die Grenze selbst im Zen-
trum der wissenschaftlichen Betrachtung stand, ging es bald zunehmend um den
’Inhalt’ von Grenzen. Vom Charakter eines Landes war nun die Rede, von seinen
Bewohnern und ihren Eigenheiten. So war es kein allzu großer Schritt mehr zu
einer ’völkischen Betrachtung’ von Grenze und Grenzziehung, beziehungsweise
zum »Volksboden« im Innern. So schreibt 1925 der Leipziger Geographieprofessor
Wilhelm Volz unter der Überschrift »Lebensraum und Lebensrecht des deutschen
Volkes«, ein »jeder Raum hat sein Volk [...] kein Volk kommt hoch, das seinen na-
türlichen Raum nicht erfüllen kann; aber auch kein Volk kann auf die Dauer über
seinen ihm eigenen Raum hinauswachsen. [. . . ] Das Volk macht sich den Raum
zu eigen, aber auch der Raum sich sein Volk.« (Volz 1925 : 174; vgl. auch kritisch
Schultz 1991: 65)12

Je mehr das »Volk« im Grenz- und Raumdiskurs jener Zeit betont wurde, desto
bedeutender wurde auch die Rolle, die man dem Staat beimaß: »Versteht man [...]
unter Lebensraum einen [...] Raum, in dem sich das Leben eines Staats abspielt,
der für jeden gesunden Staat notwendig ist, auf den er ein Lebensrecht hat, um
leben zu können, so handelt es sich um ein schwieriges Problem, das weniger po-
litischgeographisch als politisch zu lösen ist. [...] Der Lebensraum [. . . ] wächst und
ändert sich mit staatlicher Kraft, ist also von dieser abhängig.« (Maull 1925; 1956:
21) So galt nun als Kern geographischer Forschung die Frage: »Welche Räume eig-
nen sich zu politischen Lebensräumen?« (Maull 1925: 600). Und auch der Begriff
der Grenze erfährt nun eine deutliche Militarisierung, ist nun von »Angriffsgren-
zen«, »Lauergrenzen«, »Schutzgrenzen« oder auch »Zersetzungsgrenzen« die Re-
de (Haushofer 1927: 152ff.).

Der sich in Deutschland zwar bald unter dem Einfluss nationalsozialistischer
Ideologie entwickelnde Diskurs, der im Ergebnis eine Rechtfertigung der national-
sozialistischen Expansions- und Vernichtungspläne im Osten darstellte, fand den-
noch vielerlei Widerhall in der wissenschaftlichen, insbesondere aber geographi-
12 Diese Argumentation wird freilich auch gleich politisch ’genutzt’, indem in Bezug auf den Streit um

die Rheingrenze mit Frankreich bemerkt wird: »Darin ist sich die wissenschaftliche Forschung Europas
einig, daß die heutigen Franzosen keine Kelten sind; damit entfällt auch der französische Anspruch auf
das ’keltische Erbe’, d.h. die Rheingrenze.« (Volz 1925: 171)
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schen Diskussion weltweit.13 Allerdings konnten bereits früh die Schwachpunkte
der Argumentation gezeigt und die Theorie selbst damit in Frage gestellt werden.
So zeigten insbesondere Boggs (1940) und Jones (1945), dass alle Grenzen letzt-
lich künstlich seien, denn schließlich bezögen sie sich lediglich auf die Vorstellung
einer Linie, innerhalb derer alle auftretenden physischen Veränderungen gleich-
zeitig und linear ablaufen müssten, um die Beständigkeit einer natürlichen Grenz-
linie zu gewährleisten (vgl. auch Presscott 1987: 109). Auch Febvre findet deutliche
Worte: »Überlassen wir also die ’natürlichen Grenzen’ den Schlaumeiern oder Ein-
faltspinseln. Alle Grenzen sind von Menschen gezogen. Sie mögen ’gerecht’ oder
’ungerecht’ sein, aber nie ist es ’die Natur’, die ihre Gerechtigkeit bestimmt oder
zur Gewaltanwendung auffordert. Vor allem aber sollten wir den Gedanken der
’Rasse’ den Scharfmachern überlassen.« (Febvre 1935: 13)

Und wenngleich sowohl empirische als auch theoretische Überlegungen wie-
derholt das Konzept der natürlichen Grenze ad absurdum führten, finden doch
die essentialistischen Grenzbetrachtungen immer wieder Beachtung, nicht zuletzt
in der seit 1990 aufflammenden Diskussion um Lage und Bedeutung »Mitteleuro-
pas« (vgl. z.B. Bort 2000; kritische Zusammenfassung bei Schultz 1991: 80f.), be-
ziehungsweise die Diskussion um die ’neue Weltordnung’ nach Ende der Block-
konfrontation (vgl. insbesondere Brzezinski 1999; Huntington 1996) oder auch die
aktuellen Fragen europäischer Grenzziehung in geopolitischer Perspektive (vgl.
Foucher 1998; Anderson 1998). So lässt sich hier eine deutliche Kontinuität inner-
halb der Wissenschaft erkennen, die sich so nicht selten zum Instrument politischer
Absichten und Interessen machte und immer wieder macht.

Teile verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen distanzierten sich freilich im-
mer wieder von diesem Ansatz und sprachen stattdessen von Grenzen als »im we-
sentlichen von Menschen geschaffene politische Erscheinungen«. Diese würden
schließlich jedoch »mit der Umgebung verwachsen«, und so könnten auch unab-
hängig von physischen Gegebenheiten Grenzgebiete entstehen (Broek 1940, nach
Matznetter 1977: 348f.). Auch wenn innerhalb der Geographie mittlerweile eine
Bewegung weg von einem etwas beschränkten Grenzbegriff, wie der Unterteilung
von künstlichen und natürlichen Grenzen, hin zu stärker funktionsorientierten

13 Otto Maull konnte beispielsweise noch 1956 eine komplette und nur in Teilen überarbeitete Neuaufla-
ge seiner »Politischen Geographie« herausbringen. Auch in anderen Forschungszusammenhängen blieb
die Beschäftigung mit den »natürlichen Grenzen« bestehen, vgl. beispielsweise Pounds 1951; 1954 über
die ’natürlichen’ Grenzen Frankreichs; und noch heute wird die Insellage als besondere geographische
Determinante britischer Politik und Verfasstheit im Innern interpretiert, vgl. z.B. Coleman 1996; Lynch
1997.
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Studien zu beobachten ist (vgl. Minghi 1963: 387f.), bleibt die Politische Geogra-
phie dennoch weitgehend einem essentialistischen Grenzbegriff verhaftet.14

Dem Rekurs auf die natürliche Grenze stand und steht nach wie vor - mal er-
gänzend und mal im Widerspruch dazu - die Vorstellung der gemauerten Grenze
gegenüber (vgl. Sprengel 1999: 99f.). Auch diese wird als eine räumlich festgeleg-
te, materialisierte und daher sichtbare Linie interpretiert, die das Territorium in
zwei Teile scheidet, und die sich mit einer ebenso eindeutigen wie auch deutlichen
»Botschaft« an den Fremden, den »Barbaren« wendet, indem sie ihm die Gren-
zen seiner Bewegungsfreiheit aufzeigt (Sprengel 1999:100). Ebenso wie sich im
Konzept der natürlichen Grenzen die Grenze aufgrund spezifischer Naturgegeben-
heiten herausbildet, existieren gemauerte Grenzen schlicht aufgrund historischer
Gegebenheiten oder politischer Entscheidungen. Sie manifestieren sich, indem sie
die Linie selbst mittels Grenzbefestigungen und Kontrollanlagen sichtbar werden
lassen, und zudem, indem sie auf Globen, in Atlanten oder auf politischen Kar-
ten verzeichnet werden. Im Unterschied zu natürlichen Grenzen sind sie jedoch
als »Bewegungslinien« konzipiert, »deren Bewegungsabläufe« sich allerdings »bis
zum Stillstand verlangsamen können.« (Locher 1995: 87)

Wenngleich hier also der Grenzbildung ein dynamischer Prozesscharakter un-
terstellt und in der Analyse der Grenzziehungen der Blick vermehrt auf den Staat
gerichtet wird, so vernachlässigt dieser Ansatz die Frage nach der Wirkung von
Grenzen - und damit schließlich auch die nach der Funktion von Grenzziehungs-
prozessen; denn ebenso wie im Konzept der natürlichen Grenzen sprechen diese
politisch gesetzten Grenzen letztlich von Be- oder auch Eingrenzungen, von Mau-
ern also, aber nicht von Grenzen in einer sozialen Perspektive.

1.2.2 Grenze konstruktivistisch betrachtet

Dem essentialistischen Theorieansatz stehen der konstruktivistische und der sy-
stemtheoretische Grenzbegriff gegenüber. Während sich essentialistische Vorstel-
lungen vornehmlich mit der Frage des Grenzbildungsprozesses beziehungsweise
der Gestalt und Form von Grenzen beschäftigten und Entstehung und Gestalt mit
Verweis auf entweder ’natürliche’ oder aber historische beziehungsweise politi-
sche Gegebenheiten erklärten, konzentrieren sich konstruktivistische Grenzüber-
legungen gerade nicht darauf zu erklären, was die Grenze ist, sondern vielmehr

14 Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang allerdings die Arbeiten von David Newman, der sich
um eine soziologische Erweiterung des territorialen Grenzbegriffs innerhalb der politischen Geographie
bemüht (vgl. Newman 2000; 2001). Vgl. zur kritischen Auseinandersetzung mit einer neuen Geopolitik
auch: Dürr/Sandner 1990.
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wie sie zustande kommt und wie sie sich dauerhaft (oder auch nicht) zu stabilisie-
ren versteht.

Eine Darstellung von Staatsgrenzen innerhalb des Konstruktivismus bezie-
hungsweise der Systemtheorie bewegt sich dem ersten Anschein nach auf recht
schwachen Füßen, liegen doch nur wenige einschlägige Texte dazu vor. Luhmann
bemerkte, dass das Konzept der Staatsgrenze für die Systemtheorie zwar von ent-
scheidender Bedeutung, das Phänomen jedoch bislang nur marginal beachtet wor-
den sei (vgl. Luhmann 1982; ders. 1970; 1991: 142). Während die Geographie Gren-
zen beneidenswert präzise definieren und in ihrer Funktion bestimmen könne, tue
sich ein systemtheoretischer Ansatz sehr viel schwerer, so Luhmann (1982: 235f.);
denn während erstere lediglich beschreibe, welcher Staat auf der einen und wel-
cher Staat auf der anderen Seite der Grenze liege, geht es Luhmann in seiner Grenz-
betrachtung um mehr, denn: »Clarity from the territorial point of view is not scien-
tific clarity.« (Luhmann 1982: 235)

Im Mittelpunkt des Luhmannschen Grenz-Interesses stehen Staatsgrenzen als
Systemgrenzen, die zwischen System und Umwelt, Innen und Außen unterschei-
den - und so in der Geschichte zur Herausbildung von Nationalstaaten geführt
haben (vgl. Halfmann 2002: 266).

Diese »Fixierung von staatlichen Grenzen, die, weil sie nationale Grenzen sind,
eine inhärente Plausibilität gewinnen«, so Stichweh, ist ein konstitutives Element
des modernen Nationalstaats. Denn wenn »für einen dynastischen Fürstenstaat
der Frühneuzeit« Grenzen noch etwas »Beliebiges« besaßen, und sie »je nach In-
teressenlage der Dynastie frei ausgehandelt werden« konnten (insbesondere weil
der Multikulturalismus des Staates eine Selbstverständlichkeit war und so keine Be-
denken bestehen mussten, in Folge militärischer Auseinandersetzungen »neue Po-
pulationen in den Staat inkorporieren« zu müssen), so galt es nun, sich selbst mit-
tels Grenzziehung abzuschotten und vor dem Außen zu schützen (Stichweh 2000:
53)15. Und Luhmann ordnet die Probleme von Staatsgrenzen in die Theorie funk-
tionaler Differenzierung ein, ebenso wie die Frage des Nationalstaats (vgl. Half-
mann 2002: 266). Denn erst in Folge des Wandels von stratifikatorischer zu funk-
tionaler Differenzierung kommt es zur Ausbildung von Funktionssystemen, zu
denen eben in Folge territorialer Teilungsprozesse und Grenzwerdungen auch der

15 Stichweh weist darauf hin, dass es mit der Entstehung des Nationalstaats und der Definition der Nation
auch aus internen Gründen der Einheit des Staates mehr als fragwürdig werde, fremde Ethnien anzuglie-
dern. Vielmehr erhöhe sich nun der Druck auf die politisch konstituierte Nation, »ihre bereits vorhandenen
fremdethnischen Gebiete der Kernnation zu assimilieren«, und das provoziere »umgekehrt, gerade wenn
die politische Nation diesen Versuch« unternähme, »den Widerstand und die Sezessionsbestrebungen in
dem betroffenen fremdethnischen Gebiet.« (Stichweh 2000: 53)
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Nationalstaat und mit ihm die Staatsgrenze gehört (vgl. Luhmann 1980: 72ff.; zum
Prozess der Ausdifferenzierung bei Luhmann vgl. auch Drepper 2003: 167ff.).

Grundlegend für die Luhmannsche Systemtheorie ist die paradigmatische Di-
chotomie »System und Umwelt« (Luhmann 1987: 242); daraus leitet sich alles Wei-
tere ab, »der Letztbezug aller funktionalen Analysen«, so Luhmann, »liegt in der
Differenz von System und Umwelt« (Luhmann 1987: 242). Auf den Gegenstand
der Staatsgrenze übertragen bedeutet dies, dass eine systemtheoretische Annähe-
rung an das Thema eben auch in dieser Dichotomie zu suchen ist: Grenzen mani-
festieren die Unterscheidung zwischen System und Umwelt oder: zwischen Innen
und Außen. Das bedeutet zunächst einmal nicht mehr, als dass das, was nicht innen
ist, außen ist, beziehungsweise das, was nicht außen ist, innen ist.16 Innen und Au-
ßen, System und Umwelt stehen zueinander in einer komplexen Beziehung, sie ir-
ritieren sich gegenseitig, ohne direkt beeinflusst zu werden. Die Operationen eines
Systems selbst sind nur von seiner operativen Logik abhängig. Die Grenze ist hier-
bei die Differenzierungsmarke, die einerseits zwischen System und Umwelt unter-
scheidet, zugleich jedoch die Irritationsmöglichkeiten zwischen beiden gestaltet:
»Grenzen reduzieren die Kontaktpunkte zwischen System und Umwelt auf einige
wenige Stellen - hierüber ist es dem System schließlich möglich, die Beziehung zur
Umwelt überhaupt zu organisieren.« (1982: 236) Grenzen sind nach Luhmann al-
so die Systemvoraussetzung für einen Kontakt zwischen dem System und seiner
Umwelt - und darüber hinaus Voraussetzung der eigenen Existenz. Kein System
kann ohne Umwelt bestehen, braucht sie es doch, um sich definieren zu können
- und dieser Definitionsmacht entspringt letztlich die Grenze selbst, aber eben als
Operation, welche die Unterscheidung zwischen dem System und all jenem, was
es nicht ist, ermöglicht.

Die Pointe liegt nun in der Paradoxie des Grenzbegriffs: Grenze definiert Luh-
mann, ähnlich wie Febvre, als ein trennendes und zugleich verbindendes Element,
als eine »Membran«, die Innen und Außen voneinander teilt und zugleich mit-
einander in Beziehung setzt, verbindet (Luhmann 1982: 236f.; Luhmann 1997: 75;
1987: 270). Eine wesentliche Funktion der Grenze ist hiernach die Strukturierung
von Grenzüberschreitungen (vgl. Bös/Preyer 2002: X)17.

16 Die Systemtheorie verwendet hier auch die Begriffe der Inklusion und der Exklusion, die unter Berück-
sichtigung der heutigen Diskussion jedoch in diesem theorietechnischen Sinn wenig brauchbar erschei-
nen, beinhalten sie doch bereits immer die Konnotation von sozialen Teilhabechancen beziehungswei-
se sozialer Ausgrenzung (vgl. beispielsweise Luhmann 1995; Miles/ Thränhardt 1995; kritisch: Bommes
1999).
17 Hierin liegt eine auffällige Überschneidung mit dem essentialistischen Grenzverständnis Friedrich Rat-

zels, der Grenze ebenfalls als durchlässige »Haut des Staates« begriff. Allerdings wird die Grenze bei
Luhmann überhaupt erst durch die Grenzüberschreitungen gebildet, wohingegen sie bei Ratzel als quasi
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Bereits diesen Vorüberlegungen ist zu entnehmen, dass es in einer Luhmann-
schen Grenzbetrachtung nicht darum geht zu erklären, was die Grenze ist, son-
dern vielmehr: wie die Grenze operiert; nämlich als Unterscheidung zwischen Sy-
stem und Umwelt. In der Systemtheorie ist Umwelt konstitutiv für die System-
bildung: »[Sie] hat nicht nur ’akzidentelle’ Bedeutung, gemessen am ’Wesen’ des
Systems. Auch ist die Umwelt nicht nur für die ’Erhaltung’ des Systems, für Nach-
schub von Energie und Information bedeutsam. Für die Theorie selbstreferenti-
eller Systeme ist die Umwelt vielmehr Voraussetzung der Identität des Systems,
weil Identität nur durch Differenz möglich ist.« (Luhmann 1987: 242f.) Darauf auf-
bauend kommt er zu dem Schluss, dass »der Ausgangspunkt aller daran anschlie-
ßenden systemtheoretischen Forschungen [..] daher nicht eine Identität, sondern
eine Differenz« sein muss (Luhmann 1987: 243). Was bedeutet dies nun für den
Gegenstand der Staatsgrenze? Dem theoretischen Ansatz Luhmanns folgend müs-
sen wir Grenzen als Konstrukte begreifen, die nicht unbedingt in Abhängigkeit
von natürlichen oder sonstigen Gegebenheiten entstehen. In der Gesellschaft ist
Grenze ein Konstrukt, welches nicht mehr ist als eine Struktur, die ein Resultat
der Differenzierung der sozialen Systeme ist. Grenzen, so könnte man es auf eine
Formel bringen, sind stabilisierte Unwahrscheinlichkeiten. Unwahrscheinlichkei-
ten, die durch Operationen eines Systems organisiert werden und vor allem auf
der Ebene der Interaktion mehr Resonanz haben könnten (beispielsweise in dem
Grenzschutzbeamten, der mir begegnet), und die zwischen in and out genau unter-
scheiden können. Oder zum Beispiel in Form der Papiere, die ich beim Grenzüber-
tritt vorzeigen muss. Die Grenze ist also eine konstruierte Realität in der Umwelt
der Gesellschaft, die im Raum stabilisiert wird und zugleich aber auch unabhän-
gig vom Raum reaktualisiert werden kann (so tritt sie aufgrund der Organisation
der Grenze zum Beispiel jedesmal dann auf, wenn eine Passkontrolle stattfindet).
Grenze kann zudem als Operationalisierung der Unterschiede zwischen zwei Staa-
ten interpretiert werden. Diese Unterschiede müssen sich ständig erneuern, um zu
bestehen. Somit manifestieren sie sich in der Interaktion und Organisation: Hier
wird die Staatsgrenze manifest, indem sie Menschen ein- beziehungsweise aus-
schließt. Der Vorteil dieser Betrachtung liegt darin, dass so Staatsgrenzen unabhän-
gig von Territorialität erfasst werden können: Überall dort, wo die Unterscheidung
zwischen Innen und Außen virulent wird, ist die Grenze manifest. Und diese Be-
trachtung der Grenze lässt eine weitere Paradoxie zu: Die Grenze ist immer über-
all, jedoch nicht immer überall sichtbar. Sichtbar und damit real wird die Grenze
erst durch eine auf sie bezogene Handlung. Die Grenze existiert jedoch auch dann,

statisch und gegeben interpretiert wird, die Grenzüberschreitungen wirken nicht so sehr auf die Grenze,
als auf das durch sie umschlossene Gebiet.
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wenn sie nicht sichtbar ist. Sie operiert somit sichtbar und unsichtbar zugleich.
Anders als die essentialistische Grenzbetrachtung ermöglicht ein solcher theoreti-
scher Zugang, die Mehrdimensionalität von Grenzen in ihren Erscheinungsformen
und ihren Bedeutungen zu erfassen. Der Nachteil einer Grenzbetrachtung im Luh-
mannschen Sinne liegt im von Luhmann gewählten Betrachtungswinkel: Da er die
Fragen nach Interessen, Intentionen und Handlungen - schließlich nach Akteuren
selbst - ausschließt, kann mit ihm die für mich empirisch relevante Frage nach der
Operationsweise des politischen Systems nicht gestellt werden; die Betrachtung der
Grenzrealitäten erfordert aber ein Verständnis politischer Operation nicht als Sym-
bol, nicht als Sinn, sondern als Handlung. Wie Politik das Konstrukt der Grenze
für sich selber nutzbar macht, wird erst durch die Betrachtung ihrer eigenen Ope-
rationen sichtbar; die Ausblendung der Handlungsebene in der Luhmannschen
Theorie macht es so letztlich schwierig, die im vorliegenden Kontext wesentliche
Frage nach der Wirkung von Grenzen auf Individuen zu stellen.

1.2.3 Grenzbeziehungen: Raum und Grenze bei Simmel

Die Wirkung von Grenzziehungen steht in der theoretischen Ausführung Georg
Simmels zu Grenze und Raum im Vordergrund, indem er Grenzen als Resul-
tat menschlicher, das heißt sozialer Beziehungen konzipiert und somit die Gren-
ze selbst erst mittels einer Betrachtung eben dieser Beziehungen sichtbar werden
lässt.

1908 veröffentlichte Simmel den Band »Soziologie. Untersuchungen über die
Formen der Vergesellschaftung«, in dem er in einem Kapitel das Thema »Der
Raum und die räumliche Ordnung der Gesellschaft« bearbeitete. Schon dieser Ti-
tel lässt vermuten, worum es beim Simmelschen Grenz- beziehungsweise Raumbe-
griff letztlich geht: Nicht der Raum und seine Begrenzungen stehen im Mittelpunkt
des Interesses, sondern menschliche Beziehungen, und schließlich gesellschaftli-
ches Handeln. Der Raum selbst ist nichts, er fungiert lediglich als ein »Behältnis«,
welches das soziale Geschehen umschließt (vgl. Löw 2001: 63; Läpple 1991: 166),
er ist nur im Sinne eines gesellschaftlichen Interaktionsraums überhaupt von In-
teresse (vgl. Strassoldo 1992: 328). So betont Simmel in der Soziologie des Raumes
(1903) »die Raumbedeutungen der Dinge und Vorgänge«, wenn er »im Interes-
se der Ergründung der Vergesellschaftungsformen nach der Bedeutung, die die
Raumbedingungen einer Vergesellschaftung für ihre sonstige Bestimmtheit und
Entwicklung in soziologischer Hinsicht« besitzt, fragt (Simmel 1903: 28f.).18 Der

18 Die Unterscheidung zwischen sozialem und soziologischem Raum wird bei Simmel nicht exiplizit un-
ternommen. Es ist jedoch anzunehmen, dass sozialer Raum »als manifestes Verhalten« definiert wird, das
im »physikalischen Raum« stattfindet, wohingegen soziologischer Raum eine bloße »Metapher« darstelle
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Raum selbst ist in dieser Konzeption eine geradezu selbstverständliche Gegeben-
heit, eine »an sich wirkungslose Form«, »ein geographischer Umfang von so und
so vielen Quadratmeilen«, der allerdings an und für sich ohne besondere Wirkung
ist, denn nicht er »bildet ein großes Reich, sondern das tun die psychologischen
Kräfte, die die Bewohner eines solchen Gebietes von einem herrschenden Mittel-
punkt her politisch zusammenhalten« (Simmel 1903: 28) - »nicht der Raum, son-
dern die von der Seele her erfolgende Gliederung und Zusammenfassung seiner
Teile hat gesellschaftliche Bedeutung« (1908; 1992: 688). In Abgrenzung also zur
Geopolitik und Anthropogeographie jener Zeit entwirft Simmel einen Raumbe-
griff, der zum einen die Verfasstheit aller Dinge zur Formel erhebt, zum ande-
ren aber den Raumbegriff selbst inhaltlich vollkommen entleert (vgl. Konau 1977:
42).19

Aussagen über den Grenzbegriff in der Theorie Simmels lassen sich aus seinen
Überlegungen zum Raum, seiner Struktur und Bedeutung ableiten, welche er wie-
derum vor dem Hintergrund sozialer Prozesse interpretiert; so weist er im Vorwort
der Soziologie selbst darauf hin, »diese eine Fragestellung, wie das erste Kapitel sie
entwickelt, ununterbrochen festzuhalten«, auf der Grundlage also der Überlegun-
gen zu den Formen der Vergesellschaftung alle weiteren Überlegungen anzustel-
len (Simmel 1908; 1992: 9; vgl. auch Löw 2001: 58). Im Zentrum der Simmelschen
Rauminterpretation steht nicht ein »objektiv meßbarer, gegebener, kontinuierlich
sich erstreckender Raum«, der »hinsichtlich seiner »gesellschaftlichen Bedeutung«
von Interesse wäre. Vielmehr geht es Simmel um eine Raumanalyse »auf der Ebe-
ne (inter)subjektiver Sinnbesetzung.« Denn erst als solche »wird er für die Wech-
selwirkungen oder die Formen der Vergesellschaftung interessant.« (Konau 1977:
42f.)

Analytisch konzipiert er den Zusammenhang zwischen Raum und Gesellschaft
auf zweierlei Weise: Zum einen die »Qualitäten des Raums«, zum anderen die
»räumlichen Konfigurationen«, wobei ersteres die Ausschließlichkeit des Raums,
die Schließung oder Begrenzung, Fixierung oder Festlegung im Raum, Distanz und
schließlich Mobilität umfasst (vgl. Simmel 1908; 1992: 690ff.). In Abgrenzung da-
zu definiert er »räumliche Konfigurationen«, beziehungsweise »Raumgebilde« als
eine Projektion sozialer Prozesse in den Raum (vgl. ebd.: 771ff.). Für eine Betrach-
tung des Grenzbegriffs bei Simmel erscheint vor allem letzteres von Interesse: Sind

(vgl. Strassoldo 1992: 334; er bezieht sich hier auf die Arbeiten von Leopold von Wiese, insbesondere: 1955,
Systeme der allgemeinen Soziologie. Berlin: Duncker & Humblot).
19 Strassoldo macht darauf aufmerksam, dass die deutlichen Präzisierungen des Raumbegriffs bei Simmel

aus der Absicht einer entschiedenen Abgrenzung gegenüber der Humangeographie, die sich zu dieser
Zeit gerade in einem »ungestümen ’Status nascendi’« befand und in Deutschland von Ratzel geradezu in
Opposition zur Soziologie entworfen worden war, zu erklären ist (vgl. Strassoldo 1992: 328).
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Simmel zufolge Räume beziehungsweise ihre Gestaltung die Manifestation sozia-
ler Prozesse, dann sind auch Grenzen letztlich das Resultat menschlicher, und das
heißt sozialer Beziehungen. Zunächst einmal weist eine Grenze nur darauf hin,
»daß der sozial strukturierte Raum nicht homogen ist« (Strassoldo 1992: 332), dass
er »für unsere praktische Ausnutzung in Stücke zerlegt, die als Einheiten gelten
und - als Ursache wie auch Wirkung hiervon - von Grenzen eingerahmt ist.« (Sim-
mel 1908; 1992: 694) Allerdings wird die Grenze erst zur Grenze und der Raum erst
zum Raum im soziologischen Sinne, wenn aus der geographischen Linie ein »see-
lisches, näher: soziologisches Geschehen« wird (1908;1992: 699). Denn wenngleich
»die Konfigurationen der Erdoberfläche uns den Rahmen vorzuzeichnen scheinen,
den wir in die Grenzenlosigkeit des Raumes einschreiben«, oder auch »rein ideelle
Linien gleichgeartete Stücke des Bodens trennen wie eine Wasserscheide, diesseits
und jenseits deren jedes Teilchen einem anderen Zentrum zu gravitiert: immer fas-
sen wir den Raum, den eine gesellschaftliche Gruppe in irgend einem Sinne er-
füllt, als eine Einheit auf, die die Einheit jener Gruppe ebenso ausdrückt und trägt,
wie sie von ihr getragen wird.« (Simmel 1908;1992: 694) Während allerdings ei-
ne geographische Linie »nur die Verschiedenheit des Verhältnisses zwischen den
Elementen einer Sphäre untereinander und zwischen den Elementen einer andren
markiert, wird sie doch zu einer lebendigen Energie, die jene auseinanderdrängt
und sie nicht aus ihrer Einheit herauslässt«, sich also »wie eine physische Gewalt«
zwischen beide Seiten schiebt (Simmel 1908; 1992: 697).

So kommt der Grenze eine wesentliche Bedeutung zu, schließlich ist sie »in al-
len Verhältnissen von Menschen untereinander äußerst wichtig«, wenngleich Sim-
mel präzisiert, dass ihr »Sinn nicht immer ein soziologischer« sei. (Simmel 1903:
34). Die Grenze ist es letztlich, die den Raum teilt, sie ist zugleich »Ursache« wie
auch »Wirkung« territorialer Aufspaltungsprozesse (1903: 32). Allerdings konkre-
tisiert er: »Nicht die Länder, nicht die Grundstücke, nicht der Stadtbezirk und der
Landbezirk begrenzen einander; sondern die Einwohner oder Eigentümer üben
die gegenseitige Wirkung [des Begrenzens] aus« (1903: 35). Diese »Raumgestal-
tung, die wir Grenze nennen«, ist nach Simmel somit zunächst »eine soziologi-
sche Funktion«, die sich unabhängig von räumlichen Gegebenheiten bildet (1903:
35). »Ist sie freilich erst zu einem räumlich-sinnlichen Gebilde geworden, das wir
unabhängig von seinem soziologisch-praktischen Sinne in die Natur einzeichnen,
so übt dies starke Rückwirkung auf das Bewußtsein von dem Verhältnis der Par-
teien.« (1908;1992: 697) Denn die Grenze ist dann mehr als eine bloße Linie, die
Territorien voneinander abgrenzt. Sie selbst erzeugt schließlich die Unterschiede,
die sie markiert, gleich einer »physischen Gewalt«, die »nach beiden Seiten hin
Repulsion ausstrahlt«, sich »zwischen beide [Territorien] schiebt« (1908;1992: 698).
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Grenzen kommt dadurch eine Doppelfunktion zu: Zum einen »ist eine Gesellschaft
dadurch, daß ihr Existenzraum von scharf bewußten Grenzen eingefaßt ist, als ei-
ne auch innerlich zusammengehörige charakterisiert«, zum anderen gewinnt »die
funktionelle Beziehung jedes Elementes zu jedem (...) ihren räumlichen Ausdruck
in der einrahmenden Grenze« (1903: 33). Die Grenze ist somit »der räumliche Aus-
druck jenes einheitlichen Verhältnisses zwischen zwei Nachbarn, für das wir kei-
nen ganz einheitlichen Ausdruck haben, und das wir als den Indifferenzzustand
von Defensive und Offensive bezeichnen können, als einen Spannungszustand, in
dem beides latent ruht, mag es sich nun entwickeln oder nicht.« (1903: 33f.)

Für Simmel ist die Grenze selbst also nichts, sondern die Grenze wird erst durch
die Menschen und ihre Beziehungen in Bezug auf die Grenzziehung real. Nicht
eine Linie macht eine Grenze, sondern die Menschen, die an ihr leben20; und je
dichter sich die Beziehungen zwischen den Menschen diesseits und jenseits der
Grenze gestalten, desto dichter wird auch die Grenze, die diese Beziehungen kon-
trolliert und steuert (vgl. Cantó Milà 2006: 10). So liegt es auf der Hand, dass nach
Simmel jedwede Form ’natürlicher Grenzziehung’ im Sinne der Geographie ab-
surd ist, ist doch »der Natur gegenüber [...] jede Grenzsetzung Willkür, selbst im
Falle einer insularen Lage, da doch prinzipiell auch das Meer ’in Besitz genom-
men’ werden kann«; »vielmehr ist doch das Bewußtsein der Eingegrenztheit [...]
nicht gegenüber den sogenannten natürlichen Grenzen (Gebirge, Flüsse, Meere,
Einöden) das stärkste, sondern gerade an bloß politischen Grenzen, die nur eine
geometrische Linie zwischen zwei Nachbarn legen.« (1903: 33) Die Simmelsche In-
terpretation von Grenze als »social meaning structure« (Bös/Preyer 2002) lässt es
also einerseits zu, den territorialen Begriff der Grenze mit soziologischem Inhalt zu
füllen und somit Grenze als Produkt spezifischer sozialer Prozesse zu konzipieren,
zugleich jedoch auf die Wirkung der Grenze selbst zu verweisen.

1.2.4 Zwischenbilanz

Wie man sieht, differiert das Verständnis dessen, was Grenze ist, in allen drei theo-
retischen Ansätzen deutlich, ebenso wie der Fokus auf die Grenze und vor allem
auf die Folgen von Grenzziehungen unterschiedlich ist. Zunächst ist der Unter-
schied zwischen dem essentialistischen Grenzbegriff und den Grenzbegriffen Luh-
manns und Simmels offensichtlich, die sich an der Frage der Territorialität von
20 Preyer und Bös weisen in diesem Zusammenhang auf Simmels Konzept der Mitgliedschaften hin: »For

Simmel the concept of border is important because it relates individuals and groups to each other [. . . ].
These relations are expressed in memberships. Membership controls how an individual takes part in a
social group. Hence membership controls which kinds of communications or actions are expected from
the individual, whith this control function membership regulates the relation between groups as well.«
(Bös/Preyer 2002: X)
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Grenzen scheiden. Während im Essentialismus Grenzen linear, materiell und ter-
ritorial konzipiert sind, entwickeln die beiden anderen Ansätze Grenze jenseits
territorialer Vermittlung.

Während Luhmann Grenzen als Systemgrenzen entwirft, die als Markierungs-
einheiten Innen und Außen, Zugehörigkeit und Nichtzugehörigkeit bestimmen,
geht Simmel von Grenzen als Resultat menschlicher Beziehungen aus. Ebenso wie
Luhmann löst er die lineare Staatsgrenze der Geographie vollkommen auf und
entwirft einen Begriff der Grenze in Abhängigkeit von gesellschaftlichen Prozes-
sen, vollkommen unabhängig jedoch von politischen Interessen und Absichten.
Während in einem essentialistischen Grenzbegriff Politik und Macht eine entschei-
dende Rolle bei der Entstehung und Etablierung von Grenzen zukommt, bilden
bei Simmel die Menschen und ihre sozialen Zusammenhänge die Grenze. Voll-
kommen unabhängig von jeder Akteursebene und unabhängig von spezifischen
Interessen an Grenzbildung und Grenzerhaltung beziehungsweise Grenzperfora-
tion und Grenzabbau entwirft Luhmann seinen Grenzbegriff. Die Grenze ist hier
eine schlichte Notwendigkeit, eine Systemvoraussetzung und letztlich Bedingung
der Reduktion bestehender Komplexität. Aufgrund des fehlenden Akteursbezugs
in der Luhmannschen Theoriekonzeption, indem er Handlung durch Kommuni-
kation ersetzt und damit Akteure und vor allem deren Interessen aus dem Blick
verliert, verfehlt der systemtheoretische Ansatz jedoch einen großen Teil politi-
scher Wirklichkeit, und damit auch: Grenzwirklichkeit.

In Bezug auf den konkreten Untersuchungsgegenstand der europäischen Au-
ßengrenze verstellt allerdings jeder einzelne Blick ebensoviel, wie er erhellt - ge-
messen an den empirischen Herausforderungen, die auch eine theoretische Neu-
bewertung von Grenzen notwendig erscheinen lassen. Zusammengenommen je-
doch, in einer Synthese, ergibt sich ein brauchbares Instrumentarium zur Analyse
und Erklärung aktueller Grenzzustände. Diese Analyse werde ich im Folgenden
unternehmen. Die Notwendigkeit einer neuen Grenzbetrachtung ergibt sich zu-
nächst aufgrund gewandelter politischer, ökonomischer aber auch und vor allem
gesellschaftlicher Bedingungen, die unter dem Schlagwort der Globalisierung zu-
sammengefasst werden können. Grenzen in einer globalisierten, das heißt: zuneh-
mend entgrenzten Welt, müssen anders konstituiert sein als in Zeiten der Heraus-
bildung des territorialen Flächenstaats. Auch die sozialen Wirkungen dieser neuen
Grenzen sind andere, kommt ihnen doch nun eine veränderte Funktion in Bezug
auf ihre Umwelt zu. Diese Vermutungen gilt es im Folgenden zu erhärten. Be-
vor ich, als Synthese der hier vorgestellten theoretischen Überlegungen, zu Gren-
zen in Abhängigkeit zu meinem Untersuchungsgegenstand der Europäischen Au-
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ßengrenze einen eigenen Grenzbegriff entwerfe, will ich zunächst einen Überblick
über bereits vorliegende empirischen Grenzanalysen geben.

1.3 Grenzanalysen

Eine empirische Untersuchung, die sich auf dieser Grundlage mit Grenzen ausein-
andersetzen will, muss sich auf die sozialen Beziehungen im Kontext von Grenzen
konzentrieren - und zwar sowohl auf die Prozesse, die zur Grenzbildung selbst
beigetragen haben, als auch auf jene, die durch die Grenze ausgelöst werden. Em-
pirische Untersuchungen, die diese Dualität von Grenze beleuchten, liegen bislang
kaum vor.

Anthropologische Studien etwa widmen sich der empirischen Betrachtung der
Grenze aus der Perspektive der Grenzsubjekte, indem sie das »Everyday Life« an
der Grenze studieren und damit das »Leben des Staates« selbst über seine Agen-
ten, die die Grenzstrukturen implementieren und verteidigen müssen, untersu-
chen (vgl. Wilson/Donnan 1998; Driessen 1999; Horn 2006). Grenze wird hier kon-
zipiert als »a shifting space in which peoples with different identities and cultu-
ral backgrounds meet and deal with each other« (Driessen 1996: 181). Im Mittel-
punkt solcher Grenzbeobachtungen steht die Herausbildung spezifischer, auf die
Grenze bezogener Identitäten und Verhaltensweisen, steht die Frage nach den so-
zialen Prozessen, die von Grenzen ausgehen (vgl. insbesondere Rösler/Wendel
1999). Vornehmlich politikwissenschaftliche Grenzstudien hingegen rücken den
Prozess der Grenzbildung selbst in den Vordergrund ihres Interesses und fragen
nach Umsetzung und Funktion von Grenzen unter gewandelten politischen Be-
dingungen (vgl. insbesondere Anderson 1996; Funk 1998; Anderson/Apap 2002;
Zielonka 2001). Soziologische Grenzstudien hingegen widmen sich bisher vor-
nehmlich grenzüberschreitenden sozialen Prozessen beziehungsweise der Struk-
turierung dieser Prozesse durch die Grenze (vgl. Bös/Preyer 2002; Vobruba 1997;
Eigmüller/Vobruba 2006). Insbesondere liegen Fallstudien über die Grenzwirk-
lichkeit, wie etwa grenzüberschreitende Migration vor (vgl. z.B. Pries 2002; Bös
1997).

Im Zentrum historischer Grenzforschung steht vor allem die Erforschung von
Lebenswelten und Mentalitäten der Grenzbewohner beziehungsweise das Verhält-
nis zwischen Grenze, Bevölkerung und Staat, vor allem im Prozess der Herausbil-
dung und Etablierung von Grenzen. Vom Begründer der Annales-Schule, Lucien
Febvre, ist die Notwendigkeit einer dualistischen Grenzbetrachtung betont wor-
den, indem er sowohl auf die Prozesse, die zur Grenzbildung beitragen als auch
auf jene, die von der Grenze her ausgehen, verweist. Schon 1935 hält Febvre in
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dem Buch Der Rhein und seine Geschichte fest, dass »weder Gendarmen noch Zöllner
noch Kanonen auf Befestigungswällen« Grenzen bilden, sondern dass es vielmehr
»Gefühle, erregte Leidenschaften - und Haß« sind, die aus einer Linie eine Grenze
werden lassen. Denn »wenn zwei Dynastien, die sich auf einem Terrain festgesetzt
haben und es ausbeuten, entlang der Felder auf Kosten der Allgemeinheit einige
mit ihren Wappen geschmückte Steine setzen lassen oder in der Mitte eines Stroms
eine ideale Trennlinie ziehen, so sind das noch keine Grenzen. Eine Grenze besteht
erst dann, wenn jenseits der Linie eine andere Welt beginnt.« (Febvre 1935; 1994:
163f.)

Der Erforschung der Entstehungsprozesse dieser »anderen Welt«, das heißt der
Entwicklung kultureller Grenzen durch die Ziehung von Staatsgrenzen, widmet
sich die 1989 erschienene Studie von Peter Sahlins, der am Beispiel der Heraus-
bildung der Grenze zwischen Spanien und Frankreich in einem Ort in den Py-
ränen, der Cerdanya, vom 17. bis zum 19. Jahrhundert den Zusammenhang zwi-
schen Identitätsstiftung und Staatswerdung zeigt.21 Obwohl sie in ihren sozialen
und ökonomischen Beziehungen eng miteinander verbunden waren, eine gemein-
same ethnische und sprachliche Gemeinschaft bildeten und auf eine gemeinsa-
me Geschichte und Kultur zurückblickten, wurden sie aufgrund der willkürlichen
Grenzziehung doch zu Spaniern und Franzosen (vgl. Sahlins 1998: 33).

Nachdem die französische Monarchie 1659-60 einen Teil dieses Gebiets annek-
tiert hatte und dies vertraglich festgelegt worden war, kam es zu einem zwei Jahr-
hunderte währenden Prozess der Ausdifferenzierung der Grenze und ihrer Bevöl-
kerungen. Zunächst stellte sich die Grenze als Ende beziehungsweise als Beginn
einer neuen Jurisdiktion dar, die »Territorialisierung« des Staates war so zunächst
das Ergebnis einer juridischen Grenzziehung, die dann in eine politische Grenz-
ziehung mündete. Die Bevölkerung selbst setzte schließlich diese gedachte, juri-
dische Grenze in eine umfassende gesellschaftlich relevante Grenze um, indem
Grenzkonflikte in nationale Konflikte transformiert wurden, und sich schließlich
nicht mehr Katalanen, sondern Franzosen und Spanier an der Grenze gegenüber-
standen. »The formation of the national terrorial boundary line and the expressi-
on of national identities in the Cerdanya were two-way processes. The states did
not simply impose the boundary or the nation on local society. By defining their
own social and territorial boundaries, village communities, peasants and notables,
made use of the national state and its boundaries. By repeatedly using their na-
tions, by bringing the nation into the village, members of local society ended up
as national citizens. Through their role in constructing the national boundary, the

21 Zum Zusammenhang zwischen Grenze und Identität vgl. insbesondere den Sammelband von Wilson
und Donnan (1998).
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Cerdans created new identities for themselves as Frenchmen and Spaniards, never
abandoning in either process their local interests or sense of place.« (Sahlins 1989:
276) Grenzen und die damit verbundene Herausbildung nationaler Identität, so
zeigt diese Studie deutlich, sind eine soziale Konstruktion und ein kontinuierli-
cher Definitionsprozess von Feind und Freund, »a logical extension of the process
of maintaining boundaries between ’us’ and ’them’ within more local communi-
ties.« (Sahlins 1989: 270f.)

Eine weitere historische Studie zu Herausbildung und Funktion von Grenze ist
der Band von Edith Saurer (1989), die die Herausbildung und Etablierung einer
linearen Staats- und Territorialgrenze aus einer Zoll- und Steuergrenze im 18. und
frühen 19. Jahrhundert beschreibt. Auch sie stellt die Bevölkerung und ihre Hand-
lungschancen angesichts der regulierenden und strukturierenden Kraft der Grenze
in den Vordergrund ihrer Analyse. Die Realität der Grenze äußert sich hier aller-
dings weniger in Konflikten zweier Gesellschaften, vielmehr stehen sich an dieser
Zoll- und Steuergrenze der Staat und seine Bevölkerung mit ihren Bedürfnissen
gegenüber, sichtbar geworden in den Kontrollen an der Grenze und den Versu-
chen, diese Grenze zu überwinden, zu unterwandern, zu umgehen und damit zu
destruieren. Auch die Staatsgrenze ist »als Zollgrenze mehr als eine Linie, die ein
staatliches Territorium markiert«. Sie ist mehr »als die Entfernung vom Zentrum
oder eine mögliche Trennung von Nationen und Kulturen«. Vielmehr stellt sie »das
ökonomische Diktat einer Regierung dar«, ein Diktat, das von der Bevölkerung
nicht akzeptiert wurde und »das auch der Schmuggel nur benützte, um es zu über-
winden« (Saurer 1989: 188). Die Zoll- und Steuereintreibungsfunktion der Grenze
verlieh ihr ein direktes materielles Interesse seitens des Staates - zudem versuchte
der Staat mittels der Grenze, seine Bevölkerung ebenso wie die Fremden zu kon-
trollieren und damit einerseits deren Verhalten zu regulieren und zugleich seine
eigene Souveränität zu demonstrieren (vgl. hierzu auch Medick 1991: 162). Die-
sen Versuchen standen allerdings die Bedürfnisse der Bevölkerung gegenüber, die
ihr Leben grenzüberscheitend organisierte. Die Zunahme an Kontrollen einerseits
und das wachsende Widerstandspotential andererseits führten im Ergebnis zu ei-
ner Verdichtung dieser Steuer- und Zollgrenze und endlich zur Herausbildung der
Staats- und Territorialgrenzen im frühen 19. Jahrhundert. Allerdings in einem, wie
Saurer sehr deutlich zeigt, zutiefst zwiespältigen und ambivalenten Prozess.

Grenzen, das zeigen beide Studien, lassen sich in ihrer Entstehung beziehungs-
weise in ihrem Bestehen nicht allein mit Hilfe staatlicher, das heißt politischer
Entscheidungen erklären. Vielmehr müssen die Gesellschaften, das heißt die Men-
schen, die an und mit der Grenze leben, deren Verhalten durch die Grenze struk-
turiert wird und die selbst die Gestalt der Grenze maßgeblich mitbestimmen, in
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den Fokus der Betrachtung genommen werden. Zugleich dürfen dabei die Staa-
ten selbst und ihre Handlungen nicht vernachlässigt werden. Sie müssen eher im
Verhältnis zueinander, in einem dynamischen Prozess, interpretiert werden. Aller-
dings muss sich eine theoretische und empirische Analyse heutiger Grenzzustän-
de von der Vorstellung eindeutiger, Nationalstaaten umgebender, linearer Grenzen
lösen. Vielmehr haben wir es heute mit multiplen Grenzen zu tun, die sowohl ent-
lang linearer Demarkationslinien als auch weit davon entfernt in unterschiedlicher
Gestalt verlaufen. Und auch die Grenzsubjekte sind andere: In einer entgrenzten
Welt, in der die Nationalstaaten an Bedeutung verlieren, verliert die Grenze ihre
Funktion der Identitätsbildung nach innen. Das heißt andersherum, am Beispiel
der europäischen Außengrenze, dass nicht eine Identitätsbildung im Innern (»wir
Europäer«) die europäische Außengrenze zu einer Grenze hat werden lassen, son-
dern die Außengrenze wird durch die »Angriffe« von außen, durch »Grenzverlet-
zungen«, als eine strukturierende Grenze sichtbar, indem sie über Handlungschan-
cen von Menschen entscheidet. Anders also als die Nationalstaatsgrenzen, die bis-
lang vornehmlich im Mittelpunkt grenztheoretischer und grenzempirischer For-
schung standen, hat die europäische Außengrenze keine nennenswerte Wirkung
nach innen, sondern sie wirkt in erster Linie strukturierend nach außen. Der Fokus
einer empirischen Grenzuntersuchung, die die europäische Außengrenze zum Ge-
genstand hat, muss sich dementsprechend nach außen richten. Sichtbar wird diese
Grenze in den Aktionen der Menschen, die von außen kommen (Grenzverletzer,
Grenzüberschreiter), und denen, die dies zu verhindern beziehungsweise zu kon-
trollieren suchen (Grenzschützer). Die Grenzziehung aber ist eine politische Ent-
scheidung. Daher muss in einem solchen Beispiel dem Staat beziehungsweise den
politischen Akteuren und ihren Interessen ein angemessener Stellenwert einge-
räumt werden, weil sie die europäische Außengrenze bilden und auf die sozialen
Prozesse, die die Grenze nach außen auslöst, wiederum reagieren.

1.4 Anknüpfungspunkte für eine postnationalstaatliche Grenzanalyse

Die kritische Interpretation der bereits vorliegenden Grenzanalysen einerseits und
der theoretischen Ansätze zur Verortung aktueller Grenzzustände andererseits
zeigt, dass eine neue sozialwissenschaftliche Annäherung an das Thema der Gren-
ze notwendig geworden ist.
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Nicht eine Theorie, wohl aber ein theoriegeleiteter praktikabler Ansatz zur Un-
tersuchung aktueller Grenzzustände kann nun auf der Grundlage der vorange-
gangenen Betrachtungen entwickelt werden.22

Wie bereits angedeutet ergibt sich die Notwendigkeit einer Reformulierung
grenztheoretischer Überlegungen aus einer veränderten Grenzrealität. Die bislang
vorliegenden Studien territorialer Grenzen meinten immer die Grenzen von Na-
tionalstaaten. Hier war die Grenze Synonym einer Demarkationslinie, die staatli-
che Territorien und damit nationalstaatliche Souveränitäten beziehungsweise den
Anspruch auf diese markierte (zur Definition von Staatsgrenzen vgl. insbesondere
Anderson 1996; Taylor 1993: 162ff.). Diese Grenze war ein Gebilde, das eindeutig
anhand von Zäunen, Mauern, Grenzposten, Zollstationen und ähnlichem zu iden-
tifizieren war. Grenzsubjekte waren vor allem diejenigen, die innerhalb des von
der Grenze umgebenen Gebiets lebten.

Das trifft auch noch auf heutige Grenzen zu. Sie sind aber zugleich noch viel
mehr. Heute können Grenzen sowohl als Demarkationslinien sichtbar werden, sie
können aber auch in Form punktueller Kontrollen oder beweglicher Grenzsäu-
me sichtbar werden beziehungsweise für das Auge gänzlich unsichtbar bleiben.
Kurz: Die postnationalstaatliche Grenze23 nimmt unterschiedliche Gestalten an -
und auch die Inhalte, die Teile, die in der Summe die Grenze ausmachen, sind va-
riant. Schließlich wird die Grenze nicht jedem Menschen gegenüber, der sich ihr
nähert, auch manifest; die heutige Grenze unterscheidet in ihrem Auftreten, wen
sie zum Grenzsubjekt machen will.

Einerseits sind diese Grenzen also schwer zu fassen, in ihrem Auftreten wenig
konkret. Das ist der eine Blick auf die aktuelle Grenze. Der andere Blick lässt sie
hingegen umso konkreter werden, sind es doch letztlich die verschiedenen legali-
stischen und administrativen Akte beziehungsweise die Wirkungen, die diese in

22 Theorien erheben ihren Anspruch dadurch, dass sie allgemeingültige Aussagen treffen. Geht es im
Folgenden darum, die Struktur und Funktion der europäischen Außengrenze zu erläutern, so kann die-
se Studie keinen allgemeingültigen Theorieanspruch erheben, wohl aber im Schnittpunkt verschiedener
bereits vorliegender theoretischer Überlegungen einen tragfähigen Ansatz grenztheoretischer Beschrei-
bungen bieten.
23 Der etwas sperrige Begriff der »postnationalstaatlichen« Grenze ist um einiges genauer, als der vielfach

synonym hierfür verwendete Begriff der postnationalen Grenze (z.B. Cuttitta 2003), geht es doch um die
Funktion von Grenze im Kontext veränderter staatlicher Handlungsbedingungen. Der Begriff zielt nicht
etwa auf einen umfassenden Bedeutungsverlust von Nationalstaaten beziehungsweise deren Relevanz
für Politik und Gesellschaft, sondern lediglich auf die veränderte Rolle, die dem Nationalstaat heute zu-
kommt. In Bezug auf die Außengrenze der EU wird dieser Sachverhalt einmal mehr virulent durch die
Tatsache, dass es nicht mehr allein die Nationalstaaten sind, die den Verlauf und die Ausgestaltung der
gemeinsamen Außengrenze bestimmen, sondern es sich vielmehr in weiten Teilen um europäische, also
supranationalstaatliche Politik handelt. Zudem ist die spezifische Gestalt dieser europäischen Außengren-
ze Produkt der besonderen Anforderungen an eine Grenze, die mehr umgibt als nur einen Staat.
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der Summe ihres Auftretens auslösen, die die Grenze selbst ergeben. Auf diesen
zweiten Blick soll es im Folgenden ankommen, indem das Phänomen der euro-
päischen Außengrenze als Summe dieser legalistischen und administrativen Akte
und der Reaktionen darauf, kurz: als Institution, konzipiert wird.

Es geht hier nicht darum, einen weiteren Beitrag zu einer Institutionentheorie
zu liefern (vgl. hierzu insbesondere Nedelmann 1995; Lepsius 1995; Göhler 1996).
Vielmehr nutze ich Überlegungen der Institutionalismusforschung, um das Phä-
nomen Grenze unter diesem neuen Blickwinkel zu fassen. Für den Prozess der
europäischen Integration selbst und die damit verbundenen Entwicklungen in Po-
litik und Gesellschaft ist der Nutzen des Ansatzes bereits mehrfach belegt worden
(vgl. Rieger 1995; Bach 1999; 2001). Es erweist sich jedoch schnell, dass die bis-
herigen Überlegungen zu Institutionen, ihrer Entstehung und ihrer Wirkung auf
Politik und Gesellschaft der Institution Grenze nicht gerecht werden. Ich schlage
daher eine Verbindung unterschiedlicher theoretischer Ansätze vor, die, den obi-
gen Überlegungen zu einer Theorie der Grenze folgend, das Phänomen Grenze zu
erfassen vermag, indem sie den dualen Prozesscharakter der Grenze beachtet.

1.4.1 Der Ausgangspunkt: Die Institution

Betrachten wir die europäische Außengrenze im Folgenden als Institution, so stellt
sich zunächst die Frage nach dem zu erwartenden Erkenntnisgewinn. Lange Zeit
fokussierten die Sozialwissenschaften ihren Untersuchungsgegenstand auf Institu-
tionen, nicht selten begannen und endeten Analysen von Politik und Gesellschaft
in Beschreibungen der jeweiligen Institutionen. Wie Rhodes kritisch bemerkte, war
»the focus on institutions [...] a matter of common sense, an obvious starting point
[...] and therefore there was no need to justify it. The assumptions and practices in
the study of political institutions were taken for granted.« (Rhodes 1995: 42) Auch
die Soziologie blickt auf eine lange Tradition institutioneller Analysen zurück; im
Sinne Durkheims, dem zufolge die Soziologie gar die »Wissenschaft von Institu-
tionen, deren Entstehung und Wirkungsart« ist (vgl. Durkheim 1895; 1976: 100),
setzten sich tatsächlich alle bedeutenden soziologischen Theoretiker mit Institu-
tionen, insbesondere aber mit Fragen ihrer Entstehung auseinander. Trotz der viel-
fältigen Beschäftigung mit Institutionen, ihrer Entstehung und Wirkung auf Politik
und Gesellschaft erscheint der Begriff der Institution nach wie vor diffus, sind die
Klagen über die Unschärfe des Begriffs, so Nedelmann, mittlerweile selbst »zu ei-
ner Institution geworden« (Nedelmann 1995: 15; vgl. auch Esser 2000: 1ff.; Scharpf
2000: 76f.). Lepsius legt gar nahe, sollten andere Begriffe zur Verfügung stehen, auf
den Begriff der Institution ganz zu verzichten (vgl. Lepsius 1995: 394). Grundsätz-
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lich scheint das Problem in einer allgemeinen Begriffsunschärfe zu liegen, wird
doch der Begriff der Institution nicht nur im öffentlichen Diskurs, sondern eben-
falls in den Sozialwissenschaften recht inflationär zur Beschreibung unterschied-
lichster Phänomene genutzt.

Die Stärke bisheriger soziologischer Institutionentheorie liegt denn auch nicht
so sehr in der Beschreibung der Charakteristika bestehender Institutionen und ih-
rer Effekte auf Staat und Gesellschaft, als vielmehr in der Beschreibung ihrer Ent-
stehung (vgl. neben den klassischen Ansätzen vor allem Luhmann 1984; Scharpf
1994; Lepsius 1990; Bach 1995).24 Und auch in Zusammenhang mit der Institution
europäische Außengrenze und den Integrationsfortschritten in diesem Bereich euro-
päischer Politik ist die Frage der Entstehung und Herausbildung bereits intensiv
diskutiert worden (s. Teil II), wohingegen die insbesondere in Hinblick auf die
Theorieentwicklung weitaus ergiebigere Frage nach dem Design und der sich dar-
über entfaltenden Wirkung der Institution Grenze bislang wenig beachtet wurde.

Der Grund hierfür liegt wiederum in den vorliegenden institutionentheoreti-
schen Konzeptionen, die eine dem Untersuchungsgegenstand angemessene Ak-
teurskonzeption bislang vermissen lassen. Entweder konzentrieren sich die Ana-
lysen einseitig auf die Funktion der Institution und räumen beteiligten Akteuren
lediglich marginalen Stellenwert ein (vgl. z.B. Göhler 1994; Rehberg 1994). Oder
aber die Institutionen werden vice versa lediglich in Abhängigkeit von den betrof-
fenen (politischen) Akteuren konzipiert (vgl. Scharpf 2000; Mayntz/Scharpf 1995;
Schimank 2003). Die Ausschließlichkeit der Theoriekonzeptionen, die sich insbe-
sondere in der Frage Erklärungsrichtung, also der Frage nach abhängiger und un-
abhängiger Variable äußert, muss für die vorliegende Untersuchung aufgebrochen
werden, will man dem dualen Charakter des europäischen Grenzphänomens ge-
recht werden.

1.4.2 Das Problem: Die fehlende Akteurskonzeption

Um den Prozess der Institutionenbildung einerseits und die daran anschließenden
Fragen nach der spezifischen Funktion und Wirkung der Institution »europäische
Außengrenze« andererseits tatsächlich erklären zu können, schlage ich in Anleh-
nung an Überlegungen von Gehring (2002) vor, Institutionen als soziale Systeme
zu begreifen, die zwar aus der Interaktion von Akteuren entstehen, zugleich jedoch
eigenständige Einheiten bilden, »die von den Akteuren, ihrem Handeln und ihren

24 Bereits der Ausgangspunkt des Neoinstitutionalismus war ja die Beobachtung sich bildender interna-
tionaler Regime, die eben in ihrer Entstehung erklärt werden sollten (vgl. Gehring 2002).
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Interessen unterscheidbar sind und sich von ihnen (partiell) zu verselbständigen
vermögen« (Gehring 2002: 14).25

Fragen wir nach Funktion und Wirkungsweise von Institutionen, führt dies zu-
nächst auf die Frage nach dem Verhältnis von Institution und Akteur (individu-
ell oder korporativ) zurück. Die Frage, wie Institutionen und Akteure miteinan-
der verbunden sind, ist in der Literatur eingehend diskutiert worden (vgl. Mey-
er/Rowan 1977; Giddens 1979; Nedelmann 1995). Einer allgemeinen soziologi-
schen Betrachtung folgend erfüllen Institutionen für Akteure unerlässliche Funk-
tionen des Entlastens und Orientierens, indem sie ’objektive Definitionen’ von
Situationen anbieten. Esser kommt sogar zu dem Schluss, dass Individuen ohne
die Existenz von Institutionen nicht überlebensfähig wären (vgl. Esser 2000: 19f.).
Grundsätzlich gilt, dass Institutionen das Verhalten von Akteuren bestimmen müs-
sen, wollen sie sich erfolgreich durchsetzen. Institutionen werden demnach in er-
ster Linie als Systeme interpretiert, die Akteurshandeln strukturieren, ihr Erfolg
wiederum wird als abhängig von der Durchsetzungsfähigkeit ihrer Normen und
Werte begriffen. Aber können wir das Verhalten von Akteuren mittels der Struk-
turen, in denen sie handeln, erklären? Oder analysieren wir Akteurshandeln, um
darüber Rückschlüsse auf die Struktur von Institutionen zu ziehen?

In institutionalistischer Perspektive lassen sich unterschiedliche Dimensionen
ausmachen, die das Verhältnis zwischen Institution und Akteur beschreiben. Be-
sonderer Stellenwert kommt hierbei der Frage nach Intentionalität von Institutio-
nengestaltung zu (vgl. für einen Überblick insbesondere Schimank 2003). In einem
ersten Ansatz werden Institutionen als Ergebnis von Akteurshandeln interpretiert,
ohne dass ihnen jedoch eine bestimmte Zielvorstellung zugrunde läge (vgl. insbe-
sondere Berger/Luckmann 1966; 1980). Die Handelnden produzieren und repro-
duzieren hier die Institutionen, ohne damit eine bestimmte Absicht zu verfolgen.
Anders die Ansätze des rational choice institutionalism, die von einem rational
handelnden Akteur ausgehen, dem sie eine rationale Nutzenverfolgung unterstel-
len, und der auf dieser Grundlage Institutionen bildet (vgl. beispielsweise Peters
1999). Die Frage jedoch, ob die ursprünglichen Intentionen der beteiligten Akteure
in die Tat umgesetzt werden können, hängt in diesem Modell vor allem von der

25 Gehring selbst lehnt sich einerseits an Überlegungen der Integrationstheorie, insbesondere Keohane
(1984) an, zum anderen nimmt er Rückgriff auf die Konzeption der Systemtheorie nach Luhmann. Da
es mir im Folgenden jedoch lediglich darum geht, einen plausiblen Ansatz zur Analyse der Institution
»europäische Außengrenze« zu entwickeln, werde ich mich im Folgenden nur auf die hierzu notwendi-
gen theoretischen Grundlagen konzentrieren; zur Vertiefung dieser theoretischen Überlegungen ist daher
unbedingt die Studie von Thomas Gehring (2002) zu empfehlen.
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Konstellation der Interferenzen der verfolgten Intentionen ab26; grundsätzlich ist
in diesem Modell gezielte Institutionengestaltung möglich.

Schließlich die Überlegungen des akteurszentrierten Institutionalismus, dem es
darum geht, die »gesellschaftlichen [. . . ] Makrophänomene - Ereignisse, Struktu-
ren und Strukturzusammenbrüche - aus dem Zusammenwirken absichtsvoll kon-
struktiven und steuernden Verhaltens mit ungeplant naturwüchsigen Entwicklun-
gen zu erklären.« (Mayntz 2000: 13; vgl. auch Schimank 2003: 258f.) Politische Ge-
sellschaftsteuerung ist hier Ergebnis der Handlungen vieler Akteure, jeweils aber
auf der Grundlage einer spezifischen institutionellen Ordnung. Zwar hat dieser
Ansatz den Vorteil, in Hinblick auf die Frage der Intentionalität von Institutionen-
bildung beide vorgenannten Ansätze miteinander zu verbinden. Sowohl dasjenige
Handeln, welches auf der Grundlage bereits bestehender institutioneller Ordnun-
gen die Herausbildung neuer Institutionen fördert, sowie zielgerichtetes intentio-
nales Handeln, das die Herausbildung von Institutionen zum Ziel hat, werden be-
achtet. Allerdings konzipiert auch dieser Ansatz Institutionen lediglich in Abhän-
gigkeit von Akteurshandeln und beachtet nicht, dass Institutionen sich von Akteu-
ren, deren Interessen und Handlungen weitgehend verselbständigen können. Erst
das Verständnis einer von Akteuren unabhängigen Institution vermag es jedoch,
die Einflussnahme von Institutionen auf Akteurshandeln zu erklären; die Insti-
tution selbst wird zum Beobachter ihrer Umwelt, sie selbst kann aufgenommene
Informationen verarbeiten und hierüber Steuerungssignale erzeugen. Institutio-
nen gehen demnach zwar aus dem Handeln von Akteuren hervor, entwickeln sich
dann jedoch unabhängig von diesen und bilden damit etwas vollkommen Neuar-
tiges 27.

Wie bereits am Beispiel des Grenzbegriffs diskutiert, weist eine solche Betrach-
tung politischer Vorgänge Vor- und Nachteile auf; ein entscheidender Vorteil liegt
in dem analytischen Vermögen, Institutionen unabhängig von Akteuren und deren
Interessen analysieren zu können und darüber die sozialen Prozesse, die von Insti-
tutionen selbst ausgehen und durch diese geprägt werden, überhaupt sichtbar zu
machen. Ohne eine Rückbindung dieser Überlegungen an die Akteursebene lässt
sie sich jedoch schwerlich für die Interpretation der Institution europäische Außen-
grenze nutzen, lässt sich doch ohne einen Rückgriff auf Akteure gesellschaftliche

26 Zudem wird in diesem Modell die Bedeutung sozialer Strukturen beziehungsweise bereits vorhande-
ner Institutionen sowie der meist weit über den von den Akteuren berücksichtigte Zeithorizont für die
gezielte Institutionengestaltung betont (vgl. umfassend Schimank 2003).
27 So etwa von Luhmann (1984) vorgeschlagen, der den Prozess der Institutionenbildung auf die Bedeu-

tung sozialer Selektionsprozesse für den Aufbau gesellschaftlicher Ordnung zurückführt und Akteuren
und akteursspezifischem Handeln dabei keine zentrale Bedeutung mehr beimisst.
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Interaktion kaum erklären28. Geklärt werden muss also bei der Betrachtung der
Institution europäische Außengrenze, unter welchen Bedingungen sich die betroffe-
nen Akteure von der Institution und ihren Steuerungssignalen in ihrem Handeln
beeinflussen lassen und wie dieses Handeln wiederum auf die Gestalt der Institu-
tion Grenze zurückwirkt.

Im Rahmen dieses Ansatzes gilt es daher zunächst, die Interaktionen, die mit
der Institution Grenze verbunden sind, sichtbar zu machen, und das heißt, die Ak-
teursfrage eingehender zu beleuchten. In Abgrenzung, insbesondere zum Konzept
des akteurzentrierten Institutionalismus (vgl. v.a. Scharpf/ Mayntz 1995) geht es
mir dabei jedoch nicht einseitig um die politischen Akteure, sondern auch um all
diejenigen Akteure, deren Verhalten direkt durch die Grenze strukturiert wird.

1.4.3 Der Untersuchungsgegenstand: Eigenarten der europäischen Institution Grenze

Ein Charakteristikum der Institution europäische Außengrenze liegt in der
Deckungsungleichheit von Geltungsanspruch und Geltungsraum. Die Geltung
der Institution Grenze als legitime Ordnung erhält sie nämlich aus dem Innern,
der Geltungsbereich ist allerdings nach außen gerichtet, zielt sie in ihren Regu-
lierungsbemühungen doch vornehmlich darauf ab, das Verhalten von Menschen
außerhalb des eigenen Geltungsbereichs zu strukturieren.29

Gerade hieraus resultiert die Notwendigkeit der theoretischen Rückbindung der
institutionellen Wirkung auf die Akteursebene: Diejenigen Akteure, die über Form
und Inhalt der Institution Grenze entscheiden, sind nämlich gerade nicht dieje-
nigen, auf die die Institution Grenze einwirkt. Betroffene Akteure sind vielmehr
diejenigen, die außerhalb der Institution stehen und von denen die Institution zu-
nächst vollkommen unabhängig ihre Legitimation erfährt, die an Verhandlungen
über die Institution nicht beteiligt sind. Für das Verständnis der Gestalt der In-
stitution Grenze sind so zunächst zwar diejenigen Akteure entscheidend, die in
Verhandlungen eben über diese Gestalt bestimmen; in einem weitaus diffuseren
Prozess der Institutionenbildung beziehungsweise -etablierung gewinnen jedoch

28 Luhmann selbst bleibt an diesem Punkt bemerkenswert unpräzise: In seinem Entwurf einer gesell-
schaftlichen Theorie jenseits von Akteuren lässt sich die Entstehung von Kommunikation und damit von
Interaktion nicht erklären, insbesondere aber keine Interaktion, die nicht auf Zwang, sondern auf Ko-
operation beruht (vgl. zu dieser Kritik umfassend Beyerle 1994; zur Kritik an Luhmanns akteursfreier
Theoriekonzeption vgl. auch Schimank 1996; Mayntz 1988; für einen Überblick vgl. Braun 2000).
29 Auch andere Grenzen wirken selbstverständlich strukturierend nach außen; jedoch kam der Grenze

des modernen Flächenstaats neben der abschottenden Funktion nach außen vor allem die Funktion der
Identitätsbildung sowie Souveränitätssicherung im Innern zu (vgl. Pacholkiv 2000). So zeigt Saurer (1989)
beispielsweise ausführlich, wie in einem höchst widersprüchlichen Prozess die staatliche Zoll- und Steu-
erhoheit im Innern mittels der Etablierung der äußeren Grenze staatlicherseits durchzusetzen versucht
wurde.
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zunehmend andere Akteure an Gestaltungsmacht, indem sie durch ihr Verhalten
Legitimations- und Delegitimationsprozesse der Institution selbst auslösen.

Unterschieden werden müssen also zwei unterschiedliche Akteursebenen: Zum
einen die (zumeist politischen) Akteure, die die Institution hervorgebracht haben
und die in Reaktion auf unterschiedliche Einflüsse diese ständig modifizieren. Und
zum zweiten diejenigen Akteure, die zunächst ihr eigenes Verhalten an der Exi-
stenz der Institution Grenze ausrichten und mit ihrem auf die Grenze bezogenen
Verhalten die Institution Grenze selbst verändern. Vermittelt über die Institution
treten die beiden Akteursgruppen somit in indirekte Interaktion zueinander. Al-
lerdings wird diese Interaktion durch die Existenz der Institution nicht lediglich
vermittelt, sondern die Institution selbst wird schließlich zur wesentlichen Größe,
die diese Interaktion mitgestaltet.

1.4.4 Die Lösung: Anknüpfungspunkte für eine postnationale Grenztheorie

Zusammengefasst heißt das: Der Untersuchungsgegenstand selbst erfordert einen
neuen praktikablen Untersuchungsansatz, der einerseits die Grenze selbst als In-
stitution begreift, welche zwar aus der Interaktion der Akteure entsteht, jedoch
zugleich eine eigenständige Einheit bildet, die weitgehend unabhängig von den
betroffenen Akteuren zu agieren vermag. Es geht somit darum, einen Ansatz zu
entwickeln, der die Institution Grenze sowohl als abhängige als auch als unab-
hängige Variable interpretiert. Dafür muss neben einer Betrachtung der relevanten
Akteure, ihrer Interessen und Präferenzen und den sich hieraus ableitenden In-
terdependenzen die Institution mit ihren Eigenschaften und Wirkungen selbst ins
Zentrum der Betrachtung gerückt werden.

Eine reformulierte institutionentheoretische Annäherung ist dafür am besten
geeignet, da sie das Phänomen Grenze so umfassend wie nötig, zugleich jedoch
so eng wie möglich erfasst. Grundlage einer solchen reformulierten institutionen-
theoretischen Betrachtung ist ein akteursunabhängiger, systemisch orientierte An-
satz einerseits und die individualistisch orientierten Erklärungsmodelle der Ak-
teurstheorie andererseits. Die einseitige Konzentration individualistischer Erklä-
rungsmodelle auf Akteurshandeln vermag zwar die Entstehung und Entwicklung
von Institutionen zu erklären, nicht jedoch deren spezifische Wirkung; und an-
dersherum kann die systemische Argumentation mit ihrer Fixierung auf struktu-
relle Erklärungsfaktoren nicht die Entstehung und Entwicklung von Institutionen
erklären. Eine Synthese von beidem jedoch ermöglicht mittels einer sinnvollen Ver-
bindung zwischen der Akteur- und der Systemebene den Blick auf die Institution
Grenze zu weiten. Gewonnen wird dadurch ein Analyserahmen, der dem dialekti-

44



schen Charakter der Grenze entsprechend diese einerseits als Produkt spezifischer
sozialer, und das heißt: akteursbedingter Prozesse, andererseits jedoch als eigen-
ständigen Produzenten sozialer Ordnung interpretiert.

Für die Frage nach Gestalt, Funktion und Wirkung der europäischen Außen-
grenze bedeutet eine solche Betrachtungsweise, den Blick zum einen auf die po-
litischen Akteure und deren Interessen an Grenzaufbau beziehungsweise Grenz-
ausbau und Grenzerhaltung zu richten, das heißt also politische Entscheidungen
zu analysieren und zudem deren Reaktionen auf spezifisches Grenzverhalten an-
derer beteiligter Akteure zu betrachten. Und zum anderen soll die Wirkung der
Institution Grenze anhand einer Analyse grenzspezifischen Verhaltens untersucht
werden. Die Grenze ist hier nicht Produkt, sondern Produzent sozialer Ordnung,
Produzent spezifischen, auf die Grenze bezogenen Verhaltens, welches wiederum
auf die Gestalt der Grenze direkt zurückwirkt. Sichtbar wird hierüber der spezifi-
sche Charakter, der der Institution Grenze in einer postnationalstaatlichen Welt als
Gestalt und auch Gestalter sozialer Ordnung zukommt.
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2 Die Politik der Grenze

Den theoretischen Ausführungen entsprechend sollen im Folgenden zunächst Ge-
stalt und Funktion der Europäische Außengrenze betrachtet werden, also die
Grenze als Produkt spezifischer politischer Prozesse und Entscheidungen inter-
pretiert, kurz: die Politik der Grenze analysiert werden. Dabei gehe ich von der
Hypothese aus, dass der Bereich europäischer Grenzsicherungspolitik in seiner in-
haltlichen Ausgestaltung mehr Kontinuitäten als Brüche aufweist, die Gestalt der
gemeinsamen europäischen Außengrenze den einzelnen nationalstaatlichen Inter-
essen und Präferenzen somit entspricht. Diese nationalen Erwägungen, ebenso wie
die Interessen der europäischen politischen Eliten wirken schließlich auf die Ge-
staltung der Institution europäische Außengrenze zurück30.

Neben der Frage nach dem Entstehungsprozess der Institution europäische Au-
ßengrenze stehen im Folgenden ihre Form beziehungsweise ihr Inhalt im Zentrum
des Interesses. Formal betrachtet ist auch die Institution Grenze zunächst die Sum-
me verschiedener legalistischer Akte. Sichtbar wird sie insbesondere anhand der
Bemühungen, die sie unternimmt, um Grenzverletzungen zu verhindern. Am Bei-
spiel Flucht und Migration sollen diese europäischen Bemühungen um Grenzsi-
cherung, das heißt vor allem die Verhinderung ungewollter Zuwanderung in die
Mitgliedstaaten der Union, exemplarisch betrachtet werden. Diese sind vielfältig
in ihrer Art und variabel in ihrem Auftreten, sie schließen die tatsächlichen Kon-
trollaktivitäten an den Grenzen ebenso ein wie auch Beschränkungen und Aus-
wahlverfahren bei der Visavergabe, Ausweiskontrollen an Bahnhöfen und Flughä-
fen im Innern ebenso wie Kontrollen an den Arbeitsplätzen von Migranten. Kon-
trollen finden sowohl extern wie auch intern statt, sowohl an sichtbaren Grenzen
als auch für Unbeteiligte weitgehend unsichtbar an jedem anderen Ort (vgl. Broch-

30 Da die europäische Grenzsicherungspolitik insbesondere im Bereich der Zuwanderungs-, Asyl- und
Visapolitik im Großen und Ganzen eine kontinuierliche Fortsetzung nationalstaatlicher Politik ist, und
auch innerhalb des europäischen politischen Prozesses kaum divergierende Interessen seitens der politi-
schen Akteure vorliegen, gehe ich im Folgenden von europäischen politischen Akteuren als einer Entität
aus, das heißt, ich unterscheide im Folgenden, wenn nicht ausdrücklich anders benannt, nicht zwischen
den unterschiedlichen politischen Akteuren, sondern setzte deren Standpunkt als einheitlich voraus.
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mann/Hammar 1999). Im Anschluss werde ich zunächst die Entwicklung einer
gemeinsamen europäischen Grenzsicherungspolitik nachzeichnen (2.1) und insbe-
sondere auf die Entwicklung einer gemeinsamen Asyl- und Zuwanderungspolitik
eingehen (2.2). Es wird zu erkennen sein, dass die Integrationsfortschritte gera-
de im Bereich der gemeinsamen Grenzsicherungspolitik enorm sind. Allerdings
ist der Prozess der Herausbildung dieser Politik keine geradlinige Entwicklung
gewesen; die Mitte der 1990er Jahre proklamierte Strategie einer wirtschaftlichen
Entwicklung der Anrainerstaaten sah Grenzsicherung mittels Problembehebung
durch Inklusion der Peripherie vor; spätestens seit dem 11. September 2001 wird
der Sicherheitspolitik mehr und mehr Gewicht eingeräumt, was auch in der Ko-
operation mit den Drittstaaten deutliche Spuren hinterlässt (2.3).

2.1 Die Entwicklung eines »Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts«
Der institutionelle Rahmen europäischer Grenzsicherung

Im Folgenden soll die Entwicklung des institutionellen Rahmens europäischer
Grenzsicherungspolitik nachgezeichnet werden. Eine solche Beschreibung rekur-
riert unmittelbar auf die Dynamik europäischer Integration, also auf die Frage
nach den Ursachen und auch nach den Zielen des europäischen Integrationspro-
zesses. Die Diskussion, weshalb Nationalstaaten Souveränitäten an eine suprana-
tionale Instanz wie die EU abtreten, führte in der Vergangenheit zu einem inten-
siven Theorienstreit innerhalb der Europaforschung, an dessen Polen sich, ver-
einfacht dargestellt, Neofunktionalismus und Intergouvernementalismus gegen-
überstanden (vgl. für einen Überblick Giering 1997; Wolf 1999; kritisch Wessels
2001)31. Parallel, aber dennoch weitgehend unabhängig hiervon entwickelte sich
die policy-Analyse als Untersuchungsrahmen europäischer Politik. Während die
beiden klassischen Theorieansätze die Herausbildung gemeinschaftlicher Institu-
tionen erklären wollen, fragt die policy-Forschung vornehmlich nach dem Wie die-
ser Politik, untersucht demzufolge die EU-Institutionen als unabhängige Variablen
(vgl. Jachtenfuchs/Kohler-Koch 2003). In der folgenden Darstellung der europäi-
schen Grenzsicherungspolitik stehen allerdings weder die Fragen nach dem Wie
noch nach dem Warum der Integration im Mittelpunkt, die Untersuchung der Ver-
fasstheit und der Verfahren europäischer Politik ebenso wenig wie deren theore-

31 Diese Dichotomie ist mittlerweile in Theoriekonzepten aufgegangen, die sowohl die zentrale Rolle der
Mitgliedstaaten als auch deren Anbindung an gesellschaftliche Interessen betonen; die Frage, welche Fak-
toren die Präferenzbildung in den Europäischen Mitgliedstaaten bestimmen und welchen Anteil an dieser
Präferenzbildung die Europäische Union selbst hat, ist hingegen nach wie vor umstritten (vgl. Jachten-
fuchs 2002; Moravcsik 1998; Kohler-Koch 2003).
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tische Analyse.32 Dies ist bereits vielfach bearbeitet und, wenngleich sehr kontro-
vers, bereits intensiv diskutiert worden. Diese Fragen werden daher in der fol-
genden Darstellung auf der Folie der bereits vorliegenden theoretischen Überle-
gungen lediglich am Rande behandelt. Die folgenden Ausführungen erörtern viel-
mehr die Funktion europäischer Grenzsicherungspolitik für den Integrationspro-
zess selbst.

Fragen der Grenzsicherungspolitik umfassen unterschiedliche Politikbereiche,
insbesondere die Aufhebung der Binnengrenzkontrollen (Schengen), die Zusam-
menarbeit der Polizei-, Zoll- und Justizbehörden und die Zusammenarbeit in den
Bereichen Asyl-, Zuwanderung- und Visapolitik.

Unter dem Titel »Zusammenarbeit in den Bereichen Inneres und Justiz« bezie-
hungsweise mittlerweile unter der Überschrift der Schaffung eines »Raums der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts« firmieren diese Politikbereiche im Rah-
men der sogenannten »Dritten Säule« europäischer Politik als zwischenstaatliche
Kooperationen.33 Mit dem Vertrag von Amsterdam (ratifiziert 1999) wird die Asyl-
und Migrationspolitik in die erste Säule der Gemeinschaft überführt, allerdings
zum Preis einer teilweisen »Aufweichung« des supranationalen Charakters die-
ser Säule im europäischen Entscheidungsverfahren (vgl. Kohler-Koch et.al. 2004:
133ff.).34 Die Politik im Bereich Justiz und Inneres ist also, mit Ausnahme der Asyl-
, Zuwanderungs- und Visapolitik, nach wie vor direkt von den Interessen und Prä-
ferenzen nationalstaatlicher Politik bestimmt. Allerdings ist es nicht nur das inzwi-
schen vertraglich festgelegte Ziel der »Erhaltung und Weiterentwicklung der Uni-
on als Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts«, das die Mitgliedstaaten
mittlerweile zur verstärkten Kooperation treibt, sondern letztlich, so meine An-

32 Vgl. hierzu die einschlägigen Bände von Jachtenfuchs/Kohler-Koch 1996; 2003; Kohler-Koch 1998;
Grande/Jachtenfuchs 2000; zu den einzelnen Disziplinen der Forschung vgl. Loth/Wessels 2001.
33 Mit dem Maastrichter »Vertrag über die Europäische Union« (1992) wurde eine neue institutionelle Ba-

sis europäischer Politik geschaffen, die in einem »Drei-Säulen-Modell« alle als relevant erachteten Politik-
bereiche zusammenfasste. Als sogenannte erste Säule galten die klassischen, bereits vergemeinschafteten
EG-Felder der Wirtschafts- und Währungspolitik, die sogenannte zweite Säule umfasste die gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik und die dritte Säule die Bereiche Justiz und Inneres und damit auch die
Zuwanderungspolitik. Diese Darstellung der Europäischen Union anhand einer Säulenstruktur ist zwar
geläufig, allerdings nicht ganz unumstritten, zumal die damit zumeist einhergehende Zuordnung recht-
licher Kategorien zu den einzelnen Säulen nicht ganz eindeutig gelingt (vgl. von Bogdandy/Nettesheim
1996; Degenhardt 2003: 50f.).
34 Das Entscheidungsverfahren in der sogenannten dritten Säule der EU konzentriert sich vornehmlich

auf die Zusammenarbeit und Kooperation der Einzelstaaten beziehungsweise auf die Formulierung ge-
meinsamer Positionen und zu ergreifender Maßnahmen und unterscheidet sich damit deutlich von den
Entscheidungsverfahren innerhalb der sogenannten Ersten Säule (EG), in der supranationale Entschei-
dungsverfahren vorgesehen sind. Der Europäischen Kommission kommt hier zwar ein Initiativrecht zu,
allerdings kein monopolisiertes, da es den Mitgliedstaaten ebenfalls offensteht, Vorschläge zu unterbreiten
(vgl. Kohler-Koch et al. 2004: 134f.).
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nahme, stellt eine gemeinsame europäische Justiz- und Innenpolitik die bestmög-
liche Lösung der einzelstaatlichen Sicherheitsprobleme dar.

Im Folgenden werde ich die Integration im Bereich Justiz und Inneres sowie die
Zusammenarbeit auf administrativer Ebene darstellen. Wenngleich die gemeinsa-
me Asyl-, Zuwanderungs- und Visapolitik Teil dieser Entwicklung ist, werde ich
sie der analytischen Übersichtlichkeit halber anschließend gesondert behandeln.

2.1.1 Integration im Bereich Justiz und Inneres

Die europäische Grenzsicherungspolitik ist Teil des ambitionierten europäischen
Projekts der Schaffung eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts und
damit Teil einer Politik der Inneren Sicherheit. Diese wurzelt historisch in drei un-
terschiedlichen Institutionen, die sich insbesondere strukturell voneinander unter-
scheiden: Erstens in der Arbeit der TREVI-Gruppe außerhalb der EU im Rahmen
der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ). Zweitens in der intergou-
vernementalen Zusammenarbeit in Form des Abkommens von Schengen bezie-
hungsweise des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ). Und drittens
in der Kooperation unterschiedlicher Arbeitsgruppen im Rahmen der Europäi-
schen Gemeinschaft. Zu Beginn der 1990er Jahre war die gemeinsame Politik im
Bereich Inneres und Justiz damit vor allem eine Frage der freiwilligen Zusammen-
arbeit im intergouvernementalen Rahmen (vgl. Monar 2002).

In dem 1985 von der Europäischen Kommission verabschiedeten Weißbuch über
die Vollendung des Binnenmarkts wurde für 1992 das Ziel formuliert, die Binnen-
grenzen zwischen den Mitgliedstaaten aufzulösen, um so die Idee des gemeinsa-
men Binnenmarkts zu verwirklichen (vgl. KOM(85) 310 endg.). In der 1986 ver-
abschiedeten Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) heißt es in Artikel 7A (Art
14):

»The internal market shall comprise an area without internal borders in which
the free movement of goods, persons, services and capital is ensured in accordance
to the provisions of this Treaty.«

Für wen diese Freizügigkeit gelten sollte und vor allem welche Ausgleichsmaß-
nahmen vorgesehen werden müssten, ließ der Vertrag allerdings offen35 – der
Europäischen Kommission wurde schlechterdings auch die Kompetenz abgespro-
chen, hier die entsprechenden Vorschläge zu unterbreiten (vgl. Apap 2002a). So
wurden die ersten politischen Schritte auf dem Weg der Umsetzung intergouver-
nemental gegangen, zunächst mit dem vorerst lediglich von Frankreich, Deutsch-
land, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden 1985 unterzeichneten Abkom-
35 Die im Vertrag gewählte Bezeichnung »Personen« ließ offen, auf wen genau die Freizügigkeit sich be-

ziehen sollte, ob also Drittstaatenangehörige miteinbezogen waren (vgl. Apap 2002 52f.).
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men von Schengen, welches im Einzelnen regelte, wie nach einer Abschaffung
der Binnengrenzkontrollen ein gemeinsamer Grenzschutz gestaltet sein sollte. Die
beschlossenen Ausgleichsmaßnahmen sahen striktere Kontrollen an den Außen-
grenzen des Schengenlandes und die Harmonisierung derjenigen nationalen Poli-
tiken vor, die grenzüberschreitende Prozesse, insbesondere die Regelung von Asyl
und Migration betrafen.36 Zudem wurde eine Kooperation zwischen den Admini-
strationen dieses Grenzschutzes notwendig. Zur Umsetzung des Schengener Ab-
kommens wurde 1990 das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) un-
terzeichnet. Gegenstand des Abkommens waren Ausgleichsmaßnahmen für den
Wegfall der Binnengrenzen wie etwa die Vereinheitlichung von Vorschriften für
die Einreise und den kurzfristigen Aufenthalt von Drittstaatenangehörigen im
Schengen-Raum, den Umgang mit grenzüberschreitendem Drogenhandel, die För-
derung polizeilicher und justizieller Zusammenarbeit sowie die Vereinheitlichung
des Asylrechts (für einen Überblick vgl. beispielsweise Förster 1996; Oberleitner
1998). 1995 trat das Abkommen für die ursprünglichen Unterzeichnerstaaten so-
wie Spanien und Portugal in Kraft. Mit dem Vertrag von Amsterdam wurde der
Schengen-aquis schließlich in das Gemeinschaftsrecht der EU überführt und teil-
weise in die erste beziehungsweise dritte Säule des Vertrags aufgenommen.

Bereits in den 1970er Jahren wurde die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung
des internationalen Terrorismus im Rahmen der TREVI-Gruppe initiiert. Diese Zu-
sammenarbeit, die als Teil der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) au-
ßerhalb der Europäischen Gemeinschaft (EG) stand, wurde durch den 1993 in Kraft
getretenen Vertrag von Maastricht institutionalisiert und als dritte Säule formaler
Bestandteil der Europäischen Union. Sie blieb jedoch nach wie vor intergouverne-
mental. Einer Deklaration von 1976 zufolge lagen die Ziele von TREVI in der Ko-
operation im Kampf gegen den Terrorismus und dem Austausch von Informatio-
nen bezüglich Organisation, Ausstattung und Ausbildung der polizeilichen Kräfte
in den Mitgliedstaaten (Anderson et al. 1995: 53). TREVI selbst arbeitete dreistu-
fig: Erstens auf ministerialer Ebene, zweitens auf der Ebene leitender Beamter und
zum Dritten auf der Ebene von Arbeitsgruppen. Diese Arbeitsgruppen wurden
Ende der 1970er und im Laufe der 80er Jahre ins Leben gerufen und beschäftigten
sich vornehmlich mit den Begleiterscheinungen der Verwirklichung des Binnen-

36 Die Vergemeinschaftung des Asylrechts genoß von Anfang an Priorität auf der europäischen politi-
schen Agenda, da in der bestehenden differierenden Rechtslage der Mitgliedstaaten die Gefahr gesehen
wurde, dass diejenigen Staaten mit den weniger restriktiven Asylbestimmungen das Gros der Flüchtlinge
aufnehmen müssten (vgl. KOM (1994) 23 endgültig). So war besonders Deutschland als eines der Haupt-
aufnahmeländer für Flüchtlinge an der Entwicklung eines Lastenteilungssystems interessiert, was jedoch
zunächst von Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden blockiert wurde. (vgl. Gubbay 1999; To-
mei 2001)
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marktes, vor allem mit Fragen grenzüberschreitender Kriminalität und den Mög-
lichkeiten einer Kooperation der Polizeikräfte.

Die zu Beginn der 1990er Jahre einsetzende verstärkte Kooperation in Fragen der
Justiz- und Innenpolitik konnte somit auf drei verschiedene Formen der Zusam-
menarbeit zurückgreifen. Sie gewann umso mehr an Bedeutung, als zum einen
das Binnenmarktprojekt vorangetrieben wurde und zum anderen externe Fakto-
ren, etwa die konstruierte Zunahme grenzüberschreitender Kriminalität und il-
legaler Immigration, gemeinsames Handeln verstärkt notwendig erscheinen lie-
ßen.37 Institutionell eingebettet war diese gemeinsame Außengrenzsicherung in
die europäische Innen- und Justizpolitik und umfasste unterschiedliche Bereiche
der Außengrenzsicherung, Fragen von Asyl und Zuwanderung, illegaler Einrei-
se und illegalem Aufenthalt, Menschenhandel und Menschenschleusung, Drogen-
handel und anderer Formen organisierter Kriminalität. Der Vertrag von Amster-
dam 1999 und der folgende Ratsgipfel von Tampere im gleichen Jahr verhalfen
dem Politikfeld zu einem enormen Bedeutungszuwachs, zumal das Ziel der Schaf-
fung eines gemeinsamen Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts in den
EU-Vertrag aufgenommen (Art. 29 EU-V) und die Zusammenarbeit in diesen Fra-
gen damit selbst zum Integrationsprojekt aufgewertet wurde (vgl. Monar 2000: 18).
Die wachsende Priorität der Innen- und Justizpolitik innerhalb der EU lässt sich
zudem anhand der Entscheidungsprozesse ablesen; so ist die Zahl an Vorschlägen
für Rechtsakte im Bereich der Durchsetzung eines gemeinsamen Rechtsraums in
den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Seit 1999 unterstützen den Rat rund
vierzig ständige Ausschüsse und Arbeitsgruppen bei der Entscheidungsfindung
in den Bereichen Justiz und Inneres. Schätzungen zufolge werden circa vierzig
Prozent der Ressourcen des Generalsekretariats für die Arbeit in diesen Bereichen
aufgewendet, was deutlich über die Ressourcen anderer Bereiche hinausgeht (vgl.
Monar 2000: 19; 25).

Sowohl das Agendasetting als auch die Verwirklichung bestimmter Politiken
lagen seit dem Vertrag von Maastricht und der Aufnahme des Politikbereichs in
die sogenannte Dritte Säule primär bei den jeweiligen Ratspräsidentschaften und
dem Ratssekretariat38. Der Entscheidungsprozess selbst wurde zunächst durch die
Initiativen seitens der Ratspräsidenschaft in Gang gebracht, anschließend an die
diversen Arbeitsgruppen zur Bearbeitung weitergereicht und schließlich zum Be-

37 Die Integration im Bereich Justiz und Inneres wurde zudem auch in zivilrechtlichen Fragen grenzüber-
schreitenden Charakters vorangetrieben, wurden doch auch hier rechtliche Fragen wie etwa grenzüber-
schreitende Eheschließungen, Arbeitsverhältnisse oder Zweitwohnsitze zunehmend virulent (vgl. den Bo-
er/Wallace 2000: 495).
38 Zum Einfluss der Mitarbeiter des Ratssekretariats auf die Politikgestaltung siehe den Boer/Wallace

2000: 504f.
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schluss an den Rat zurückverwiesen. Anders als in anderen Bereichen wurden
in Fragen zu Justiz und Inneres kaum externe Experten wie etwa Polizeikräfte
hinzugezogen (außer es handelte sich um technische Details wie etwa in Zusam-
menhang mit dem Schengener Informationssystem, SIS) (vgl. den Boer/Wallace
2000: 505f.). Der halbjährliche Wechsel der Ratspräsidentschaft ebenso wie singu-
läre Ereignisse beeinflussten die Politikgestaltung im Bereich Justiz und Inneres.
Anders als in Bereichen der sogenannten ersten Säule »where the disciplines of
Commission proposals and parlamentary co-decision imposed a timetable, dos-
siers in the third pillar might move forward rapidly from initial draft to adoption,
or change shape radically between first and final draft, as presidency officials or
ad hoc working groups sought consensual agreement« (den Boer/Wallace 2000:
507). Die zu beobachtende Kontinuität, mit der das Thema auf jeder Agenda ei-
ner Ratspräsidentschaft auftauchte, zeigt indes deutlich, wie einheitlich die Inter-
essen der einzelnen europäischen Mitgliedstaaten an diesem Prozess der Heraus-
bildung einer gemeinsamen Grenzsicherungspolitik waren.39 Die Wahrnehmung
grenzüberschreitender Phänomene als gemeinsame Probleme ließ die Integration
in diesem Bereich zügig voranschreiten, wenngleich auch hier bisweilen nationa-
le Präferenzen einheitliche Lösungen verhinderten, Teilintegrationen jedoch nicht
blockierten40.

2.1.2 Administrative und legislative Kooperation: Die polizeiliche und justizielle
Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten an den Außengrenzen

Der prioritären Wahrnehmung grenzüberschreitender Prozesse entsprechend ist
auch die Anzahl der vorliegenden Dokumente und Rechtsakte zu diesem The-
ma enorm. Um sie zu systematisieren bietet sich zunächst die Unterscheidung
nach Herkunft der Dokumente (Rat, Kommission, Europäisches Parlament) be-
ziehungsweise ihrer rechtlichen Verbindlichkeit an. Hierbei kann zwischen recht-
lich unverbindlichen Vorschlägen, Mitteilungen und Arbeitsdokumenten und den
rechtlich verbindlichen Rechtsakten, Entscheidungen und Beschlüssen differen-
ziert werden. Zudem ist die Verfahrensweise auf dem Weg zu einer Entscheidung
maßgeblich; hier variiert das Prozedere zwischen Einstimmigkeit, qualifizierter

39 Wenngleich jede Präsidentschaft ihre eigenen Schwerpunkte im Rahmen einer gemeinsamen Grenzsi-
cherungspolitik vorsah; so setzte sich beispielsweise die irische Präsidentschaft 1996 für eine verstärkte
Zusammenarbeit im Kampf gegen grenzüberschreitenden Drogenhandel ein, während sowohl die italie-
nische (2003) als auch die spanische und die dänische Präsidentschaft (2002) den Schwerpunkt auf die
Vermeidung illegaler Migration legten, jeweils den spezifischen nationalen Präferenzen entsprechend.
40 Wie etwa das Beispiel des Schengener Abkommens sehr deutlich zeigt: Großbritannien und Irland wa-

ren dem Vertrag nicht beigetreten, und trotzdem wurde der Schengen-Besitzstand im Zuge der Verhand-
lungen um den Vertrag von Amsterdam komplett in den EG-Vertrag mitaufgenommen.
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Mehrheit und Zweidrittelmehrheit. Abkommen und Verträge müssen zudem von
den nationalen Parlamenten ratifiziert werden (vgl. Art. 23; Art. 34,2,3 EU-Vertrag
2002).

Inhaltlich konzentrieren sich die Dokumente neben einer Bestandsaufnahme der
spezifischen grenzüberschreitenden Probleme vielfach auf die Frage der Vermei-
dung beziehungsweise auf die Möglichkeit der Steuerung dieser grenzüberschrei-
tenden Prozesse. Die hierbei vorgesehenen Lösungsansätze gehen in zwei unter-
schiedliche Richtungen: Neben der stetigen Forderung nach einer Verbesserung
des Außengrenzschutzes liegt das Hauptinteresse in einer verbesserten Koopera-
tion und Koordination der Grenzsicherung der einzelnen Mitgliedstaaten. So soll
vor allem die polizeiliche Ermittlung und strafrechtliche Verfolgung von Grenzver-
letzern (und dies sind sowohl Migranten als auch Schleuser, Drogenschmuggler
und Waffenhändler) durch verstärkte Kooperation der Mitgliedstaaten optimiert
werden. Daneben sollen Drittstaaten verstärkt in die Grenzsicherung der Union
eingebunden werden; indem die Union einerseits finanzielle und technische Mit-
tel zum Grenzschutz in den Drittstaaten zur Verfügung stellt, zum anderen die
diplomatischen Beziehungen zu diesen Staaten auf der Grundlage der Bereitschaft
zur Zusammenarbeit prüft, verlagert die Union Teile ihres Außengrenzschutzes
selbst in die Peripherie.

Die in den Dokumenten und Rechtsakten dargelegten Ziele im Umgang mit
grenzüberschreitenden Prozessen finden ihren direkten Ausdruck in der polizei-
lichen und justiziellen Arbeit, insbesondere in einer die Nationalstaaten übergrei-
fenden Kooperation der Mitgliedstaaten untereinander. Wenngleich gerade Poli-
zei und Justiz stark souveränitätsrelevante Bereiche darstellen, die nach wie vor
nationalstaatlichen Prämissen unterworfen sind, sind auch hier erste vorsichtige
Kooperationsschritte zu erkennen.

Mit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam (1999) und den Beschlüssen des
Sondergipfels von Tampere im selben Jahr wurden den Organen der Europäischen
Union in allen Feldern der Innen- und Justizpolitik Kompetenzen eingeräumt be-
ziehungsweise gänzlich übertragen. Dies gilt neben den Bereichen der Asyl- und
Zuwanderungspolitik ebenso für den Bereich der Außengrenzkontrollen. Kern-
stück der gemeinsamen Grenzsicherungspolitik ist der Schengen-aquis (Anderson
2000: 13ff.), in dem unter Titel III Polizei und Sicherheitsfragen behandelt werden.
Wesentlicher Bestandteil des aquis sind das Schengener Informations System (SIS)
beziehungsweise dessen Nachfolger, das Europäische Informationssystem (EIS)41,

41 Ziel des Informationssystems ist, die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der Beschlüsse, insbesondere
der Koordinierung nationaler Zuwanderungskontrollen zu unterstützen, indem die hier gespeicherten
Daten Aufschluss darüber geben, ob eine Person in die EU einreisen darf, oder ob sie eine Gefahr für die
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die Ausweitung des Grenzsaums auf 20 bis 30 Kilometer in der ’Nacheile’, die
Vereinheitlichung der Grenzsicherungsstandards, sowie die Vereinheitlichung der
Visa-, Asyl und Migrationspolitiken. Neben den im aquis genannten Maßnahmen
sind die Fragen der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit zudem Thema
des Schengener Exekutivkomitees, von diesem autorisierter Expertengruppen und
anderer Arbeitsgruppen.

Eine polizeiliche Kooperation beziehungsweise ein Informationsaustausch zwi-
schen den Dienststellen der Mitgliedstaaten ist erstmalig im Vertrag von Schengen
vorgesehen. Die Artikel 39 bis 69 des Vertragswerks widmen sich konkreten Fra-
gen dieser Kooperation, insbesondere Fragen grenzüberschreitender Polizeiüber-
wachung, den Mechanismen des Informationsaustauschs und den auszufüllenden
Aufgabenbereichen. Die Bedingungen des festgelegten gemeinsamen Grenzschut-
zes gestalteten sich dennoch zunächst recht schwierig. Vor allem die Kompetenz-
übertragung an die polizeilichen Kräfte der einzelnen Schengenstaaten berührte
recht sensible Bereiche staatlicher Souveränität, geht es hierbei doch nicht nur um
Grenzüberwachung, sondern auch um die grenzüberschreitende Verfolgung Ver-
dächtiger. Fragen der Autoritätszuordnung im Falle grenzüberschreitender Verfol-
gungen wurde daher ein besonderer Raum im Vertragswerk eingeräumt, eine klare
und eindeutige Regelung der Kompetenzfrage war hier unumgänglich geworden
(vgl. Rijken 2003: 134f.).

Neben der zwischenstaalichen Kooperation wurde die polizeiliche Arbeit in den
Mitgliedstaaten mit EUROPOL um eine zentrale Informations- und Analysestelle
polizeilicher Daten ergänzt.42 Europol als administrative Umsetzung der rechtli-
chen Entwicklungen wurde zunächst 1992 im Maastrichter Vertrag beschlossen.
1994 nahm sie mit dem Schwerpunkt der Drogenbekämpfung in begrenztem Um-
fang ihre Arbeit auf. Erst nach und nach wurden die Aktivitäten auf weitere Berei-
che ausgedehnt, seit 2002 liegt die Zuständigkeit für alle Formen »internationaler
Schwerkriminalität« bei Europol.43 Gesetzliche Grundlage bildet die sogenannte
Europolkonvention vom Juli 1995. Bislang beinhalten die Kompetenzen von Euro-

öffentliche Sicherheit darstellt (vgl. Verordnung (EG) Nr. 2424/2001 des Rats; kritisch: Niessen/Rowlands
2000: 39ff.). Die Ergänzung zum Informationssystem bildet Sirene, ein System welches den bilateralen und
multilateralen Austausch erleichtern sowie ergänzende Informationen über Personen und Objekte, die im
SIS registriert sind, liefern soll (vgl. Rat der Europäischen Union, Dok.Nr. 15443/02; kritisch: Colvin et al.
2000: 19ff.).
42 EUROPOL geht ursprünglich aus der Europäischen Drogen-Einheit (EDU) hervor, die ebenfalls den

Informationsaustausch zwischen den Dienststellen in Bezug auf Drogenhandel erleichtern sollte; zudem
wurde die Einrichtung einer nationalen Drogeneinheit in allen Nationalstaaten vorgesehen, die zwischen
der supranationalen und den übrigen nationalen Polizeistellen vermitteln sollte (vgl. den Boer/Doelle
2002: 13ff.).
43 Finanziert wird Europol durch Beiträge der Mitgliedstaaten, für 2005 sind beispielsweise €63,4 Millio-

nen Euro im Haushaltsplan vorgesehen (vgl. Europol 2005).
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pol die Organisation von Informationsaustausch, Analyse und Lagebeschreibun-
gen krimineller Aktivitäten und die Vorschlagserarbeitungen für nationale poli-
tische Akteure (vgl. Titel I, Europolkonvention 1995). Allerdings wird nach wie
vor die Ausweitung dieser Kompetenzen gefordert und verhandelt (vgl. Ander-
son 2000: 16). Für die bislang eher schwierige Etablierung Europols in der polizei-
lichen Arbeit der Mitgliedstaaten können unterschiedliche Faktoren ausgemacht
werden. Problematisch ist vor allem das Nebeneinander verschiedenster suprana-
tionaler Einrichtungen, die ähnlich wie Europol agieren (etwa Interpol) und so die
Legitimität Europols untergraben (vgl. Anderson 2000a: 15ff.). Hinzu kommt, dass
diejenigen Staaten, die nicht zu den Schengen-Staaten gehören wie etwa die Mit-
gliedstaaten Großbritannien und Irland sowie der Drittstaat Schweiz, nicht direkt
in die Zusammenarbeit einbezogen werden können (vgl. Schattenberg 1999) und
so beispielsweise die Kooperation über Interpol weitaus praktikabler erscheint.

Neben Europol existieren weitere Einrichtungen europäischer polizeilicher Ko-
operation mit jeweils spezifischen Aufgabenfeldern wie etwa die Arbeitsgemein-
schaft Polizeiliche Zusammenarbeit mit den Mittel- und Osteuropäischen Ländern
(AG POL MOE), die International Conference of Border Police, das Schengener In-
formationssystem (SIS) oder das Eurodac-Register, in dem die Fingerabdrücke und
andere persönliche Daten von Asylbewerbern europaweit gespeichert werden. Im
Dezember 2000 wurde zudem die Gründung der Europäischen Polizeiakademie
beschlossen, die die Aus- und Fortbildung der Polizei in den Nationalstaaten eben-
so wie bei Europol koordinieren und insbesondere die Verbesserung in der Zusam-
menarbeit zwischen den Stellen fördern soll (vgl. Müller-Graff/Kainer 2002: 378f.).

Diesen administrativen Instrumentarien entsprechend wurde auf dem Gipfel
von Tampere schließlich auch eine engere Kooperation im Bereich legislativer Kri-
minalitätsbekämpfung beziehungsweise Grenzsicherung beschlossen und die In-
stitution Eurojust ins Leben gerufen. Rechtliche Grundlage bildet Art. 31 EU-V;
hiernach soll Eurojust die zuständigen Staatsanwaltschaften miteinander koordi-
nieren und auf der Grundlage der von Europol gewonnen Informationen orga-
nisierte Kriminalität effektiver bekämpfen, indem strafrechtliche Ermittlungen er-
leichtert werden. Eurojust kann somit als juristische Entsprechung von Europol
gelten (vgl. Degenhardt 2003: 290ff.; Kahlke 2004). Neben der Vereinfachung von
strafrechtlichen Ermittlungen und der Verbesserung der rechtlichen Koordination
der Staaten untereinander sollen Rechtshilfe- und Auslieferungsgesuche verein-
facht werden.44 Allerdings sind Eurojust keinerlei operationale Befugnisse zuge-
dacht, so dass die Rolle, die diese rechtliche Kooperation in Zukunft spielen wird,

44 Vielfach wurde Kritik an dieser Ausrichtung von Eurojust laut, da zum einen der europäische Haftbe-
fehl und die Vereinfachung der Auslieferungsverfahren gegen das Rechtsverständnis einiger Mitgliedstaa-
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noch ungewiss ist (vgl. Rijken 2003: 115f.). Wie auch bei Europol ist der Erfolg von
Eurojust bislang maßgeblich vom Belieben der Mitgliedstaaten zur Kooperation
abhängig und das lässt die Einschätzung Monars, der in Eurojust den »Kristallisa-
tionskern für die Entwicklung eines europäischen Strafverfolgungssystems« sieht,
bislang allzu optimistisch erscheinen (vgl. Monar 2000: 32). Daneben kommt es in
Form von Rechtshilfe im weiteren Sinne, einer teilweisen Angleichung materiellen
Strafrechts (insbesondere im Bereich organisierter Kriminalität) und der Harmo-
nisierung verschiedener verfahrensrechtlicher Regelungsgegenstände zur justizi-
ellen Zusammenarbeit. Die Rechtsgrundlagen für eine verstärkte Kooperation im
polizeilichen und justiziellen Bereich sind also gegeben, die Umsetzung allerdings
gestaltet sich nach wie vor mühsam, nicht zuletzt weil einige grundsätzliche Fra-
gen der Integration wie etwa die nach dem rechtlichen Rahmen, der demokrati-
schen Legitimation und parlamentarischen Kontrolle weiterer Klärung bedürfen
(vgl. Monar 2000: 32; ders. 2002: 206ff.).

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich das Politikfeld Justiz und In-
neres seit dem Beginn der Kooperation im Rahmen von TREVI vor rund dreißig
Jahren deutlich verändert hat und sich von einem peripheren Bereich europäischer
Politik zu einem der wichtigsten Themenbereiche überhaupt transformierte (vgl.
den Boer/Wallace 2000: 518). Die ursprüngliche intergouvernementale Kooperati-
on hat sich in weiten Teilen zu einer supranationalen vergemeinschafteten Politik
entwickelt, was sowohl in der Gesetzgebung als auch in der administrativen Um-
setzung vor allem der gemeinsamen Grenzsicherungspolitik deutlich geworden
ist. Diese Aufgabe an Souveränität in einem so essentiellen Feld war schließlich
nur möglich, weil eine europäische Innen- und Justizpolitik letztlich die optimale
Verwirklichung der Sicherheitsansprüche der einzelnen Mitgliedstaaten darzustel-
len scheint.

2.2 Die Entwicklung einer gemeinsamen Asyl-, Einwanderungs- und
Visapolitik

Wesentlicher Bestandteil der Schaffung eines gemeinsamen europäischen Rechts-
raums nach Art. 61 EGV und unmittelbare Voraussetzung für die Verwirkli-
chung einer im Sinne des Binnenmarkts geforderten Freizügigkeit ist die Insti-
tutionalisierung einer gemeinsamen Asyl-, Einwanderungs- und Visapolitik. Mi-
gration, also der Prozess der Überschreitung von Staatsgrenzen durch Menschen,
ist eines der bestimmenden Themen auf der Agenda der Europäischen Union

ten verstoßen, zum zweiten eine wesentliche Aufgabe, nämlich die justitielle Kontrolle der polizeilichen
Behörde Europol nicht vorgesehen sei (vgl. beispielsweise Petri 2001).
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ebenso wie der ihrer Mitgliedstaaten. Wenig verwunderlich erscheint daher der
weitreichende Kooperations- und Integrationsprozess in diesem Politikbereich.
War es bis zu Beginn der 1990er Jahre undenkbar, laut über eine gemeinsame
Außengrenzsicherungs- beziehungsweise Zuwanderungspolitik nachzudenken,
können wir mittlerweile beobachten, dass in beiden Fragen heute eine nicht nur
lose intergouvernementale Zusammenarbeit zwischen den Staaten, sondern viel-
mehr eine feste Kooperation und in Teilen sogar eine Vergemeinschaftung stattge-
funden hat (vgl. Lavenex/Uçarer 2004: 427ff.).

Dies stellt jedoch nicht nur einen qualitativen Wandel im Hinblick auf die In-
tegrationsfähigkeit der Europäischen Union dar, sondern zeugt auch von einem
tieferen inhaltlichen Wandel der Legitimationsbasis europäischen Handelns: War
diese Grundlage zunächst von der Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft und
dem Ziel eines gemeinsamen Binnenmarkts getragen, so treten nun seit Mitte der
1990er Jahre die Schaffung eines gemeinsamen Raums der Freiheit, der Sicherheit und
des Rechts hinzu, und damit auch die Notwendigkeit, den Bereich der Grenzsiche-
rung, der Asyl- und Zuwanderungspolitik zu harmonisieren. Diese neu geschaf-
fene gemeinsame Grenzsicherungspolitik kann jedoch nicht nur als das Ergebnis
offener Grenzen interpretiert werden, sondern auch als eine neue und immer stär-
ker werdende Legitimationsbasis der EU selbst, die sich mehr und mehr aus dem
Bemühen um Vermeidung grenzüberschreitender Probleme speist. Gerade für die
Asyl- und Zuwanderungspolitik ist dies folgenreich, da sie aus den ursprüngli-
chen Zuständigkeitsbereichen der Arbeits- und Sozialministerien heraustritt und
nun vornehmlich dem Aufgabenbereich der Innenministerien zugeordnet wird.
Dieser formelle Wandel legt einen qualitativen Wandel in der Wahrnehmung von
Asyl- und Zuwanderung offen: Diese wird nun vermehrt unter dem Aspekt der
inneren Sicherheit und Kriminalitätsbekämpfung behandelt. Die Ausgestaltung
europäischer Asyl- und Zuwanderungspolitik als einer Migrationsvermeidungs-
politik ist die Folge dieser Wahrnehmung. Im Folgenden soll diese Entwicklung
nachgezeichnet werden. Ich unterscheide hierbei vier Phasen, in denen ein formel-
ler Wandel hin zu einer vergemeinschafteten Asyl- und Zuwanderungspolitik zu
beobachten ist, wobei die qualitative inhaltliche Ausgestaltung dieser Politik mehr
Kontinuitäten als Brüche aufweist.

Am Anfang des Prozesses der Herausbildung einer gemeinsamen europäischen
Asyl- und Migrationspolitik stand zunächst die Freizügigkeit für die Bürgerinnen
und Bürger innerhalb der EU. Diese bereits mit dem Vertrag von Rom etablierte
Bewegungsfreiheit war eines der wesentlichsten Ziele der europäischen Gemein-
schaft, wenngleich es dabei noch maßgeblich um die Etablierung eines gemein-
samen Wirtschaftsraums und im Zuge dessen um die logische Notwendigkeit der
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Personenfreizügigkeit ging (vgl. Hix 1999: 310). Bürgerinnen und Bürger jedes Mit-
gliedsstaats der Europäischen Union hatten demnach das Recht, sich in jedem an-
deren Mitgliedsstaat niederzulassen, Arbeit zu suchen oder dort zu studieren.45

Folge dieser Freizügigkeit war jedoch das Einbüßen nationalstaatlicher Kontroll-
möglichkeiten an den Grenzen. Die integrative Wirkung der Freizügigkeit führte
zugleich zu einem Steuerungsproblem grenzüberschreitender Prozesse, insbeson-
dere internationaler Migration. Fragen von Zuwanderung und Asylgewährung
waren in dieser Zeit vollständig nationalstaatlich geregelt. Allerdings war die Not-
wendigkeit zu einer Annäherung auch in diesem Bereich bald offenkundig, so dass
erste Kooperationsbemühungen bald zu erkennen waren.

Diese erste Phase auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen Asyl- und
Migrationspolitik stand zunächst unter dem Vorzeichen einer stockenden Integra-
tion. Erst die Pläne der deutschen und französischen Regierung zur Abschaffung
der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen führte zu einer Wiederbelebung der
europäischen Integrationsidee, wenngleich auch nur einiger weniger Partner, so
dass das Vorhaben zunächst außerhalb des europäischen Rahmens umgesetzt wer-
den musste (vgl. Tomei 1997: 20ff.).46 Das 1986 in Kraft getretene Abkommen von
Schengen »über den schrittweisen Abbau der Personenkontrollen an den Binnen-
grenzen« sah vor, die Kontrollen im Binnenland abzuschaffen und dafür im Aus-
gleich jene an den Außengrenzen des »Schengenlandes« zu verstärken. Für die
einzelnen Mitgliedstaaten stellte Schengen die optimale Verbindung zwischen ei-
ner verstärkten Wirtschaftsintegration und gleichzeitiger Beibehaltung einer re-
striktiven Zuwanderungspolitik dar. Allerdings war Schengen mehr als ein bloßes
Mittel der Durchsetzung nationaler Interessen: »It put in place structures that indi-
cated deeper integrative intent among a core group of member states. In this sense,
Schengen was a testing ground [...] for the future developments within the formal
Treaty structure. Schengen also demonstrated the willingness of member states to
pursue more ’flexible’ forms of co-operation and integration with smaller groups
of pioneer states pushing for closer integration.« (Geddes 2003: 132) Die zunächst
lediglich als ’flankierende Maßnahmen’ eingerichteten Kontrollen der nunmehr

45 Diese Rechte galten ausschließlich für Unionsbürger, Drittstaatenangehörige blieben hiervon ausge-
schlossen. Ebenfalls ausgeschlossen von diesem Recht blieben nach dem Vertrag von Rom solche Uni-
onsbürger, die in jedweder Weise ein Sicherheitsrisiko darstellten. Um dies durchzusetzen, blieben die
Binnengrenzkontrollen nach wie vor von Bedeutung, wenngleich sie dem Ziel der Verwirklichung eines
gemeinsamen Binnenmarkts mehr und mehr im Weg standen.
46 Lediglich Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich und Deutschland unterzeichneten das Ab-

kommen bereits 1985. 1997 waren ihm immerhin 13 EU-Mitgliedstaaten beigetreten. Großbritannien und
Irland gehören nach wie vor nicht dazu, dafür die beiden Nicht- EU-Mitglieder Schweiz und Norwe-
gen. 1999 wurde das Akommen mit Ratifizierung des Amsterdamer Vertrags formeller Bestandteil des EU
aquis.
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gemeinsamen Außengrenzen stellten schon bald das Zentrum der europäischen
Institution Grenze dar. Diese entstanden so als Nebenprodukt der wirtschaftlichen
Integrationsbemühungen; tatsächliche Gestalt nahm sie allerdings erst Ende der
1980er Jahre mit der Initialisierung diverser intergouvernementaler Mechanismen
an.

Die zweite Phase der Entwicklung einer europäischen Asyl- und Zuwande-
rungspolitik war also von ersten Annäherungen der Unionspartner gekennzeich-
net, die zu dieser Zeit allerdings noch weitgehend informell stattfanden, etwa im
Rahmen intergouvernementaler Arbeitsgruppen wie der Ad-Hoc-Gruppe Zuwan-
derung (1986).47 Diese Arbeitsgruppe bildete den Ort informellen intergouverne-
mentalen Austauschs zu den Themen Außengrenzsicherung, Einreisebedingun-
gen, Asyl, Abschiebung, Dokumentenfälschung und Informationsaustausch, ohne
jedoch an die institutionelle Struktur der EG gebunden zu sein.48 Hiermit wurde
der zu dieser Zeit noch stark vorherrschenden Skepsis gegenüber supranationa-
len Regelungen in diesem Bereich Rechnung getragen (vgl. Herz/Blätte 2004), zu-
gleich aber auf die neuen Herausforderungen, insbesondere die Immigrationswel-
le nach Öffnung des »Eisernen Vorhangs« seit 1989 reagiert. Erste Fortschritte im
Sinne einer Kooperation wurden schließlich im Bereich der Asylpolitik gemacht;
zunächst wurde 1988 eine Gruppe eingerichtet, die sich mit Fragen der Freizügig-
keit und den daraus entstehenden Folgen für die interne Sicherheitslage beschäfti-
gen sollte. Das hieraus resultierende Palma Programm, das 1989 vom Europäischen
Rat angenommen wurde, formulierte für Fragen der Asylpolitik das Ziel einer
Annäherung der einzelnen nationalen Politiken (vgl. Hailbronner 2000: 360f.; kri-
tisch: Brown 2002). Der erste Schritt auf diesem Weg war die Unterzeichnung des
Abkommens von Dublin »über die Bestimmung des zuständigen Staates für die
Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestell-
ten Asylantrags« (1990). Allerdings beinhaltete auch dieses Abkommen noch kei-
ne Harmonisierung nationaler Gesetzgebungen beziehungsweise der Verfahrens-
regelungen, sondern stellte lediglich ein Regelwerk zur Vermeidung mehrfach ge-
stellter Asylanträge dar und bildete damit in erster Linie einen Mechanismus, die
Zahl der gestellten Asylanträge und damit auch die Chance auf Gewährung von

47 Diese Ad-hoc-Gruppe wurde zur Unterstützung der bereits in den 1970er Jahren gegründeten TREVI-
Gruppe eingerichtet; während die TREVI-Gruppe sich jedoch allgemein mit Fragen praktischer Koopera-
tion in verschiedenen Bereichen organisierter Kriminalität , wie etwa Terrorismus, Geldwäsche, Waffen-
schmuggel, Pornographie etc. beschäftigte, konzentrierte sich die nun neu gegründete Gruppe allein um
Fragen der Zuwanderung.
48 So waren weder das Europäische Parlament noch der Europäische Gerichtshof befugt, die Arbeit der

Ad-hoc-Gruppe zu kontrollieren, selbst die Kommission wurde nur lose in die Ergebnisse eingeweiht (vgl.
Geddes 2003: 132).
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Asyl in einem der Mitgliedstaaten zu minimieren (vgl. Huysmans 2000: 756f.)49.
Nicht-EU-Mitgliedern steht der Beitritt laut Abkommen nicht offen (Art. 21), aller-
dings wurde vor allem ost- und nordeuropäischen Staaten, der Schweiz und Kana-
da eine kooperative Einbindung angeboten. Für die ost- und zentraleuropäischen
Staaten, die in Beitrittsverhandlungen mit der EU standen beziehungsweise diese
anstrebten, wurde dies als selbstverständlich vorausgesetzt – im Ergebnis bilde-
ten sie damit eine Art Pufferzone um die EU herum, indem sie das Flüchtlings-
problem der ’alten’ EU-Staaten quasi aufsogen (vgl. Geddes 2003: 133). Das Ab-
kommen selbst wurde erst 1997 ratifiziert, auch dies ein Zeichen der in dieser Zeit
noch schwierigen Kooperationsbemühungen, die vornehmlich informellen und in-
tergouvernementalen Charakters waren. Erst die Verhandlungen um den Vertrag
von Maastricht (1992), bei denen das Thema Zuwanderung und Asyl auf der Ta-
gesordnung stand, brachte schließlich die Wende hin zu einer zunächst wenigstens
formellen intergouvernementalen Kooperation, da erstmals Zuständigkeiten der
EU in diesem Bereich formell vorgesehen wurden.50 Diese dritte Phase europäi-
scher Zuwanderungspolitik war getragen von allgemeinen Integrationsfortschrit-
ten und erkannte gemeinsame Interessen eben auch im Bereich Asyl und Migrati-
on an, wenngleich der Umfang der Kooperation nach wie vor den Mitgliedstaaten
überlassen war (vgl. Nanz 1996; Braun 1996).51 Gemeinsame Interessen meinte je-
doch nicht vergemeinschaftete Politik, sondern beinhaltete allenfalls eine Koopera-
tion in diesem Bereich. Erst der Vertrag von Amsterdam (1999) sah schließlich eine
weitgehende Vergemeinschaftung des Politikfelds vor und läutete damit die vierte
und damit vorerst letzte Phase auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen
Asyl- und Zuwanderungspolitik ein. Zum einen wurde im Rahmen der Schaffung
eines »Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts« eine Reihe neuer Maß-
nahmen im Bereich der Asyl- und Migrationspolitik eingerichtet und vorhande-
ne Kompetenzen in Gemeinschaftsrecht überführt. Titel VI des Vertrags stellt eine
weitreichende Ausweitung der europäischen Kompetenzen dar und legte somit
den Grundstein für eine gemeinsame europäische Zuwanderungs- und Asylpo-

49 Die Umsetzung dieses Plans war das in Dublin beschlossene EURODAC-Abkommen, welches die Ein-
richtung einer Datenbank vorsah mit dem Ziel, illegale Einwanderung, sogenannte »Asylerschleichung«
oder auch das mehrfache Stellen von Asylanträgen in unterschiedlichen Mitgliedstaaten zu verhindern.
50 Tomei (1997) weist darauf hin, dass diese Fortschritte unter dem Vorzeichen der gewandelten politi-

schen Bedingungen mit den Regimewechseln im Osten Europas standen; insbesondere die Migrations-
ströme aus den Ländern des ehemaligen Ostblocks wurden nun als eine Herausforderung für die Union
interpretiert, der nur gemeinsam tatsächlich zu begegnen sei.
51 Als Bereiche gemeinsamen Interesses wurden die Asylpolitik, Außengrenzsicherung, Zuwanderungs-

politik, Einreisebedingungen, Einwanderungsbedingungen und Bekämpfung illegaler Migration defi-
niert.
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litik.52 Zum anderen wurde der Schengenbesitzstand in den aquis communitaire
der EU integriert und stellte nicht zuletzt die osteuropäischen Staaten nach ihrer
Aufnahme in die EU vor erhebliche Anpassungsschwierigkeiten, mussten sie doch
jetzt eine den Schengen-Standards entsprechende Sicherung ihrer Außengrenzen
gewährleisten (vgl. Amato/Batt 1999; Monar 2000a).53

Der Vertrag von Amsterdam legte so den Grundstein für eine gemeinsame euro-
päische Zuwanderungs- und Asylpolitik, erstens indirekt mit der Gründung eines
’gemeinsamen Raums der Freiheit der Sicherheit und des Rechts’, und zum ande-
ren direkt, indem die Asyl- und Zuwanderungspolitik von der dritten intergou-
vernementalen in die erste Säule überführt und damit vergemeinschaftet wurde
(vgl. Niessen/Rowlands 2000). Bis zum Jahr 2004 sollte das Ziel einer europäi-
schen Asyl-, Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik soweit erfüllt sein, dass ein
vollständiger Abbau der internen Grenzkontrollen möglich würde. Das Ende 2004
ausgelaufene Programm von Tampere wurde im November 2004 durch ein vom
Europäischen Rat in Den Haag beschlossenes »Mehrjahresprogramm zur Schaf-
fung eines Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 2005-2009«, das so-
genannte »Den Haag Programm«, abgelöst (Dok. 14292/04). Ziel ist der einheit-
liche Umgang mit grenzübergreifenden Problemen wie illegaler Einwanderung,
Menschenschmuggel, Terrorismus und organisierter Kriminalität, indem die po-
lizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten verbes-
sert wird. Um die Entscheidungsfindung selbst zu erleichtern, ist zudem seit dem
1. April 2005 das Prinzip der Einstimmigkeit bei Fragen der illegalen Einwande-
rung aufgegeben (legale Zuwanderung ist hiervon nach wie vor ausgeschlossen)
(vgl. Dok. 16054/04). Institutionell ist die Asyl-, Zuwanderungs- und Visapolitik
seit dem Vertrag von Amsterdam unter Titel IV des Europäischen Einigungsver-
trags geregelt. Der Strategische Ausschuss für Einwanderungs-, Grenz- und Asyl-
fragen steht neben der Hochrangigen Gruppe Asyl und Einwanderung und bear-
beitet in verschiedenen Arbeitsgruppen die Themen Migration, Asyl, Visa, Rück-
führung und die Kontrolle der Außengrenzen. Ebenfalls angesiedelt sind hier das

52 Das Bemühen um eine einheitliche Rechtssetzung im Bereich des Asylrechts gipfelte auf dem Treffen
des Europäischen Rats in Tampere im Oktober 1999 im Beschluss, ein einheitliches europäisches Asyl-
system einzurichten, welches sich auf der Grundlage der Genfer Flüchtlingskonvention bewegen sollte.
Dieses System sollte die Zuständigkeit eines Mitgliedsstaats für die Prüfung eines Asylantrags klären, und
gemeinsame Standards des Asylverfahrens festlegen. Zudem wurden auf dem Hintergrund der Konflikte
auf dem Balkan und der daraus resultierenden Flüchtlingsströme in einige Mitgliedstaaten der EU die
Fragen der Lastenteilung zwischen den Staaten, etwa im Falle kurzfristiger Schutzgewährungen, geregelt
(vgl. hierzu Noll 2002: 305ff.).
53 Auch hier behielten sich Dänemark, Großbritannien und Irland die Option vor, diesem weitergehenden

Integrationsschritt fernzubleiben und so an hierin getroffene Beschlüsse nicht gebunden zu sein (wobei je-
doch die Möglichkeit eines opting-in gegeben ist). Den neuen Beitrittskandidaten stand diese Möglichkeit
hingegen nicht offen (vgl. zu den Folgen für die Beitrittskandidaten: Guild/Bigo 2002).
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1992 auf Ratsentscheidung hin gegründete Centre for Information, Discussion and
Exchange on Asylum (CIREA) sowie das ebenfalls 1992 eingerichtete Centre for
Information, Discussion and Exchange on the Crossing of Borders and Immigra-
tion (CIREFI). Neben der reinen Informationsbeschaffung liegt ein Schwerpunkt
der Arbeit von CIREA in der Analyse aktueller Migrationsentwicklungen, bei-
spielsweise über die Reiserouten von Flüchtlingen. CIREFI hingegen sammelt und
analysiert Daten zu legaler und illegaler Einwanderung, illegalem Aufenthalt, Do-
kumentenmissbrauch und Fälschungen sowie zu entsprechenden Entscheidungen
von Beamten (vgl. Herz/Blätte 2004: 284f.). 1998 wurde zudem ODYSSEUS ge-
gründet, ein Ausbildungs- und Kooperationsprogramm für den Bereich der Au-
ßengrenzsicherung, das seit 2002 durch das Programm ARGO (Action programme
for administrative cooperation in the fields of external borders, visas, asylum and
immigration) weitergeführt wird54. Zielgruppe des Programms sind Verwaltungs-
beamte, die mit Verfahrensfragen der Grenzsicherungspolitik im weitesten Sinne
beschäftigt sind und in der Beachtung europäischer Richtlinien geschult werden.
Einen weiteren Teil der europäischen Grenzinstitution bilden sogenannte Aktions-
pläne, die der Europarat seit Ende der 1990er Jahre auflegt, mit dem Ziel, die wich-
tigsten Herkunftsländer illegaler Migration in das eigene Migrationsregime mit
einzubeziehen. Dies geschieht einerseits mittels Druck auf die betreffenden Staa-
ten, Rücknahmeabkommen für Migranten und Flüchtlinge zu unterzeichnen und
eigene Bemühungen zur Grenzsicherung gegenüber der EU sichtbar werden zu
lassen (vgl. Lavenex 1998); zum anderen setzt die EU hier auf Kooperation und
Unterstützung, indem sie diejenigen Staaten, die sie in ihr Grenzsicherungsregime
einbeziehen will, wirtschaftlich fördert, um zum einen den potentiellen Migranten
weniger Anreize zur Wanderung in die EU zu geben, zum anderen aber die Län-
der mit den notwendigen Mitteln zu versorgen, selbst effektive Grenzsicherung zu
betreiben.55

Die in Amsterdam erzielten Fortschritte hin zu einer gemeinsamen Zuwander-
ungs- und Asylpolitik wurden durch den Europäischen Rat unterstützt und wer-
den vereinzelt noch weiter vorangetrieben. So nimmt seit Amsterdam jede Rats-
sitzung Bezug auf das Thema und prüft die Umsetzung der Beschlüsse, auch dies
ein deutliches Zeichen der prioritären Stellung des Themas auf der europäischen
Agenda. Besonderer Stellenwert kamen hierbei dem Gipfeltreffen des Rats in Tam-
pere 1999 zu, auf dem weitreichende und über Amsterdam noch hinausgehende

54 Vgl. Entscheidung des Rats vom 13. Juni 2002 über ein Aktionsprogramm für die Verwaltungszusam-
menarbeit in den Bereichen Außengrenzen, Visa, Asyl und Einwanderung, (2002/463/EG).
55 Und tatsächlich lässt die EU sich dies etwas kosten: Im Rahmen des PHARE Programms erhielt Polen

beispielsweise 12 Millionen ECU (1997), die Baltischen Staaten 6 Millionen ECU (1996) und Ungarn 4
Millionen ECU (1997) (vgl. Düvell 2001: 5).
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Kooperationen in Fragen der Asylpolitik beschlossen wurden, dem Ratsgipfel 2002
in Sevilla, wo es vornehmlich um Fragen der Bekämpfung illegaler Zuwanderung
ging, und schließlich dem Gipfel von Thessaloniki (2003), auf dem Fragen einer
europäischen Integrationspolitik verhandelt wurden.

Auch bei der Entwicklung einer gemeinsamen Asyl-, Zuwanderungs- und Visa-
politik steht zu Beginn das Erfordernis der Vergemeinschaftung zwecks Marktin-
tegration. In ihrer Folge ist aber auch hier die spezifische Integrationsdynamik nur
mit einer gemeinsamen Präferenz- und Interessenbildung der beteiligten Akteure
zu erklären und verweist in seiner qualitativen Dimension auf deutliche Kontinui-
täten nationalstaatlicher Politik. Trotz der weitgehenden Vergemeinschaftung des
Politikfeldes und der gewachsenen formalen Kompetenz der Kommission in die-
sen Fragen ist die Vormachtstellung der Nationalstaaten durch Einstimmigkeitsre-
gel und Vetomöglichkeiten bislang nahezu ungebrochen, was nicht selten zu einer
Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners führt. Auch der Vertrag von Nizza sah
für die Bereiche Visa, Asyl, Zuwanderung und weitere Politiken die Freizügigkeit
betreffend keine grundsätzliche Änderung dieses Prinzips vor, sondern man einig-
te sich hier lediglich auf einen partiellen und abgestuften Übergang zu einer qua-
lifizierten Mehrheit mit unterschiedlichen Instrumenten und unter unterschiedli-
chen Bedingungen. Die Anwendung einer qualifizierten Mehrheit für diesen Po-
litikbereich wurde somit verschoben und wird auch nach der Einführung nur für
einige Elemente überhaupt anwendbar sein, für andere wesentliche Bereiche wie
etwa die „ausgewogene Verteilung der Belastungen« (Artikel 63 Absatz 2b) oder
die Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzungen für Drittstaatsangehörige (Artikel
63 Absatz 3a) hingegen weiterhin nicht gelten. Die Möglichkeit, gemeinsame Re-
gelungen durch ein Veto zu verhindern, hat schließlich Auswirkungen auf die in-
haltliche Ausgestaltung der europäischen Politik in diesem Bereich, schwächt dies
doch die Position der Kommission gegenüber dem Rat. Vorschläge einer vorsichti-
gen Grenzöffnung seitens der Kommission wie beispielsweise in ihrem Vorschlag
zu einer europäischen Richtlinie zur Familienzusammenführung haben so wenig
Aussicht auf Erfolg.56 Die im Ministerrat für die Fragen von Asyl und Migrati-
on meist zuständigen nationalen Innenminister vertreten die Position der Wah-
rung der inneren Sicherheit und Migrationsbekämpfung. Demographische Ver-
schiebungen, die die Notwendigkeit von Zuwanderung für die Aufrechterhaltung
der sozialen Sicherungssysteme oder auch den Arbeitsmarkt notwendig erschei-
nen lassen, spielen in einer solchen Perspektive keine Rolle (vgl. Herz/Blätte 2004:
283). Und auch die Agenden der einzelnen Ratspräsidentschaften bestätigen diese

56 KOM(1999) 638 endgültig vom 1.12.1999, geändert durch KOM(2002) 225 endgültig vom 2.5.2002.
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inhaltliche Ausgestaltung der gemeinsamen Grenzsicherungspolitik als einer Ab-
schottungspolitik nachhaltig.

Wenngleich also ein beachtlicher formaler Wandel in der Asyl- und Zuwan-
derungspolitik bis hin zu einem vergemeinschafteten Politikfeld zu beobachten
ist, kann von einem qualitativen inhaltlichen Wandel nicht gesprochen werden.
Vielmehr ist festzustellen, dass der ursprünglich schon von den einzelnen Mit-
gliedstaaten eingeschlagene Weg einer restriktiven Migrationsverhinderungspoli-
tik (vgl. beispielsweise Cornelius/Martin/Hollifield 1994) weiter ausgebaut und
verfolgt wird und sich der Diskurs um Asyl und Zuwanderung maßgeblich um
die Verhinderung illegaler Migration, Kriminalitätsbekämpfung, Asyl und innere
Sicherheit in den Mitgliedstaaten dreht. Die vereinzelte Beschäftigung mit Fragen
der Arbeitsimmigration ebenso wie die Thematisierung von Integrationserforder-
nissen der Migranten in die Aufnahmegesellschaften bilden hierbei bislang Aus-
nahmen, die die Regel restriktiver Politik noch unterstreichen57.

Dieser Trend hat sich nach dem 11. September 2001 und dem 11. März 2004
noch verschärft. Migration wird in den Diskursen des Ministerrats vermehrt als ei-
ne Bedrohung der inneren Sicherheit und Ordnung perzipiert (vgl. Brouwer/Catz
2003). Wenngleich ich bislang bereits auf die Kontinuitäten in der inhaltlichen Aus-
gestaltung europäischer Asyl- und Zuwanderungspolitik verwiesen habe, soll im
Folgenden dieser Einfluss doch gesondert thematisiert werden.

Exkurs: Migration und Terrorismus

Asyl- und Zuwanderungspolitiken sind heute nicht mehr ohne einen Rückgriff auf
die aktuellen Debatten um den internationalen Terrorismus zu verstehen. Auch
auf die europäische Politik und insbesondere auf ihre Asyl- und Zuwanderungs-
politik haben die Ereignisse nachhaltigen Einfluss gehabt, zumal sie die Union
in einer recht kritischen Phase trafen, waren ihr Kompetenzen im Bereich der
Zuwanderungs- und Asylpolitik doch erst 1999 mit dem Vertrag von Amsterdam
übertragen worden. Die Grundlinien der Politik, die im Oktober 1999 auf dem Gip-
fel von Tampere bestimmt worden waren, wurden allerdings auch nach dem 11.
September 2001 beibehalten. Nicht ein Wandel des eingeschlagenen Weges, son-
dern vielmehr eine sehr viel schnellere und auch konsequentere Umsetzung der
ohnehin anvisierten Politik ist zu beobachten.58

57 Fragen der Integration und sozialen Teilhabe von Migranten in den jeweiligen Aufnahmegesellschaften
sind nach wie vor Gegenstand nationaler Politik.
58 Pastore (2002) bemerkt, dass in Folge des 11. September 2001 nicht nur ein weiterer Integrationsschritt

im Bereich der Justiz- und Innenpolitik gemacht wurde, der ansonsten nur schwer durchzusetzen gewe-
sen wäre, sondern dass andererseits auch das »historische Versäumnis in der gemeinsamen Außen- und
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Der Kampf gegen den Terrorismus und die Behandlung der Themen Asyl und
Migration in Zusammenhang mit organisierter Kriminalität waren bereits in den
Anfängen einer gemeinsamen europäischen Innen- und Justizpolitik mit Etablie-
rung der TREVI-Gruppe in den 1970er Jahren angelegt und fanden schließlich in
den Beschlüssen des Ratsgipfels von Tampere ihren deutlichsten Ausdruck (vgl.
Monar 2000; Huysmans 2000; Geddes 2003).

Der Einfluss des 11. September auf die europäische Politik ist zum einen direkt
in Form der allgemeinen Kooperation mit den USA im Kampf gegen den Terror,
zum anderen indirekt in Maßnahmen der Grenzsicherungspolitik, insbesondere
der Verschärfung der Kontrollen an den Grenzen, bei der Visavergabe, der Asylge-
währung und auch in den Außenbeziehungen der Union gegenüber Drittstaaten
zu erkennen.59 In unmittelbarer Folge der Anschläge in den USA zeigte sich jede
einzelne nationale Regierung und die Europäische Gemeinschaft selbst zur unbe-
dingten Kooperation mit den Vereinigten Staaten bereit. Bereits Ende September
2001 kam es zur Unterzeichnung der Resolution 1373 des UN-Sicherheitsrats, mit
der sich die Unterzeichnerstaaten zum gemeinsamen Kampf gegen den Terroris-
mus verpflichteten. Auf EU-Ebene diente diese Resolution in Folge zur Rechtfer-
tigung repressiver und restriktiver Politik, insbesondere im Bereich der Asyl- und
Migrationspolitik, und verhalf vor allem zu einer ungewöhnlich raschen Einigung
in recht sensiblen Bereichen, für die ohne die Perzeption einer aktuelle Bedrohung
vermutlich Jahre benötigt worden wären (vgl. Brouwer 2003a: 400ff.)60. Drei ver-
schiedene Bereiche umfassten die nun auf den Weg gebrachten Maßnahmen: Er-
stens die Verbesserung der Koordination und nachträglichen Bewertung europäi-
scher Politiken im Bereich der Terrorismusbekämpfung; zweitens die Optimierung

Sicherheitspolitik« erst sichtbar und damit zu einer enormen Antriebsfeder zum Aktionismus vor allem
in diesem Politikfeld wurde (Pastore 2002: 78).
59 Bereits in den Schlussfolgerungen des außerordentlichen Gipfels der Union am 21. September 2001

heißt es: »The Common Foreign and Security Policy will have to integrate the fight against terrorism.
The European Council asks the General Affairs Council systematically to evaluate the European Union’s
relations with third countries in the light of the support which those countries might give to terrorism«
(doc. 14926/01, 6.12.2001).
60 Unterzeichnet wurden die framework decision on combating terrorism, defining a common understanding of

terrorist acts and for a Framework Decision on the European arrest warrant and surrender procedures, KOM (2001)
521 und 522.). Auch in den einzelnen Mitgliedstaaten wurden unterschiedliche Gesetze zur Bekämpfung
des Terrorismus erlassen wie beispielsweise in Großbritannien, Frankreich und Deutschland Gesetze zur
präventiven Terrorismusbekämpfung. Hierbei spielten die internen Probleme in einigen Mitgliedstaaten
eine erhebliche Rolle, war doch beispielsweise Spanien schon lange an einer Behandlung des Themas auch
auf europäischer Ebene gelegen. So brachte die Regierung Aznar in den Vertrag von Amsterdam ein, dass
als Terroristen eingestufte Bürgerinnen oder Bürger eines Mitgliedstaats in einem anderen Mitgliedstaat
kein Asyl gewährt bekommen. Hintergrund dieser Regelung war die Tatsache, dass baskischen Nationa-
listen und Angehörigen der ETA, die in Spanien als Terroristen verfolgt wurden, in Frankreich politisches
Asyl beantragt hatten.
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bereits existierender Einrichtungen wie etwa Europol, um so eine größere Effekti-
vität im Kampf gegen den Terrorismus zu erzielen; und drittens die Einrichtung
neuer Instrumente wie etwa Eurojust (vgl. Pastore 2002: 74ff.).

Obgleich in der Asyl- und Migrationsgesetzgebung nur vorsichtig konkret Be-
zug auf die Terroranschläge und die Antiterrorgesetzgebung genommen wurde,
sind auch hier deutliche Einflüsse auf die Politikgestaltung zu erkennen. Am deut-
lichsten treten diese Einflüsse im Bereich der Außengrenzsicherung zutage. In An-
lehnung an die UN-Resolution 1373, die alle Unterzeichnerstaaten dazu auffor-
dert, die Bewegungsfreiheit von Terroristen einzuschränken, indem sie eine ef-
fektive Grenzsicherungspolitik betreiben, verabschiedete die Europäische Kom-
mission am 7. Mai 2002 eine Mitteilung an den Rat und das Europäische Parla-
ment unter dem Titel »Auf dem Weg zu einem integrierten Grenzschutz an den
Außengrenzen der EU-Mitgliedstaaten« (KOM(2002) 233 endgültig). Die Bekämp-
fung des Terrorismus mittels einer verstärkten Grenzsicherungspolitik nahm nun
bedeutenden Raum im Konzept der Kommission ein, die sich hierbei auf die Be-
schlüsse des Europäischen Rats in Laeken am 14./15. Dezember 2001 berief. In
dem Abschlussbericht wurde eine klare Verbindung zwischen Außengrenzkon-
trollen und Terrorismusabwehr hergestellt, indem bemerkt wurde, dass »effizien-
tere Kontrollen an den Außengrenzen der Union [...] zur Bekämpfung von Terro-
rismus, Schleuserkriminalität und Menschenhandel beitragen [werden]« (Laeken,
SN 300/1/01 REV 1: 13). Zwar stand in den verschiedenen Verlautbarungen zum
Grenzschutz an erster Stelle noch vor Bekämpfung des Terrorismus beziehungs-
weise terroristischer Bedrohung nach wie vor die Bekämpfung illegaler Migration
(vgl. beispielsweise KOM(2002) 233 endgültig); allerdings wurde gerade die Frage
des Umgangs mit illegalen Migranten selbst vermehrt in direktem Zusammenhang
mit Terrorismus beziehungsweise terroristischen Aktivitäten behandelt. So stellte
die Europäische Kommission in ihrem am 10. April 2002 verabschiedeten Grün-
buch On a Community Return Policy on illegal residents (COM(2002)175 endgültig)
fest, dass Drittstaatenangehörige, egal wie lange sie bereits in einem der Mitglied-
staaten leben, aufgrund »krimineller Aktivitäten« wie beispielsweise Terrorismus
und anderer Angriffe auf die öffentliche Sicherheit ausgewiesen werden können,
wobei jedoch eine genauere Definition dieser terroristischen Akte selbst zunächst
fehlte.61 Zusätzlich wurde eine neue Grundlage zur Ablehnung von Anträgen auf
Familienzusammenführung geschaffen, indem auch sie nun auf der Basis öffent-
licher Sicherheitsinteressen geprüft werden. Auch die praktische Grenzsicherung
61 Die Bezeichnung Terrorist beziehungsweise Terrorismus entbehrten zunächst klarer rechtlicher Defini-

tionen und wurden in jedem der Mitgliedstaaten unterschiedlich ausgelegt. Erst in Reaktion auf den 11.
September fanden die Mitgliedstaaten im Dezember 2001 zu einer gemeinsamen Position in Fragen des
Umgangs mit Terrorismus sowie zu einer einheitlichen Definition (vgl. Anderson 2002: 227).
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war von den Neuerungen direkt betroffen, das Thema der Visavergabe stand hier-
bei im Vordergrund.

Ebenso wird der Bereich der Asylgewährung augenscheinlich von der Notwen-
digkeit zur Terrorismusabwehr bestimmt, wobei die Union sich vor der Aufga-
be der Balancefindung zwischen Menschenrechtsschutz und Wahrung der inne-
ren Sicherheitsinteressen sieht: »Nach den Ereignissen vom 11. September wird
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Zukunft vielleicht erneut Fra-
gen zur Auslegung von Artikel 3, insbesondere zur Gratwanderung zwischen den
Schutzbedürfnissen des Einzelnen und den Sicherheitsinteressen eines Staates, zu
beantworten haben« (Europäische Kommission 2001, KOM(2001) 743 endgültig:
15). Im Anschluss an diese Überlegungen kam die Kommission in einem im De-
zember 2001 veröffentlichten Dokument zu dem Schluss, dass einer Person, die
Flüchtlingsschutz in einem der Mitgliedstaaten beantragt, dieser Status verweigert
werden kann, sollte sie freiwillig aktives Mitglied einer terroristischen Vereinigung
gewesen sein (vgl. Guild 2003: 185).62

Diesen Entwicklungen ist leicht zu entnehmen, dass der Schutz des einzel-
nen Drittstaatenangehörigen nun in den Hintergrund tritt. Nicht mehr Flücht-
lingsschutz und die Rechte von Migranten stehen im Vordergrund des Interesses,
sondern vielmehr die eigenen nationalen beziehungsweise europäischen Sicher-
heitsinteressen. Allerdings ist zu betonen, dass Asyl und Zuwanderung in den
europäischen Mitgliedstaaten nicht erst seit dem 11. September 2001 als ein Si-
cherheitsrisiko interpretiert werden: Migration in allen ihren Formen wurde be-
reits seit Ende der 1970er Jahre als eine Bedrohung der öffentlichen Ordnung,
der kulturellen Identität und der ökonomischen Stabilität eines Landes verstan-
den und löste damit bereits im Anschluss an die Wirtschaftskrise der 1970er Jahre
die Wahrnehmung von Migranten als billige Arbeitskräfte ab (vgl. Miller 1997;
Brochmann/Hammar 1999; Huysmans 2000). Die aufgebauten Bedrohungsszena-
rien, so können wir obiger Darstellung entnehmen, sind nun jedoch mehrschich-
tig: Zunächst wurden die illegalen Migranten als Problem perzipiert, zu deren Be-
kämpfung eine restriktivere Zuwanderungspolitik verfolgt werden müsse. Dann
gerieten Asylbewerber in den Fokus migrationspolitischer Aufmerksamkeit: Die
Möglichkeit, mittels eines Asylbegehrens in die Union einreisen und als anerkann-
ter Flüchtling in einem der Mitgliedstaaten zu leben, wurde zunehmend im Sinne
ökonomischer Absichten (sog. Wirtschaftsflüchtlinge) interpretiert und damit der il-
legalen Migration gleichgestellt; die Einführung der Datenbank EURODAC, in der
die Fingerabdrücke von Asylbewerbern gespeichert werden, stellte eine erste di-

62 Insbesondere Spanien machte sich für die Umsetzung dieses Vorschlags stark, stellte dies doch endlich
eine rechtliche verbindliche Form auch für den Umgang mit eigenen Terroristen dar.
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rekte Verbindung zwischen Asylbewerbern und illegalen Migranten her. So heißt
es im Arbeitsprogramm der damaligen österreichischen Ratspräsidentschaft: »In
recent years the steep rise in the number of illegal immigrants (and therefore poten-
tial asylum-seekers) caught has revealed the increasing need to include their fin-
gerprints in the system...« (Statewatch 1998, zit. nach Huysmans 2000: 755). Ebenso
entwickelte sich die Visavergabe zu einer Frage der inneren Sicherheit: Nicht sel-
ten wurde etwa die Vergabe von Touristenvisa unter dem Blickwinkel illegaler Mi-
gration (die sog. overstayers) behandelt. Der zunächst nur diskursive Wandel, der
Migration als Bedrohung der inneren Sicherheit interpretierte, hinterließ so schon
bald Spuren in Administration und Gesetzgebung. Bereits das 1990 verabschiede-
te Schengener Durchführungsabkommen (SDÜ) schuf einen Zusammenhang zwi-
schen den Themen Asyl und Zuwanderung und Terrorismus, organisierter Kri-
minalität und Grenzsicherung. Die Ereignisse des 11. September 2001 verhalfen
somit lediglich einer bis dahin ohnehin verfolgten Politik zu einer rascheren und
unkomplizierteren Umsetzung, indem beispielsweise Fragen der Grenzsicherung
und Grenzkontrolle ungefragt auf ein existierendes Sicherheitsproblem zurückge-
führt werden konnten. Die Agenda für diese Politik war jedoch schon zwei Jahre
zuvor auf dem Gipfel von Tampere beschlossen worden, auf dem der Kampf gegen
den internationalen Terrorismus in Zusammenhang mit Zuwanderung und Asyl
erstmals offen problematisiert worden war.

2.3 Die Etablierung der Grenze: Dimensionen europäischer
Grenzsicherungspolitik

Wie aber gestaltet sich denn nun die europäische Institution Grenze konkret? Zu
bemerken ist, dass weder die Grenze selbst, noch der Prozess ihrer Herausbildung
einheitlich und eindimensional verläuft, sondern dass sie sich auf verschiedenen
Wegen und mitunter auch widersprüchlich konkretisiert. Die europäische Gren-
ze, so wird anhand des Beispiels der Migrationskontrolle sichtbar, bildet sich un-
abhängig von bestimmten Orten, gekoppelt lediglich an bestimmte Subjekte, die
von der Institution selbst ausgewählt werden und für die alleine sich die Gren-
ze überhaupt manifestiert. Die Gestalt, die die Grenze selbst annimmt ist schließ-
lich abhängig von der spezifischen Funktion, die sie zu erfüllen hat. Der im Fol-
genden gewählte Blick auf die europäische Asyl- und Migrationspolitik als einem
bestimmten Ausschnitt der Institution europäische Außengrenze zeigt dies sehr
deutlich: Um die Abschottungsfunktion der Grenze nach außen zu erfüllen, greift
die europäische Politik auf unterschiedliche Praktiken zurück. Drei unterschiedli-
che Dimensionen können hier ausgemacht werden: Abschottung, Druck und Ko-
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operation. Und jede, so meine Annahme, ist Teil der Institution europäische Au-
ßengrenze. Da diese Instrumente jedoch nicht getrennt voneinander, sondern im
Zusammenspiel miteinander zum Einsatz kommen, ist auch eine Trennung in der
analytischen Darstellung kaum sinnvoll. Im Folgenden unterscheide ich vielmehr
zwischen den Instrumenten, die die EU intern beziehungsweise an ihren eigenen
Grenzen zur Migrationskontrolle beziehungsweise -abwehr einsetzt und solchen,
die sie in Kooperation mit Drittstaaten, maßgeblich potentiellen Herkunftslän-
dern von Migranten einerseits und Anrainerstaaten andererseits entwickelt. Letz-
teres verdeutlicht insbesondere eines der wesentlichsten Merkmale gegenwärtiger
Grenzen, nämlich ihre territoriale Ungebundenheit.

2.3.1 Interne Instrumente: Abschottung

Die Rede von der Festung Europa ist wohl so alt wie das europäische Projekt selbst,
ging doch die neue Freizügigkeit im Innern der Union unmittelbar mit einer deut-
lichen Abschottung nach außen einher. Diese Abschottung nach außen, die mit
einer Vermeidung von Zuwanderung mittels eines Ausbaus der Grenzsicherungs-
anlagen an den Außengrenzen der Union konkret Gestalt annahm, ist in den vor-
angegangenen Kapiteln bereits mehrfach angeklungen. Daher soll es im Folgen-
den nicht um die rechtlichen Grundlagen dieser Dimension europäischer Grenzsi-
cherung gehen, sondern vielmehr um das spezifische Design beziehungsweise die
Gestalt dieses Teils der europäischen Institution Grenze.

Laut einer Definition der Europäischen Kommission von 2002 beinhaltet der
Grenzschutz an den Außengrenzen der Union all diejenigen Tätigkeiten, die von
den entsprechenden Behörden mit dem Ziel durchgeführt werden, die Grenzen
gemäß dem Schengener Durchführungsübereinkommen zu kontrollieren und zu
überwachen, indem zum einen »Auskünfte oder allgemeine Informationen« einge-
holt werden, die »es den Grenzschutzbeamten ermöglichen, das Risiko zu bewer-
ten, das eine Person oder ein Gegenstand für die innere Sicherheit des gemeinsa-
men Raums ohne Binnengrenzen für die öffentliche Ordnung oder Sicherheit der
Mitgliedstaaten und die Wahrung des Gemeinschaftsrechts darstellt«, und zum
anderen um eine »Bewertung der Entwicklung möglicher Gefahren für die Sicher-
heit der Außengrenzen und Festlegung entsprechender Prioritäten für den Grenz-
schutz« vornehmen zu können; dies soll schließlich »die Sicherheit der Außen-
grenzen [...] gewährleisten« (KOM(2002) 233: 29).

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines gemeinsamen Rechtsraumes bezie-
hungsweise in Folge der Abschaffung der Kontrollen an den Binnengrenzen der
Mitgliedstaaten wird den Kontrollen an den Außengrenzen der Union vermehrt
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eine Schlüsselrolle zugesprochen, manifestiert sich doch an ihnen die gemeinsame
Vorstellung von innerer Sicherheit (vgl. KOM(2002) 233 endgültig: 5). »Kontrolle
und Überwachung der Grenzen tragen zur Abfertigung der Verkehrsströme von
Personen, die in diesen Raum einreisen bzw. ihn verlassen, sowie zum Schutz der
Bürger vor Gefahren für seine Sicherheit bei. [...] Ferner sind sie ein wesentliches
Element bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung« (Dok. 9834/1/02 REV
1: 3). Daher ersuchte der Europäische Rat den Rat und die Kommission bereits
auf seiner Tagung in Laeken im Dezember 2001, effizientere Kontrollen an den
Außengrenzen der Union zur Bekämpfung von Terrorismus, Schleuserkriminali-
tät und Menschenhandel einzurichten und die hierfür notwendigen »Mechanis-
men für eine Zusammenarbeit zwischen den für die Kontrolle der Außengrenzen
zuständigen Dienststellen festzulegen und die Voraussetzungen für die mögliche
Schaffung eines Mechanismus oder gemeinsamer Dienststellen für die Kontrolle
der Außengrenzen zu prüfen« (Laeken, SN 300/1/01 REV 1: 12). Denn nur ei-
ne kohärente und effiziente gemeinsame Verwaltung der Außengrenzen der Mit-
gliedstaaten könne innerhalb der Europäischen Union für eine insgesamt größere
Sicherheit sorgen (Dok. 6621/1/02 REV).

In verschiedenen Plänen werden die Mechanismen ausgearbeitet, die diesen
Schutz kurz-, mittel- oder langfristig bewerkstelligen sollen (vgl. KOM(2001) 672
endgültig; KOM(2002) 233 endgültig).

Grundlage solcher Vorschläge sind zunächst sogenannte Bedürfnisanalysen, die
anhand der Beschreibung der bestehenden operativen Praxis erstellt werden, um so
die Ausarbeitung einer gemeinsamen Politik für den Grenzschutz an den Außen-
grenzen vornehmen zu können. Zudem sollen mit Hilfe der sogenannten Schengen-
Bewertung die »Durchführung der Kontrollen an den Außengrenzen und deren
Überwachung, die Praxis der Visumerteilung, die polizeiliche und justizielle Zu-
sammenarbeit an den Binnengrenzen und der Einsatz des SIS« verbessert werden
(9834/1/02 REV 1: 6ff.). Dies soll schließlich einer Vereinheitlichung des Sicher-
heitsstandards an allen Außengrenzen und damit einer allgemeinen Erhöhung des
Grenzsicherungsniveaus dienen. Als zu ergreifende kurzfristige Maßnahmen für
den Schutz der gemeinsamen Außengrenze werden die »Einsetzung einer gemein-
samen Instanz von Praktikern für die Außengrenze«, die verstärkte »Kooperation
der für die Grenzkontrolldienste verantwortlichen Personen«, eine »Machbarkeits-
überprüfung der Schaffung einer europäischen Grenzpolizei« sowie die »Errich-
tung eines Netzes von Verbindungsbeamten im Bereich Einwanderung« genannt
(9834/1/02 REV 1: 28). Mittel- und langfristig geht es um die Einrichtung von »Ex-
pertengruppen«, »schnellen Eingreiftruppen« und »Einheiten für die Zusammen-
arbeit von gemeinsamem Grenzschutz und Zoll« sowie um den »gemeinsamen
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Einsatz von mobilem Überwachungsgerät«. Daneben soll der Ausbildungsstan-
dard der Grenzsicherungskräfte vereinheitlicht und die Entwicklung neuer Tech-
nologien zur Erleichterung von Kontrollen an den Grenzübergangsstellen voran-
getrieben werden (vgl. 9834/1/02 REV 1: 29).

All diese Grenzaktivitäten beziehen sich auf die Verhinderung ungewollter
grenzüberschreitender Aktivitäten wie etwa das unerlaubte Übertreten der ge-
meinsamen Außengrenze. In Artikel 5 des Schengener Durchführungsüberein-
kommens (SDÜ) sind die Einreisevorschriften für »Drittausländer« für einen Auf-
enthalt bis zu drei Monaten geregelt. Legal ist ein solcher Grenzübertritt dann,
wenn die betreffende Person neben den notwendigen gültigen Dokumenten und
Sichtvermerken die Rechtmäßigkeit eines Aufenthalts in der EU belegen und zu-
dem einen Nachweis über ausreichende materielle Versorgung in der Zeit des Auf-
enthalts erbringen kann. Zudem muss als gesichert gelten, dass sie keine Gefahr
für die öffentliche Ordnung beziehungsweise Innere Sicherheit darstellt (Art. 5,1
SDÜ; vgl. auch Förster 1996). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann es zum
Grenzübertritt kommen, gemäß Artikel 3 des Schengener Durchführungsüberein-
kommens allerdings »nur an den Grenzübergangsstellen und während der festge-
setzten Verkehrsstunden« (Art. 3,1 SDÜ).

Während die Überwachung der Außengrenze außerhalb der Grenzübergangs-
stellen vor allem darauf abzielt, »Menschen davon abzuhalten, die Grenzen illegal
zu überschreiten« (KOM(2002) 233: 8), werden an den Grenzübergängen selbst vor
allem Menschen kontrolliert, die an explizit dafür vorgesehenen Stellen rechtmä-
ßig die Grenze überschreiten wollen; wobei die Grenze hier in ihrem Auftreten
zwischen Menschen, die kontrolliert werden müssen, weil sie potentielle Grenz-
verletzer sein könnten und solchen, die die Grenze per se rechtmäßig überschrei-
ten, weil sie Bürgerinnen oder Bürger Europas sind (und über einen europäischen
Pass verfügen), deutlich unterscheidet.63

Die abschottende Wirkung der Grenze manifestiert sich also bereits vor den
Grenzanlagen in den rechtlichen Bestimmungen, die zwischen denjenigen Men-
schen unterscheiden, die die Außengrenzen passieren dürfen und solchen, denen
dies verweigert wird. Im Verständnis der Union liest sich diese Grenz- Funktion

63 So wird beispielsweise per Ratsempfehlung zwischen Drittstaatenangehörigen und Unionsbürgern bei
der Grenzüberschreitung unterschieden. »Die [...] Ein- und/oder Ausreisekontrollen an den Grenzüber-
gangsstellen an den Landaußengrenzen sollten nach Möglichkeit und sofern zweckmäßig an getrenn-
ten Kontrolllinien erfolgen, damit es nicht zu langen Wartezeiten für gemeinschaftsrechtlich Begünstigte
kommt und die Regelung so weit wie möglich an die für Grenzübergangsstellen der See- und Luftgrenzen
angepasst wird.« (Rat 8498/03: 3). Tatsächlich manifestiert sich die Unterscheidung zwischen Inländern
und Ausländern an den Außengrenzen der EU letztlich in der Frage des Passes; so galt die Schaffung eines
europäischen Passes auch als Voraussetzung für eine tatsächliche Umsetzung der Freizügigkeit im Innern
der Union (vgl. Lloyd 2003: 154ff.).
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im weitesten Sinne »mit Blick auf die innere Sicherheit [...] als Barriere oder Filter«
(KOM 2002 (233): 10): Risiken für die »öffentliche Ordnung, die nationale Sicher-
heit oder die internationalen Beziehungen eines Mitgliedstaats« (Art. 5,1 SDÜ) sol-
len so ausgeräumt werden. Um einen umfassenden Schutz im Innern der Union zu
gewährleisten, reiche es selbstverständlich nicht aus, die tatsächlichen Grenzgebie-
te an den Rändern Europas (das heißt die Seegrenzen und die Landaußengrenzen)
zu überwachen und zu kontrollieren, sondern es müssten auch andere Orte wie
insbesondere internationale Flughäfen mit in das Sicherungsnetz einbezogen wer-
den. Bereits im Schengener Abkommen heißt es in Art. 4: »Die Vertragsparteien ge-
währleisten, daß [...] die Reisenden von Flügen aus Drittstaaten, die in Binnenflü-
ge umsteigen, vorher einer Personenkontrolle sowie einer Kontrolle des von ihnen
mitgeführten Handgepäcks bei der Einreise im Ankunftsflughafen des Drittland-
fluges unterzogen werden.« (Art. 4,1 SDÜ) Die Funktion der Außengrenze wird
also auch an den Flughafen verlagert, der Flughafen selbst als eine in sich geschlos-
sene Einheit betrachtet, in der den besonderen Bedürfnissen entsprechend spezi-
fisch geschulte Beamte Grenzkontrollen durchführen (vgl. 9834/1/02 REV 1: 16).
Ein Internationales Flughafenprojekt soll spezialisierte Grenzschutzbeamte aus den
Mitgliedstaaten zusammenbringen, um so auch hier mittels Kooperation optima-
len Grenzschutz zu gewährleisten und die Möglichkeiten einheitlicher Kontroll-
verfahren, gemeinsamer Ausbildungsmaßnahmen, des Austauschs von Personal
und der Erkennung falscher Dokumente (insbesondere gefälschter Schengen-Visa)
auch an Flughäfen zu ermöglichen (vgl. 12931/02: 6). Das Ziel dieses Aktionismus
liegt auf der Hand: »Mit diesen Aktionen [...] haben die Mitgliedstaaten die Be-
reiche See-, Luft- und Landgrenzen abgedeckt und zum einen dafür gesorgt, dass
illegale Einwanderer und Schleuser verstärkt damit rechnen müssen, aufgegriffen
zu werden und zugleich das zunehmende Engagement der EU für eine Sicherung
der Außengrenzen unter Beweis gestellt.« (12931/02: 5)

2.3.2 Externe Instrumente: Druck versus Kooperation

Neben den Politiken, die innerhalb der Union und entlang ihrer Grenze entwickelt
und eingesetzt werden, um die Außengrenze zu sichern und ungewollte Migra-
tion zu verhindern, wird seit den 1990er Jahren der Gedanke der Kooperation
mit Drittstaaten zur Lösung des Migrationsproblems in den politischen Konzep-
ten der Union vermehrt betont. Hierbei unterscheidet die Union zwischen zwei
Staatengruppen: Zum einen Staaten, die als potentielle Herkunftsländer von Mi-
granten gelten und die keine gemeinsame Grenze mit einem EU-Mitgliedstaat ha-
ben, wie etwa Staaten Lateinamerikas oder Asiens. Zum anderen konzentrieren
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sich die Bemühungen der Union auf ihre direkten Anrainer, die zum Teil als Her-
kunftsländer, zum Teil aber auch als Transitländer potentieller Migranten fungie-
ren. Wenngleich beide Ländergruppen bereits aufgrund geographischer Gegeben-
heiten unterschiedliche politische Reaktion seitens der EU erwarten lassen, zeigen
sich in den migrationspolitischen Bemühungen der Union die gleichen Muster:
Zum einen geht es um Maßnahmen, die direkt den Auf- beziehungsweise Ausbau
des gemeinsamen Grenzsicherungsschutzes betreffen und konkrete Fragen wie et-
wa die nach der Rückführung von illegalen Migranten in die Herkunftsländer be-
handeln; zum anderen um Maßnahmen, die innerhalb einer indirekten Wirkungs-
kette potentielle Migranten zum Verbleib in den betreffenden Regionen anregen
sollen. Konzeptionelle Grundlage beider Ansätze bilden unterschiedliche Abkom-
men mit Drittstaaten wie etwa die Hilfsprogramme für Asien oder Lateinamerika
oder auch die Programme MEDA (Mésures d’accompagnement financières et tech-
niques) oder TACIS (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent
States), die seit 2002 unter dem Titel der »Nachbarschaftspolitik« beziehungswei-
se dem euphemistischen Begriff des »ring of friends« zusammengefasst sind und
gemeinsam mit den Bemühungen zur Sicherung der eigenen Grenze mittlerweile
den wesentlichen Pfeiler europäischer Grenzsicherungspolitik bilden.64 Hinsicht-
lich des Engagements wird zwischen den beiden Staatengruppen schließlich doch
mehr oder weniger deutlich unterschieden: Je näher die Außengrenzen eines Staa-
tes an die EU heranreichen, umso mehr Aufmerksamkeit wird ihm von Seiten der
Union zuteil, als umso dringlicher wird die Notwendigkeit zur Kooperation ge-
rade in Migrationsfragen betrachtet65. Eine weitergehende Zusammenarbeit gilt
hier nicht nur als »wünschenswert«, sondern als »unbedingt erforderlich« (vgl.
SEK(2003) 815: 3) und wird nicht nur im Rahmen freiwilliger Kooperation, son-
dern nicht selten auch mit Hilfe politischen und ökonomischen Drucks seitens der
EU umgesetzt.66

64 Von 2007 an wird das sogenannte Europäische Nachbarschafts und Partnerschaftsprogramm (ENPI) die
bisherigen Programme TACIS and MEDA in den Ländern der Europäischen Nachbarschaftspolitik und in
Russland ersetzen. TACIS, gegründet 1991, richtet sich in seinen Bemühungen vornehmlich an 12 Staaten
Osteuropas und Zentralasiens mit dem vorrangigen Ziel, dort die beginnenden Transformationsprozesse
zu unterstützen. MEDA, gegründet 1995, richtet sich mit insbesondere technischer und finanzieller Hilfe
an die Mittelmeeranrainer Europas, um dort sowohl wirtschaftliche als auch soziale und politische Refor-
men anzustoßen bzw. zu unterstützen.
65 So heißt es beispielsweise noch 2002 in Bezug auf Lateinamerikanische Staaten, dass die Kommission

hier »die Möglichkeiten zur Entwicklung eines Migrationsdialogs zwischen beiden Regionen zu prüfen«
habe (KOM(2002) 703: 22), während die Beziehungen zu den Anrainerregionen zu diesem Zeitpunkt be-
reits seit fast zehn Jahren auf der Grundlage migrationspolitischer Absichten gestaltet wurden.
66 Vobruba macht in diesem Zusammenhang auf die spezifische »Dynamik Europas« aufmerksam, indem

er die Außenbeziehungen der Union und die Integrationsbemühungen im Innern zueinander in Relation
setzt. Ein wesentliches Mittel im Bemühen um kooperative Einbindung der Anrainer in den Grenzraum
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Eigennützige Hilfe

»Finally, the best way to consolidate the security of the Union is not by erec-
ting a barrier against our neighbours, but by spreading both stability and pro-
sperity beyond our borders.«

António Vitorino, EU Kommissar für Justiz und Inneres 2002: 17

Der Gedanke, eine Festung Europa könnte tatsächlich die transnationalen Proble-
me der Union, insbesondere aber das Migrationsproblem der Gemeinschaft lösen,
ist spätestens im Laufe der 1990er Jahre der Erkenntnis gewichen, dass einzig in
der Kooperation mit den Herkunftstaaten, also den »Erzeugerländern der Pro-
bleme« beziehungsweise mit Hilfe der Anrainerstaaten eine Lösung des zuneh-
mend als dringlich empfundenen Migrationsproblems gefunden werden könnte.67

Das Migrationsproblem selbst soll diesen Überlegungen zufolge an seiner Wurzel
bekämpft werden, indem mittels Demokratisierung, Menschenrechtsschutz und
wirtschaftlichen Wachstums eine politische und gesellschaftliche Stabilisierung
der Regionen gesichert und somit der Anreiz zur Migration in die Länder der Eu-
ropäischen Union minimiert werden soll.

Das hinter diesen Bemühungen der EU stehende Konzept kann, zumindest in
großen Teilen, als eigennützige Hilfe (Vobruba 1994; 1992) interpretiert werden, ist
doch das Ziel der Europäischen Union, durch ökonomische Prosperität in der Pe-
ripherie dort Stabilität und Sicherheit herzustellen und dadurch die grenzüber-
schreitenden Probleme, die eine Bedrohung für die Union selbst darstellen, zu lö-
sen.68

So heißt es in einem Bericht der Europäischen Kommission 2001, »die Bemü-
hungen zur Steuerung der Migrationsströme können nur dann ihre volle Wirkung
entfalten, wenn die Maßnahmen am Anfang der »Migrationskette« ansetzen, das

der EU ist die Perspektive auf eine Mitgliedschaft - dieser Einsatz ist allerdings nicht unbegrenzt möglich
und bringt zudem bereits jetzt sichtbare Probleme im Innern der Union mit sich (vgl. Vobruba 2005).
67 Diese Idee ist nicht neu. Bereits 1976 konzentrierte sich die World Employment Conference der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation (ILO) auf die Frage nach möglichen Alternativen zur ökonomisch motivier-
ten Auswanderung von Menschen, im Laufe der 1980er Jahre fand die Philosophie des »Aid in Place of
Migration« deutlich Eingang in die Politik der ILO. (vgl. Böhning/Schloeter-Paredes 1994: 2f.)
68 Voraussetzung einer solchen Politik ist zum einen, dass die auftretenden Probleme transnationalen

Charakters sind, das heißt, tatsächlich eine Wirkung über Grenzen hinweg mit sich bringen. Zum anderen
setzt eine Politik eigennütziger Hilfe auf Seite der Gebenden voraus, dass ein Eigeninteresse an der Lö-
sung des Problems eindeutig bestimmt werden kann, dass also als Voraussetzung der Lösung des eigenen
Problems die Lösungsnotwendigkeit der Probleme anderer gesehen werden. Die Handlungslogik auf der
Seite der Nehmenden hingegen definiert rationales Agieren, den Zusammenhang zwischen eigenem Pro-
blem und externem Interesse deutlich zu machen und letztlich das Problem am Leben zu erhalten: Denn
die Aussicht auf Lösung des grenzüberschreitenden Problems ist nicht selten das wertvollste Gut, welches
die Peripherie dem Zentrum anzubieten hat (vgl. Vobruba 1994: 200ff.).
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heißt wenn Frieden, politische Stabilität, Menschenrechte, demokratische Grund-
sätze und eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale und umweltpolitische Entwick-
lung in den Herkunftsländern gefördert werden. Hierzu sollten Migrationsfragen
innerhalb der bestehenden Partnerschaften, die den allgemeinen Rahmen für die
Beziehungen der EU zu Drittländern bilden, behandelt werden.« (KOM(2001) 672:
9) Entsprechend den Ergebnissen des Gipfels von Tampere im Oktober 1999, auf
dem sich der Europäische Rat für eine »Partnerschaft mit Herkunfts- und Transit-
ländern und -regionen« aussprach, wurde das dort formulierte Ziel, ein »integrier-
tes, umfassendes und ausgewogenes Migrationskonzept zu entwickeln«, welches
»die Bekämpfung der Armut, die Verbesserung der Lebensbedingungen und der
Beschäftigungsmöglichkeiten, die Verhütung von Konflikten und die Festigung
demokratischer Staaten sowie die Sicherstellung der Achtung der Menschenrech-
te« als zentrale Politikbereiche anführte, in den kommenden Jahren weiterverfolgt,
um »die zur Bekämpfung der tieferen Ursachen der Migration« notwendigen Maß-
nahmen zu ergreifen (SEK(2003) 815: 3; Schlussfolgerungen des Vorsitzes, Euro-
päischer Rat (Tampere) 1999). Auch der Europäische Rat von Sevilla im Juni 2002
bestätigte diese Richtung und betonte in seiner Abschlusserklärung erneut, wie
wichtig »die Einbeziehung der Migration in die Beziehungen der Union zu diesen
Ländern und Regionen [...] und eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittländern
zur Steuerung der Migration, einschließlich der Verhütung und Bekämpfung der
illegalen Einwanderung und des Menschenhandels« für eine erfolgreiche eigene
europäische Migrationspolitik sei (SEK(2003) 815: 3).

Hintergrund dieser europäischen Politik sind explizite migrationstheoretische
Annahmen darüber, welche Faktoren Migrationsströme auslösen, also folglich be-
seitigt werden müssen, will man die Migration selbst unterbinden. So heißt es
in einer Mitteilung der Kommission an den Rat und das europäische Parlament
vom Dezember 2002 »[Die] Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen in Ent-
wicklungsländern ist die wirksamste Methode, um der Arbeitslosigkeit und dem
Mangel an wirtschaftlichen Perspektiven entgegenzusteuern, die den wichtigsten
Push-Faktor für internationale Migration darstellen.« (KOM(2002) 703: 23). Als
konkrete Maßnahmen werden die Verbesserung des Marktzugangs für Erzeugnis-
se aus den Entwicklungsländern sowie die Einbindung von Entwicklungsländern
in das Welthandelssystem gefordert (KOM(2002) 703: 23). Zudem seien Dürren
und Missernten verantwortlich für das Entstehen von Flüchtlingsströmen, so dass
eine europäische Entwicklungspolitik, die die Ernährungsgrundlagen in den be-
troffenen Ländern sichere, gezielt zur Minimierung des Migrationsaufkommens
beitragen könne (vgl. KOM(2002): 703): 24). Diese Beispiele zeigen, dass die eu-
ropäische Politik auf einem Migrationsverständnis basiert, welches in erster Linie
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Armut, Arbeitslosigkeit und Einkommensdifferenzen als verantwortliche Varia-
blen für die Entscheidung zur Migration benennt. Lediglich in einigen wenigen
Dokumenten werden neben diesen sogenannten push-Faktoren auch vorhande-
ne pull-Faktoren wie die Nachfrage nach billigen ausländischen Arbeitskräften in
den Zielländern der Migranten als Migrationsursache genannt und folglich fehlen
auch konkrete Anregungen zur Bekämpfung eben jener Migrationsursachen (vgl.
beispielsweise KOM(2002) 703: 10f.)69.

Auffallend ist zudem, dass die Betonung dieser indirekten politischen Strategie
zur Eindämmung des Migrationsproblems der Gemeinschaft seit 2002 mehr und
mehr nachgelassen hat. Zwar werden die konkreten Maßnahmenpakete, wie etwa
die Euromediterrane Partnerschaft (MEDA) weiterhin gefördert und umgesetzt,
in den politischen Verlautbarungen setzte sich jedoch zunehmend ein Koopera-
tionsgedanke mit den Anrainern durch, der vermehrt auf eine gemeinsame akti-
ve Grenzsicherungspolitik als Migrationsvermeidungsstrategie setzt. Die vielfach
und vielfältig geäußerte Kritik an einer zu euphemistischen Lesart dieser euro-
päischen Politik eigennütziger Hilfe70 erfährt so unerwartet Bestätigung: Anschei-
nend kommt gerade in Bezug auf das Problem der ungesteuerten Migration diese
Art eigennütziger Hilfe zu spät; um die konkreten Probleme zu lösen, wird nicht
zuletzt in Folge der erklärten Verbindung von Kriminalität, Terrorismus und Mi-
gration in der öffentlichen Wahrnehmung lieber auf Maßnahmen zurückgegriffen,
die zum einen schnellere und zum anderen sichtbar direktere Wirkung zeigen (vgl.
Vobruba 1997a: 169).

Einbindung in die Grenzsicherung

Ebenfalls als eigennützige Hilfe, allerdings in einem direkteren Wirkungszusam-
menhang, kann die Einbindung von Drittstaaten in das europäische Grenzregime
bezeichnet werden. Hierbei geht es zum einen um Kooperation und finanzielle
Unterstützung der Anrainerstaaten bei der Verwirklichung europäischer Grenzsi-
cherungsvorstellungen; zum anderen geht es um gezielten wirtschaftlichen und
politischen Druck auf diese Staaten, den Anforderungen der EU zu genügen.

69 Zu vermuten ist, dass die Konzentration der Union auf die sogenannten push-Faktoren internatio-
naler Migration mit der innereuropäischen Kompetenzverteilung und den betroffenen Politikfeldern zu
erklären ist, sind doch gerade Fragen der Entwicklunsgzusammenarbeit Felder, in denen die europäische
Kommission recht selbständig agieren kann, wohingegen Maßnahmen auf den Arbeitsmärkten der Mit-
gliedstaaten nicht gegen den Willen der Nationalstaaten durchzusetzen wären.
70 Diese Kritik bezieht sich auf drei Punkte: erstens auf die Unvereinbarkeit der beiden Entwicklungszie-

le »Demokratie« und »Politische Stabilität« (vgl. Jünemann 1999; 2001); zweitens auf makroökonomische
Probleme, die eine umfassende Wohlfahrtssteigerung in den betroffenen Regionen ausschließen (vgl. Ni-
enhaus 1999); und drittens auf die Einseitigkeit dieser Politik, die sich ausschließlich auf eine Bekämpfung
der push-Faktoren internationaler Migration bezieht (vgl. Eigmüller 2003).
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Grundlage der Aktivitäten sind von der Hochrangigen Gruppe ’Asyl und Mi-
gration’ für jeden Anrainerstaat verfasste Aktionspläne, in denen die Ursachen
von Flucht und Migration sowie die Dimensionen des Migrationsvolumens dar-
gestellt werden. Auf dieser Datenbasis werden schließlich als geeignet erachtete
Konzepte zur Bekämpfung der spezifischen Migrationsprobleme erarbeitet und
diese schließlich regelmäßig evaluiert. Es geht hierbei um eine »systematische
Bewertung der Beziehungen zu Drittländern, um solche Drittländer zu ermit-
teln, denen eine verstärkte Zusammenarbeit angeboten werden soll« (Rat der EU
12931/02:12). Grundlage auch dieser Aktionen bilden sogenannte Risikoanalysen,
die dazu beitragen sollen, die sogennanten Risikoströme während ihres Auftretens
beziehungsweise bereits in ihrer Entstehung in den Drittstaaten festzustellen, und
diese mit Hilfe der entsprechenden Drittstaaten einzudämmen, ohne jedoch die
Überwachung oder Kontrolle der Außengrenzen selbst de facto einem Drittland
zu übertragen (vgl. KOM(2002) 233: 19).

Auf der Grundlage systematischer Risikoanalysen sollen vielmehr die betreffen-
den Länder zu einem »intensiven Dialog« darüber aufgefordert werden, wie eine
verstärkte Zusammenarbeit ausgestaltet werden kann, sowie spezifische Fragen
erörtert werden, die eine konkrete Ausgestaltung dieser Zusammenarbeit in Hin-
blick auf den Aufbau von Kapazitäten, Einschätzung von Art und Umfang der
Migrationsströme sowie der Bedeutung im Verhältnis zu den als Hauptströmen
eingestuften Migrationsrouten ermöglichen (vgl. Rat der EU, 14707/02: 6).71

Migrationspolitische Belange sollen nun grundsätzlich in die Außenbeziehun-
gen der Union und insbesondere in die Strategien und Programme der Gemein-
schaft gegenüber Drittländern einbezogen werden, wobei es der Union hierbei um
»eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in Migrationsfragen« geht, »die sich aus
der Festlegung gemeinsamer Interessen mit Drittländern ergibt« (vgl. KOM(2002)
703: 50f.). Voraussetzung hierfür ist, dass in allen Kooperations- und Assoziations-

71 Aktuelles Beispiel einer solchen Zusammenarbeit ist die angestrebte und in Teilen schon weit voran-
geschrittene Kooperation der EU mit nordafrikanischen Staaten, beispielsweise Libyen. Neben der Forde-
rung, Asylauffanglager in Nordafrika zu errichten, geht es hierbei um eine Verstärkung von Kontrollen
im Landesinnern und an den Küsten seitens der inländischen Polizei und Militärs, gilt doch Libyen als
derzeit wichtigstes Transitland für Flüchtlinge und Migranten aus Afrika südlich der Sahara (vgl. Migra-
tion und Bevölkerung, MuB 07/04). Die zunächst von Italien und Deutschland ausgehende Forderung
nach verstärkter Kooperation mit Libyen und anderen nordafrikanischen Staaten insbesondere in Form
von Auffanglagern für afrikanische Flüchtlinge wurde bereits wenig später von der EU aufgenommen
und in etwas abgeschwächter Form als Pilotprojekt eingeleitet: Mit Untersützung des UNHCR sollen Tu-
nesien, Libyen, Marokko und Mauretanien eigene Asylsysteme aufbauen und europäische Standards (d.h.
die der Genfer Flüchtlingskonvention) einhalten. Mittels der Bestimmungen des ’Sicheren Drittstaats’ und
vereinbarter Rückübernahmeabkommen könnte sich die EU so eines ihrer vermeintlich größten Probleme
begeben (wenngleich bislang die Festlegung darüber, welches Land als »sicher« gelten kann, dem Urteil
der einzelnen Mitgliedstaaten überlassen bleibt).
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abkommen, die die Europäische Union oder die Europäische Gemeinschaft mit
einem Land schließt, eine Klausel über die gemeinsame Kontrolle der Migrations-
ströme enthalten ist (vgl. Europäischer Rat, Sevilla: Schlussfolgerungen des Vorsit-
zes: 10).

Das heißt zum einen, dass »spezifische und konkrete Initiativen zur Unterstüt-
zung von Drittländern beim Ausbau ihrer Kapazitäten im Bereich der Steuerung
der Migration« eingeleitet werden (KOM(2002) 703: 51). Dies äußert sich in einer
Einbindung migrationspolitischer Fragestellungen in die Kooperationsabkommen
mit Drittstaaten und wird durch die Bereitstellung von erheblichen finanziellen
Mitteln konkretisiert (für den Zeitraum 2002-2004 waren z.B. 934 Mio. Euro hier-
für vorgesehen. Vgl. KOM(2002): 703: 50f.).72

Zum anderen bedeutet diese Einbeziehung von Migrationsbelangen in die eu-
ropäischen Außenbeziehungen aber auch, dass »die Beziehungen zu den Dritt-
ländern, die nicht zur Zusammenarbeit bei der Bekämpfung illegaler Einwande-
rung bereit sind, systematisch evaluiert« werden müssen (Rat der EU 12931/02:
10, eigene Hervorhebung). Die Ergebnisse dieser Evaluierung dienen der Union als
maßgeblicher Richtwert in der Gestaltung ihrer Außenbeziehungen: »Eine unzu-
reichende Zusammenarbeit seitens eines Landes könnte einer Intensivierung der
Beziehungen zwischen dem betreffenden Land und der Union abträglich sein.«
(Europäischer Rat, Sevilla: Schlussfolgerungen des Vorsitzes: 11)

Der Druck zur Kooperation ist also enorm. Die Frage der Rücknahme illega-
ler Migrantinnen und Migranten spielt in diesem Zusammenhang eine gewichtige
Rolle und soll gekoppelt an sonstige Abkommen mit Drittstaaten mit diesen gere-
gelt werden. Seitens der Union werden diese Abkommen besonders im Rahmen ei-
ner aktiven Rückkehrpolitik als sehr nützlich erachtet, da sie eindeutige Verpflichtun-
gen und Verfahren festlegen, die schließlich die Rückkehr der Migrantinnen und
Migranten erleichtern und beschleunigen73 (vgl. Rat der EU 8000/02: 26). Drittlän-
der müssen hiernach sowohl »die eigenen Staatsangehörigen wieder aufnehmen,
die sich unrechtmäßig in einem der Mitgliedstaaten aufhalten, als auch – unter den

72 Notwendig ist diese Bereitstellung finanzieller Mittel neben dem Aufbau eigener Grenzschutzmaßnah-
men beispielsweise im Zusammenhang mit der »Rückführung illegal aufhältiger Personen«, bei der die
Zusammenarbeit mit den Drittstaaten »durch technische oder finanzielle Unterstützung auf Seiten der EU
verstärkt werden« soll (KOM(2002) 564: 10f.).
73 Die Union unterscheidet zwischen Rückführung und Rückübernahme: Letzteres bezeichnet die Ent-

scheidung eines Aufnahmestaats über die Wiedereinreise eines Menschen. Rückführung hingegen meint
die erzwungene Rückkehr in das Herkunfts- oder Transitland unter Androhung und/oder Anwendung
von Zwangsmaßnahmen. Die Rückübernahmeabkommen selbst beziehen sich nach dieser Definition auf
die Regelung der praktischen Verfahrensschritte und Beförderungsmodalitäten im Hinblick auf die Rück-
kehr und Rückübernahme von Menschen, die sich nicht rechtmäßig in einem Land aufhalten (vgl. vorge-
schlagene Definitionen des Rats 2002, in: Rat der EU 8000/02: 29).
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gleichen Bedingungen – Staatsangehörige anderer Drittländer, sofern nachgewie-
sen werden kann, dass sie durch ihr Hoheitsgebiet gereist sind, bevor sie in die EU
kamen.« (KOM(2002) 564: 9)

Das Problem im Zusammenhang insbesondere mit den Rücknahmeabkommen
ist jedoch, dass diese einseitig die Interessen der Union bedienen, so dass deren
erfolgreicher Abschluss in hohem Maße davon abhängt, »welches politische Ge-
wicht die Kommission in die Waagschale werfen kann.« (Rat der EU 8000/02: 27)
Das bisweilen als unkooperativ interpretierte Verhalten der Drittstaaten gegenüber
der Union veranlasste die Justiz- und Innenminister der EU-Mitgliedstaaten zu der
Forderung, mehr Druck auf die betreffenden Länder auszuüben (vgl. KOM(2002)
564: 9). Und tatsächlich scheint Druck das einzig wirksame Instrument zu sein,
ist doch die Union selbst kaum bereit, Zugeständnisse im Bereich Justiz und In-
neres zu machen, wie beispielsweise eine vereinfachte Visavergabe für bestimmte
Staaten zu erlassen, so dass praktisch keine Gegenleistungen angeboten werden
können (vgl. ebd.). Umso stärker rückt die Frage nach »Komplemantarität mit an-
deren Gemeinschaftspolitiken« in den Vordergrund, um hierüber »die Ziele der
Gemeinschaft im Bereich Rückführung und Rückübernahme« besser erreichen zu
können (Rat der EU 8000/02: 27). Eines ist jedenfalls klar: Eine »Verweigerung
konstruktiver Zusammenarbeit« wird seitens der Union nicht geduldet; vielmehr
löst eine solche Haltung einen »abgestuften Mechanismus« aus, nach dem »bei an-
haltender, nicht gerechtfertigter mangelnder Kooperation auch Maßnahmen oder
Standpunkte im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik und an-
derer Politiken der Europäischen Union angenommen werden können, nachdem
die bestehenden gemeinschaftlichen Mechanismen keine Wirkung gezeigt haben«
(KOM(2002) 564: 10f.).

Im Ergebnis schafft die Europäische Union sich so eine Pufferzone; die angren-
zenden Staaten werden zum einen mittels finanzieller und technischer Hilfe in
das eigene Grenzsicherungsregime einbezogen, indem sie selbst aktiv Grenzschutz
betreiben. Zum anderen werden sie im Sinne eines Verursacherprinzips für ver-
meintliche Lücken in ihrem Sicherheitssystem direkt zur Verantwortung gezogen,
indem sie mittels entsprechender Rücknahmeübereinkommen von der EU unge-
wollte Migranten und Flüchtlinge zurücknehmen müssen.74

Die europäische Grenzsicherungspolitik findet demnach auf unterschiedlichen
Ebenen und in unterschiedlichen Dimensionen statt, wobei ihre Subjekte jeweils
dieselben sind und sich die Politiken auch hinsichtlich der verschiedenen Au-
74 Und für Flüchtlinge bedeutet dies schließlich den verhängnisvollen Mechanismus der Kettenabschie-

bung, schließen doch auch die Anrainerstaaten bereits Rücknahmeübereinkommen mit ihrer Peripherie
ab beziehungsweise achten selbst nicht darauf, ein faires Asylverfahren zu gewährleisten (vgl. FFM 1997;
2001).

80



ßengrenzen und Anrainer nicht voneinander unterscheiden. Die Wahrnehmung
der eigenen Grenzsicherungs- und Kontrolltätigkeiten an den Außengrenzen als
»mangelhaft« im Hinblick auf die Vermeidung illegaler Grenzüberschreitungen
ließ die Grenzsicherungspolitik zunächst in Richtung der Ursachenbekämpfung in
langen Wirkungszusammenhängen transformieren. Eine zunehmende Verknüp-
fung des Migrationsdiskurses mit Fragen der inneren Sicherheit und unter dem
Eindruck aktueller Bedrohungen wie des 11. September 2001 führte jedoch zu
einem deutlichen Wandel innerhalb der Grenzsicherungspolitik weg von nach-
haltigen Politiken indirekter Wirkungsketten hin zu mehr aktiver Einbindung in
das europäische Grenzregime einerseits und einem eigenen massiven Ausbau der
Grenzsicherungsanlagen andererseits. Bestätigt wird dieser Trend durch das von
der EU für die einzelnen Maßnahmen aufgewandte Finanzvolumen: Von den im
Haushalt 2000 bis 2006 vorgesehenen »Finanzmitteln für die Außenhilfe im Zu-
sammenhang mit der Migrationsfrage« werden immerhin 47,34% zur Steuerung
von Migration aufgewandt, wobei hiervon allerdings 34,5% für den Schutz der
Außengrenzen und lediglich 5,63% für Steuerung der Migrationsströme selbst ver-
anschlagt werden, während lediglich 13,01% den eigentlichen Instrumentarien ei-
gennütziger Hilfe, also einer Bekämpfung der Auswanderungsursachen mittels
Entwicklung bereitstehen (KOM(2002) 703: 55). Diesem finanziellen Trend entspre-
chen auch die seit Anfang 2002 immer leiser werdenden Töne, die eine Steuerung
der Migration mittels langfristiger Beseitigung der Migrationsursachen fordern.
Die Strategie der Mitgliedstaaten, so lässt sich hieraus schließen, hat sich also
durchsetzen können. Im Sinne des neuen Sicherheitsdiskurses lassen sich Grenz-
sicherungsmaßnahmen einfacher durchsetzen und zeigen schnellere Wirkung als
die von der Kommission lange proklamierten indirekten Entwicklungsinstrumen-
tarien.

Das Ergebnis ist ein europäischer Grenzraum, der sich weit über die eigenen
territorialen Ränder ausgeweitet hat, und insbesondere in Form von Auffangla-
gern, Grenzpatrouillen und Abschiebepraxen in den europäischen Anrainerstaa-
ten sichtbar wird.

2.4 Zusammenfassung

Wie eingangs bemerkt, ist Politik zu einem großen Teil Ergebnis der Interessen,
Präferenzen und Wahrnehmungen der politisch verantwortlichen Akteure. Wie in
den vorangegangenen Kapiteln gezeigt, haben in den vergangenen Jahren unter-
schiedliche Argumentationen und Logiken der politischen Eliten die Bildung der
Institution europäische Außengrenze geprägt und gestaltet. Zwei Argumente prä-
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gen den Diskurs der europäischen politischen Eliten in Bezug auf eine europäi-
sche Grenzsicherungspolitik: Erstens die Notwendigkeit, Ausgleichsmaßnahmen
an den Außengrenzen zu ergreifen, um die Folgen des, im Zuge der Verwirkli-
chung des freien Binnenmarktes erfolgten Grenzabbaus im Innern der Union zu
kompensieren; Außengrenzsicherung quasi als Kehrseite eines erfolgreichen Bin-
nenmarktprojekts. Und zweitens die neuen Sicherungsnotwendigkeiten, die nicht
erst, aber insbesondere seit den Ereignissen des 11. September 2001 virulent gewor-
den sind. Wenngleich beide gewählten Argumentationslinien Lücken aufweisen75,
ist das Ergebnis dieses Diskurses jedoch eindeutig: Europäische Grenzsicherung-
politik hat sich als vergemeinschaftetes Politikfeld etablieren können und genießt
innerhalb der europäischen politischen Agenda zunehmend Priorität.

Das Beispiel der gemeinsamen europäischen Migrations- und Asylpolitik hat
zudem deutlich gezeigt, dass der konkreten Ausgestaltung europäischer Grenzsi-
cherungspolitik ein spezifisches Verständnis der Vorgänge, die zur Entwicklung
transnationaler Probleme führen, zugrunde liegt. Dieses spezifische Verständnis
der Ursachen und des Erscheinungsbildes grenzüberschreitender Probleme prägt
die Gestalt der Institution europäische Außengrenze nachhaltig: Zwar verläuft
auch die europäische Außengrenze entlang der Ränder der Europäischen Uni-
on, trennt also die Mitgliedstaaten von der sie umgebenden Peripherie. Zugleich
tritt sie jedoch auch punktuell im Innern der Union wie auch in den Anrainer-
staaten selbst zu Tage. Sie ist damit zugleich sowohl eine starre lineare Grenze
als auch beweglicher Grenzsaum. Die Institution europäische Außengrenze zeigt
sich sowohl in grenzüberschreitender polizeilicher und justizieller Zusammenar-
beit als auch in Form gemeinschaftlicher Politiken, insbesondere einer gemeinsa-
men Zuwanderungs-, Asl- und Visapolitik, in Abschottungspolitiken nach außen
ebenso wie auch in Form entwicklungspolitischer Maßnahmen für die Peripherie;

75 So wurde die Notwendigkeit zur Kooperation in Fragen der Außengrenzsicherung schon vor Verwirk-
lichung eines gemeinsamen Binnenmarktes gesehen (vgl. insbesondere TREVI). Zudem lassen sich mit
Verweis auf die Verwirklichung eines gemeinsamen Binnenmarktes nur die ersten Integrationsschritte er-
klären. Die bereits erreichte Tiefe der Vergemeinschaftung, die mittlerweile über bloße Kooperation und
Abstimmung weit hinausgeht, bleibt hingegen offen. Das zweite Argument, wonach die Integration den
heutigen Bedingungen internationaler und grenzüberschreitender Kriminalität entspreche und so die op-
timale Verwirklichung einzelstaatlicher Interessen zum Schutz der Inneren Sicherheit darstelle, trägt zwar
zum Verständnis der heutigen Situation der vertieften Integration entscheidend bei, kann jedoch den Be-
ginn der Kooperation nicht hinreichend erklären. Vielmehr liegt es auf der Hand, dass die Integrations-
schritte im Bereich Justiz und Inneres nicht oder zumindest nicht ausschließlich in sachlichen Problemen
wurzeln, sondern dass zumindest der Integrationsschub Mitte der 1990er Jahre auf eine politische Krise
der Union zurückzuführen ist, zeigte die Kooperation in diesem Bereich doch relativ rasch vorzeigbare
Erfolge. Und dies zu einer Zeit als nach Kosovo-Krieg und Rücktritt der Santer-Kommission sich die EU
selbst in einer Legitimationskrise befand (vgl. Kohler-Koch et al. 2004: 142ff.)
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kaum hingegen in Maßnahmen, die auf eine Beseitigung der push-Faktoren für
Migration zielen würden.

Eindeutig ist die europäische Außengrenze hingegen in ihrer Wirkungsmacht:
Der Prozess, in dessen Verlauf aus vormalig binationalen Landesgrenzen die eu-
ropäischen Außengrenze gemacht wird, aus einem nicht selten recht bedeutungs-
losen Grenzraum schließlich die abschottende europäische Außengrenze entsteht,
hat letztlich Wirkungen auf die Menschen diesseits und jenseits der Grenze, defi-
niert sie doch Innen und Außen, Teilnehmer und Ausgeschlossene.

Und die Wirkung der europäischen Außengrenze basiert genau hierauf, erst
hierdurch entwickelt sie sich zu einer eigenständigen Entität, die Bedürfnisse und
Probleme wie etwa die illegale Zuwanderung in die Staaten der EU selbst her-
vorbringt beziehungsweise bestehende Probleme verschärft, für die sie eigentlich
Lösungen anbieten soll. Die Grenze selbst wird somit zum Produzenten einer ganz
eigenen sozialen Ordnung, die zwischen Drinnen und Draußen, Zentrum und
Peripherie, Gewinnern und Verlierern unterscheidet und darüber die Politik der
Grenze wiederum strukturiert.

Im Folgenden Teil steht dies im Mittelpunkt. Am Beispiel der Umsetzung eu-
ropäischer Grenzsicherungspolitik in Spanien werde ich die Funktionsweise der
Grenze erläutern und insbesondere ihre strukturierende Wirkung auf die soziale
Ordnung im Innern dieses Landes aufzeigen.
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3 Die Praxis der Grenze

Spaniens Costa del Sol bildet die südliche Außengrenze der Europäischen Uni-
on; eine reine Seegrenze trennt hier Spanien von Marokko, an seiner schmalsten
Stelle, der Meerenge von Gibraltar, beträgt die Entfernung lediglich 14,1 km (vgl.
Leuthardt 1999: I). Die Beziehungen zwischen Spanien, vor allem seinen südlichen
Provinzen, und den afrikanischen Anrainern Marokko, Tunesien, Algerien, Maure-
tanien und Libyien waren bis zum Beitritt Spaniens zur Europäischen Union Ende
der 1980er Jahre durchweg intensiv. Die Grenze zwischen Spanien und seinen afri-
kanischen Nachbarn strukturierte mehr den Kontakt zwischen beiden Seiten, als
dass sie sie voneinander trennte (vgl. Gillespie 2001). Dies änderte sich schlagartig
mit dem Beitritt Spaniens zur Europäischen Gemeinschaft 1986. Die Transformati-
on dieser Staatsgrenze in die Außengrenze der Europäischen Union mit all ihren
Besonderheiten ist Gegenstand des kommenden Abschnitts.

Im Zentrum der folgenden Betrachtung steht die Wirkung der Institution euro-
päische Außengrenze. Am Beispiel Spaniens wird der Frage nachgegangen, wel-
chen Einfluss diese Grenze auf die Gesellschaft im Land beziehungsweise auf be-
stimmte Aspekte der sozialen Beziehungen im Land hat und wie sie selbst grenz-
spezifisches Verhalten hervorbringt, welches wiederum direkt auf die Struktur der
Grenze zurückwirkt.

Untersuchungsgegenstand ist die südliche Grenze Spaniens, die seit dem Beitritt
des Landes zur EG 1986 und der Unterzeichnung des Schengener Abkommens
1990 zugleich die südliche Außengrenze der Europäischen Union bildet. Das ist
nicht nur eine politische Tatsache, sondern führte unmittelbar zu qualitativen Ver-
änderungen der Grenze in dieser Region und damit auch zu einer Veränderung
des Grenzverhaltens der betroffenen Menschen. Besonders deutlich wird dies am
Beispiel der Zuwanderungsbeschränkungen: Diese neue Südgrenze unterscheidet
nicht mehr lediglich zwischen zwei Territorialstaaten, sondern sie unterscheidet
zugleich zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Insidern und Outsidern.
Und genau hierüber entfaltet sich die Wirkung der Grenze in all ihrer Deutlichkeit,
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indem sie die grenzüberschreitenden Beziehungen selbst reguliert und steuert und
genau so die Unterschiede zwischen Innen und Außen verfestigt.

Die Manifestation der Grenze beschränkt sich jedoch nicht auf die Grenzüber-
gänge oder auch Kontrollen im Innern des Landes, sondern die Grenze zeigt ihre
Wirkung vermittelt über den Mechanismus Inklusion - Exklusion in verschiedenen
Lebensbereichen. Am Beispiel des Arbeitsmarkts soll dies im Folgenden exempla-
risch gezeigt werden.

Die hier betrachtete Außengrenze der Europäischen Union zeichnet sich da-
durch aus, dass sie die Grenze einer postnationalstaatlichen Gesellschaft inmitten
einer globalisierten, und das heißt weitgehend entgrenzten Ökonomie darstellt. Sie
ist also die Grenze einer an sich grenzenlosen Gesellschaft - grenzenlos zumindest
für Güter, Kapital und anderes internationales Geschäft - zugleich aber Grenze ei-
ner Gesellschaft, in der sich die Politik immer deutlicher um die Sicherheit ihrer
Bürgerinnen und Bürger besorgt zeigt, in der die Kontrollen der Grenzen und der
grenzüberschreitenden Probleme selbst zunehmend zur Legitimation staatlichen
Handeln wird.

Bevor ich am Beispiel der spanischen Zuwanderungspolitik, insbesondere in
Zusammenhang mit der Situation auf den inländischen Arbeitsmärkten, auf die
Wirkung der Grenze eingehe, werde ich zunächst die Transformation der spani-
schen Mittelmeergrenze zur südlichen Außengrenze der EU darstellen und ins-
besondere die Sicherung dieser gemeinsamen Außengrenze in praktischer (3.2.1)
und rechtlicher (3.2.2) Hinsicht beschreiben, was vor allem die Frage nach Grenz-
öffnung beziehungsweise Grenzschließung mit einbezieht. In einem Vergleich eu-
ropäischer Vorgaben mit nationalstaatlicher Politik soll schließlich die Frage beant-
wortet werden, inwieweit die spanische Außengrenzsicherung ein europäisches
oder doch ein nationales, also spanisches Projekt ist (3.2.3). Im Ergebnis kann ge-
zeigt werden, dass die neu entstandene europäische Außengrenze in Spanien vor
allem eine Abschottungsgrenze darstellt, die trotz mancher Widersprüchlichkeiten
zuvorderst das Ziel der Migrationsvermeidung verfolgt.

Das Ergebnis einer Politik jedoch, die vor allem die legalen Zugangsmöglich-
keiten zum Land limitiert und zugleich eine bestehende Nachfrage nach ausländi-
schen Arbeitskräften im Inland ignoriert, ist eine Zunahme der illegalen Zuwande-
rung und Wachstum der informellen Wirtschaft. In allen südlichen Mitgliedstaaten
der EU zeigt sich dieser Zusammenhang sehr deutlich (3.3). Für das Fallbeispiel
Spanien lässt sich zudem die Frage nach dem Interesse der unterschiedlichen poli-
tischen Akteure an diesem Arbeitsmarktgeschehen bearbeiten, da hier ein rasches
Wirtschaftswachstum insbesondere in arbeitsintensiven Produktionszweigen wie
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etwa der industriellen Landwirtschaft auf eine hohe inländische Arbeitslosigkeit
und zugleich eine überdurchschnittlich hohe Erwerbsquote der Migranten trifft.

Diese Rahmenbedingungen determinieren schließlich auch die Haltung der bei-
den Arbeitsmarktparteien gegenüber der staatlichen Grenzsicherungspolitik (3.4).
Allerdings sind hier herkömmliche Vorstellungen bald zu revidieren: Insbesondere
die Gewerkschaften passen sich mit geradezu unkonventionellen Positionierun-
gen dem gewandelten Kontext postindustrieller Migration an und fordern dazu
auf, die Schablone westeuropäischer Erfahrungen gewerkschaftlicher Migrations-
politik für den Süden beiseite zu legen. Im Ergebnis zeigt sich die Wirkung der
Grenze nicht zuletzt in diesen politischen Positionen der betroffenen Parteien und
besonders in der Frage des Umgangs mit der illegalen Zuwanderung ins Land.

3.1 Die Entdeckung der Grenze

Die Mittelmeergrenze, ihre Kontrolle und Sicherung sind für Spanien nicht erst
in jüngster Zeit von Bedeutung. Viele Jahrhunderte hindurch diente der Mittel-
meerraum als Vermittler zwischen drei Kulturkreisen, als ein Ort der Kommuni-
kation, des Handels und des kulturellen Austauschs einerseits, andererseits jedoch
auch als ein Ort militanter Abgrenzung (vgl. Eickhoff 2002; Kliot 1997). Konfron-
tationen, Machtkämpfe, Grenzkonflikte und auch Grenzverschiebungen durchzie-
hen die Geschichte des Mittelmeers und seiner Anrainer. Dennoch ist in jüngster
Zeit ein qualitativer Wandel in der Bedeutung der spanischen Mittelmeergrenze
zu konstatieren. Dieser resultiert im wesentlichen aus zwei Faktoren: Zum ersten
kam es Mitte der 1980er Jahre zu einer drastischen Veränderung im Migrationsge-
schehen - Spanien wandelte sich hier von einem Auswanderungs- in ein Einwan-
derungsland; und zum zweiten trat Spanien 1986 der Europäischen Gemeinschaft
und damit langfristig auch dem europäischen Grenzsicherungsregime bei.

Nicht mehr allein der Nationalstaat Spanien bestimmt über die Maßnahmen zur
Kontrolle und Sicherung seiner Grenze, nicht ihm allein obliegt es zu entschei-
den, wer und auf welche Weise er die Grenze überqueren darf. Mit dem Beitritt
Spaniens zur Europäischen Gemeinschaft und insbesondere mit dem Beitritt zum
Schengener Abkommen ist die Mittelmeergrenze zur europäischen Außengrenze
geworden. Das Mittelmeer, das Tarifa von Tanger trennt, ist nun nicht länger eine
bloße, international anerkannte, politische Grenze zwischen zwei Staaten,sondern
vielmehr ist es nun die Außengrenze der Europäischen Union und trennt damit
Marokko nicht nur von Spanien, sondern ebenso von Schweden, Deutschland oder
Frankreich (vgl. Driessen 1999: 120ff.).
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Als eine Konsequenz dieser qualitativen Veränderung der spanischen Mittel-
meergrenze wurde 1985 das erste Ausländergesetz Spaniens (Gesetz über die
Rechte und Pflichten der Ausländer) verabschiedet. Bis zu diesem Zeitpunkt wa-
ren der einzig gültige rechtliche Rahmen, der die Belange von Ausländern auf spa-
nischem Territorium regelte, die spanische Konstitution aus dem Jahr 1978 und
daneben eine Reihe von Verordnungen und Dekreten, die auf gesetzlichen Nor-
men aus dem Jahr 1974 basierten. Von einer Migrationspolitik oder gar Grenzsi-
cherungspolitik kann zu dieser Zeit jedoch nicht gesprochen werden. Bis Mitte der
80er Jahre war es durchaus ausreichend, einen gültigen Pass vorzulegen und eine
Gebühr zu zahlen, um ein dreimonatiges Aufenthaltsrecht in Spanien zu bekom-
men. Die Grenze war also durchlässig, nicht nur für Touristen, sondern auch für
Arbeitsmigranten, denn jeder, der wollte, konnte bleiben und ohne große Probleme
Arbeit suchen (vgl. Actis et al. 1999: 303). Die Zuwanderer in jenen Jahren kamen
zum Großteil aus den Regionen der Welt, die heute noch immer die größten Ein-
wanderergruppen stellen: Neben Einwanderern aus Europa waren dies vor allem
Migranten aus Südamerika, die Mitte der 70er Jahre auf der Flucht vor den Mili-
tärdiktaturen nach Spanien kamen, und zudem nordafrikanische Arbeiter, die die
besseren Arbeitsbedingungen im nahe gelegenen Ausland schätzten (vgl. Arango
2000: 255). Nach Einbindung Spaniens in das europäische Grenzregime und be-
ginnender Verdichtung der Grenzen veränderten sich auch rasch die Beziehungen
zunächst zwischen Spanien und seinen Anrainern, bald aber auch gegenüber all
jenen Drittstaaten, die nicht Teil der Europäischen Union waren. Die bereits zuvor
bestehenden Unterschiede wurden ausgebaut, manifestierten sich und veränder-
ten schließlich die Beziehungen der Menschen diesseits und jenseits der Grenze.

Die neue Grenze hinterlässt vielfältige Spuren im Alltag auf beiden Seiten der
Grenze; vormals gewachsene Beziehungen sowohl sozialer als auch insbesondere
ökonomischer Art transformieren sich nun und passen sich den neuen Realitäten
an.

Beispielsweise prägt etwa das Schmuggeln von Waren bereits seit dem 19. Jahr-
hundert die ökonomischen Beziehungen zwischen Spanien und Marokko nachhal-
tig (vgl. Driessen 1992); und doch bringt die neue Grenze auch in diesem Geschäft
Neues hervor: Seit den 1990er Jahren ist das einträglichste Geschäft sowohl jen-
seits als auch diesseits der Grenze das Schmuggeln und Schleusen von Menschen
über die Grenze. Und mit jeder Intensivierung der Grenzkontrollen steigt auch die
Einträglichkeit dieses Geschäfts.76

76 Der Mechanismus funktioniert hier den Gesetzen des Marktes entsprechend: Zum einen schlägt sich
das höhere oder auch nur vermeitlich höhere Risiko im verlangten Preis der Schleusung nieder, zum an-
deren steigt die Nachfrage nach organisierten Schleusungen mit einer Zunahme der Kontrollen, da un-
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Zugleich ist im Innern des Landes eine wachsende Nachfrage nach ausländi-
schen Arbeitskräften, und das heißt nach Drittausländern, zu beobachten. Die spa-
nische Wirtschaft ebenso wie einzelne private Haushalte sind angewiesen auf die-
se billigen und in prekären Arbeitsverhältnissen einsetzbaren Menschen. Wie die-
ser Widerspruch zwischen der Grenzschließungspolitik auf der einen Seite, den
mikro- und makroökonomischen Interessen an Grenzschließung beziehungsweise
Grenzöffnung auf der anderen Seite und schließlich den politischen Interessen im
Land zu erklären ist - diese Frage wird im Folgenden zu beantworten sein.

3.2 Die Sicherung der Grenze

Die Sicherung der Grenze verläuft in zwei Dimensionen: Zum einen rechtlich be-
ziehungsweise politisch, das heißt in Form von Gesetzen und administrativen Re-
gelungen, die helfen sollen, grenzüberschreitende Prozesse zu kontrollieren oder
auch zu unterbinden; und zum anderen in der praktischen Umsetzung dieser Re-
gelungen. Wie bereits ausführlich beschrieben, sind diese Fragen in den vergan-
genen Jahren vermehrt aus dem nationalen Zuständigkeitsbereich in den europäi-
schen Kompetenzrahmen überführt worden. Besonders Fragen, die die Einreise
von Drittstaatenangehörigen regeln, unterliegen nun europäischen Bestimmun-
gen. Dennoch verbleiben nicht wenige Kompetenzen, vor allem in der Ausgestal-
tung und Umsetzung dieser Regelungen beim Nationalstaat. Wie Spanien die eu-
ropäischen Vorgaben im Bereich der Grenzsicherungspolitik umgesetzt hat, wird
im Folgenden am Beispiel der Zuwanderungspolitik erläutert.

Maßgebliche Bedeutung im politischen Prozess und damit auch in migrations-
politischen Fragen kommt in Spanien der Exekutive, also der jeweiligen Regierung
und ihrer Ministerialbürokratie zu. Nach dem Ende der Diktatur konnten sich vor
allem zwei große Parteien in Spaniens bundespolitischer Landschaft etablieren:
Zum einen die konservative, nationale Volkspartei (PP) und zum anderen die so-
zialistische Partei Spaniens (PSOE). Zur Zeit des EU-Beitritts und der Verhandlun-
gen darüber wurde das Land von einer sozialistischen Mehrheit regiert, die erste
Reformen im Zuwanderungsrecht auf den Weg brachte. Mit dem Regierungswech-
sel 1996 und dem Erlangen der absoluten Mehrheit durch die PP im Jahr 2000 kam
es auch in Fragen der Zuwanderung zu qualitativen Änderungen, die schließlich
durch institutionelle Veränderungen wie etwa die Zusammenlegung des Arbeits-

organisierte Grenzübertretungen zunehmend schwierig werden. Dies weiß auch die Grenzpolizei, wie
ein Grenzbeamter im Interview bemerkte: »Wir sind diejenigen, die auch die Lukrativität des Schleu-
sungsgeschäftes fördern. Je schwieriger das ist, umso höhere Preise können sie verlangen.« (Interview mit
Grenzschutzbeamten, Berlin, 21.8.2003)
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und Sozialministeriums beziehungsweise der Etablierung eines beim Innenmini-
sterium angesiedelten Staatssekretärs für Migrationsfragen unterstrichen wurden.

Zwischen 1993 und 2000 besaß keine der beiden Regierungen eine absolute
Mehrheit, so dass immer auch die kleineren Parteien im Parlament eine entschei-
dende Rolle bei Gesetzesvorhaben spielten, die schließlich auch inhaltlich ihren
Niederschlag fanden. Grundsätzlich spielte das Thema der Zuwanderung aller-
dings bis in die 1990er Jahre keine wesentliche Rolle im politischen Prozess. Von
der PSOE zunächst erfolgreich als Trumpf in den Beitrittsverhandlungen mit der
Union eingesetzt, avancierte es bald zu einem Thema der inneren Sicherheit. Ar-
beitnehmerrechte oder Integrationsnotwendigkeiten spielten hingegen keine Rol-
le, weder unter der PSOE-Regierung bis 1996 und erst recht nicht nach dem Re-
gierungswechsel zur PP. Einzig die kommunistische Opposition und die später
daraus hervorgegangene Vereinigte Linke (Izquierda Unida) setzten sich aktiv für
die Rechte von Drittausländern vor allem auf dem Arbeitsmarkt ein. Und auch
der neuerliche Regierungswechsel im Jahr 2004 brachte bislang keine nachhaltige
Wandlung der Grundpfeiler spanischer Migrationspolitik. Vor allem in den hier
betrachteten Fragen der restriktiven Zuwanderungsbeschränkung und informel-
len Ausländerbeschäftigung ist trotz anderslautender Proklamationen aus unter-
schiedlichen Gründen nur wenig Veränderung zu erwarten.

Die Sicherung der Grenze im Nationalstaat Spanien ist ein Prozess, der nicht ge-
radlinig, aber letztlich doch konsequent das Ziel der Vermeidung grenzüberschrei-
tender Prozesse und der grenzüberschreitenden Migration verfolgt hat. Hierbei
setzten die beiden großen Parteien zwar unterschiedliche Akzente, in der letzten
Konsequenz waren jedoch beide Regierungen stets darum bemüht, erstens die An-
forderungen nach Grenzsicherung seitens der Europäischen Union zu erfüllen und
zweitens das Vermögen hierzu selbst in die europapolitische Waagschale zu wer-
fen.

3.2.1 Die Sicherung der Grenze: Praktisch

Die Möglichkeit eines Staats, seine Grenze zu sichern und Grenzüberschreitungen
zu kontrollieren, gilt nach wie vor als essentieller Bestandteil staatlicher Souve-
ränität. Die Vermeidung von Migration ist oftmals eine der zentralen Funktionen
von Grenzsicherung, wobei die praktische Ausgestaltung dieser Funktion stark
variiert. Praktische Grenzsicherung findet der rechtlichen Grenzsicherung entspre-
chend sowohl direkt an der Grenze als auch im Landesinnern sowie vereinzelt
in den Herkunftsländern der Migranten statt. Im ersteren Fall konzentriert sich
die Grenzsicherung auf die tatsächliche Verhinderung illegaler Grenzübertritte, im
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zweiten und dritten Fall findet die Grenzsicherung jenseits der eigentlichen Gren-
ze statt, jedoch ebenfalls mit dem Ziel, illegalen Aufenthalt zu verhindern bezie-
hungsweise zu beenden.

Die praktische Grenzsicherung an den Außengrenzen der Union ist zweifels-
frei eine der medienwirksamsten und aufwendigsten Formen der Grenzsicherung
in der heutigen EU, insbesondere aber in den südlichen Mitgliedstaaten Spani-
en, Italien und Portugal, denen die Sicherung der südlichen europäischen Außen-
grenze obliegt. Die praktische Sicherung dieser Grenze findet zum einen entlang
der Landgrenzen der beiden Enklaven Ceuta und Melilla, auf den internationa-
len Flughäfen des Landes, insbesondere in Madrid, und schließlich entlang der
Küstenlinie beziehungsweise auf dem Mittelmeer statt. Wir haben es mit kleinen
Schiffen (pateras) zu tun, die versuchen, die Meerenge von Gibraltar zu überque-
ren; mit Schiffen, die vor den Küsten des Mittelmeers und des Atlantiks kreuzen
und auch mit Passagieren, die über die Flughäfen versuchen, unter Vorspiegelung
falscher Tatsachen ins Land zu gelangen.

Bewerkstelligt wird die Sicherung dieser Außengrenze zum einen personell mit-
tels eines verstärkten Polizeiaufgebots beziehungsweise extra eingerichteter neuer
Einsatzgruppen wie etwa der Guardia Civil del Mar (1991), einer umfangreicheren
und besseren technischen Ausrüstung der Einsatzkräfte sowie tatsächlich errich-
teter Grenzschutzanlagen wie etwa eines Zauns entlang dem Hafengelände von
Gran Canaria oder auch entlang der Landgrenzen der spanischen Enklaven Ceuta
und Melilla77.

Hinzu treten technische Innovationen auf dem Gebiet des Grenzschutzes: Ende
der 1990er Jahre begann die spanische Regierung mit der Errichtung eines inte-
gralen Überwachungssystems (Sistema Integral de Vigilancia Exterior, SIVE); mit-
tels hochentwickelter Technik sollte die Straße von Gibraltar, Synonym für illegale
Zuwanderung nach Spanien, sicher gemacht werden78. Zudem überwachen seit
Spätsommer 1998 drei Funktürme die beiden Küstenregionen, Costa del Sol und
Costa de la Luz und ergänzen das Satellitensystem mit Registrierung und lücken-
loser Überwachung eines jeden Bootes, das sich in der Meerenge befindet (vgl.

77 Wenngleich die Zahl der eingesetzten Polizeibeamten im europäischen Vergleich nach wie vor gering
ist, so sind am internationalen Flughafen von Madrid beispielsweise rund 200 Beamte in der Grenzkon-
trolle im Einsatz, im vergleichbar großen Flughafen Frankfurt am Main hingegen rund 1000 Beamte (vgl.
Interview Grenzschutzbeamter, Madrid, 6.10.2003).
78 In einer Werbebroschüre der vertreibenden Firma Amper heißt es: »Die neuste Technologie auf den Ge-

bieten der Bewegungsmelder, Radartechnik, Informatik und Kommunikation erlaubt uns, ein integriertes
System anzubieten, mit dessen Hilfe Aussagen über Identität und Bewegungen von Schiffen getroffen
werden können. [...] Zu einem wirklich konkurrenzfähigen Preis bieten wir eine unschätzbare Unterstüt-
zung der Überwachungs- und der Grenzsicherungskräfte, die im Kampf gegen illegale Migration stehen,
an - mit Erfolgsgarantie.« (eigene Übersetzung)
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Leuthardt 1999: XXIX). Die Zahlen der aufgegriffen Flüchtlingsboote vor und nach
Errichtung des Überwachungssystems zeigen jedoch sehr deutlich, dass das Re-
sultat der ausgeweiteten Überwachungstätigkeiten in der Meerenge von Gibraltar
lediglich zu einer Verschiebung der Fluchtrouten führte.79

Abbildung 3.1: Aufgegriffene Pateras/ Personen 1990 - 2002 , Quelle: El País nach
Angaben der Guardia Civil, 6.8.1998; Kreienbrink 2004:210

Ein ähnliches Problem mussten die politisch Verantwortlichen in den Enklaven
Ceuta und Melilla beobachten. Aufgrund der beständig steigenden Flüchtlings-
zahlen wurde zunächst in Melilla entlang der mehr als 20 km langen Landgrenze
eine Überwachungsanlage aus Stacheldraht, Kameras und Sensoren errichtet, um
jedoch schon bald feststellen zu müssen, dass die Flüchtlingsströme sich hier nur
verringerten um in Ceuta umso stärker anzuwachsen. Als Folge hiervon wurde
um die Stadt herum zunächst eine Mauer errichtet, um schließlich im Jahr 2000
bei einer vierfachen Umzäunung Ceutas anzugelangen - ohne jedoch das Flücht-
lingsproblem grundsätzlich lösen zu können.80 In einem Interview aus dem Jahr

79 So waren noch im Jahr 2001 26% aller pateras vor den Kanarischen Inseln aufgegriffen worden, der
weitaus größte Teil hingegen in der Meerenge von Gibraltar. Im Folgejahr, nach Einführung des SIVE-
Systems, sah es ganz anders aus: 63% aller pateras wurde nun vor den Kanarischen Inseln festgestellt,
zugleich ging die Rate der Aufgriffe in der Meerenge von Gibraltar beträchtlich zurück (vgl. González
Rodriguez 2004; Spanisches Innenministerium).
80 Vgl. El País, 17. August 1999; 4. Februar 2000. Als wie wenig effektiv sich diese Maßnahmen schließlich

erwiesen haben, zeigten nicht zuletzt die dramatischen Zwischenfälle an eben dieser Grenze im Herbst
2005, bei denen mindestens fünf Migranten durch Schüsse spanischer Polizisten getötet und mehr als 100
Personen beim Versuch verletzt wurden, den Grenzzaun zu überwinden (vgl. MuB 9/2005). Neben dem
Flüchtlingsproblem, was mittels dieser Grenzsicherungsanlagen gelöst werden soll, geht es zudem um
eine Verhinderung des zunehmenden Schmuggels; vor allem zwischen Melilla und der nur 13 Kilometer
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Abbildung 3.2: Aufgegriffene Personen 1996 - 2002, Quelle: González Rodriguez
(2004) nach Guardia Civil; Delegación del Gobierno para la Extran-
jería; Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración.

2002 erklärt der spanische Diplomat Iribarren, die repressive Politik könne letztlich
die illegale Migration nie aufhalten, »aus dem einfachen Grund, dass die Mafia
der Menschenschmuggler immer wieder Methoden finden werden, sich an neue
Sicherheitsbestimmungen anzupassen. Als sie angefangen haben, im Norden Ma-
rokkos rund um Tarifa die Überwachungsmaßnahmen zu verstärken, haben sie
eben eine Route über Kenitra genommen, in der Nähe von Rabat. Dort hat man in
kurzer Zeit 35 Tote gefunden, die von dort aus starten wollten [sic!]. Diese Überwa-
chungspolitik hat nur zum Ergebnis, dass die Preise steigen und die Gewinne der
Menschenhändlermafia auch und dass die Emigranten größere Risiken auf sich
nehmen müssen.«81

Ein weiteres Ziel inbesondere afrikanischer Flüchtlingsströme sind die Kanari-
schen Inseln, die zum ersten mal im Jahr 2002 zum Hauptziel der Flüchtlingsboote
wurden. Betroffen sind hiervon vor allem die Inseln Fuerteventura und Lanzarote
(vgl. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 2005: 3).

Nicht nur, aber insbesondere hier zeigt sich ein deutliches Problem bei der ver-
stärkten Kontrolltätigkeit Spaniens an seiner Außengrenze: Nicht nur Schmuggler
und Schlepper sind davon betroffen, sondern zudem der gesamte Reiseverkehr.

entfernten marrokanischen Stadt Nador gehört der Schmuggel zum Alltag und bildet einen wesentlichen
Teil des ökonomischen Kreislaufs (vgl. Driessen 1999).
81 Vgl. DeutschlandRadio, 24.9.2002, Onlineversion:

http://www.dradio.de/dlf/sendungen/hintergrundpolitik/125146/ (am 3.8.2005)
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Um Unmut zu vermeiden und den großen Ansturm an Touristen, die vornehm-
lich in den Sommermonaten die Grenze überqueren wollen, zu bewältigen, mus-
sten schon bald Einschränkungen der Kontrolltätigkeiten hingenommen werden.
Zugleich ist es jedoch gerade der Tourismus, der die Regierung unter Druck setzt,
die sichtbaren Folgen des Flüchtlingsansturms zu beseitigen, denn »[d]ie Kanaren
sind Touristenorte, und die Masse [der Flüchtlinge, A.A.], ich sage mal 80% landen
auf Fuerteventura und 18% auf Lanzarote, die restlichen 2% auf Las Palmas, [...]
und die Schwarzafrikaner, die gehen dann und suchen irgendwelche Arbeit oder
betteln auf der Straße und schlafen auf der Straße und da gab es ein Programm an-
geblich von Geschäftsleuten und von der Provinzregierung organisiert, dass denen
die Flüge nach Spanien bezahlt worden sind. Die sind praktisch illegal in Spani-
en, ja, aber man kriegt sie nicht raus. [...] Und hier da kriegt man sie eben nicht
raus, und die sagen, wir sind ein Touristenort und da wurde dann, auch mit Billi-
gung der Zentralregierung zwischenzeitlich wurden ganze Flugzeuge gechartert,
wo man sie reingesetzt hat und nach Barcelona oder nach Madrid gebracht hat,
weil da fallen sie nicht so groß auf, während hier, in einem Touristenzentrum, da
stört das langsam. Und wenn dann auch immer die Parks verschmutzt sind und
[...]« (Interview mit Grenzsicherungsbeamten, Madrid, 6.10.2003).

Neben den Kontrollen an den Außengrenzen wird vor allem eine gezielten Ko-
operation mit den Herkunfts- und Transitländern der illegalen Migranten ange-
strebt, zudem werden die Kontrollen im Landesinnern intensiviert. Diese internen
Kontrollen erstrecken sich auf unterschiedliche Bereiche, vornehmlich jedoch auf
allgemeine polizeiliche Kontrollen, sowie auf die gezielte Überprüfungen des Ar-
beitsmarktes.

Die internen Kontrollen zur Überprüfung des Aufenthaltsstatus von Migran-
tinnen und Migranten finden sowohl im Rahmen polizeilicher Routinearbeit wie
etwa bei Verkehrskontrollen als auch gezielt in Form von verdachtsunabhängigen
Personenkontrollen statt. Hier verschafft insbesondere das 1992 in Kraft getrete-
ne sogenannte ley corcuera über den Schutz der öffentlichen Sicherheit der Poli-
zei die rechtliche Basis, Menschen auf der Straße anzuhalten und ihre Identität zu
überprüfen.82 Eigentlich war auch dieses Gesetz in erster Linie zur Bekämpfung
von Terrorismus und Drogenhandel in Kraft gesetzt worden, erwies sich jedoch
in der Praxis bald als effizientes Mittel, gegen illegale Migranten vorzugehen. So

82 Ley Orgánica 1/1992 (21. Februar 1992), sobre protección de la seguridad ciudadana. Dem Gesetzesvor-
schlag vorangegangen war eine Medienkampagne, die gezielt die wachsenden Ängste der Bevölkerung
vor einer Zunahme an Immigration in Folge der Unterzeichnung des Schengener-Abkommens anheizte.
Zur Beruhigung der Bevölkerung kam diese Gesetzesvorlage auf den Tisch, die vorsah, dass die Polizei die
Befugnis erhalten sollte, Menschen auf der Straße nach ihren Ausweispapieren zu fragen und ohne Durch-
suchungsbefehl in private Haushalte einzudringen, um dort kriminelle Machenschaften aufzudecken.
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wurden auf dieser rechtlichen Basis Kontrollen vorzugsweise in den Küstengebie-
ten durchgeführt (vgl. Cornelius 1994: 335ff.). Das Gesetz wurde allerdings bereits
nach kurzer Zeit für nicht verfassungskonform erklärt und außer Kraft gesetzt
(vgl. Apap 2002: 175f.). Die Möglichkeit zur verdachtsabhängigen Kontrolle von
Ausweispapieren auf der Straße blieb zwar bestehen (vgl. Interview mit Polizei-
beamten, Policía Nacional, Madrid, 3.3.2004), fand in der Praxis jedoch nur selten
Anwendung so dass in der Regel »die Leute 20 Jahre lang illegal [im Land] leben
[können], wenn sie nicht schwarz mit der Metro fahren und nicht das Pech haben,
in einen Unfall verwickelt zu werden, dann passiert da auch nichts.« (Interview
mit Grenzschutzbeamten, Madrid, 6.10.2003)

Weitere Kontrollmöglichkeit im Innern des Landes sind die Überprüfung der
Arbeitsplätze potentiell illegaler Migranten und die Sanktionierung nicht nur der
Migranten, sondern insbesondere auch der Arbeitgeber, die diese informell be-
schäftigen. Diese Kontrollen werden von Arbeitsinspekteuren des Arbeitsmini-
steriums durchgeführt, zumeist allerdings nicht explizit mit dem Ziel der Auf-
deckung irregulärer Ausländerbeschäftigung. So hat es 1994 rund 20% mehr Über-
prüfungen des Arbeitsmarktes durch die Inspekteure des Arbeitsministeriums ge-
geben als 1991, im gleichen Zeitraum aber sind die Überprüfungen im Zusammen-
hang mit irregulärer Ausländerbeschäftigung sogar noch zurückgegangen (vgl.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1995; 1996). Dies erstaunt umso mehr, als
doch die Statistiken deutlich zeigen, dass die Quote an aufgedeckten Rechtsverlet-
zungen in diesem Bereich größer kaum sein könnte: So waren im Jahr 2001 nur 16%
aller Untersuchungen explizit auf Fragen der Ausländerbeschäftigung gerichtet
und machten doch 91% aller durch die Arbeitsinspekteure nachgewiesen Rechts-
brüche aus (vgl. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2002: 80). Die geringe
Bedeutung, die den Arbeitsmarktkontrollen im Rahmen der internen Grenzsiche-
rung bislang beigemessen wurde, verdeutlicht zudem die geringe Zahl an Arbeits-
inspekteuren, die hierzu im Einsatz sind: Im Jahr 2001 belief sich deren Zahl auf
lediglich rund 1500 für ganz Spanien, die zudem schlecht mit anderen Dienststel-
len und Behörden vernetzt sind (vgl. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 2002:
5). Ein weiteres Hindernis bei der Umsetzung dieser Maßnahmen ist die geringe
Bereitschaft der Gewerkschaften, sich hierbei kooperativ zu verhalten - aus dem
einfachen Grund, weil die Sanktionierung vor allem die Migranten trifft, denen
die Abschiebung droht, wohingegen das Gesetz für den Arbeitgeber lediglich eine
Geldstrafe vorsieht, die zudem nicht selten mittels Verzögerungstaktiken unbegli-
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chen bleibt (vgl. Interview UGT, Madrid, 15.10.2003)83. Insgesamt, so zeigt sich
deutlich, gestalten sich sowohl die Implementierung als auch die Umsetzung die-
ser internen Sicherungsmaßnahmen besonders auf dem spanischen Arbeitsmarkt
sehr schwierig.

Weiter ausgebaut wurden hingegen die Kontrollmöglichkeiten der direkten
Grenzüberschreitung: So sah eine 2003 in Kraft getretene Regelung vor, Transport-
unternehmen aktiv in die Kontrolltätigkeiten des Staats miteinzubeziehen, indem
nicht mehr nur die Verantwortlichkeit für den Transport selbst an diese abgege-
ben wird, sondern die Fluggesellschaften Daten ihrer Fluggäste an die Behörden
weiterleiten sollen (vgl. Art. 66a) und c) des Ley de Extranjería).84 Hintergrund ist
die Überlegung, dass die meisten illegal im Land lebenden Migranten zunächst le-
gal eingereist, dann aber nicht wieder ausgereist sind. Die entsprechenden Daten
liegen den Fluggesellschaften vor, die diese seit 2003 an staatliche Stellen weiter-
zugeben verpflichtet sind. Die Sinnhaftigkeit dieser Bestimmung wird allerdings
nicht nur von den Fluggesellschaften bezweifelt (vgl. El País 16.4.03; 21.5.03; Inter-
view mit Grenzschutzbeamten, Madrid, 6.10.2003).

Einen wesentlichen Bereich praktischer Grenzsicherung bildet zudem die Ko-
operation mit den marokkanischen Behörden: Seit Februar 2004 patrouillieren spa-
nische Polizisten gemeinsam mit ihren marokkanischen Kollegen entlang der Kü-
sten und auf dem Meer auf der Suche nach illegalen Bootsüberfahrten; so sollen ei-
nerseits die illegale Einwanderung nach Spanien, andererseits aber auch die poten-
tiellen Todesfälle im Mittelmeer minimiert werden. Zudem werden Verbindungs-
beamte beider Länder ausgetauscht und, ebenfalls auf Hinwirken Spaniens, zwei
neue Institutionen zur Migrations- und Grenzüberwachung in Marokko gegrün-
det. Wenngleich immer wieder Spannungen das Verhältnis der beiden Nachbarn
trüben (wie beispielsweise der Konflikt um die Petersilieninsel im Jahr 2002), ist
sich Spanien doch sehr bewußt, welche Rolle Marokko für eine erfolgreiche Grenz-

83 Diese Geldstrafe ist an für sich nicht gering, sondern variiert zwischen 300 und 3.000 Euro pro irregu-
lär beschäftigtem Arbeiter; allerdings zahlen wie gesagt nur die wenigsten Arbeitgeber diese Strafe auch
tatsächlich (vgl. El Diario Sur 4.11.2002).
84 Bereits im Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) heißt es in Art. 26a: »Wird einem Drit-

tausländer die Einreise in das Hoheitsgebiet einer der Vertragsparteien verweigert, so ist der Beförde-
rungsunternehmer, der ihn [...] bis an die Außengrenze gebracht hat, verpflichtet, ihn unverzüglich zu-
rückzunehmen. Auf Verlangen der Grenzüberwachungsbehörden hat der Beförderungsunternehmer den
Drittausländer in den Drittstaat, aus dem er befördert wurde, in den Drittstaat, der das Reisedokument
ausgestellt hat, mit dem er gereist ist, oder in jeden anderen Drittstaat, in dem seine Zulassung gewährlei-
stet ist, zu verbringen«.

Die Umsetzung in Spanien allerdings, der zufolge die Fluggesellschaften verpflichtet sind, Einreise-
und Ausreisedaten ihrer Fluggäste selbständig abzugleichen und Unstimmigkeiten an die Dienststellen
weiterzuleiten, geht weit über das hier vorgesehene Maß hinaus, drohen ihnen doch bis zu 60.000 Euro
Strafe im Falle einer Pflichtverletzung (vgl. El País 8.09.2003).
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sicherung spielt. Neben den im Rahmen der Mittelmeerpartnerschaft der EU oh-
nehin vorgesehenen Gelder sollen weitere großzügig gewährte Wirtschaftshilfen
Spaniens Marokko hier zur Mitarbeit anregen.85

Das Ergebnis dieses vielfältigen Engagements ist zwiespältig: Einerseits erfüllt
Spanien seine Verpflichtungen gegenüber den europäischen Mitgliedstaaten gera-
dezu vorbildlich, andererseits führt gerade dies im Ergebnis zu keinem erkennba-
ren Rückgang der Flüchtlingszahlen, sondern zunächst lediglich zu einem deut-
lichen Anstieg der Todesfälle an der Grenze (vgl. Abb. 3.24). Ob die Grenzsiche-
rungsmaßnahmen tatsächlich abschreckend auf die potentiellen Flüchtlinge wir-
ken und so letztlich zu einer Minimierung des ungewollten Migrationsaufkom-
mens insgesamt beitragen, bleibt selbstverständlich offen - plausibel erscheint je-
doch die Vermutung, dass sich viele Flüchtlinge des Risikos nicht bewusst sind,
das sie mit einer Flucht über das Meer, zumal wenn sie von Schleppern organisiert
ist, auf sich nehmen.

Interessant ist zudem, dass sich die Maßnahmen der praktischen Grenzsiche-
rung zuvorderst auf Maßnahmen an der Grenze und den Grenzübergangsstellen
beschränken und Kontrollmöglichkeiten im Innern eher vernachlässigt werden,
wenngleich weitreichende rechtliche Möglichkeiten hierzu gegeben sind. Die Dy-
namik der Außengrenze zeigt sich in der praktischen Grenzsicherung nach wie
vor entlang einer geographischen Linie beziehungsweise innerhalb eines Grenz-
saums. Zwar wird die Grenze bisweilen auch jenseits hiervon punktuell sichtbar,
anders jedoch als die rechtlichen Maßnahmen zur Sicherung bildet dies eher die
Ausnahme als die Regel. Zu erklären ist dies einerseits mit widersprüchlichen
Interessen der daran beteiligten Akteure (besonders in Zusammenhang mit Kon-
trollen des Arbeitsmarktes) und andererseits mit demokratischen Vorbehalten der
inländischen Bevölkerung, die hierdurch ihre Freiheitsrechte bedroht sieht (etwa
im Falle von willkürlichen Ausweiskontrollen). Allerdings gelten diese Vorbehalte
nicht, wenn es sich um gezielte Kontrollen an exklusiv von Migranten besuchten
Orten handelt.86 Die theoretisch postulierte punktuelle Verschiebung praktischer
Grenzsicherung ins Inland muss für das Beispiel Spanien daher zunächst relati-
viert werden. Der folgende Überblick über die rechtliche und politische Grenz-
sicherung in Spanien am Beispiel der Zuwanderungs-, Asyl- und Visapolitik soll
zeigen, dass die spanischen Grenzsicherungsaktivitäten mehr und mehr den eu-
ropäischen Vorgaben entsprechen und sich damit zunehmend restriktiv im Sinne

85 Zeitungsberichten zufolge versprach Ministerpräsident Aznar im Dezember 2003 400 Mio. Euro an
Wirtschaftshilfe für Marokko bereitzustellen (vgl. Frankfurter Rundschau, 21.1.2004).
86 So verhaftete die spanische Polizei etwa am 25. Oktober 2003 in Madrid 123 Menschen in einem vor-

wiegend von südamerikanischen Migranten besuchten Restaurant. Diese Aktion wurde von der Madrider
Polizei gezielt »zur Aufdeckung illegaler Migration« durchgeführt (vgl. El País, 26.10.2003)
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einer Grenzschließung entwickeln. Die Frage, wer die Grenze legal überschreiten
darf, ist schließlich eines der entscheidenden vorgelagerten Elemente des euro-
päischen Grenzschutzes. Die Probleme aber, die sich aus einer restriktiven Verga-
be von Einreise- und Arbeitserlaubnissen ergeben, wirken letztlich direkt auf die
praktische Grenzsicherung zurück.

3.2.2 Die Sicherung der Grenze: Rechtlich und politisch

Die Betonung Spaniens als eines »recht jungen Zuwanderungslandes« hat Kon-
junktur (vgl. Colectivo IOÉ 1987; Izquierdo 1996; Martinez Veiga 1997; Arango
2000; Kreinbrink 2004).

Im Vergleich mit anderen Staaten mag dies ein sicherlich richtiger Hinweis sein.
Zugleich verdeckt er jedoch die Tatsache, dass auch Spanien inzwischen auf ei-
ne Zuwanderungsgeschichte von bereits fast 20 Jahren zurückblickt. Dementspre-
chend ist mittlerweile auch die Rechtsprechung in diesem Bereich weit gediehen.
Zwar bildet nach wie vor das 1985 verabschiedete Ley de Extranjería, das Auslän-
dergesetz, die rechtliche Grundlage spanischer Migrationspolitik, jedoch hat auch
dieses in der Zwischenzeit bereits einige weitreichenden Modifizierungen erfah-
ren. Diese waren Ausdruck sowohl sich wandelnder Verhältnisse im Innern des
Landes als auch äußerer Einflüsse; insbesondere die Europäisierung Spaniens und
mit ihr der spanischen Zuwanderungspolitik hat deutliche Spuren hinterlassen.
So waren bestimmende Ziele der gesamten Gesetzgebungstätigkeit im Bereich der
Zuwanderungspolitik in den vergangenen Jahren die Harmonisierung der eige-
nen Gesetzgebung mit den Gesetzen anderer EU-Mitglieder beziehungsweise die
Angleichung an europäische Normvorgaben; und zudem die Kontrolle und Steue-
rung der Zuwanderungsströme unter Beachtung der Bedürfnisse der inländischen
Arbeitsmärkte.

Dieser Prozess der Herausbildung einer spanischen Migrationspolitik verlief
nicht geradlinig und einheitlich, sondern war zu jedem Zeitpunkt ein wider-
sprüchlicher. Insbesondere die Maßnahmen, die gegen die zunehmende Zahl il-
legaler Migranten im Land ergriffen wurden, zeigen diese Widersprüchlichkeit:
Neben restriktiven Bestimmungen und Maßnahmen zur Vermeidung illegaler Zu-
wanderung wurden mehrfach umfassende Legalisierungen angesetzt beziehungs-
weise die Möglichkeiten zur legalen Einreise ins Land mittels der Bestimmung von
Arbeitskontingenten durchgesetzt. Diesem uneinheitlichen Bild der Gesetzgebung
entspricht jenes der unterschiedlichen Interessen an Grenzschließung beziehungs-
weise Grenzöffnung im Land. Und trotz dieser Uneinheitlichkeiten im Land ist
eine Tendenz deutlich zu erkennen: Die Grenze als Institution hat vor allem in
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rechtlicher Hinsicht in den vergangenen zwanzig Jahren in Spanien an Profil und
Bedeutung gewonnen.

Migrationsgesetzgebung seit 1985

Die Geschichte der spanischen Migrationspolitik beginnt Anfang der achtziger
Jahre mit einer Diskussion um ein Ausländergesetz, aus der schließlich im April
1985 mit der parlamentarischen Verabschiedung das erste Ley de Extranjería (Ge-
setz über die Rechte und Pflichten von Ausländern) hervorgeht, welches am 1. Juli
1985 in Kraft tritt.87

Einer der wesentlichen Gründe für diese gesetzliche Aktivität waren die Bemü-
hungen Spaniens um Aufnahme in die Europäische Gemeinschaft; die bisher laxen
Zugangskontrollen zum Land und das gänzliche Fehlen eines rechtlich verbind-
lichen Rahmens der Einreise- und Aufenthaltskontrolle waren vor allem für die
europäischen Nachbarn nicht hinnehmbar. Gerade der Schutz der südlichen Au-
ßengrenze der EU bedeutete jedoch einen wesentlichen Pluspunkt, den Spanien in
seinen Verhandlungen den europäischen Mitgliedstaaten anbieten konnte: Südli-
che Außengrenzsicherung für Beitritt und Integration in die Europäische Gemein-
schaft.88

Dass zu diesem Zeitpunkt die außereuropäische Immigration nach Spanien
noch unbedeutend war, lässt dieses erste Gesetz anachronistisch erscheinen: Nicht
ein Zuwanderungsgesetz wurde geschaffen, sondern ein Ausländergesetz, wel-
ches sich insbesondere mit administrativen Fragen wie zum Beispiel den Moda-
litäten der Einreise ins Land, der Vergabe von Aufenthalts- und Arbeitserlaub-
nissen und schließlich mit Fragen der Repatriierung beschäftigte statt mit Fragen
von Integration, politischer Teilhabe der Zuwanderer, Familienzusammenführun-
gen oder sozialen Rechten (vgl. Aragón Bombín 1996). Das Gesetz entsprach somit
eher den neuen geostrategischen Herausforderungen, denen sich Spanien mit dem
Beitritt zur EG gegenüber sah, als den tatsächlichen Gegebenheiten im Land. Klare
Zielvorgabe der EG war zu dieser Zeit die Schließung der Außengrenze und der
Ausbau von Zuwanderungsbarrieren in den Raum der Europäischen Union, und

87 In der Einleitung zum Gesetz ist zu lesen, dass es seit 1852 kein vergleichbares Gesetz in Spanien ge-
geben hat. Für die Implementierung des Gesetzes wurden 1986 weiterführende Richtlinien erlassen (Real
Decreto 1119/1986 (26.5.1986) por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley Orgánica 7/1985)
und für Europäische Staatsangehörige 1992 modifiziert (Real Decreto 766/1992 (26.6.1992) sobre entrada
y permanencia en España de nacionales de estados miembros de las Comunidades Europeas).
88 So berichtete die New York Times, wie der amtierende Premierminister Filipe González jedem seiner

europäischen Kollegen ein Photo anbieten wollte, auf dem Marokko von der südlichen Küste Spaniens
aufgenommen war; die Nachricht war deutlich: Die Straße von Gibraltar »is our Rio Grande [...]. It's not
far. And living standards are four, five, ten times lower on the other side« (New York Times, 26. Oktober
1992; zit. nach Cornelius 1994: 334).
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somit war auch Anliegen des spanischen Gesetzes »the establishment of a frame-
work to clarify and regulate the legal condition of foreigners, and to provide public
bodies with legal instruments to enforce such a framework; the tactic was to secure
the control of entry and stay of foreigners so that they did not constitute a problem
in the eyes of Europe.« (Arango 2000: 266)

Das Gesetz garantierte einige Rechte für Ausländer, die sich im Land niederge-
lassen hatten, beschränkte jedoch zugleich Einreise- und Niederlassungsmöglich-
keiten von Ausländern, die sich mit Arbeitsgenehmigungen der Typen A,B,D und
F (zum Großteil Migranten aus Drittstaaten) im Land aufhielten (vgl. Rojo Torre-
cilla 2000; s. auch Abb. 3.3 ). Daneben erhielt die Regierung durch das Gesetz die
rechtliche Grundlage, Migranten, die sich illegal im Land aufhielten, auszuwei-
sen.89 Aus der restriktiven Beschränkung der legalen Zugangsmöglichkeiten zum
Land resultierte schon bald ein Anstieg der illegalen Migration und damit einher-
gehend eine deutliche Prekarisierung der Arbeitssituation vieler ausländischer Ar-
beitnehmer. Zwar richtete sich das Gesetz deutlich gegen die Diskriminierung von
Migranten auf dem Arbeitsmarkt, verbot jedoch zugleich Arbeitnehmern mit den
Genehmigungen A, und B (ca. die Hälfte aller Nicht-EU-Ausländer) den Zugang
zu öffentlichen Ämtern (vgl. Actis et al. 1999: 304).

Abbildung 3.3: Arbeitsgenehmigungen in Spanien, Quelle: Solé 2003; UGT 2002c

Generell unterlag der Zugang zum formalen Arbeitsmarkt nun sehr restriktiven
Bestimmungen: Um legal einer regulären Beschäftigung nachgehen zu können,

89 Allerdings wurde dieses Recht zur Ausweisung lange Zeit vielmehr als Instrument im Umgang mit
straffällig gewordenen Ausländern als zur Sanktionierung illegalen Aufenthalts genutzt. Dies änderte sich
erst allmählich im Laufe der 1990er Jahre, nachdem die Europäische Kommission in verschiedenen Emp-
fehlungen darauf hingewirkt hatte, das Mittel der Ausweisung tatsächlich zur Abwehr illegaler Migration
einzusetzten (vgl. Kreienbrink 2004: 222ff.).
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mussten Arbeitsmigranten zunächst einen Arbeitsvertrag von einem Arbeitgeber
vorlegen, um sich dann um eine Aufenthalts- und eine Arbeitserlaubnis getrennt
voneinander bei zwei verschiedenen Ministerien (Arbeits- und Innenministerium)
bemühen zu können. Diese Genehmigungen mussten jedesmal nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses (in der Regel nach sechs oder weniger Monaten) oder
auch bei einem Wechsel der Arbeitsstelle neu beantragt werden. Gänzlich neu de-
finiert wurde das Vergehen, ohne Arbeitserlaubnis in Spanien zu arbeiten - auch
wenn eine gültige Aufenthaltsgenehmigung vorlag, konnte dies nun zur Abschie-
bung führen. Da vor Verabschiedung des Gesetzes ein illegaler Aufenthalt im Land
und eine Arbeitsaufnahme ohne die notwendige Erlaubnis keinen Straftatbestand
darstellten, hielten sich die meisten außereuropäischen Migranten in einer recht-
lich ungeklärten Situation im Land auf. Als ein follow-up zum neuen Ausländerge-
setz war daher ein erster Regularisierungsprozess notwendig geworden, von dem
allerdings lediglich 38.181 Migrantinnen und Migranten profitierten (vgl. Aragón
Bombín 1993)90.

Als Folge davon und als Folge der Beschränkung legaler Zugangsmöglichkeiten
zum Land stieg die Zahl derer, die sich illegal im Land aufhielten, rasch an, wie die
nächste Legalisierungskampagne im Jahr 1995 sehr deutlich zeigen sollte. Und das
neue Gesetz bot zur Lösung der daraus resultierenden Probleme nur zwei Mög-
lichkeiten an: Entweder wies man diese Migranten aus, oder man entschied sich
schlichtweg dafür, ihre Existenz zu ignorieren (vgl. Aragón Bombín 1990: 112f.).

Somit wurden bereits mit diesem ersten Ley de Extranjería wesentliche Elemen-
te verankert, die auch heute noch den spanischen Umgang mit dem Thema Zu-
wanderung bestimmen: Zuwanderung verstanden als eine Frage der öffentlichen
Ordnung und nationalen Sicherheit. Dies vereinfachte die politische Behandlung
des Themas unweigerlich, denn nur so konnte repressiv und restriktiv auf ein so-
zial so komplexes Phänomen wie Zuwanderung geantwortet werden, Fragen so-
zialer Inklusion und Integration konnten so vollständig umgangen werden.

Hintergrund dieser Betrachtungsweise war zudem die Einsicht, dass Grenz-
sicherung weder allein noch maßgeblich zur Verhinderung illegaler Einreise ins
Land beitragen konnte: »Interior Ministry officials concede that the Spanish navy
and coast guard lack the resources to prevent illegal entry all along the southern
coast, and they stress that an immigration policy relies mainly on border controls
will never be very effective.« (Cornelius 1994: 354) Also galt es, die Lebensmöglich-
keiten für außereuropäische Migranten im Land so stark als möglich zu beschrän-

90 Insgesamt wurden 43.815 Anträge auf Legalisierung des Aufenthalts gestellt. Der größte Teil davon,
nämlich 37% aller Antragsteller, waren Afrikaner. Somit hielten sich zu diesem Zeitpunkt beinahe doppelt
soviele Afrikaner illegal im Land auf wie legal (188 zu 100) (vgl. Gozálvez Pérez 1999: 51).
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ken, und die Möglichkeiten des Staates, dies durchzusetzen, so weit wie nötig zu
stärken.

Allerdings ist von Beginn an deutlich zu erkennen, dass die notwendige büro-
kratische Infrastruktur zur Implementierung des Gesetzes mangelhaft war. Daher
wurden bereits Anfang der 1990er Jahre erste Reformen in der Immigrationspoli-
tik in die Wege geleitet. Das bis ins Jahr 1992 für Zuwanderungsfragen zuständige
Spanische Institut für Auswanderung (!) wurde aufgelöst und ein neuer administra-
tiver Körper, die Dirección General de Migraciones, mit dem Ziel der zentralen Koor-
dinierung von Zuwanderungsangelegenheiten der unterschiedlichen verantwort-
lichen Stellen geschaffen.91

Ein erster weitreichender Wandel innerhalb der spanischen Migrationspolitik
deutete sich 1994 mit Verabschiedung einer neuen Richtlinie für die Migrations-
politik (Plan para la Integración social de los Inmigrantes) an. Die sozialistische
Regierung stellte ihre Immigrationspolitik auf drei Pfeiler: Die Entwicklungszu-
sammenarbeit mit den Senderländern der Immigranten, Kontrolle der Migrati-
onsströme mittels der Schaffung von Arbeitskontingenten und eines Ausbaus der
Außengrenzkontrollen und schließlich Bemühungen um soziale Integration der
Migranten im Land. Zur Umsetzung dieser Pläne wurden das Foro para la Inte-
gración Social de los Inmigrantes und das Observatorio Permanente de la Inmi-
gración gegründet. Zugleich wurde eine Reform des Reglamento de Extranjería
angestoßen, welche allerdings erst 1996 verabschiedet wurde.92 Mit dieser Reform
wurde die Situation der Migranten im Land entscheidend verbessert, allerdings
blieb sie nach wie vor weit hinter den sozialen Notwendigkeiten einer tatsäch-
lichen Zuwanderungspolitik zurück (vgl. Pajares 2000: 80). Dennoch kann diese
Zeit als erster Versuch einer Abweichung von den sich bis hierhin innerhalb Eu-
ropas etablierten restriktiven Zuwanderungs- und Ausländergesetzen verstanden
werden.

Dies änderte sich jedoch, nachdem die Partido Popular (PP) im Januar 1997 die
nationalen Wahlen gewonnen hatte. Neben weiteren institutionellen Veränderun-
gen (vor allem Gründung des Instituto de Migraciones y Servicios Sociales - IM-
SERSO) wurden die für die Kontrolle der Migrationsströme zuständigen Stellen
von denen getrennt, die sich um den Auf- und Ausbau einer sozialen Integrati-
on der Immigranten bemühten. Auch dies legte wesentliche Strukturen fest, die
noch heute die spanische Migrationspolitik dominieren, allem voran die Kom-

91 Vgl. Real Decreto 1521/1991 (11.10.1991) sobre creación, competencias y funcionemiento de las oficinas
de extranjeros.
92 Vgl. Real Decreto 155/1996 (2.2.1996) por el que se aprueba el Reglamiento de ejecución de la Ley

Orgánica 7/1985.
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petenzkonkurrenz in Zuwanderungsfragen zwischen Arbeits-, Innen- und Sozi-
al/Erziehungsministerium.

Reform und Gegenreform: Ausländergesetzgebung im Jahr 2000

Trotz der Regierungsübernahme durch die Partido Popular im Jahr 1997 konnte
die sozialistische Opposition (PSOE) mit Unterstützung der katalanischen CiU im
Dezember 1999 ein neues Zuwanderungsgesetz durch das Parlament bringen, wel-
ches am 1. Februar 2000 in Kraft trat. Dieses Gesetz sah vor allem Erleichterungen
für die Zuwanderer vor, die sich ohne gültige Papiere im Land aufhielten. Das spa-
nische Gesetz schloss sich hiermit einer Reformbewegung an, die bereits in Italien
und Frankreich für eine Abkehr von der bislang geltenden restriktiven Auslän-
dergesetzgebung gesorgt hatte. Im Gegensatz zu der Mehrheit der europäischen
Mitgliedstaaten verfolgten diese Ländern nun einen Kurs in ihrer Ausländerpoli-
tik, der die Rechte der im Land lebenden Ausländer, ob mit gültigen Papieren oder
ohne, verbessern wollte.

Das neue spanische Ausländergesetz 4/2000 erkannte politische und gesell-
schaftliche Rechte der Migrantinnen und Migranten an, darunter das Versamm-
lungsrecht, Vereinigungsrecht, Streikrecht, Demonstrationsrecht und Recht auf ge-
werkschaftliche Organisation. Ein Recht auf gesundheitliche Fürsorge wurde uni-
versell für alle Ausländer unabhängig von ihrem rechtlichen Status verankert,
ebenso wie das Recht auf Bildung aller Minderjährigen. Der öffentliche Dienst
wurde für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geöffnet, aller-
dings lediglich innerhalb der Gruppe der Angestellten. Das Recht auf Familien-
zusammenführung wurde ebenso verankert wie jenes auf Schutz vor Diskrimi-
nierung. Jedem Ausländer wurde das Recht auf kostenlosen Rechtsbeistand zu-
erkannt, inklusive in den Fällen, in denen ein ablehnender Bescheid beim Versuch
der Einreise ins Land ergangen war. Diese Neuerungen bedeuteten vor allem einen
wesentlichen Wandel in der rechtlichen Behandlung von Illegalen: Existierten sie
vorher gar nicht oder doch nur in dem Sinne, dass ihnen alle Rechte abgesprochen
waren, so wurden auch ihnen nun einige grundlegende demokratische Rechte zu-
erkannt.

Die Konsulate und Botschaften, die in den Herkunftsländern der Migranten
über die Visavergabe entscheiden, wurden mit dem neuen Gesetz dazu verpflich-
tet, ihre Entscheidungen zu begründen, um so Rechtssicherheit für die Antragstel-
ler zu gewährleisten. Ebenso waren Änderungen im Strafrecht vorgesehen, welche
vor allem Abstufungen im Strafmaß beinhalteten, um so dem Mechanismus entge-
genzutreten, wonach eine begangene Straftat unweigerlich zur Abschiebung führ-
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te. Wesentlichste Neuerung in Bezug auf illegale Migranten war die Etablierung
eines Mechanismus der permanenten Regularisierung: Wer sich mehr als zwei Jah-
re permanent im Land aufgehalten hatte und die eigene Subsistenz nachweislich
sichern konnte, sollte nun automatisch legalisiert werden. Dies sollte helfen, das
wachsende Problem der Menschen, die sich ohne gültige Papiere im Land aufhiel-
ten, einzudämmen. Somit stellte der illegale Aufenthalt im Land selbst keinen hin-
reichenden Grund mehr für eine Abschiebung dar. Hingegen änderte sich nichts
an der Tatsache, dass die illegale Einreise ins Land nach wie vor als Grund für eine
Abschiebung ausreichte, und auch die Abschiebelager und die gängige Praxis der
Internierung von Migrantinnen und Migranten beibehalten wurde.

Damit kann die spanische Migrationspolitik in dieser Zeit als gespalten angese-
hen werden: Einerseits lief sie gänzlich entgegengesetzt zum europäischen Trend
der Migrationsverhinderung, indem die Aufenthaltsbedingungen im Land erträg-
licher gestaltet wurden, andererseits aber wurde die eigene Grenzsicherung als
Mittel zur Verhinderung von Migration beibehalten und weiter ausgebaut. Ledig-
lich einen Weg, legal ins Land zu gelangen, sah das Gesetz vor: Mittels eines jähr-
lich zu formulierenden Arbeitskontingents (cupo) sollten die Migrationsströme ka-
nalisiert und gesteuert werden. Allerdings wurde schnell deutlich, dass auch diese
Arbeitskontingente keine ’kontrollierte Grenzöffnung’ darstellten, denn anstatt sie
zur Legalisierung der Einreisenden zu nutzen, wurden sie von Anfang an zur Le-
galisierung der sich bereits im Land befindenden, illegalen Migranten eingesetzt
- und zu diesem Zweck waren die Kontingente immer zu gering bemessen (vgl.
Pajares 2000: 81).

Die am kritischsten einzustufenden Teile des neuen Gesetzes waren diejenigen,
die sich auf den Arbeitsmarkt bezogen: Beibehalten wurde die Verknüpfung zwi-
schen Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung, was vor allem in Hinblick darauf
zu Komplikationen führte, dass das Vorhandensein einer Arbeitserlaubnis nicht
das Recht auf Arbeit mit einschloss, vielmehr eine Arbeitsaufnahme durch weiter
bestehende rechtliche Regelungen wie zum Beispiel die preferencia nacional93 er-
schwert wurde. Nicht nur von Seiten der Gewerkschaften wurde zudem der neu
eingeführte Passus kritisiert, wonach Firmen, die Ausländer beschäftigen wollten,
dies individuell für jeden Arbeitnehmer beantragen mussten, jedoch ohne dass die
Kriterien zur Bewilligung der Anträge offengelegt wurden. Wurde ein Arbeitgeber
angezeigt, weil er irregulär Ausländer beschäftigte, so hatte dies nach dem neuen
Gesetz in erster Linie für den Migranten schwerwiegende Folgen, da er abgescho-

93 Diese ’Nationale Präferenz’ sieht vor, dass nur dann ein ausländischer Arbeitnehmer beschäftigt wer-
den darf, wenn es nachweislich keinen Spanier oder anderen europäischen Arbeitnehmer gibt, der diese
Arbeit machen will.
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ben werden konnte. Dies erschwerte nicht zuletzt die Arbeit der Gewerkschaften
im Kampf gegen den Schwarzarbeitsmarkt beträchtlich.

Generell kann das Gesetz 4/2000 jedoch als eines der fortschrittlichsten Auslän-
dergesetze Europas zu dieser Zeit eingestuft werden. Jedenfalls ging es weit über
das hinaus, was die rechts-konservative PP zu tragen bereit war. Als sie im März
2000 aus den Parlamentswahlen als stärkste Kraft mit einer absoluten Mehrheit
hervorging, machte sie sich daran, Modifikationen des erst wenige Monate zuvor
in Kraft getretenen Gesetzes zu verfassen. Im November desselben Jahres wurde
daher eine zweite, modifizierte Fassung, das Ley Orgánica 8/2000, im Parlament
verabschiedet (vgl. ausführlich García Murcia 2001).

Die erst kurz zuvor etablierte Rechtsgrundlage für die im Land lebenden Mi-
granten wurde durch die neue Reform revidiert. Nicht modifiziert wurden hin-
gegen die im Gesetz 4/2000 deutlich begrenzten Zuzugsmöglichkeiten neuer Mi-
granten: Mittels Visaauflagen, der Notwendigkeit eines Arbeitsnachweises zum
Erhalt eines Visums, einer Ausweitung der Befugnisse der Konsulate und der
Abschaffung ihrer Begründungspflicht bei einem ablehnenden Visabescheid (mit
Ausnahme im Falle der Familienzusammenführung) wurden diese weiter be-
schränkt. Die Rechte, die Illegalen im Land zuerkannt worden waren, wurden alle-
samt zurückgenommen, vor allem das Recht auf Legalisierung des Aufenthaltssta-
tus nach zwei Jahren permanenten Aufenthalts im Land. Vielmehr verstieß nun je-
der, der sich ohne Papiere im Land aufhielt, gegen geltendes Recht und konnte auf
dieser Grundlage abgeschoben werden. Die regulären Zugangsmöglichkeiten zum
Land wurden durch Rücknahme der Verpflichtung auf ein jährlich zu bestimmen-
des Kontingent wieder eingeschränkt und Familiennachzüge wurden erschwert
(vgl. Díez Bueso 2000).

»War das Gesetz 4/2000 das hoffnungsvollste und fortschrittlichste Ausländer-
gesetz in ganz Europa, so wurde es nach der Reform durch die PP im Jahr 2000
zu einem der rückständigsten. [...] Jetzt, nach der Reform durch die PP war man
letztlich wieder beim alten Stand von 1985 angelangt« (Pajares 2000: 85, eigene
Übersetzung). Das Gesetz ging in einem Punkt sogar deutlich hinter den Vorläufer
von 1985 zurück. War 1985 noch pauschal von ’Ausländern’ die Rede, so trenn-
te das Gesetz 8/2000 sehr deutlich zwischen Migranten mit legalem und solchen
mit illegalem Aufenthaltsstatus. Die sozialen Mindeststandards für Illegale wur-
den gänzlich gestrichen, lediglich zwei nennenswerte Rechte wurden ihnen wei-
terhin zuerkannt: Bildungsmöglichkeiten bis zum sechsten Lebensjahr (!) und ei-
ne medizinische Basisversorgung. Die Anforderungen an eine Legalisierung des
Aufenthaltsstatus hingegen wurden verschärft und zugleich wurde das Recht der

105



Behörden auf eine Abschiebung binnen 48 Stunden im Falle irregulärer Beschäfti-
gung oder des Fehlens einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung verankert.

Aus Sicht der PP wurde hiermit eine wesentliche Schwachstelle der ersten Ge-
setzesreform wieder rückgängig gemacht: Jeglicher Anreiz, so die PP, ohne gültige
Papiere ins Land zu kommen, in dem sicheren Wissen auf eine spätere Legalisie-
rungsmöglichkeit, sollte so unterbunden werden. Daneben sah man sich nun nach
der zweiten Reform wieder auf der ’sicheren’ europäischen Seite: Denn das rasche
Handeln der PP war zu einem großen Teil dem Druck des Innen-, des Außen- und
des Wirtschaftsministeriums geschuldet, die nicht nur immense soziale Kosten
durch die Zuerkennung wesentlicher Rechte aller Migrantinnen und Migranten
auf das Land zukommen sahen, sondern vor allem eine Unvereinbarkeit des neu-
en spanischen Ausländergesetzes mit den europäischen Normen monierten (vgl.
Torns 2000).

Die spanische Asylgesetzgebung

Einen eigenen rechtlichen Stellenwert innerhalb der spanischen Ausländergesetz-
gebung genießen Asylsuchende. Anders als andere Bereiche des Zuwanderungs-
rechts unterliegen die rechtlichen Regelungen des Asyl weitgehend internationaler
beziehungsweise europäischer Rechtsprechung. Fragen des Asylrechts kommt in
Spanien zudem bislang eher marginale Bedeutung zu, da die Zahl der Asylsuchen-
den in den vergangenen zwanzig Jahren sowohl im tatsächlichen Volumen als aber
auch in der öffentlichen Wahrnehmung eher gering war.

Die gesetzlichen Grundlagen für Asylsuchende sind zum einen internationa-
le Abkommen wie die Genfer Flüchtlingskonvention aus dem Jahr 1951 und das
Protokoll von New York von 1967, zum anderen europäische Abkommen wie die
Abkommen von Schengen und Dublin und daneben nationale Gesetze wie das
spanische Asylgesetz von 1984 (überarbeitet und erneuert 1994), das Dekret Nr.
203/1995 und schließlich das Ausländergesetz 4/2002 über die Rechte und Pflich-
ten von Ausländern in Spanien und deren soziale Integration.

Generell hat jeder Mensch das Recht, in Spanien Asyl zu beantragen. Allerdings
machte die Überarbeitung des Asylgesetzes im Jahr 1994 der Praxis ein Ende, wo-
nach jeder, der Asyl beantragte, zunächst ins Land gelassen wurde94. Asylanträge
werden nun an den Grenzübergängen selbst gestellt und auch direkt dort bear-
beitet, ohne dass ein Betreten spanischen Territoriums damit verbunden wäre. Die
Entscheidung über die Berechtigung des gestellten Asylantrags muss von den zu-
ständigen Beamten des Innenministeriums binnen 72 Stunden nach Antragstel-
94 Dies zeigte unmittelbar Wirkung, gingen die Asylbewerberzahlen 1995 im Vergleich zum Vorjahr doch

bereits um die Hälfte zurück. Vgl. OECD 1996: 155.
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Abbildung 3.4: Summe der Asylanträge in ausgewählten Europäischen Staaten,
1982-2002, Quelle: ECRE (2003)

lung getroffen werden, wobei das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen
(UNHCR) indirekt in die Entscheidungsfindung miteinbezogen wird95. Grundlage
der Entscheidungen sind Interviews, die Grenzbeamte der nationalen Polizei mit
den Antragstellern führen. Wird der Asylantrag im Land gestellt, so gelten über-
wiegend die gleichen Bedingungen wie an der Grenze, allerdings kann die Ent-
scheidungsfrist dann bis auf 60 Tage ausgeweitet werden96. Die Zahl der Flücht-
linge, denen in Spanien Schutz gewährt wird, ist im europäischen Vergleich nach
wie vor gering: Im Jahr 2002 waren es 109 Flüchtlinge, die Zahl der Anträge lag bei
immerhin 6179. Somit wurden weniger als 2% aller Anträge positiv entschieden.

Um die Zahl der Asylbewerber im Land zu minimieren, bediente sich Spanien
in der Vergangenheit mehrfach der Praxis der Visaverordnungen. So wurde 2001
das Visum für Cubaner und 2002 eine Visumspflicht für Kolumbianer eingeführt -
in beiden Fällen gingen die Zahlen der Asylantragsteller um mehr als 50% zurück
(vgl. Salimbeni 2004: 265).

95 Bei einem ablehnenden Entscheid muss der Fall UNHCR vorgelegt werden. Kommt UNHCR zu der
Einsicht, die Entscheidung sei nicht rechtmäßig, so bleibt dem Antragsteller die Möglichkeit, vor den Na-
tionalen Gerichtshof (Audiencia Nacional) zu gehen. Ist UNHCR allerdings der Meinung, die Ablehnung
erfolge berechtigt, kann der Antragsteller unverzüglich abgeschoben werden (vgl. Salimbeni 2004: 255f.).
96 Zum exakten Verlauf der Antragstellung und -prüfung vgl. Salimbeni 2004.
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Abbildung 3.5: Asylanträge und Asylentscheidungen in Spanien 1987-2002, nach
Anuario Estadistico de Extranjería 1999: 158; 2000: 161ff.; 2002:
415ff.

Abbildung 3.6: Asylanträge in Spanien nach Herkunftsländern, Quelle: Anuario
de Extranjería: 2002: 417; 2000: 150; 1999: 152
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Tatsächlich zeigt sich am Beispiel Spaniens das allgemeine Dilemma des heu-
tigen Flüchtlingsschutzes: Je restriktiver die legalen Zuwanderungsmöglichkeiten
jenseits des Asylrechts beschaffen sind, desto mehr wird dieses als Möglichkeit zur
Einwanderung aus ganz unterschiedlichen Motiven genutzt. Die ansteigende Zahl
an Asylgesuchen steht also in einem direkten Zusammenhang mit der Beschrän-
kung sonstiger legaler Zuwanderungsmöglichkeiten. Und umgekehrt wird genau
dies als Argument für eine restriktivere Asylgesetzgebung genutzt, wie nicht zu-
letzt die Debatte um eine neue Asylgesetzgebung in Spanien zu Beginn der 1990er
Jahre und die Begründung für die Gesetzesreform vom Mai 1994 zeigte, in der
es hieß, dass »die betrügerische Inanspruchnahme des Systems zum Schutz der
Flüchtlinge durch die Wirtschaftsmigration verhindert werden« soll (zitiert nach
Rosado Marqués 1995:66).97

Zusammenfassend lässt sich die Entwicklung der spanischen Migrationsgesetz-
gebung als ein geradliniger Weg hin zu einer Migrationsvermeidungspolitik inter-
pretieren. Diese Politik wird einerseits mit Hinweis auf die Vorgaben der Europäi-
schen Union, andererseits mit der Verbindung von »Zuwanderung« und »innerer
Sicherheit« durchgesetzt. Im Ergebnis bedeutet dies zum einen eine Kompetenz-
verschiebung der Migrationspolitik vom Sozial- und Arbeitsministerium hin zum
Innenministerium, was andererseits weitreichende Konsequenzen für die Situati-
on des spanischen Arbeitsmarkts hat, stehen ihm doch so nur bedingt ausländische
Arbeitskräfte zur Verfügung.

Die Vermutung erscheint plausibel, dass sich dies in letzter Konsequenz auf die
Zahl der illegalen Migranten und darüber vermittelt schließlich auf die Zahl der
irregulär beschäftigten Migranten auswirkt.

Abwehr illegaler Einwanderung

Die rechtliche Sicherung der Grenze konzentrierte sich daher insbesondere auf die
Verhinderung illegaler Einreise ins Land beziehungsweise die Vermeidung der so-
genannten 'overstayers', also vormalig legal Eingereister, deren Aufenthalt nach
Ablauf einer bestimmten Frist illegal wurde. Priorität wurde der Bekämpfung ille-
galer Zuwanderung erstmals 1991 mit einem von der PSOE vorgelegten Entschlie-
ßungsantrag eingeräumt, der sich sowohl auf den illegalen Grenzübertritt als auch
den illegalen Aufenthalt im Land sowie die irreguläre Arbeitssituation konzen-

97 Dies war insbesondere zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht nur eine spanische Debatte, sondern vielmehr
findet sich dieser Diskurs, in dem das Asylrecht aus dem eigentlichen Kontext der humanitären Verpflich-
tung nach der Genfer Konvention herausgelöst und in den allgemeinen restriktiven Zuwanderungsdis-
kurs aufgenommen wurde, in vielen EU-Mitgliedstaaten; nicht zuletzt führte ja genau diese Debatte 1990
zur Unterzeichnung des Dubliner Abkommens.
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trierte.98 Die Bekämpfung der Illegalität sollte auf verschiedene Weise angegangen
werden: Zum einen mittels einer rigideren Vergabepraxis der Visa, was einerseits
die Einreisemöglichkeiten generell minimieren, andererseits aber die Zahl der so-
genannten 'Overstayer' begrenzen sollte. Dazu kamen die Kontrolle direkt an den
Grenzübergängen und die dortige Prüfung der Rechtmäßigkeit der Einreise. Und
schließlich (in Folge des Schengener Abkommens) die Verstärkung des Schutzes
der EU-Außengrenzen, was die Verabschiedung von Rücknahmeabkommen mit
Anrainerstaaten mit einschloss (vgl. Interview mit dem Staatssekretär für Migrati-
on im Innenministerium, Madrid, 9.3.2004).

Visapolitik

Grenzsicherung mittels einer kontrollierten Visavergabepraxis bedeutet in erster
Linie eine Verlagerung der Kontrollaktivitäten von den Außengrenzen in die Her-
kunftsländer der Migranten, werden doch in den dortigen spanischen Konsula-
ten die Visa beantragt und vergeben.99 In den hier betrachteten Fällen handelt es
sich vorzugweise um Einreise- beziehungsweise Touristenvisa, die in der Regel für
einen Aufenthalt von 90 Tage vergeben werden.

Dieser am weitesten vergemeinschaftete Bereich europäischer Migrationspolitik
verlangte auch von Spanien einige weitreichende Veränderungen, insbesondere
im Zuge der Unterzeichnung des Schengener Abkommens. So mussten die bis-
lang visafreien Beziehungen zu Marokko (1991) und später auch zu verschiedenen
Staaten Lateinamerikas neu definiert werden; am Ende stand neben einheitlichen
Verfahrensregelungen das Ziel einer gemeinsamen Liste visapflichtiger Staaten.

Ziel dieser europäischen Politik war es, den Zustrom legaler Migranten zu kon-
trollieren und zudem die Möglichkeiten des Zugangs zum Land zu limitieren. In-
direkt erhoffte man sich so, den Zustrom derjenigen, deren Aufenthalt im Land
ungeregelt war, zu begrenzen und insbesondere gegen die stetig wachsende Zahl
Asylsuchender vorgehen zu können (wenngleich dies für Spanien von nachrangi-
ger Bedeutung war).

Grundsätzlich sah sich Spanien mit der Einführung der Visapolitik vor große au-
ßenpolitische Probleme gestellt. Denn sowohl zu den Maghrebstaaten, vor allem

98 Vgl. BOCG 4D, Nr. 165 (22.3.1991); Kreienbrink 2004:186.
99 Die Vergabe eines Visum ist jedoch nicht gleichbedeutend mit einer Einreisegenehmigung; vielmehr

stellt ein Visum zunächst lediglich eine Aussage des Außenministeriums dar, wonach eine Einreise der
betreffenden Person unbedenklich erscheint. Die Kontrolle an der Grenze ersetzt dies, zumindest formal,
nicht (vgl. Kreienbrink 2004: 192). Allerdings bleibt den Beamten an den Flughäfen in der Praxis wenig an-
deres übrig, als genau dieser Empfehlung zu folgen, lassen sowohl zeitliche Probleme als auch sprachliche
Hürden oft kaum eine intensivere Befragung der Einreisenden zu (vgl. Interview mit Grenzschutzbeam-
ten, Madrid, 6.10.2003).
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Abbildung 3.7: Visavergabe, Quelle: Anuario Estadistico de Extranjería 2000:
179ff.

Marokko, als auch gegenüber den Staaten Lateinamerikas hatte Spanien beson-
dere Beziehungen aufgebaut, die auch an erleichterten Einreisemöglichkeit nach
Spanien zu erkennen waren. So führte die Einführung von Visapflichten in den
betroffenen Ländern zu diplomatischen Verstimmungen. Allerdings konnte Spani-
en sich hier weitgehend hinter den Harmonisierungsanforderungen der Europäi-
schen Union verstecken und in Folge der Unterzeichnung des Abkommens von
Schengen 1991 neue Visaverordnungen für Marokko, Tunesien und Algerien ein-
führen.100 Ebenso verhielt es sich einige Jahre später bei der Einführung der Vi-
sumspflicht für Peru (1992), die Dominikanische Republik (1993), Bolivien, Ecua-
dor und Kolumbien (1999), wobei Ausgangspunkt all dieser Maßnahmen neben
den Forderungen seitens der EU beziehungsweise ihrer Mitgliedstaaten der be-
merkte Anstieg illegaler Migranten im eigenen Land war (vgl. Closa/Heywood
2004: 228f.).

100 Diese Visaregelungen beziehen sich nicht auf Afrikaner, die in die beiden spanischen Enklaven Ceuta
und Melilla reisen. Auch gelten sie nicht für solche, die legal in einem anderen EU-Mitgliedstaat leben
oder für einen anderen EU-Mitgliedstaat ein gültiges Visum besitzen (vgl. Delgado 1993; Mendoza 2000).
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Rücknahmeabkommen

Während die Visapolitik den Strom der Migranten bereits im Herkunftsland regu-
lieren sollte, sind Rücknahmeübereinkommen mit den Herkunftsstaaten von Mi-
granten als ein Steuerungselement während oder nach einem versuchten illegalen
Zugang zum Land zu verstehen. Ebenso wie die Möglichkeit der Abschiebung und
der monetären Strafe bei Verstößen gegen das Ausländerrecht dienen sie in erster
Linie der Abschreckung, in zweiter Linie der rechtlichen Regelung im Umgang mit
illegal Einreisenden. Grundlage waren Artikel 11 des Ausländergesetzes, in dem
Art und Weise der legalen Einreise geregelt werden, und ein Erlass, der in An-
lehnung an europäische Vorgaben Grenzbeamten das Recht gibt, Einreisende zum
Grund ihrer Reise zu befragen und dies im Zweifelsfall auch zu überprüfen - somit
also sicherzustellen, dass es sich nicht um eine Einwanderung, sondern lediglich
um einen zeitlich befristeten Aufenthalt handelt.101 Zu den ausgeweiteten Befug-
nissen der Beamten an den Grenzkontrollstellen kam eine Ausweitung ihrer Kom-
petenzen bei der Kontrolle im Land sowie entlang der gesamten Außengrenze (vgl.
Kap. 2.2), wobei diese Ausweitung der Kompetenzen der Sicherheitskräfte vor-
nehmlich auf dem 1992 erlassenen Gesetz über den Schutz der öffentlichen Sicher-
heit basierte.102 Die Bemühungen Spaniens um Rückführungsabkommen müssen
in engem Zusammenhang mit der Ausweitung der Kontrollen an den Grenzen,
aber auch im Land selbst gesehen werden. Hierbei ging es in erster Linie darum,
nach einem Aufgriff die betreffende Person unter Umgehung bürokratischer We-
ge abschieben zu können und zwar in denjenigen Staat, aus dem der Migrant ins
Land gekommen war.103 Diese Abkommen bezogen sich sowohl auf Drittstaaten
als auch - entsprechend dem Abkommen von Schengen - auf Mitgliedstaaten der
Europäischen Union. So schloss Spanien im Laufe der Jahre bilaterale Rücknah-
meabkommen mit allen seinen Nachbarn, wobei vor allem die Rücknahme illegal
aus oder über Marokko Eingewanderter wegen der spezifischen Situation in den
spanischen Exklaven Ceuta und Melilla nicht unproblematisch verlief. Aufgrund
immer wieder aufkommender Spannungen und der anhaltenden Weigerung Ma-
rokkos, tatsächlich alle an der Grenze aufgegriffenen Marokkaner beziehungswei-

101 RD 155/1996, Art. 35, Art. 36; vgl. auch Interview mit Grenzsicherungsbeamten, Madrid, 6.10.2003.
102 Ley Orgánica 1/1992, vom 21. Februar 1992, sobre protección de la seguridad ciudadana. Diese Gesetz
war zunächst vor allem zur Bekämpfung des Terrorismus und des Drogenhandels erlassen worden, liefer-
te aber vor allem im Kampf gegen illegale Einreise die wesentliche rechtliche Grundlage (vgl. Kreienbrink
2004: 211f.).
103 Im Zuge der Osterweiterung der EU wurde dieses Verfahren erweitert, so dass Spanien Rücknahme-
abkommen auch mit einzelnen osteuropäischen Ländern, insbesondere mit Rumänien schloss. Die Not-
wendigkeit hierzu ergab sich für Spanien aus der Tatsache zunehmender illegaler Migration aus diesen
Ländern.
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se Drittstaatler, die durch marokkanisches Territorium gereist waren, zurückzu-
nehmen, sah sich Spanien schließlich gezwungen, vom bilateralen Weg weg auf
die europäische Ebene zurückzugreifen, da man sich von ihr weitaus effektivere
Sanktionen versprach.104

Gesetzgebung im Bereich der Arbeitskräftezuwanderung

Die rechtliche Sicherung der Grenze bezieht sich zu einem nicht unerheblichen Teil
auf die Frage der Arbeitskräftezuwanderung, versuchte man doch bereits frühzei-
tig mittels Lenkung und Kontingentierung, die Migrationsströme ins Land ins-
gesamt zu steuern. Am Beispiel der Arbeitsmigration und der Versuche, diese
zu kontrollieren, wird eines der bestimmenden Dilemmata spanischer Zuwande-
rungspolitik sichtbar, nämlich der Konflikt zwischen den zumeist seitens des In-
nenministeriums lancierten Interessen der Abschottung beziehungsweise Vermei-
dung von Migration und den Bedürfnissen der spanischen Wirtschaft nach aus-
ländischen Arbeitskräften (vgl. Izquierdo Escribano 1996: 20). Nicht zuletzt die
Kompetenzverschiebung in Zuwanderungsfragen vom Arbeits- und Sozialmini-
sterium hin zum Innenministerium zeigt sehr deutlich, für welche Richtung sich
die spanische Zuwanderungspolitik entschieden hat.

Zuwanderung nach Spanien war lange Zeit die Zuwanderung von Durchwan-
dernden, Spanien diente vor allem als Korridor beziehungsweise als Warteraum
von Migranten, die in die zentral- beziehungsweise nordeuropäischen Länder wei-
terwandern wollten. Migranten wurden daher lange Zeit nicht als potentiell blei-
bend, sondern vielmehr als Menschen im Transit verstanden, die für eine kurze
Periode saisonaler oder doch zumindest zeitlich befristeter Arbeit nachgehen. Auf
diesem Verständnis beruhen bis heute die Grundlagen des spanischen Ausländer-
rechts, welches Migranten vor allem als Gastarbeiter betrachtet und hierfür recht-
liche Regelungen schafft, statt sich beispielsweise um Fragen der dauerhaften In-
tegration zu kümmern (vgl. Santos 1993; Cachón Rodriguez 1995; Huntoon 1998).

Das rechtliche Regelwerk, das die Arbeitsmigration nach Spanien und die recht-
liche Stellung von Arbeitsmigranten in Spanien festschreibt, ist ambivalent: Da

104 Das erste Rücknahmeübereinkommen mit Marokko wurden 1992 geschlossen, allerdings war es nicht
allzu lange in Kraft, stellte es die spanischen Behörden doch vor erhebliche Probleme: Art. 2 des Abkom-
mens sah vor, dass Marokko dann zur Rücknahme illegaler Migranten verpflichtet sein sollte, »wenn auf
irgendeine Weise bewiesen wird, dass der Ausländer, dessen Rückübernahme beantragt wird, tatsächlich
aus dem Territorium des ersuchten Staates (Marokko) gekommen ist. ...« (El País, 18.2.2003). Dies war
allerdings oft nicht möglich, denn selbst offensichtliche Beweise wurden von den marokkanischen Behör-
den meist zurückgewiesen, so dass letztlich lediglich marokkanische Flüchtlinge zurückgebracht werden
konnten. (vgl. MuB 3/2003).

113



sind zunächst die recht restriktiven rechtlichen Vorgaben der Europäischen Uni-
on; hinzu kommen bilaterale Abkommen mit unterschiedlichen Staaten, zumeist
solchen, die lange historische und kulturelle Wurzeln mit Spanien verbinden, oder
aber solche, die vormalige Zielländer spanischer Emigration waren. Die Behand-
lung von Arbeitsmigranten differiert denn auch deutlich entsprechend ihrer Her-
kunft: Besitzen sie die Unionsbürgerschaft, haben sie freie Zugangsrechte zum
inländischen Arbeitsmarkt und vielen sozialen Leistungen, die damit verknüpft
sind. Sind sie hingegen Angehörige eines Staats, mit dem Spanien binationale Ab-
kommen geschlossen hat, oder anderer Drittstaaten, so sind die legalen Zugangs-
möglichkeiten zum spanischen Arbeitsmarkt deutlich beschränkt.

Der Beitritt Spaniens zur Europäischen Union und damit auch zu den Überein-
kommen, die den freien Verkehr von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in-
nerhalb der Mitgliedstaaten regeln, brachte eine vollkommen neue Kategorie von
Zuwanderern hervor, deren spezifischer Status in den Königlichen Erlassen 766/92
und 1099/86 rechtlich festgelegt wurde (vgl. Salimbeni 2004: 247). Hiermit wurde
die Gruppe der ausländischen Arbeitnehmer nachhaltig in zwei Klassen geteilt:
Die, die automatisch eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erhalten, welche sich
in der Regel automatisch verlängert, und diejenigen, die sich auf der Grundlage
anderer Rechtsetzungen um diesen legalen Status bemühen müssen.

Diese rechtliche Unterteilung der Arbeitnehmer schlägt sich in besonders rele-
vanter Weise in der Vergabe von Arbeitserlaubnissen nieder, die zwischen Selb-
ständigen und abhängig beschäftigten Arbeitnehmern unterscheidet, und zudem
hinsichtlich der Dauer der Erlaubnis und dem geographischen beziehungsweise
arbeitssektorellen Gültigkeitsraum unterschiedlich ausfallen (vgl. Abb. 3.3). 105 Die
Arbeitserlaubnisse der Typen A, B und D sind die am häufigsten vergebenen Er-
laubnisse und zugleich die instabilsten mit einer Bewilligungsdauer zwischen ma-
ximal 9 Monaten und einem Jahr. Sie müssen also wenigstens jedes Jahr wieder
verlängert werden. Die stabileren Erlaubnisse, die Typen C und E, sehen hingegen
eine Bewilligungsdauer von maximal fünf Jahren vor, können dann aber meist au-
tomatisch verlängert werden. Mittels dieser rechtlichen Regelungen werden also
zwei Arten legaler Arbeitsmigranten in Spanien geschaffen: Diejenigen, die eine
recht stabile und sichere Gegenwart und Zukunft haben, und diejenigen, deren
Lebenssituation durch Unbestimmtheit und Unsicherheit geprägt ist.

Grundsätzlich sind Fragen dieser Arbeitsmigration in Artikel 18 des Auslän-
dergesetzes von 1985 und dem Königlichen Erlass RD864/2001 geregelt.106 Hier
wird festgelegt, dass »die Erteilung von Arbeitserlaubnissen oder deren Erneue-

105 Zur besonderen rechtlichen Stellung selbständiger Migranten in Spanien vgl. Trinidad García 2003.
106 Ley Orgánica 7/1985, vom 1. Juli, über die Rechte vonAusländern in Spanien (BOE, 3. Juli 1985).
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rung von den folgenden Umständen abhängig ist: (a) von der Existenz arbeitsloser
spanischer Arbeiter in dem vom Antragsteller genannten Arbeitssektor, (b) dem
Mangel oder auch Fehlen spanischer Arbeitskräfte im Bereich der Aktivität, des
Berufs oder der geographischen Region, in der der Antragsteller vorhat zu arbei-
ten, (c) bilateralen Abkommen über die gegenseitige Behandlung ausländischer
Arbeitskräfte mit den Herkunftsländern der Antragsteller.«107 Maßgeblicher Be-
standteil dieser »aktiven Einwanderungspolitik« ist die Beachtung der Situation
im Inland, insbesondere die Arbeitslosigkeit, die stets als Argument gegen eine
unkontrollierte Grenzöffnung ins Feld geführt wird (vgl. Kreienbrink 2004: 181ff.).

Für Drittausländer existieren grundsätzlich vier unterschiedliche Arten, legal in
Spanien erwerbstätig zu werden: Erstens über das Arbeitskräftekontingent (Art. 39
LOE), zweitens über das régimen general (Art. 36,3 LOE), drittens in sogenannten
'speziellen Fällen', in denen die 'nationale Situation' bei der Vergabe von Arbeitser-
laubnissen nicht beachtet werden muss (RD 864/2001), und schließlich viertens in
Ausnahmefällen, in denen auch ohne Arbeitserlaubnis gearbeitet werden darf (wie
etwa Wissenschaftler oder ausländische Journalisten) (RD 864/2001) (vgl. Cachón
2004: 34ff.). Eine Neuerung stellt zudem das Visum zur Arbeitssuche (visado pa-
ra búsqueda de empleo) dar. Nach dem LO 14/2003 ist vorgesehen, dass Kinder
und Enkel gebürtiger Spanier das Recht haben, nach Spanien zu kommen, um
hier maximal drei Monate lang Arbeit zu suchen - ebenfalls ohne die nationale Be-
schäftigungssituation berücksichtigen zu müssen. Die rechtlichen Bestimmungen
sehen die Beachtung der nationalen Beschäftigungssituation zwar vor, in der Rea-
lität wird dies allerdings kaum umgesetzt: Vergleicht man die Zahlen der verge-
benen Arbeitserlaubnisse getrennt nach verschiedenen Aktivitätsfeldern mit den
jeweils registrierten Arbeitslosen in den betreffenden Sektoren, ist ein deutlicher
Widerspruch zu erkennen. Für das Jahr 1992 zeigt sich beispielsweise, dass trotz
279.600 arbeitslos gemeldeten Arbeitnehmern der Baubranche hier 13.497 Arbeits-
erlaubnisse verteilt wurden. Ebenso im Gaststättengewerbe, wo 167.900 Arbeits-
kräfte arbeitslos gemeldet waren, jedoch zugleich 11.693 Arbeitserlaubnisse verge-
ben wurden (vgl. Cachón 1999: 192). Zwar beachten die Zahlen weder die geogra-
phische Verteilung noch das genaue Berufsfeld, dennoch sind sie bemerkenswert -
und weisen darauf hin, dass die Vorgabe des Ausländergesetzes, wonach nur dann
eine Arbeitserlaubnis vergeben werden kann, wenn kein Spanier beziehungswei-
se anderer Unionsbürger zur Verfügung steht, an spezifischen Gegebenheiten im
Land selbst wie etwa den Präferenzen inländischer Arbeitnehmer und auch Ar-

107 Diese »nationale Präferenz« bei der Vergabe von Arbeitsstellen ist durch den EG-Vertrag erweitert wor-
den und umfasst nun alle EU-Bürger (Art. 39 EGV, VO-EG-1612/68).
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beitgeber scheitern108. Restriktiv gegenüber ausländischen Arbeitnehmern ist das
Gesetz dennoch und zwar »in the sense that, taking as a point of departure the
'national employment situation' (thought this expression is not used in the Law
yet), immigrants are being restricted to positions rejected by national workers, that
is, positions which are below the Spaniards' 'acceptance threshold'« (Cachón 1999:
180; vgl. auch Kap. 3.3.1).

Grenzsicherungspolitik spielt im Zusammenhang mit der Arbeitskräftezuwan-
derung eine mehrdeutige Rolle, denn es geht hierbei nicht nur um Kontrolle und
Steuerung der Zuwanderung ins Land, sondern diese Politik hat auch Einfluss auf
das Geschehen am inländischen Arbeitsmarkt. Im Folgenden werden drei wesent-
liche Bereiche spanischer Zuwanderungsgesetzgebung vorgestellt, die mittelbar
als Teil des Gesamtkonzepts der politischen Steuerung der Arbeitskräftezuwande-
rung gelten können.

Arbeitskontingente

Entsprechend der generellen Linie spanischer Zuwanderungspolitik hat sich ein
System jährlicher Zuwanderungsquoten (cupos) entwickelt, welches unabhängig
von den normalen Arbeitserlaubnissen den aktuellen Bedürfnissen des spanischen
Arbeitsmarkts entsprechend ausländische Arbeitskräfte gezielt in bestimmte Ar-
beitsfelder vermittelt. Ziel dieser Einrichtung war und ist die kontrollierte und ge-
steuerte Befriedigung der Nachfrage inländischer Arbeitgeber nach ausländischen
Arbeitskräften.

Bereits vor Etablierung dieses Systems im Jahr 1993 existierten für einige we-
nige Bereiche Zuwanderungsquoten (etwa Englischlehrer oder Touristenführer),
das neue System aber brachte diese Quoten für viele Wirtschaftssektoren, vor al-
lem aber für den Landwirtschaftssektor, den Bereich der privaten Haushalte und
das Bauwesen.

Die spanische Regierung reagiert hiermit auf einen bestehenden Mangel an Ar-
beitskräften, insbesondere für geringqualifizierte Arbeiten; 1993/94 wurden die
Kontingente erstmals umgesetzt. Seitdem hat es bis zum Jahr 2000, mit Ausnahme
von 1996 und 2000, jährlich diese Kontingente gegeben - 1996 und 2000 waren die
Jahre, in denen außerordentliche Legalisierungen stattfanden und dem Arbeits-
markt auf diesem Weg reguläre Arbeitskräfte zugeführt wurden. Insgesamt wur-

108 Interessanterweise ist das spanische Beispiel die exakte Umkehrung der Argumentationslogik nord-
und zentraleuropäischer Staaten, in denen restriktive Zuwanderungspolitik stets mit einer steigenden in-
ländischen Arbeitslosenrate begründet wurde, und dies lange bevor diese tatsächlich ansteigend war (vgl.
hierzu insbesondere Studien von Coleman (1995) für Großbritannien; Hollifield (1992) für Deutschland
und Frankreich).
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den in den sechs Kontingenten bis zum Jahr 2000 132.664 Arbeitserlaubnisse ver-
geben. Die Höhe der Arbeitsangebote beläuft sich für diesen Zeitraum auf 148.890
(vgl. Izquierdo Escribano 2000).

Abbildung 3.8: Arbeitskontingente, Quelle: Kreienbrink 2004; OECD 2003: 270

Für 2002 und 2003 wurden von der Regierung neben zeitlich befristeten Stellen
zusammen lediglich rund 10.000 langfristige Stellen durch die Kontingente ge-
schaffen.109 Für 2004 war ein Kontingent von rund 10.900 Arbeitern vorgesehen
(vgl. Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración 2005). Um Aufnahme in
die Kontingente konnten sich in den ersten Jahren neben Arbeitern in den Her-
kunftsländern vor allem auch bereits in Spanien lebenden Migranten bewerben,
die ihren Status legalisieren wollten.110 Diese Möglichkeit brachte dem System
selbst von Beginn an viel Kritik ein, wurde es doch so zu einem Instrument der
Legalisierung im Land lebender illegaler Migranten. Die eine Seite kritisierte dies,
weil so ein 'effecto llamado', ein Anreiz zur illegalen Einwanderung gegeben wer-
de, da sich im Nachhinein die Aufenthalts- und Arbeitssituation legalisieren ließ.
109 In die Verhandlungen wurden die Gewerkschaften, anders als sonst, gar nicht (2002) beziehungsweise
in nur sehr begrenzter Weise (2003) einbezogen. Lediglich die Unternehmer wurden gebeten, ihre Nach-
frage den regionalen Vertretungen der Arbeitsbehörde (Instituto Nacional de Empleo, INEM) mitzuteilen
- Ergebnis war die Formulierung einer unglaublich hohen Nachfrage, die durch das INEM selbst nach
unten korrigiert werden musste, da selbst dieser Regierungsstelle klar war, dass der angegebene Bedarf
weit von jeglicher Realität entfernt war (vgl. Salimbeni 2004: 269; Interview UGT, Madrid, 15.10.2003).
110 Hierzu kam es aufgrund massiver Kritik seitens der Gewerkschaften nach der ersten Kampagne 1993,
die von ihnen, aber auch von der Regierung als gescheitert angesehen wurde, da nur wenige Arbeitgeber
überhaupt Arbeitskräfte über das Kontingent nachgefragt hatten. Da die Arbeitgeber die Reisekosten der
Migranten übernehmen mussten, griffen viele lieber auf die bereits im Land lebenden illegalen Migranten
zurück.
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Ein anderes Argument berief sich darauf, dass die Kontingente diese zweifache
Legalisierungsfunktion nicht bewältigen konnten, dafür waren sie viel zu klein
bemessen (vgl. Pajares 2000). Beiden Problemen begegnete die konservative PP, in-
dem sie nach dem Machtwechsel im spanischen Parlament die an sich von je her
ungeliebten Kontingente zwar nicht gänzlich abschaffte, aber immerhin die jährli-
che Pflicht zur Bestimmung des Kontingents aufhob und darüber hinaus festlegte,
dass die Quoten nun nur noch von Migranten besetzt werden können, die in ih-
ren Herkunftsländern einen Antrag stellen und ein Visum beim dortigen Konsulat
beantragen.111

Tatsächlich können die Arbeitskontingente als ein probates Mittel zur Steuerung
der Migrationsströme gelten, und dies nicht nur in Hinblick auf das Migrations-
volumen, sondern auch auf die ethnische, geschlechtliche und professionelle Zu-
sammensetzung der Zuwanderergruppen. So wurden stets mehr als die Hälfte der
Arbeitserlaubnisse für den Bereich der Dienstleistungen in privaten Haushalten
und ein Drittel an den Landwirtschaftssektor vergeben. Zwischen 1994 und 1999
bekamen zudem zumeist Afrikaner, und besonders Marokkaner diese Arbeitser-
laubnisse, gefolgt von Migranten aus Südamerika (vor allem aus Peru und der Do-
minikanischen Republik), China und zunehmend auch aus Osteuropa (vgl. Abb.
3.9; 3.17). In der Bemessung des Volumens an zu vergebenden Arbeitserlaubnissen
kam die Regierung den Interessen der Arbeitgeber zwar von Jahr zu Jahr mehr
entgegen, allerdings war auch dies letztlich nur ein kleines Zugeständnis an die
Realität einer wachsenden Schattenwirtschaft - von einer tatsächlichen kontrollier-
ten Grenzöffnung in der Absicht, die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes nachhaltig
zu befriedigen, war und ist man nach wie vor weit entfernt.

Neben den Arbeitskontingenten kommt den binationalen Abkommen zur Über-
lassung von Arbeitskräften eine zunehmend gewichtige Rolle beim Versuch der
Steuerung der Migrationsströme zu. So wie Spanien bereits seit den 1930er Jahren
diverse binationale Abkommen mit europäischen, aber auch lateinamerikanischen
Ländern zur Überlassung eigener Arbeitskräfte geschlossen hat, formulierte die
Regierung im März 2001 in ihrem »Globalen Programm der Steuerung und Ko-
ordination der Ausländer und Zuwanderung« (Programa Global de Regulación
y Coordinación de Extranjería y la Inmigración), besser bekannt als Plan GRE-
CO, zum ersten mal die Notwendigkeit, selbst über solche Abkommen steuernd in
den Prozess der Zuwanderung einzugreifen112. Der Plan sieht vor, Abkommen zur

111 Die hiermit verbundenen Hürden für spezifische Migrantengruppen könnten größer nicht sein, feh-
len doch schlicht in einigen Herkunftsstaaten spanische Konsulate, oder sie sind wegen der politischen
Situation nicht frei zugänglich (vgl. Apap 2002).
112 So wurde hier festgehalten, dass »Mechanismen und Instrumente der Koordination und des Informa-
tionsaustauschs zwischen den betroffenen administrativen Stellen, den Arbeitgeberorganisationen und
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Abbildung 3.9: Verteilung der Arbeitskontingente nach Beschäftigungssektor,
Quelle: Anuario de Migraciones 1996: 268ff.; 1998: 320ff.; 1999:
152ff.

kontrollierten Anwerbung von Arbeitskräften mit solchen Ländern abzuschließen,
mit denen Spanien ohnehin eng verbunden ist, entweder aus historischen, politi-
schen, wirtschaftlichen oder geographischen Gründen oder aber aufgrund ohne-
hin bestehender Migrationsströme.

Vor diesem Hintergrund unterzeichnete Spanien schließlich seit 2001 zunächst
mit acht Staaten bilaterale Abkommen: Kolumbien, Ecuador, Marokko, Domini-
kanische Republik, Polen, Rumänien, Guinea Bisseau und Bulgarien; mittlerweile
sind es mehr als vierzig Staaten, die mit Spanien über den Abschluss eines solchen
bilateralen Abkommens verhandeln (vgl. Cachón 2004: 43).

Legalisierungen

Auch die von Zeit zu Zeit stattfindenden Legalisierungen müssen im Zusammen-
hang mit der Arbeitskräftezuwanderung interpretiert werden, richteten sie sich
doch in erster Linie an Migrantinnen und Migranten mit Arbeitsverträgen und
erst in zweiter Linie an ihre Familienangehörigen.

den Gewerkschaften eingerichtet werden müssen, um die Bedürfnisse des spanischen Arbeitsmarktes [...]
angemessen befriedigen zu können«.
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Wie oben bereits beschrieben folgten bislang alle Legalisierungskampagnen vor-
angegangenen Gesetzesänderungen im Bereich des Ausländerrechts (vgl. Charro
Baena 2002)113. Nicht nur die Aufenthaltstitel konnten bei diesen Gelegenheiten
legalisiert werden, sondern die Antragsteller bekamen nun auch gültige Arbeits-
erlaubnisse ausgestellt. Allerdings war es bei allen diesen Prozessen eine Voraus-
setzung, dass bis zu einem bestimmten Stichtag entweder eine gültige Arbeits-
oder aber Aufenthaltserlaubnis vorliegt (vgl. Valdueza Blanco 2003). Die Verknüp-
fung von Legalisierung eines Migranten mit dessen Situation auf dem Arbeits-
markt stellte zugleich immer die größte Hürde für die Antragsteller dar, musste
doch entweder ein gültiger Arbeitsvertrag vorgelegt werden (1985) oder vom An-
tragsteller glaubhaft versichert werden, dass er sich um ein solches reguläres Ar-
beitsverhältniss bemühe (1996). 2005 musste schließlich der Arbeitgeber selbst den
Antrag auf Legalisierung bei den Behörden stellen (vgl. Apap 2002: 177f.).114

Die 1996 durchgeführte Legalisierung brachte zudem zu Tage, dass beinahe 30%
derjenigen Migranten, die sich im Zuge der Legalisierungskampagne von 1991
um reguläre Papiere bemüht hatten, sich 1996 wiederum um Legalisierung ihres
Aufenthalts- und Arbeitsstatus’ bemühten. Lediglich 82.000 der 110.000 Migran-
ten, die 1991 legalisiert worden waren, hatten diesen Status auch 1996 noch inne
(vgl. OECD 2000: 63)115.

Neben diesem institutionalisierten Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und
staatlichen Legalisierungsprogrammen muss zudem auf einen indirekten Zusam-
menhang hingewiesen werden: Anlass für alle Legalisierungen war neben den
jeweils stattfindenden Gesetzesreformen die Einsicht, dass die Zahl derer, die il-
legal im Land lebten, zu groß ist - und damit auch die Zahl derjenigen, die im
informellen Sektor tätig waren. Nicht zuletzt die Gewerkschaften setzten sich da-
her vehement für diese Legalisierungsprogramme ein (vgl. Interview mit CC.OO.,
Barcelona, 11.10.2003).

113 Ausnahme war die außerordentliche Legalisierung 2004, die in Folge des Attentats des 11. März statt-
fand; weil viele der Opfer illegale Migranten waren, deren Familienangehörige sich zunächst nicht bei der
Polizei oder in den Hospitälern meldeten, beschloss die Regierung, den Status der Opfer und ihrer Fami-
lienangehörigen zu legalisieren. Bis August 2004 hatten 2.278 Migranten um Legalisierung nachgefragt,
davon 787 Ecuadorianer, 679 Rumänen, 336 Kolumbianer, ebensoviele Bulgaren und 50 Bolivianer (vgl.
Diario de Noticias, 18.12.2004).
114 Letztere Regelungen wurde vor allem von Seiten der Gewerkschaften heftig kritisiert, würde dies doch
einen Schwarzmarkt für Arbeitsverträge schaffen - und damit die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts vollkom-
men verzerrt wiedergeben (vgl. UGT 2002d). Tatsächlich führte diese Regelung dazu, dass viele illegale
Migranten sich gar nicht erst um eine Legalisierung ihres Status bemühen konnten, hatten doch nicht
wenige Arbeitgeber aus Kostengründen kein Interesse an einem regulären Arbeitsvertrag.
115 Allerdings gibt es keine Angaben darüber, was aus den anderen 30.000 Migranten geworden ist, wie-
viele also letztlich den spanischen Arbeitsmarkt ganz verlassen haben und wieviele aus unterschiedlichen
Gründen wieder in die Illegalität zurückgekehrt sind.
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Abbildung 3.10: Legalisierungen in Spanien 1986-2004, Quelle: Kreienbrink 2004:
251; Aragón Bombín 1993; OECD 1996: 156; El País 9.5.2005

Sowohl die spanische Politik der Bestimmung eines jährlichen Arbeitskontingents,
als auch die episodisch wiederkehrenden Legalisierungskampagnen im Land lau-
fen den Interessen der anderen Mitgliedstaaten und auch der EU-Kommission
deutlich entgegen, die hierin lediglich einen weiteren Anreiz für potentielle Mi-
grantinnen und Migranten zur illegalen Einreise sehen, stellen doch sowohl die
Legalisierungen als auch die Kontingente »eine Art 'long-term route to legal im-
migration'« dar (Kreienbrink 2004: 254). Und der hieraus resultierende Konflikt
verschärfte sich mit Spaniens Unterzeichnung des Schengener Abkommens und
dem daraus resultierenden Abbau der Binnengrenzen noch zusätzlich (vgl. MuB
5/2005; Adam 2003: 93).

Tatsächlich vermochten weder die Legalisierungen noch die jährlichen Kontin-
gente der rasch steigenden Zahl illegaler Migranten im Land und der wachsenden
Schattenwirtschaft nachhaltig etwas entgegenzusetzten. Vielmehr beruhigten sie
die Interessengruppen des Arbeitsmarkts, insbesondere die Gewerkschaften und
verringerten ein wenig von dem Druck, der aufgrund der wachsenden informellen
Wirtschaft auf dem formalen Arbeitsmarkt lastete.

Zwischenbilanz

Die rechtliche Sicherung der Grenze verläuft also auf unterschiedlichen Ebenen.
In erster Linie zeichnet sie sich jedoch durch das deutliche Bemühen der Migra-
tionsvermeidung aus. Legale Zuwanderung wird zugelassen, jedoch in sehr be-
schränkter Weise und lediglich für zeitlich befristete Arbeitsaufenthalte. Die spa-
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nische Gesetzgebung unterstellt, dass Arbeitsmigranten vor allem zur temporären
Überbrückung inländischer Arbeitskräfteknappheit im Land sind. Dies hat neben
einer mangelnden Integrationspolitik die häufige Prekarisierung der Aufenthalts-
und Arbeitssituation bis hin zur gänzlichen Illegalisierung der Migranten zur Fol-
ge. Die legalen Instrumente zur Anwerbung von Arbeitskräften sind zwar vor
allem mit der Einrichtung der jährlichen Arbeitskontingente geschaffen worden,
lassen in ihrer Umsetzung jedoch manchen Mangel erkennen. Alle weiteren Mög-
lichkeiten zum dauerhaften legalen Aufenthalt im Land werden systematisch ein-
geschränkt. Dabei bezieht sich diese Politik jedoch nur auf bestimmte Herkunfts-
staaten. Die Gesetzgebung selbst schafft unterschiedliche Klassen von Arbeitsmi-
granten, die sich im Ergebnis getrennt nach Herkunft und Aufenthaltsstatus in den
einheimischen Arbeitnehmern gleichgestellten, prekären oder sogar illegalen Le-
benssituationen wiederfinden. Denn mit der Zuwanderungskontrolle verfügt die
Institution Grenze über ein Instrument, welches im Ergebnis getrennt nach Ethnie,
Geschlecht, Alter und Religion gezielt Menschen ins Land lassen oder aber ihnen
die legale Einreise verweigern kann. Und hierüber strukturiert die Grenze nicht
nur das soziale Gefüge im Herkunftsland der Migranten, sondern nachhaltig auch
die soziale Ordnung im Zielland der Migranten. Bevor jedoch diese spezifische
Wirkung der Grenze auf das Untersuchungsland Spanien betrachtet wird, soll die
Frage nach den Einflussfaktoren dieser Politik geklärt werden.

Die Frage, ob Spanien lediglich europäische Vorgaben adaptiert oder doch selbst
den Prozess der Grenzschließung maßgeblich mit vorangetrieben hat, ist nicht nur
eine stilistische. Vielmehr gibt diese Betrachtung Aufschluss darüber, ob es sich
bei der spanischen Außengrenzsicherung vornehmlich um die Umsetzung euro-
päischer Vorgaben handelt, oder ob und in welchen Fragen die spanische Gesetz-
gebung hier eigene Wege geht. Dies erst ermöglicht es, die Frage nach der Wirkung
der Grenze und den dahinter zu vermutenden Interessen an Grenzschließung be-
ziehungsweise -öffnung zu stellen.

3.2.3 Adaption europäischer Normen? Die Migrationsvermeidungspolitik

Die Analyse der Entwicklung spanischer Zuwanderungs- und Asylpolitik zeigt,
dass viele unterschiedliche Einflussfaktoren für die spezifische Entwicklung die-
ses Politikfelds ausgemacht werden können. Hier sind zum einen innenpolitische
Faktoren zu nennen wie beispielsweise der Einfluss unterschiedlicher Interessen-
gruppen und Parteien auf den Entscheidungsprozess. Dies sind aber auch außen-
politische Motive wie etwa die speziellen Beziehungen Spaniens zu den Staaten
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Lateinamerikas und dem geographischen Nachbarn Marokko und die eigene hi-
storische Erfahrung der Emigration.

Allerdings hat sich die Gesetzgebung im Bereich von Zuwanderung und Inte-
gration in Spanien, wie oben ausführlich beschrieben, maßgeblich erst seit 1985
mit Verabschiedung des ersten Ausländergesetzes (Ley de Extranjería) entwickelt.
Dieser Zeitpunkt korrespondiert auffallend mit den Verhandlungen über den Bei-
tritt Spaniens zur Europäischen Gemeinschaft. Immerhin wurde das Gesetz ge-
nau einen Tag vor Unterzeichnung der Beitrittsakte verabschiedet. Nicht wenige
Analysen spanischer Gesetzgebungstätigkeit im Bereich Asyl und Migration kom-
men so zu dem Schluss, die spanische Zuwanderungspolitik sei in erster Linie
Resultat europäischer Einflussnahme beziehungsweise europäischen Drucks auf
den Nationalstaat (vgl. beispielsweise Cornelius 1994: 345; Baldwin-Edwards 1997;
Arango 2000; Geddes 2003).116 Diese Vermutung liegt nahe, betrachtet man die
Folgen des Schengenbeitritts Spaniens beziehungsweise die grundsätzliche Ab-
schottungspolitik, die die Europäische Gemeinschaft zur Bedingung eines Beitritts
machte. Andererseits lässt sich jedoch auch beobachten, dass Spanien schon früh
in einigen Bereichen der Zuwanderungspolitik andere Wege gegangen ist, als es
die europäische Norm vorsah; so begriff sich Spanien bereits 1991 als ein Zuwan-
derungsland und schuf damit eine migrationspolitische Grundlage, die in vielen
'alten' Zuwanderungsländern bis heute fehlt. Nicht nur besonders progressiv, son-
dern auch besonders restriktiv fällt die Migrationsgesetzgebung hingegen seit En-
de der 1990er Jahre aus und weicht damit in einigen wesentlichen migrationspoli-
tischen Fragen vom Kurs anderer Mitgliedstaaten ab.

Im Folgenden soll die Frage nach dem Grad der Adaption europäischer Vorga-
ben innerhalb der spanischen Migrationsgesetzgebung detailliert betrachtet wer-
den. Das Ergebnis wiederum gibt Aufschluss über die Frage, in welcher Weise die
europäische Institution Grenze Eingang in nationale Politik und nationales Recht
gefunden hat.

Spaniens Wandel zum 'Mainstream': Die Angleichung an europäische Normen

Nach dem Beitritt 1986 begann für Spanien ein Prozess der allmählichen Anglei-
chung von nationaler Politik und nationalem Recht an europäische Vorgaben. Die-
ser gestaltete sich zunächst nicht einfach, da die Vorstellungen und auch die Be-
dürfnisse aller Verhandlungspartner gänzlich unterschiedlich waren. Konfliktpo-

116 Vgl. kritisch hierzu Kreienbrink 2004. Er zeigt in einer Analyse der Parlamentsdebatten um das Geset-
zesvorhaben detailliert auf, dass dieser oftmals betonte europäische Druck, unter dem das erste Auslän-
dergesetz von 1985 zustande gekommen sei, nicht existiert habe, sondern eine direkte Einflussnahme erst
später tatsächlich nachzuweisen sei (vgl. Kreienbrink 2004: 154ff.).
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tential bargen vor allem ökonomische Fragen, insbesondere Fragen der Industrie
und Landwirtschaft, zumal eine wesentliche Grundlage des spanischen Beitritts
zur EG in der Schaffung neuer Absatzmärkte für industrielle Güter der Mitglied-
staaten im Tausch gegen die Schaffung neuer Absatzmärkte für landwirtschaftli-
che Produkte Spaniens in den EG-Mitgliedstaaten war (vgl. Closa/Heywood 2004:
20). Tatsache ist, dass Spanien mit seinen landwirtschaftlichen Gütern kaum ein
anderer Markt als der der Europäischen Gemeinschaft blieb, wohingegen die Mit-
gliedstaaten ihre industriellen Güter notfalls auch anderswo hätten absetzen kön-
nen. Umso erstaunlicher erscheint, mit welchem Erfolg Spanien aus den Verhand-
lungen hervorging, zumal in Fragen der Verteilung finanzieller Hilfen durch den
europäischen Kohäsionsfonds. Die Gründe für diesen positiven Verlauf der Ver-
handlungen lagen zum einen an der deutlichen Interessenpolitik innerhalb Spani-
ens, während derer die unterschiedlichen Lobbygruppen (insbesondere der Unter-
nehmerverband und die Gewerkschaften) alles daran setzten, den Preis, den Spa-
nien für eine Mitgliedschaft zahlen sollte, so gering wie möglich zu halten (vgl.
Closa/Heywood 2004). Zum zweiten aber an internen Problemen der Europäi-
schen Gemeinschaft. Diese war in den Interessen ihrer Mitgliedstaaten gefangen,
die mehr als alles andere darauf bedacht waren, den Status Quo zumindest in fi-
nanzieller Hinsicht zu wahren, zugleich jedoch der Notwendigkeit der Einbezie-
hung der 'Südflanke' in den europäischen Integrationsprozess, vor allem in Hin-
blick auf langfristige politische und strategische Interessen, zu entsprechen (vgl.
Gillespie 2000: 134ff.).

Wesentliche strategische Bedeutung kam Spanien in diesem Erweiterungspro-
zess schon deshalb zu, weil es bereits seit den frühen 80er Jahren für viele Migran-
ten vornehmlich aus afrikanischen Ländern als Transitland und damit als 'Einfall-
stor' in die Mitgliedstaaten der Europäischen Union galt. Die Schließung der Süd-
flanke der Europäischen Gemeinschaft galt daher als vornehmliches strategisches
Ziel des Erweiterungsprozesses. Die Einbindung Spaniens in die Europäische Ge-
meinschaft und das folgende wirtschaftliche Wachstum brachten es allerdings mit
sich, dass Spanien selbst bald zum Zielland von Zuwanderung wurde. Zwischen
den Jahren 1985 und 2000 vervierfachte sich immerhin die Zahl der im Land le-
benden Migranten (vgl. Anuario de Migraciones 1994; 2000). Spanien erfüllte so-
mit nach dem Beitritt zur EG in migrationspolitischer Hinsicht zweierlei Funk-
tion: Zum ersten war es nun angehalten, die Südflanke seinerseits zu schließen,
zum anderen aber diente es aufgrund der eigenen wachsenden Attraktivität als
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Puffer zwischen dem europäischen Zentrum und den armen Anrainerstaaten des
Südens.117

Als eine hinreichende Begründung für die Mitte der achtziger Jahre einsetzen-
de restriktive Zuwanderungspolitik können diese gewandelten Bedingungen im
Land allerdings nicht geltend gemacht werden, bekam doch der 'melting pot' in
Spanien erst gegen Ende 2000 überhaupt ein Gesicht (s. Abb. 3 und 4, Anhang).
Ebenso verhielt es sich mit der 1984 durchgeführten Reform der Asylgesetzge-
bung, welche wohl eher Gegenstand einer allgemeinen Modernisierung der Bü-
rokratie war, zumal die Antragszahlen doch nach wie vor sehr gering waren (vgl.
Arango 2000: 267; aber kritisch: Apap 2002: 173.)

Alles spricht also dafür, die Entwicklung der spanischen Migrationsgesetzge-
bung tatsächlich unter dem Blickwinkel der Einflussnahme durch die EU und ihre
Mitgliedstaaten zu betrachten.

Europäische Vorlagen und spanische Reaktionen? Vergleich der Rechtslage

Tatsächlich zeigt eine Analyse parlamentarischer Debatten in Spanien in dieser
Zeit, welch großen Einfluss die Mitgliedschaft in der Europäischen Gemeinschaft
auf die Gestaltung nationaler Migrationspolitik hatte: So betonten im Juni 1990 bei
einer Aussprache zur Ausländergesetzgebung im Parlament die meisten Parteien
die Notwendigkeit, auf gemeinsame europäische Regelungen in diesem Bereich
zu drängen und keine nationalen Alleingänge zu unternehmen, da man mit der
Unterzeichnung des Dubliner Übereinkommens und der geplanten Vollendung
des europäischen Binnenmarktes vor weitreichenden Veränderungen stünde (vgl.
Kreienbrink 2004: 176). Die Kompetenzen, die die EU zu diesem Zeitpunkt in Fra-
gen von Asyl- und Migrationspolitik hatte, waren allerdings nicht besonders groß
und rechtfertigten kaum ein Verharren auf europäischem Gemeinschaftsrecht; im-
merhin stellte die 1986 verabschiedete Einheitliche Europäische Akte (EEA) noch
deutlich die führende Rolle der Mitgliedstaaten in diesen Fragen heraus. Das im
Vertrag von Amsterdam 1997 formulierte Ziel, einen Raum der Freiheit, der Sicherheit
und des Rechts, also einen Raum ohne Grenzen zu schaffen, in dem der freie Ver-
kehr von Personen, Dienstleistungen und Kapital gewährleistet sein sollte, mach-
te eine Harmonisierung der unterschiedlichen nationalen Regelungen allerdings
unabdingbar. Diese war jedoch lange nicht so voraussetzungsvoll, wie von spani-
schen Politikern behauptet. Vielmehr beinhaltete die angestrebte Harmonisierung
der Zuwanderungsgesetzgebung (wie auch in allen anderen Politikbereichen) zu-
nächst eine Annäherung auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner und war zu-
117 Vgl. hierzu die theoretischen Überlegungen zur Erweiterungslogik, insbesondere das Konzept des 'Cor-
don Sanitaire' bei Vobruba (1997a; 1999).
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dem als weitestgehend unverbindlich konzipiert. Der Vertrag von Amsterdam än-
derte hieran vorerst nur oberflächlich etwas, indem zwar die Bereiche Visa, Asyl
und Einwanderung in die erste Säule des Vertrags überführt und damit verge-
meinschaftet wurden, zugleich jedoch eine fünfjährige Übergangsfrist eingerichtet
wurde, während der Entscheidungen in diesen Bereichen nur einstimmig gefällt
werden konnten (vgl. Kap. 2.1). Der Rückzug spanischer Politik auf Bedingungen
und Notwendigkeiten europäischer Vorgaben kann, mit Ausnahme des Asylbe-
reichs118, somit mehr als politische Finesse denn als tatsächliche Anforderung sei-
tens der Union gedeutet werden.

Ein Vergleich der aktuellen Rechtslage zwischen europäischen Regelungen und
dem spanischen Gesetz über Rechte und Pflichten der Ausländer 8/2000 zeigt
schließlich auch deutlich, dass das spanische Gesetz in vielen Punkten sehr nah
an den europäischen Vorlagen entlanggeht, in einigen Bereichen jedoch weit re-
striktiver als diese ist.

Von Interesse ist dies vor allem in Hinblick auf die Möglichkeiten, die die ent-
sprechenden Gesetzestexte für einen legalen Aufenthalt von Migranten im Land
vorsehen. Beide Quellen nennen hierfür drei Gründe: Zum ersten einen legalen
Aufenthalt aus Arbeitsgründen, zum zweiten aus familiären Gründen und zum
dritten aufgrund eines langjährigen Aufenthalts im Land. Allerdings zeigen sich
bei der Analyse der Texte auch deutliche Unterschiede: Während die EU in ihrer
Richtlinie über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Dritt-
staatsangehörigen zur Ausübung einer unselbständigen oder selbständigen Er-
werbstätigkeit (COM(2001) 386 endgültig) vorschlägt, das bisherige duale System
von Aufenthaltserlaubnis und Arbeitserlaubnis für die Zulassung von Drittstaats-
angehörigen zu einer unselbständigen Tätigkeit »durch eine kombinierte Geneh-
migung zu ersetzen, die sowohl den Aufenthaltstitel als auch die Arbeitserlaubnis
in einem Verwaltungsakt einschließt«, um damit »(...) die Verfahrensschritte zu
vereinfachen, die ein Drittstaatsangehöriger, der eine Erwerbstätigkeit in der EU
ausüben möchte, ergreifen muss« (Art. 2d), sieht das spanische Ausländergesetz
nach wie vor eine duale Lösung vor (Art. 36.1).119

Ob eine Arbeitsgenehmigung erteilt wird, hängt nach beiden Gesetzestexten
von der jeweils auftretenden Notwendigkeit zur Anwerbung dritter Personen ab.
Allerdings bleibt das spanische Ausländergesetz hier sehr allgemein, indem es
festlegt, dass vor Erteilung einer Arbeitserlaubnis die »nationale Beschäftigungssi-

118 Nur das 1990 unterzeichnete Abkommen von Dublin über die Bestimmung des zuständigen Staates für
die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft gestellten Asylantrags wurde
konkreter und im Ergebnis tatsächlich verpflichtend für die Unterzeichnerstaaten.
119 Artikel 2e strebt eine ebensolche Vereinfachung für selbständige Erwerbstätige an, indem gefordert
wird, einen »Aufenthaltstitel - Selbständiger« zu schaffen.
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tuation geprüft werden muß« (Art. 38.1). Diese Regelung wird allerdings durch
das Dekret 864/2001 dahingehend konkretisiert, dass eine Arbeitserlaubnis an
einen Drittstaatsangehörigen erst dann erteilt werden darf, wenn nachweislich
kein Spanier, EU-Angehöriger oder Drittstaaten-Angehöriger mit gültiger Arbeits-
erlaubnis diese Arbeitskräftenachfrage befriedigen kann.120 Gerade in Bezug auf
die Drittstaatsangehörigen, die vor Vergabe einer Arbeitsgenehmigung bedacht
werden müssen, wird die EU-Richtlinie konkreter: Nach Art. 6 der Richtlinie müs-
sen solche Drittstaatler bedacht werden, denen nach Art. 3 Abs.1 oder aufgrund
nationalen Rechts oder Gemeinschaftsrechts vollständiger Zugang zum Arbeits-
markt gewährt wurde, und solche, die entweder rechtmäßig in einem Mitglied-
staat leben und seit mehr als drei Jahren als Arbeitnehmer in einem Mitgliedstaat
beschäftigt sind oder in diesem Mitgliedstaat leben und innerhalb der vergan-
genen fünf Jahre mehr als drei Jahre lang eine rechtmäßige Tätigkeit in diesem
Mitgliedstaat ausgeübt haben. Der Vergleich zeigt, dass die europäische Richtlinie
deutlich mehr um die Möglichkeit von Ausländerbeschäftigung bemüht ist, vor
allem im Bereich der Vereinfachung der Zugangsbedingungen zum inländischen
Arbeitsmarkt als die spanische Gesetzgebung.

Ebenfalls restriktiver als die europäischen Vorgaben ist das spanische Auslän-
dergesetz im Bereich der Familienzusammenführung. Während die Europäische
Richtlinie (KOM(2002) 225 endgültig) in Art. 4 festhält, dass auch unverheirate-
te Lebenspartner und deren Kinder mittels einer Familienzusammenführung le-
gal in einen Mitgliedstaat einreisen und sich dort niederlassen können, sieht das
spanische Gesetz dies nur für verheiratete Paare vor. Indes die europäische Richt-
linie in Art. 14 sehr detailliert die Rechte der Familienangehörigen regelt (Recht
auf Ausbildung; Zugang zur Beschäftigung als Arbeitnehmer oder zur selbstän-
digen Erwerbstätigkeit; Zugang zur beruflichen Beratung, Bildung, Fortbildung
und Umschulung), wird dies im spanischen Gesetz nicht spezifisch festgelegt. Den
Familienangehörigen werden allgemein alle Rechte zuerkannt, die Ausländern in
Spanien gewährt werden.

Grundsätzlich ist gerade im Bereich der Familienzusammenführung von einem
großen Einfluss europäischer Politik auf die spanische Gesetzgebung auszugehen.
Ihr kam lange Zeit in der spanischen Gesetzgebung entsprechend der Wahrneh-
mung von Zuwanderung als temporär befristete Arbeitsmigration keinerlei Be-
deutung zu. Erst vor dem Hintergrund der rechtlichen Aktivitäten auf europäi-

120 Ebenfalls konkretisiert werden durch das Dekret die Bedingungen für die Erteilung einer Erlaubnis für
selbständige Arbeit. Diese kann nur dann erteilt werden, wenn hierdurch unter anderem nachweislich
Arbeitsplätze geschaffen, Kapital erwirtschaftet oder neue Technologien entwickelt werden. Zudem muss
ausreichend Eigenkapital vorhanden sein, um die Tätigkeit auszuüben und die notwendige Qualifikation
des Antragstellers muss gewährleistet sein (vgl. RD 864/2001).
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scher Ebene, die die Fragen der Familienzusammenführung bereits früh vor dem
Hintergrund der Visumsregelungen behandelte, und erster Forderungen nach ei-
ner Integrationspolitik durch NGO's kam es auch in Spanien zu Gesetzgebungsak-
tivitäten.

In der Erteilung einer dauerhaften Aufenthaltsgenehmigung aufgrund eines
langjährigen Aufenthalts im Land unterscheiden sich spanische Gesetzgebung
und europäische Richtlinie im Wesentlichen nicht voneinander. Im Falle eines
langjährigen Aufenthalts in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union sieht die
europäische Richtlinie KOM(2001) 127 vor, dass nach einem fünfjährigen, unun-
terbrochenen, legalen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Union eine langfri-
stige Aufenthaltsgenehmigung ausgegeben werden kann. Dies wird ebenfalls im
Ausländergesetz 8/2000 festgelegt. Migranten mit einer so erteilten dauerhaften
Aufenthaltsgenehmigung werden in beiden Rechtstexten die gleichen Rechte zu-
erkannt, die auch die Inländer besitzen (KOM(2001) 127, Art. 12 und L.O. 2000/8,
Art. 30.1).

Dieser Vergleich der aktuellen Rechtslage in ausgewählten Fragen des Auslän-
derrechts zeigt deutlich, dass die spanische Gesetzgebung in allen Fragen den eu-
ropäischen Vorgaben folgt, diese jedoch in einigen wesentlichen Punkten noch re-
striktiver im Sinne einer Zuwanderungsvermeidung formuliert.

Spaniens Rolle in der europäischen Migrationsvermeidungspolitik

Die Geschichte der spanischen Migrationspolitik innerhalb der Europäischen Uni-
on ist allerdings nicht nur die Geschichte zustimmenden beziehungsweise vor-
auseilenden Gehorsams, sondern vielmehr ist Spanien selbst gewichtiger Akteur
in den Verhandlungen um gemeinschaftliche Regelungen in diesem Bereich. Dies
zeigte sich vor allem, nachdem die europafreundliche Politik der Regierung Gon-
zales durch die Politik der Betonung nationaler Interessen der konservativen Re-
gierung Aznar 1996 abgelöst worden war (vgl. Kreienbrink 2004: 450ff.). Gewicht
bekam die Betonung nationaler Interessen beispielsweise sehr deutlich in Fragen
der Visapolitik, wo Spanien seinen Einfluss innerhalb der EU geltend machte, um
so lange wie möglich die Einführung einer Visumspflicht für Staaten Lateinameri-
kas zu verhindern, da man die guten gewachsenen außenpolitischen Beziehungen
nicht gefährden wollte.121 Und auch in der Asylpolitik, die Spanien zwar nicht
originär berührte, denn die Bewerberzahlen lagen immer weit unter denen ande-

121 So beispielsweise im Falle Kolumbiens, der man angeblich nur unter Protest zugestimmt hatte (vgl.
Closa/Heywood 2004: 229). Aber auch bei der Einführung der Visumspflicht für Marokko hielt man sich
zunächst bedeckt und führte diese erst ein, nachdem andere EU-Mitgliedstaaten ein Visum verlangten,
um sich so hinter den 'europäischen Notwendigkeiten' verstecken zu können.
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rer EU-Mitgliedstaaten, lavierte Spanien zwischen Anpassung und Durchsetzung
nationaler Interessen hin und her, wie der Konflikt mit dem Mitgliedstaat Belgi-
en um Asylgewährung für ETA-Mitglieder im Jahr 1995 zeigte (vgl. Fungairiño
1995: 100; Closa/Heywood 2004: 233)122. Ebenfalls von Spanien ging die Initiative
für den Barcelona-Prozess (1995) aus, der mit dem anvisierten Ziel der Migrati-
onsverhinderung mittels Wohlstandssteigerung in den Mittelmeeranrainern einen
wesentlichen Teil spanischer Migrationspolitik auf europäischer Ebene ausmacht.

Darüber hinaus machte Spanien seinen Einfluss in der EU vor allem im Bereich
der praktischen Grenzsicherung geltend; so setzte es sich maßgeblich für eine Stär-
kung von Europol und für eine direktere zwischenstaatliche Zusammenarbeit der
jeweiligen nationalen Gerichte ein. Hintergrund dafür waren zum einen das in-
nenpolitische Problem der ETA, zum anderen aber das nun verstärkt als Problem
wahrgenommene Phänomen der Zuwanderung. Vor diesem Hintergrund setzte
die spanische Regierung in der Zeit ihrer EU-Ratspräsidentschaft eine Reihe von
Initiativen zur Implementierung der Ergebnisse des Gipfels von Tampere auf die
Tagesordnung. Zuwanderung und Asyl wurden zu den zwei maßgeblichen The-
men ihrer Präsidentschaft, wobei sowohl Anregungen zur weiteren Harmonisie-
rung der Gesetzgebung als auch zur weiteren Kooperation in praktischer Hinsicht
gegeben wurden, umgesetzt beispielsweise im Rahmen einer Asien-Europa Mini-
sterkonferenz zum Thema »Cooperation for the Management of Migratory Flows
between Europe and Asia«, die unter spanischer Regie im April 2002 auf Lanz-
arote mit dem Ziel, weitere Fortschritte in der Kooperation zur Verhinderung von
Migration zu erzielen, veranstaltet wurde.123

Die Frage also, wer wem in der Migrationspolitik folgte, kann nicht eindeu-
tig beantwortet werden. Vielmehr bietet es sich wohl an, im Zusammenhang mit
den Beziehungen zwischen Spanien und der EU von einem Kreislauf zu sprechen,
da zum einen Spanien selbst maßgeblich an Verhandlungen migrationspolitischer
Aspekte innerhalb der EU beteiligt war und diese Plattform auch dazu nutzte, na-
tionale Interessen durchzusetzen, sich zum anderen aber in der nationalen Politik

122 Die Haltung gegenüber der spanischen Separatistenorganisation war innerhalb der EU nicht eben ein-
heitlich. Sowohl in Frankreich (1989 und 1995) als auch in Italien verhinderten Gerichte mehrmals die
Auslieferung von Aktivisten an Spanien mit Verweis auf den politischen Gehalt ihrer Taten. 1993 und 1996
beantragten Mitglieder der ETA in Belgien und Portugal politisches Asyl. Spanien hatte daher in den Ver-
handlungen 1996 ein großes Interesse daran, durchzusetzen, dass kein Bürger eines EU-Mitgliedstaates in
einem anderen Mitgliedstaat Asyl beantragen kann - dieser Vorschlag scheiterte allerdings an dem nach-
haltigen Protest einiger NGO's und verschiedener Regierungen (vgl. Closa 1998).
123 Allerdings weisen Closa und Heywood darauf hin, dass alle diese Anstrengungen letztlich vom innen-
politischen Bedürfnis Spaniens getragen waren, europäische Regelungen im Bereich des Kampfes gegen
den Terrorismus zu erzielen (vgl. Closa/Heywood 2004: 228ff.).
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auf die Harmonisierungsanforderungen der EU berief und so interne Probleme
mittels der EU-Ebene lösen konnte (vgl. Interview CC.OO., Barcelona, 11.10.2003).

Wie bereits in Teil II ausführlich gezeigt, ist vor allem in solchen Fragen eine
Harmonisierung der Politik zu erkennen, in denen es um Abschottung, das heißt
um restriktive Ausgestaltung der Migrationspolitik, besonders bezüglich des Asyl-
rechts und der Sicherung der Außengrenzen, geht.

Anders hingegen sieht es bei der grundsätzlichen Frage des Zugangs zum Ter-
ritorium aus: Bedingungen des Zugangs und Aufenthalts, vor allem zum inländi-
schen Arbeitsmarkt, sind nach wie vor größtenteils nationalstaatlich geregelt - und
werden es wohl auch vorerst bleiben, wie der Streit zwischen den Mitgliedstaaten
und der Kommission um die Zugangsrechte von Drittausländern zu den Arbeits-
märkten der Mitgliedstaaten im Sommer 2003 zeigte (vgl. Frankfurter Rundschau,
6.6.2003). Alles, was in diesem Bereich auf europäischer Ebene bislang verabschie-
det wurde, sind rechtlich unverbindliche politische Übereinkommen, die maximal
eine intergouvernementale Zusammenarbeit vorschlagen. Im Innern wurden zwar
diese unverbindlichen Regelungen gerne zur Argumentation für noch restriktive-
re Bedingungen herangezogen - tatsächlich entbehrte dies jedoch zumeist einer
rechtlich verbindlichen Grundlage.

Festzuhalten bleibt so, dass die Wechselwirkungen zwischen tatsächlichen ex-
ternen europäischen Anforderungen, herbeizitierten angeblichen Anforderungen
und eigenen nationalen Ansprüchen in einer recht restriktiven migrationspoliti-
schen Agenda Spaniens münden. Die Europäische Union hat also mit der Imple-
mentierung der Institution Grenze ein Gerüst geschaffen, dessen inhaltliche Aus-
gestaltung noch immer maßgeblich in den Händen ihrer Mitgliedstaaten liegt. Wel-
che Interessen dort hinter der Ausgestaltung der Institution Grenze stehen, soll im
Folgenden beantwortet werden.

3.3 Die Wirkung der Grenze

Staatsgrenzen markieren Territorien. Sie sind hierarchisierende Demarkationslini-
en (Newman 2003), an denen sich entscheidet, wer Zugang nach innen bekommt
und wer nicht. Im vorherigen Kapitel ist beschrieben worden, wie diese Demar-
kationslinien gesichert werden und wonach sich entscheidet, wer die Grenze pas-
sieren darf und wem dies verwehrt bleibt. Deutlich geworden ist, dass die spa-
nische Grenze sowohl in praktischer als auch in juristischer Hinsicht gesichert
ist, indem legale Grenzübertritte nunmehr nur einer kleinen, exklusiven Gruppe
von Menschen gestattet werden. Im folgenden Abschnitt soll sich der Blickwinkel
auf die Grenze verschieben, indem ich nach den Konsequenzen dieser Grenzsi-
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cherungspolitik frage. Im Mittelpunkt stehen hierbei die Konsequenzen einer Po-
litik der Grenzschließung für das Inland. Diese Konsequenzen ergeben sich aus
zwei Faktoren: Erstens aus der Beschneidung der legalen Zugangsmöglichkeiten
zum Land. Es wird gezeigt, dass diese Grenzschließung in Spanien nicht zu ei-
ner Vermeidung von Migration, sondern lediglich zu einer Illegalisierung der Mi-
granten führt. Zweitens ergeben sich Konsequenzen aus der Grenzschließung un-
ter Beachtung der inländischen Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften. Die
Grenzschließung führt in diesem Zusammenhang nicht zu einer Vermeidung von
Ausländerbeschäftigung, sondern zu einer zunehmenden irregulären Ausländer-
beschäftigung und damit zu einer Zunahme von Schwarzarbeit und Schattenwirt-
schaft. Diese Entwicklung steht jedoch dem eigentlichen Ziel der Steuerung und
Kontrolle von Migration diametral entgegen. Interessant ist daher die Frage, wel-
che politischen Konsequenzen diese Entwicklungen nach sich ziehen, und wie sich
die unterschiedlichen politischen Akteure hierzu positionieren.

Im ersten Teil dieses Kapitels wird es darum gehen, die soziodemographische
Entwicklung der Zuwanderung nach Spanien seit 1980 darzustellen und anhand
der Beschreibung der Migrationsbewegungen den spezifischen Zusammenhang
zwischen Zuwanderung und dem inländischen Arbeitsmarkt aufzuzeigen. An-
hand der Angaben zu Herkunft, Alter und Qualifikation der Migranten einerseits
sowie zu Zielregion und Beschäftigungssituation in Spanien andererseits kann ge-
zeigt werden, dass sich Migrationsgeschehen und inländische Arbeitskräftenach-
frage auffallend decken.

Der zweite Abschnitt widmet sich der Frage nach dem Zusammenhang zwi-
schen illegaler Zuwanderung und der irregulären Ausländerbeschäftigung bezie-
hungsweise der wachsenden Schattenwirtschaft in Spanien. Ich werde zeigen, dass
der mittels rechtlicher Regelungen geschaffene Pool an illegalen Migranten im
Land den Interessen und Bedürfnissen wesentlicher Teile der spanischen Wirt-
schaft entgegenkommt. Dass dies Resultat einer Politik zwischen Wohlwollen und
Ignoranz ist, werde ich anschließend anhand der Analyse spanischer Interessen-
gruppen darstellen.

3.3.1 Migration nach Spanien: soziodemographische Daten

Seit 1882 werden Wanderungsbewegungen in Spanien statistisch erfasst. Bei Be-
trachtung der Daten ergibt sich ein recht simples Bild: Bis Ende der achtziger Jahre
des zwanzigsten Jahrhunderts ist der Wanderungssaldo Spaniens in der Regel ne-
gativ, erst 1986 kehrt sich dieser Trend langsam um, und man kann von Spanien
als einem Einwanderungsland sprechen.
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Seit den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts fungierte Spanien als arme Pe-
ripherie Europas und sandte bis in die siebziger Jahre hinein ca. 2 Millionen Ar-
beitsmigranten vorzugsweise nach Frankreich, Deutschland, in die Schweiz, nach
Großbritannien und in die Niederlande. Jedoch wirkten die Wirtschaftskrisen der
sechziger und siebziger Jahre und der darauf folgende Anwerbestopp für die so-
genannten Gastarbeiter auch auf das Migrationsgeschehen in Spanien: Seit den
siebziger Jahren ist die Emigration von Spaniern daher stark rückläufig. Migrier-
ten 1971 noch etwa 121.000 Spanier, waren es 1976 bereits nur noch rund 15.500 -
seitdem bewegen sich die Zahlen in etwa dieser Größenordnung. Demgegenüber
wächst die Zahl der Zuwanderer nach Spanien seit den achtziger Jahren konti-
nuierlich: Lebten 1980 rund 182.000 Ausländer im Land, so waren es 1985 bereits
241.971 und 1989 bereits rund 400.000 (vgl. Anuario de Migraciones 2002). Die
Zahlen steigen weiter an, erstmals wurde im Jahr 2001 die Millionenmarke über-
schritten.

Abbildung 3.11: Zuwanderungszahlen nach Herkunft und Zielregion, 1998-2004
(Stichtag jeweils 31.12.), Quelle: OECD 2003; Anuario Estadístico
de Extranjerá 1999; 2000; 2002; 2004

Für das Jahr 2002 gibt das Innenministerium die Zahl der Ausländern mit 1.324.001
an (vgl. Anuario Estadístico de Extranjería 2002: 69). Allerdings sind in dieser Zahl
weder Migranten, die jetzt die spanische Staatsangehörigkeit besitzen, noch aus-
ländische Studierende oder anerkannte Flüchtlinge enthalten. Ebenfalls nicht mit-
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gerechnet werden Migranten, die sich ohne gültige Aufenthaltsgenehmigung ille-
gal im Land aufhalten.

Gemessen an der Gesamtbevölkerung macht der Anteil an Ausländern nach die-
sen Angaben rund 3,24% aus. Selbst wenn man hierzu die in diese Zahl nicht mit-
gerechneten Migranten aufnehmen würde, läge der prozentuale Anteil der auslän-
dischen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung noch deutlich unter der anderer
europäischer Staaten.

Abbildung 3.12: Zuwanderung in europäischen Staaten im Vergleich , Quelle:
OECD 1992; 2000

Dennoch ist Migration nach Spanien von Interesse: Erstens ist die regionale Ver-
teilung der Zuwanderer in Spanien sehr different. So ist sie in einigen Zonen
kaum wahrnehmbar, in anderen hingegen sehr signifikant. Zweitens steigen die
Zuwanderungszahlen nach Spanien exponentiell - im Gegensatz zur gegenwärti-
gen Entwicklung in den alten Zentren der Zuwanderung. Für 2004 ermittelte Eu-
rostat erstmals Spanien als Fluchtziel Nummer eins: Schätzungen zufolge ließen
sich 23% der in die EU gelangten Flüchtlinge 2003 hier nieder, gefolgt von Itali-
en (21%) und Deutschland (16%). Und drittens ist genau Letzteres Ausdruck des
Wandels Spaniens von der Peripherie zum Zentrum, welches aufgrund der eige-
nen wachsenden ökonomischen Potenz umso größere Anziehungskraft einerseits,
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vor allem aber ein gesteigertes Bedürfnis nach ausländischen Arbeitskräften ande-
rerseits entwickelt.

Wer kommt, woher und wohin?

Migration nach Spanien zeichnet sich in erster Linie durch Vielfalt aus: Die Mi-
granten kommen sowohl aus der sogenannten Ersten Welt als auch aus der Dritten
Welt nach Spanien, sie kommen sowohl zum Arbeiten als auch ohne einer Tätigkeit
nachzugehen, sie lassen sich in den armen ländlichen Regionen Spaniens ebenso
wie auch in die Großstädte und den reichen Teilen des Landes nieder.

Allerdings lassen sich doch auch klare Muster im Migrationsgeschehen feststel-
len: Bis Mitte der 90er Jahre kommt die Mehrzahl der Zuwanderer aus der soge-
nannten Ersten Welt, vornehmlich Rentner und Pensionäre aus den Mitgliedstaa-
ten der EU, die, angezogen vom touristischen Angebot, den guten klimatischen Be-
dingungen und den günstigen finanziellen Bedingungen ihren Lebensmittelpunkt
nach Spanien verlagern; dies wendet sich erstmals 1997 zugunsten der Zuwande-
rung aus Schwellen- und Entwicklungsländern. Seither bilden sie das Gros der Mi-
granten in Spanien. Beobachter sprechen bereits von einer »tercermundalización«,
einer »Verdritteweltlichung« der Zuwanderung (vgl. Calvita 2005: 27).

Generell zeigt die Grafik sehr deutlich, dass die Zuwanderung nach Spanien seit
Mitte der achtziger Jahren enorm wächst. Dies ist zugleich der Zeitpunkt, zu dem
die zuvor recht geringe Zuwanderung aus Staaten der Dritten Welt exponentiell
zu steigen beginnt. Nach dem Ende der Diktatur Francos konnte Spanien nicht
nur politisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich wieder an Europa Anschluss
finden. Höhepunkt dieser Bemühungen markierte 1986 der Beitritt zur Europäi-
schen Gemeinschaft. Investitionen in Infrastruktur und Industrie waren die un-
mittelbaren Folgen, so dass erste Schübe von Arbeitsmigration, vor allem aus dem
benachbarten Marokko, folgten.124

Im Unterschied zur Zuwanderung in die nordeuropäischen Staaten im Laufe
der fünfziger und sechziger Jahre war die sozioökonomische Situation in Spanien
in dieser Zeit jedoch schwierig. Weder konnte im Spanien der achtziger Jahre von
Vollbeschäftigung die Rede sein, noch wurden die Arbeitskräfte gezielt und von
den Gewerkschaften überwacht angeworben, so dass es fast unmittelbar zu einer
Prekarisierung von Arbeitssektoren und vor allem der Lohnniveaus kam (vgl. Co-
lectivo IOÉ 2000a: 29).

124 Verstärkend auf diesen Trend wirkte auch der Anwerbestopp in den alten Zuwanderungsregionen Eu-
ropas, die mit einem Wandel ihrer industriellen Strukturen auf die neuen Gegebenheiten nach den Öl-
schocks reagiert hatten und vermehrt arbeitskräftesparend produzierten. (vgl. Reyneri/Baganha 2001; vgl.
auch Baldwin-Edwards/Shain 1994).
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Interessanterweise sind nun Mitte der achtziger Jahre die ehemaligen Empfän-
gerländer der spanischen Emigranten, neben den europäischen Staaten in erster
Linie Länder Lateinamerikas aber auch Nordafrikas, die vornehmlichen Sender-
länder der neuen Zuwanderung nach Spanien (vgl. Anuario de Migraciones 2002:
24).

Bis zum Jahr 2001 kamen die meisten Migranten aus den Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union nach Spanien, gefolgt von Südamerikanern und den Migranten
aus Afrika. In Folge der Legalisierung von 1996 tauchen in der Statistik von 1997
erstmalig mehr afrikanische Migranten auf als Lateinamerikaner, 2001 dann zum
ersten Mal mehr afrikanische Migranten als solche aus den Mitgliedsländern der
EU. Betrachtet man neben den Herkunftsregionen auch die Nationalitäten der Zu-
wanderer, so stellt man fest, dass 2001 die weitaus größte Gruppe der Migranten
aus Marokko stammt (21,35%), gefolgt von Ecuadorianern (8,72%), Briten (6,81%)
und Kolumbianern (5,38). Auch dies ist eine neue Entwicklung: Bis ins Jahr 2000
wurde der erste Platz zwar bereits von Marokko belegt, die fünf folgenden wur-
den aber immer von europäischen Migranten besetzt. Erst 2001 wird Großbritan-
nien als zweitgrößtes Herkunftsland durch Ecuador abgelöst. Bemerkenswert ist
darüber hinaus der Wandel, den die osteuropäischen Staaten als Senderländer von
Migranten erfahren: Zwischen 1999 und 2000 nimmt ihre Gruppe um gut 60% zu,
auch 2001 und 2002 steigt ihr Anteil fast um das doppelte an, mittlerweile liegt
ihr Anteil an der ausländischen Bevölkerung bei immerhin 7,4%. Der Grund hier-
für liegt neben den gewandelten Bedingungen in ihren Herkunftsländern in einem
gesteigerten Bedarf an osteuropäischen Arbeitskräften125.

Ebenfalls wichtig und bislang noch nicht erwähnt ist die Zuwanderung aus Asi-
en, vornehmlich aus China. 2002 kommen immerhin rund 3,5% der Zuwanderer
aus der Volksrepublik - auch dies eine Verdoppelung innerhalb von nur drei Jahren
(vgl. ausführlich Nieto 2003).

Generell ist festzustellen, dass zwar nach wie vor neben Marokko und Ecuador
die wesentlichen Senderländer der Migranten europäische Mitgliedstaaten sind,
die Verhältnisse jedoch anscheinend einem grundlegendem Wandel unterworfen
sind und die Zuwanderung aus Ländern der sogenannten Dritten Welt immer
wichtiger für das Zuwanderungsgeschehen in Spanien wird.

125 Sie gelten bei den Arbeitgebern als »weniger problematisch«, weil sie im Gegensatz zu ihren marokka-
nischen Kollegen bislang nicht gewerkschaftlich oder in Migrantenverbänden organisiert sind (vgl. Car-
rasco 1999: 132; Arnal Sarasa 1999). Bei der legalen Arbeitskräfteanwerbung mittels der Kontingente wer-
den sie zudem aufgrund der geringeren Reisekosten Südamerikanern vorgezogen. Schließlich kann ein
weiterer Grund in der bevorstehenden beziehungsweise bereits angebahnten Einbindung dieser Staaten
in die Europäische Union gesehen werden (vgl. Cachón 2004: 68ff.).
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Unabhängig von dieser Entwicklung bleibt die räumliche Verteilung der Mi-
granten im Land über die Jahre fast gleich: Die meisten Migranten lassen sich
2002 in Katalonien (24,88%), Madrid (20,65%), Andalusien (12,42%), der Comu-
nidad Valencia (10,48%), den Kanarischen Inseln (6,98%) und den Balearen (4,6% )
nieder - eine ähnliche prozentuale Verteilung wie bereits zehn Jahre zuvor. Somit
leben gut 80% aller Migranten in nur sechs der insgesamt neunzehn Comunidades
Autónomas.

Innerhalb der Provinzen ist die ethnische Verteilung jedoch recht unterschied-
lich: Leben Migranten aus den europäischen Mitgliedsstaaten in Andalusien vor-
wiegend in der Provinz Málaga, lassen sich Afrikaner meist in Almeria nieder.
Und auch zwischen den Comunidades Autónomas gibt es deutliche Unterschiede:
Während beispielsweise auf den Balearen, den Kanaren und in der Comunidad
Valencia der überwiegende Teil der Migranten aus den europäischen Mitglieds-
ländern stammt, sind Afrikaner in der Extremadura, in Aragon und in Katalonien
unter den Einwanderern deutlich in der Mehrheit, Lateinamerikaner hingegen in
Cantabrien und in Madrid.

Die Konzentration unterschiedlicher Zuwanderergruppen in unterschiedlichen
Regionen lässt sich zum einen mit dem Phänomen der sogenannten Kettenmi-
gration erklären126; dies trifft beispielsweise für gambische Migranten in Spanien
zu, die sich bislang ausschließlich in Katalonien niederlassen (vgl. Colectivo IOÉ
2000b: 41). Zum anderen aber lassen sich als Erklärung die unterschiedlichen Ar-
beitsmöglichkeiten in den Regionen korreliert mit Qualifikationsgrad der Migran-
ten (+ ethnische Diskriminierung - Zuteilung bestimmter Arbeiten) heranziehen.

Betrachtet man die Verteilung nach Geschlecht und Alter innerhalb der Migran-
tengruppen, so fallen zumindest zwei Dinge ins Auge: Erstens ist die Mehrzahl der
lateinamerikanischen Migranten weiblich, die Mehrzahl der afrikanischen hinge-
gen männlich, während dies bei Asiaten und Europäern nahezu ausgeglichen ist.
Zweitens sind Migranten aus den europäischen Mitgliedstaaten mit 44 Jahren im
Durchschnitt 9 Jahre älter als Lateinamerikaner und 15 Jahre älter als Afrikaner.

Diese Daten sind insbesondere für die Interpretation der Bedeutung der unter-
schiedlichen Migrantengruppen für den spanischen Arbeitsmarkt von Interesse.
Wenngleich selbstverständlich weder alle Migranten im arbeitsfähigen Alter sind,
noch alle arbeitsfähigen Migranten auch tatsächlich einer Lohnarbeit nachgehen.
Jedoch können gewisse Schlüsse sowohl vom Herkunftsort als auch vom Zielort,

126 Daneben stellen auch die sogenannten Netzwerk-Ansätze die sozialen Netzwerke bei der Analyse von
Migrationsbewegungen in den Vordergrund (vgl. z.B. Faist 1995) und betonen die persönlichen Beziehun-
gen, die Migranten untereinander sowie mit ihren Herkunftsländern verbindet und so die internationale
Arbeitsmigration beeinflussen, was schließlich Kettenmigration bewirken kann (vgl. Massey et al. 1993;
Haug 2000; Haug 2000a).
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dem Alter und dem Geschlecht der Migranten auf die Situation auf dem Arbeits-
markt gezogen werden.

Abbildung 3.13: Ausländische Beschäftigte in Spanien, nach Geschlecht, Her-
kunft und Arbeitssektor 2003, Quelle: Anuario de Extranjería
2003, eigene Berechnungen

Arbeitsmarkt und Migration: eine theoretische Annäherung

Auf die Frage, weshalb Menschen die Entscheidung zur Wanderung treffen, geben
unterschiedliche theoretische Modelle in unterschiedlicher Akzentuierung Aus-
kunft (vgl. umfassend hierzu Massey et al. 1993; Haug 2000; Cohen 1996). Men-
schen verlassen ihre Heimat, um ihre Lebenssituation zu verbessern, so die grund-
legende Formel, auf die sich die Ansätze wohl bringen lassen.

Aber die hierbei jeweils stillschweigend mitgedachte Annahme, wonach Ar-
mut, Arbeitslosigkeit oder Lohnunterschiede zu Wanderungsentscheidungen füh-
ren, ist, wenngleich regelmäßig wiederholt, empirisch nicht haltbar.127 Denn dann
müsste im Umkehrschluss doch gefragt werden, weshalb so viele arme Menschen
ihre Heimatländer der Dritten Welt nicht verlassen, oder weshalb die türkische Mi-
grationsrate doppelt so hoch ist wie die aus Bangladesh, das bekanntermaßen das
Armenhaus der Welt ist (vgl. Parnreiter 2000: 25). Seit den 1970er Jahren haben sich
neuere theoretische Ansätze von dieser Annahme gelöst und verschiedene andere
Wanderungsmotive in das Zentrum ihrer Analysen gerückt, wobei nach wie vor in
allen theoretischen Auseinandersetzungen ein Hauptaugenmerk auf den Arbeits-
märkten liegt.
127 Die Konzentration auf Armut, Arbeitslosigkeit und Lohndifferenzen zur Erklärung des Migrationsge-
schehens geht insbesondere auf die neoklassische Schule, auch bekannt als Push- und Pull- Modelle, zu-
rück: »Individuals migrate because it is in their benefit [...] to do so.« (Borjas 1989: 457, zit. nach Parnreiter
2001:4).
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Die auf den Ökonomen Michael J. Piore zurückgehende Theorie des dualen Ar-
beitsmarkts erklärt das Phänomen der Arbeitsmigration anhand einer Analyse der
Staaten mit industrieller Massenproduktion. Diese weisen, so Piore, ein primäres
und ein sekundäres Arbeitsmarktsegment auf, wobei das sekundäre durch prekä-
re Arbeitsverhältnisse gekennzeichnet ist. Da inländische Arbeitskräfte in diesen
Segmenten aufgrund dieser prekären Verhältnisse, aber auch aufgrund des gerin-
gen sozialen Prestiges und der fehlenden Aufstiegschancen nicht arbeiten wollen,
entsteht hier eine Arbeitskräfteknappheit, die durch die Anwerbung ausländischer
Arbeitskräfte überwunden wird. Migranten können dies vor allem deshalb leisten,
weil sie ihren Aufenthalt selbst als temporär begreifen und darüber hinaus in die
inländischen sozialen Hierarchien, die die Annahme eines solchen Jobs verhin-
dern, nicht eingebunden sind (vgl. Piore 1979: 33ff.). Entgegen der herkömmlichen
Betrachtung des Migrationsgeschehens formuliert Piore: »Thus, it is the employ-
ers, not the workers, and the jobs, not the incomes, that are strategic. Certain con-
ditions in the donor country are required for the process to take place at all. But
the active agent seems to be the evolution of the developed country and the forces
emanating from it.« (Piore 1979: 19) Der Bedarf an ausländischen Arbeitskräften
bestimmt nach Piore also die Migrationsbewegungen maßgeblich, und dieser Be-
darf entsteht durch die Segmentierung des Arbeitsmarktes in, vereinfacht gesagt,
gute und schlechte Jobs. »Gut« und »schlecht« wiederum orientiert sich laut Piore
an Bezahlung, Arbeitszeiten, allgemeinen Arbeitsbedingungen und vor allem an
Arbeitsplatzsicherheit und Arbeitsplatzstabilität. Wenn wir die Segmente, in de-
nen Migranten in Spanien vor allem arbeiten, nach diesen Kriterien untersuchen,
müssen wir feststellen, dass diese für unseren Fall nur bedingt anzuwenden sind.
Zwar trifft die Saisonalität der Arbeitsverhältnisse nach wie vor auf das Bauwesen
und die Tourismusindustrie zu, in der Landwirtschaft hingegen, in der nunmehr
in vielen Teilen mittels neuer Anbautechniken ganzjährig produziert werden kann,
und noch viel mehr im Bereich der privaten Haushalte sind dauerhafte Anstel-
lungen die Regel und nicht die Ausnahme. Die Prekarität der Arbeitsverhältnisse
ergibt sich hier vielmehr aufgrund anderer Faktoren. Gewiss ist hingegen, dass
alle drei Arbeitsmarktbereiche für Inländer wenig attraktiv sind (private Haushal-
te, bestimmte Bereiche des Bauwesens), oder aber Inländer hier nur zu sehr viel
höheren Löhnen arbeiten als Migranten (Landwirtschaft).

Migration und Arbeitsmarkt

Für Spanien ergaben sich die Bedürfnisse nach Arbeitskräftezuwanderung mit der
Aufnahme Spaniens in die Europäische Gemeinschaft im Jahr 1986 und des Bei-
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tritts zum Europäischen Währungssystem 1989, in deren Folge es zur Integrati-
on zweier sehr ungleich entwickelter Volkswirtschaften kam (vgl. Salmon 2000).
Der Beitritt bewirkte einen raschen ökonomischen Transformationsprozess, der
schon bald zu Veränderungen vor allem im Bereich des Außenhandels führte: Die
Abschaffung von Zöllen, Handelskontingenten und steuerlichen Beschränkungen
und die Einführung einer Mehrwertsteuer ließen nicht nur den Handel mit den an-
deren EG-Mitgliedstaaten wachsen, sondern bedingten eine generelle Steigerung
der Außenhandelsaktivitäten (vgl. Nohlen/Hildenbrand 1992: 146ff.). Zwar führ-
te der EU-Beitritt zu Einschränkungen in althergebrachten Wirtschaftszweigen wie
der Viehproduktion, Milch- und Molkereierzeugnisse, Getreide, Kartoffeln et cete-
ra, also denjenigen Produkten, die in der EG zur Überschussproduktion gehörten.
Zugleich wuchsen jedoch die Absatzmärkte für andere Agrarprodukte, beispiels-
weise Olivenöl und Zitrusfrüchte. Die neu hinzugekommenen Absatzmärkte wie-
derum forderten die Etablierung neuer Produktionsformen in der Landwirtschaft,
beispielsweise die Forcierung des Obst- und Gemüseanbaus unter Plastikplanen.
Ebenfalls positiv vom Beitritt zur EU war die spanische Tourismusindustrie betrof-
fen, vor allem die nun vereinfachten Einreisemodalitäten ließen den Tourismus aus
den europäischen Mitgliedstaaten zu einem wesentlichen Wirtschaftszweig wer-
den (vgl. Domínguez Rodríguez 2004). Diffiziler verlief die Entwicklung durch
den EG-Beitritt für Spaniens industrielle Bereiche, da im Rahmen des europäischen
Wettbewerbsrechts staatliche Subventionen nun vollkommen eingestellt werden
mussten und Spanien im europäischen Wettbewerb so in vielen industriellen Sek-
toren das Schlusslicht bildete.

Zugleich aber wurde mittels großzügiger Subventionen seitens der EG die Ent-
wicklung neuer und der Ausbau alter, nun erfolgversprechender Produktions-
zweige betrieben; zwischen 1993 und 1999 erhielt Spanien immerhin 8.787 Mil-
lionen Euro aus dem Kohäsionsfond für den Ausbau der Infrastruktur und den
Aufbau neuer Wirtschaftszweige (vgl. Closa/Heywood 2004: 191).

Vor allem in den ärmeren südlichen Provinzen um die großen Metropolen Ma-
drid und Barcelona herum und im Nordosten des Landes machten sich die euro-
päischen Investitionen bemerkbar - und eben diese Gebiete waren dann ja auch,
wie unter ... beschrieben, erste Zielgebiete der Migration aus der sogenannten
Dritten Welt nach Spanien. Denn einhergehend mit dem wirtschaftlichen Trans-
formationsprozess, maßgeblich mit dem Aufbau einer Exportwirtschaft, begann
ein gesellschaftlicher Transformationsprozess, der den aufkommenden Trend der
Arbeitskräfteknappheit noch verschärfte. Nur durch den massiven Zuzug auslän-
discher Arbeitskräfte konnte dieser Entwicklung begegnet werden.
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2002 waren 5,36% aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Spanien
Ausländer. Das sind 1,4 Prozentpunkte mehr als noch 2001 und bereits 3,2 Punkte
mehr als 1999. Trotz dieser Steigerung erscheint das zunächst nicht viel; betrachtet
man die Zahlen allerdings in ihrer regionalen Verteilung, so ergibt sich ein anderes
Bild: 2002 sind immerhin rund 2/3 aller sozialversicherungspflichtig beschäftig-
ten Ausländer auf nur vier Comunidades Autónomas verteilt (Madrid, Katalonien,
Valencia, Andalusien) und machen hier bis zu knapp 9% der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten aus, in Murcia und auf den Balearen sogar 11% und in
Melilla mehr als 18% (vgl. Anuario de Migraciones 2002: 280).

Wie in Abb. 3.14 zu sehen, ist die Erwerbsquote128 der Ausländer in Spani-
en deutlich höher als die der Inländer (vgl. auch Miguélez 2003). Allerdings zei-
gen sich innerhalb der ausländischen Bevölkerung auch signifikante Unterschiede:
Während die Erwerbsquoten der Migranten aus den europäischen Mitgliedstaa-
ten nur wenige Punkte über der spanischen liegen, weichen die Erwerbsquoten
der Migranten aus dem restlichen Europa (vorzugsweise Osteuropa), Marokko,
anderen afrikanischen Staaten, Lateinamerika und Asien deutlich von denen der
Inländer ab. Es ist zu sehen, dass die Erwerbsquoten der Migranten aus der soge-
nannten Dritten Welt deutlich über der Quote der Spanier und auch deutlich über
der Quote der Migranten aus den Mitgliedstaaten der EU liegen. Das weist darauf
hin, dass es sich bei der Migration aus Drittweltländern nach Spanien vorzugswei-
se um Arbeitsmigration handelt.129

Unterstützt wird diese Vermutung darüber hinaus durch die Tatsache, dass das
Verhältnis von Aufenthaltsgenehmigungen zu Meldungen in der Sozialversiche-
rung bei Migranten aus der Dritten Welt im Gegensatz zu Migranten aus der er-
sten Welt nahezu deckungsgleich ist. Allerdings ist zu bemerken, dass die Zahl
derjenigen, die nicht in der Sozialversicherung gemeldet sind, seit Mitte der 90er
Jahre zunimmt. Bedeuten kann dies zweierlei: Zum einen könnte man hieraus ei-
ne Normalisierung der Migrationsverhältnisse in Spanien ableiten, da somit das
Migrantenkollektiv nicht mehr ausschließlich aus Arbeitsmigranten besteht, son-
dern eben auch Inaktive mehr und mehr mit einschließt (vgl. Colectivo IOÉ 2002:
65ff.). Zum anderen kann dies aber auch als Ergebnis einer zunehmend restrikti-
ven Politik bei der Vergabe von Arbeitserlaubnissen gewertet werden (vgl. Abb.
3.15).

128 Erwerbsquote = Anteil der in der Sozialversicherung gemeldeten Menschen über 15 Jahre.
129 Wenngleich die verwendeten absoluten Zahlen des INE nur einen Teil der Realität abbilden, sind in
der Statistik doch all diejenigen Arbeitskräfte nicht miteinbezogen, die sich illegal im Land aufhalten und
arbeiten; zu vermuten ist, dass daher die Erwerbsquote ausländischer Arbeitskräfte nach oben korrigiert
werden müsste.
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Abbildung 3.14: Erwerbsquoten Spanien 2002, Quelle: Cachón 2003: 85.

Abbildung 3.15: Arbeitserlaubnisse nach Sektor, Quelle: UGT 2002c: 23
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Aufgeschlüsselt nach unterschiedlichen Migrantengruppen ergibt sich folgen-
des Bild: Inaktive Migranten aus den europäischen Mitgliedstaaten sind vor allem
Rentner und Pensionäre, daneben Studenten an Universitäten und außeruniversi-
tären Bildungseinrichtungen. In der Gruppe der lateinamerikanischen Migranten
sind die meisten Inaktiven ebenfalls Studenten, während in der Gruppe der afri-
kanischen Migranten vor allem Frauen nicht in der Sozialversicherung gemeldet
sind (vgl. Anuario de Extranjería 2002).

Gerade die nicht in der Sozialversicherung gemeldeten Frauen stellen jedoch für
die Interpretation der Daten ein Problem dar, sind doch gerade viele klassischen
Arbeitsbereiche von Migrantinnen solche, die nicht in der Sozialversicherung ge-
meldet werden, etwa Dienstleistungen in privaten Haushalten und Prostitution,
beziehungsweise prostitutionsähnliche Berufe.

Ebenfalls deutliche ethnische Unterschiede können bei der Frage, wo die Mi-
granten Arbeit finden, festgestellt werden. Generell sind 2002 mehr als die Hälfte
aller Migranten im Dienstleistungsbereich beschäftigt, 20% arbeiten auf dem Bau
und in der Landwirtschaft sind rund 17% beschäftigt. Wie Abb. 3.16 zeigt, sind
in der Landwirtschaft jedoch mehr als doppelt so viele Migranten beschäftigt wie
einheimische Arbeitnehmer und in privaten Haushalten mehr als elfmal so viele,
hingegen finden nur 6,8% der ausländischen Arbeitnehmer in der Industrie Arbeit
gegenüber 20,6% der Inländer.

Abbildung 3.16: Erwerbsquoten nach Herkunft/ Beschäftigungssektor in Spani-
en 2000, Quelle: Colectivo IOÉ 2000b: 56

Gründe für diese ethnische Segmentierung des Arbeitsmarkts lassen sich vor al-
lem in den Arbeitsbedingungen finden: Erstens handelt es sich vorzugsweise um
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befristete Anstellungen aufgrund des zumeist saisonalen Charakters der Arbeit
(mit Ausnahme der Dienstleistungen in privaten Haushalten und der Landwirt-
schaft unter Plastikplanen). Daher ist auch der größte Teil der Arbeitsverträge von
Migranten befristet (seit 1992 zwischen 50% und 60%). Zweitens handelt es sich
zum größten Teil um Jobs, die keine oder nur eine geringe Qualifikation erfordern
und dementsprechend schlecht bezahlt werden - Schätzungen zufolge beträgt das
durchschnittliche Einkommen von Migranten zur Zeit ca. 4 Euro die Stunde (in
einigen Branchen allerdings lediglich 2,5 Euro) im Unterschied zum Durchschnitt-
seinkommen der Inländer von ca. 14 Euro (vgl. Carrasco Carpio 1999: 115ff.).130

Drittens liegt die wöchentliche Arbeitszeit ausländischer Arbeitnehmer im Schnitt
bei rund 47 Stunden, wobei der Anteil derjenigen ausländischen Arbeitskräfte, die
wöchentlich mehr als 50 Stunden arbeiten, beständig steigt und mittlerweile bei
immerhin rund 18% liegt. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit der Inländer
liegt hingegen bei rund 38 Stunden (vgl. Carrasco Carpio 1999: 117).

Ausländische Arbeitskräfte aus peripheren Regionen unterscheiden sich also ge-
genüber den inländischen darin, dass sie in der Regel bereit sind, länger zu arbei-
ten, einen geringen Lohn zu akzeptieren und temporäre Anstellungen anzuneh-
men131; darüber hinaus besetzen sie andere Arbeitssektoren als die Inländer.132

Aber auch innerhalb der Migranten aus Entwicklungsländern, die nach Spani-
en kommen, gibt es eine deutliche ethnische und auch geschlechtliche Segmen-
tierung des Arbeitsmarkts: Wie Graphik 11.7 zeigt, sind in einigen Provinzen vor
allem afrikanische Migranten beschäftigt, in anderen hingegen mehr lateinameri-
kanische. Betrachtet man zudem die Arbeitssektoren, für die in den jeweiligen Co-
munidades Autónomas Arbeitserlaubnisse vergeben werden, so zeigt sich, dass
in den Gebieten, in denen vornehmlich Afrikaner Arbeitsverträge haben, wie bei-
spielsweise der Extremadura, Andalusien und Murcia, die Mehrzahl der Arbeits-
verträge in der Landwirtschaft vergeben wird. Ausnahmen hiervon stellen ledig-

130 Diese große Differenz im Durchschnittseinkommen zwischen inländischen und ausländischen Arbeits-
kräften ergibt sich natürlich vornehmlich aus den unterschiedlichen Arbeitsmarktsegmenten, die die bei-
den Gruppen besetzen. Allerdings sind die Einkommen zwischen Inländern und Ausländern auch bei
gleicher Tätigkeit sehr unterschiedlich (vgl. Colectivo IOÉ, 1998: 167).
131 Dies trifft selbstverständlich nicht in allem und für alle Migranten zu, sondern die Arbeitsbedingungen
variieren innerhalb der ethnischen Gruppen deutlich - aber schlechtere Arbeitsbedingungen sind die Regel
und nicht die Ausnahme.
132 Einer Untersuchung von Reimers (1985) zufolge maximieren sich diese schlechten Arbeitsbedingun-
gen, je mehr Migranten aus einer ethnischen Gruppe an einem Ort sind; in seiner Untersuchung am Bei-
spiel der Arbeitsbedingungen hispanischer Migranten in den USA stellt er fest, dass »Mexican and Other
Hispanic men, but not the other minority groups, have significantly lower wages in states where Hispa-
nics are a larger fraction of the population. This may be evidence of ’crowding’ in a discriminatory envi-
ronment, or of a preference for locating, despite lower earnings, where there are many other Hispanics«
(Reimers 1985: 56).
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lich die beiden Exklaven Ceuta und Melilla dar, denen allerdings aufgrund ihrer
besonderen geographischen und politischen Lage eine entsprechende Sonderrol-
le zukommt. In den Gegenden hingegen, in denen vornehmlich Lateinamerikaner
Arbeitsverträge bekommen (Cantabrien, Galizien, Madrid und Navarra), sind Mi-
granten zum überwiegenden Teil im Dienstleistungssektor beschäftigt (vgl. Abb 1
und 2, Anhang).

Abbildung 3.17: Ausländische Beschäftigte nach Regionen und Herkunft 2003,
Quelle: Anuario de Extranjería 2004: 316

Wenngleich inzwischen auch die meisten Afrikaner im Bereich der Dienstleistun-
gen legal beschäftigt werden (37,7%) und daneben auf dem Bau (22,8%) und erst
an dritter Stelle in der Landwirtschaft und Fischerei (16,15%), so stammt dennoch
mehr als die Hälfte (59,58%) aller in der Landwirtschaft beschäftigten Migranten
aus Afrika, wohingegen lediglich rund 20% der in der Landwirtschaft Beschäf-
tigten aus Lateinamerika stammt (vgl. Anuario de Extranjería 2002: 358f.). Diese
Migranten arbeiten zum überwiegenden Teil in privaten Haushalten (33,6%) und
in anderen Dienstleistungsbereichen (57,7%). Asiaten hingegen finden sowohl in
Restaurants (39,7%) als auch in privaten Haushalten (34,5%) Arbeit (vgl. Carrasco
Carpio 1999: 88).

Sowohl im Baugewerbe als auch in der Landwirtschaft sind keine beziehungs-
weise nur wenige Frauen beschäftigt, wohingegen Männer nur selten in privaten
Haushalten Arbeit finden (vgl. Carrasco Carpio 1999; Anuario de Extranjería 2000:
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127). Diese einerseits ethnische und andererseits geschlechtliche Segmentierung
des Arbeitsmarktes entspricht denn auch den bereits oben erwähnten unterschied-
lichen geschlechtlichen Zusammensetzungen der Migrantengruppen aus den ein-
zelnen Herkunftsländern: Frauen migrieren vor allem aus Lateinamerika, Männer
aus afrikanischen Ländern. Das lässt den Schluss zu, dass die Gestalt der Migra-
tionsströme zunächst zumindest hinsichtlich des Geschlechts der Migranten von
der Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt bestimmt wird.

Denn dass Migranten aus afrikanischen Ländern vornehmlich männlich sind, er-
staunt zunächst nicht - dies kann in kulturellen und religiösen Gegebenheiten der
Herkunftsländer begründet sein. Dass ein großer Teil der Migranten aus Südame-
rika jedoch weiblich ist, lässt sich vor allem auf die bestehende Arbeitskräftenach-
frage im Bereich der privaten Haushalte zurückführen, da in diesen besonders von
Frauen zu besetzenden Arbeitsmarktbereichen (beispielsweise als Haushaltshilfen
und Kindermädchen) vornehmlich spanischsprachige Personen nachgefragt wer-
den133. Und dies ist schließlich auch ein deutlicher Hinweis auf eine ethnische
Steuerung der Migration durch die Nachfrage am Arbeitsmarkt.

Der Stellenwert der direkten Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften lässt
sich darüber hinaus daran ablesen, dass offensichtlich eine direkte Arbeitskräf-
terekrutierung ausländischer Arbeitnehmer stattfindet. Dieses gezielte Anwerben
von Arbeitskräften ist daran zu erkennen, dass der überwiegende Teil der auslän-
dischen Arbeitnehmer angibt, Arbeit entweder gar nicht gesucht zu haben oder
mittels Beziehungen gefunden zu haben. Nur ein verschwindender Teil hat selbst
aktiv Arbeit gesucht (vgl. Carrasco 1999:131). Wie wichtig die Möglichkeit zur
andauernden Rekrutierung von ausländischen Arbeitskräften ist, zeigt die Abbil-
dung 3.18. Wie hier zu sehen, verändern sich die Arbeitsbedingungen von Mi-
granten mit der Zeit ihres Aufenthalts deutlich: Je länger Migranten im Land sind,
desto höher ist ihr Einkommen, desto seltener werden Jobs ohne Vertrag ange-
nommen, desto häufiger kommen unbefristete Arbeitsverhältnisse zustande (vgl.
hierzu auch ausführlich Borjas 1999: 127ff.; Calavita 2003). Je weiter also die Mi-
granten in die Aufnahmegesellschaft integriert sind, desto weniger sind sie selbst
bereit, die für sie vorgesehen Arbeitsmarktsegmente auszufüllen.

Gängige Art der Rekrutierung ausländischer Arbeitskräfte ist die direkte An-
werbung durch Migranten, die bereits vor Ort sind. Für den Bereich der priva-
ten Haushalte beschreibt beispielsweise Martínez Veiga die Kettenmigration aus

133 Cornelius macht bereits 1994 auf einen Anstieg der Zuwanderungsrate alleinstehender marokkanischer
Frauen aufmerksam, die ebenfalls direkt für den Dienstleistungssektor angeworben wurden. Allerdings
scheint diese Entwicklung sich bislang nicht weiter manifestiert zu haben; nach wie vor ist der ganz über-
wiegende Teil der Arbeitsmigranten aus Afrika männlich (rund 69%) (vgl. Anuario de Extranjería 2002:
70).
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Abbildung 3.18: Status, Einkommen, Beschäftigungsbereich nach Dauer des
Aufenthalts im Land, nach Carrasco Carpio 1999

der Dominikanischen Republik: »Die ersten, die kamen, wurden von jemandem
angeworben, der in der Dominikanischen Republik Urlaub machte. Ein anderes
mal waren es Nonnen, die den Kontakt zu spanischen Familien herstellten. [...]
Inzwischen sind es Freundinnen, die für ihre Freundinnen Arbeit suchen, oder
Schwestern und Cousinen füreinander. So wuchs ihre Anzahl langsam aber be-
ständig.«134 (Martínez Veiga 2000: 77 - eigene Übersetzung)

Diese Kettenmigration ist für einige Arbeitsbereiche ganz typisch, in anderen
wiederum kaum anzutreffen. Neben den Jobs in privaten Haushalten, die ganz
überwiegend über solche Mechanismen vergeben werden, handelt es sich zumeist
um Arbeitsbereiche im informellen Sektor beziehungsweise in weniger stark regu-
lierten Sektoren wie dem Restaurant- und Hotelwesen, einigen Dienstleistungsbe-
reichen und der Landwirtschaft, daneben um Sektoren, in denen vielfach mit Sub-
unternehmern gearbeitet wird, wie beispielsweise dem Baugewerbe (vgl. Fellini
et. al. 2003). Diese Art der Netzwerkbildung zur Rekrutierung von Arbeitskräften
trägt so wesentlich zur ethnischen Segmentierung des Arbeitsmarktes bei. Aber
auch für stark regulierte Arbeitsmarktbereiche gibt es das Phänomen der direk-
ten Arbeitskräfterekrutierung: Mittels der Arbeitskontingente können, wie oben
bereits ausführlich beschrieben, Firmen an die entsprechenden staatlichen Stellen
die Nachfrage nach Arbeitskräften richten, das heißt exakt angeben, für welche

134 Laut Ramírez (1996) sind die Migranten aus der Dominikanischen Republik die am besten vernetzte
und organisierte Gruppe innerhalb Spaniens; andere Migrantenkollektive nutzen hingegen vor allem fa-
miliäre Kontakte, um ins Land zu kommen und hier Arbeit zu finden (vgl. z.B. Izquierdo Escribano 1996:
11ff.).
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Tätigkeiten sie welche Art von Arbeitern benötigen, und darüber hinaus aus wel-
chem Land der Arbeitsmigrant kommen soll.

Abbildung 3.19: Wege der Jobsuche, nach Herkunftskontinent, Quelle: Carrasco
Carpio 1999: 131.

Ausländische Arbeitskräfteanwerbung und inländische Arbeitslosigkeit: Ein
Widerspruch?

Angesichts der relativ hohen Arbeitslosigkeit in Spanien von derzeit rund 11,2%
und einer Jugendarbeitslosigkeit von sogar 22,3%135 stellt sich die Frage, wie die
anhaltende Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften in Spanien überhaupt zu
erklären ist.

Als Grund gilt eine relative Arbeitskräfteknappheit in ausgewählten Arbeits-
marktsektoren und -segmenten.

Liest man Arbeitskräfteknappheit nicht als absolute Angabe, sondern hinsicht-
lich derjenigen Arbeitskräfte, die aufgrund ihrer Qualifizierung bestimmten Ar-
beitsmarktbereichen zur Verfügung stehen, anderen aber nicht (auch aufgrund ei-
ner Höherqualifizierung), dann kann man von einer bestehenden Arbeitskräfte-
knappheit für Spanien ausgehen.

Die Möglichkeit, Arbeitsangebote trotz Arbeitslosigkeit ausschlagen zu können,
ist in Spanien in erster Linie der besonderen Stellung der Familie geschuldet. Es ist
nichts Ungewöhnliches, aus Mangel an eigenem Einkommen bis ins mittlere Al-
ter hinein bei den Eltern zu leben und sich durch die Familie versorgen zu lassen.

135 Arbeitslosigkeit im Jahr 2003, Angaben nach INE, Encuesta de Población Activa; die Angabe zur Ju-
gendarbeitslosigkeit bezieht sich auf die Altersgruppe zwischen 16-24 Jahren. Das EU-Mittel liegt hier bei
5,1%! (vgl. Cachón 2003: 256).
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Auch andere Substitutionen, insbesondere das System sozialer Sicherung, erlau-
ben es, unattraktive Arbeitsplatzangebote abzulehnen (vgl. Naldini 2003).

Die hieraus resultierende 'Unbeweglichkeit' des spanischen Arbeitsmarkts wird
durch die Anwerbung von Arbeitskräften für unqualifizierte Arbeiten ausgegli-
chen - dies, so könnte man meinen, sei der natürliche Prozess auf dem Weg Spani-
ens von der Peripherie zum Zentrum (vgl. Interview CEOE, Madrid, 24.10.2004).
Unbeweglich sind zum einen die inländischen Arbeitskräfte, die prestigearme Jobs
gar nicht annehmen. Unbeweglich sind aber auch die Gesetze, die das Zustande-
kommen befristeter Arbeitsverhältnisse, wie sie vor allem im Dienstleistungssek-
tor und in der Landwirtschaft bevorzugt werden, in Spanien erschweren: »It is ea-
sy to hire workers [...], but very difficult to fire them, and large indemnization pay-
ments are required when workers are laid off or dismissed.« (Cornelius 1994: 343)
Allerdings hatten verschiedene Reformen des Arbeitsrechts in den vergangenen
Jahren das Ziel, besonders befristete Arbeitsverhältnisse für Inländer rechtlich zu
ermöglichen und finanziell attraktiver zu gestalten beispielsweise durch eine Er-
mäßigung der Selbstbeteiligung an den Sozialversicherungsbeiträgen. Hierdurch
ist der Anteil temporär beschäftigter Inländer zwar generell gestiegen, allerdings
lediglich in einigen Arbeitsbereichen. Für geringqualifizierte, schlecht bezahlte Ar-
beiten besteht seitens der spanischen Arbeitnehmer nach wie vor keine ausreichen-
de Nachfrage.

Arbeitskräfteknappheit entsteht daneben aufgrund des recht jungen Trends der
berufstätigen Frauen; bis in die achtziger Jahre hinein waren nur sehr wenige Frau-
en im offiziellen Arbeitsmarkt beschäftigt, die meisten Frauen arbeiteten im eige-
nen Haushalt oder aber waren in informellen Arbeitsverhältnissen in der Land-
wirtschaft oder in privaten Haushalten beschäftigt.136 Seit Ende der siebziger Jahre
drängen auch sie auf den offiziellen Arbeitsmarkt - und dies hat in einigen Arbeits-
bereichen, vor allem in privaten Haushalten, der Kinder- und Altenpflege, den
Abzug dieser vormals unentgeltlichen Arbeitskräfte zur Folge. Da das spanische
System sozialer Sicherung hier auftretende Betreuungsengpässe nicht ausgleicht
(beispielsweise mittels einer Pflegeversicherung oder ähnlichem), müssen für die-
se Bereiche nun externe Arbeitskräfte angeworben werden. Neben den schlech-
ten Arbeitsbedingungen in Bezug auf Arbeitszeiten, Arbeitsplatzsicherheit und
Bezahlung sind es vor allem das geringe soziale Prestige und die nicht vorhan-
denen Aufstiegschancen, die diesen Jobs anhaften - diese Strukturen bringen es

136 Die Stellung der Frau auf dem Arbeitsmarkt war vor allem durch die lange Zeit der Diktatur und
deren Frauen- und Familienbild geprägt, wonach der Mann als Ernährer und Familienoberhaupt, die Frau
hingegen als Hausfrau und Mutter zu fungieren hatte (vgl. Naldini 2003).
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mit sich, dass für diese Segmente kaum inländische Arbeitskräfte zur Verfügung
stehen, sondern ausländische angeworben werden müssen.

Hinsichtlich der Arbeitssektoren stellt sich die Situation in Spanien allerdings
grundlegend anders dar, als von Piore Ende der 1970er Jahre beschrieben: Gera-
de in der Industrie sind in Spanien heute kaum ausländische Arbeitnehmer zu
finden, dafür sind in der Landwirtschaft vielfach Migranten beschäftigt und zu ei-
nem großen Teil besetzen sie die Arbeitsplätze im Dienstleistungsbereich, Puglie-
se (1993) spricht daher auch von »postindustrial migrations« (vgl. Pugliese 1993:
513). Jedoch hat die Migration ausländischer Arbeitskräfte nach Spanien ebenso
wie in den 1960er und 70er Jahren die Migration in die industriellen Zentren Euro-
pas neue Produktionsformen überhaupt erst hervorgebracht und ermöglicht wie
beispielsweise in der Landwirtschaft den ganzjährigen Anbau von Obst und Ge-
müse unter Plastikplanen. Gerade in der Landwirtschaft sind diese neuen Produk-
tionsformen aufgrund ihrer Arbeitkräfteintensität unausweichlich an die Existenz
ausländischer Arbeitskräfte geknüpft - oder, wie Pedreño Cánovas schreibt, sind
sie Voraussetzung für »la triunfalmente denominada ’huerta de Europa’«, den Sie-
geszug Spaniens als 'Gemüsegarten Europas' (vgl. Pedreño Cánovas 1999: 87)137.
Denn um im globalen Wettbewerb mithalten zu können, ist Spanien auf flexible,
temporär befristete Arbeiter angewiesen, die bereit sind in diesen prekären Ver-
hältnissen zu arbeiten und so die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Unterneh-
men zu sichern (vgl. Castells 1997).138

Zwischenbilanz

Es kann festgehalten werden, dass Zuwanderung nach Spanien vermehrt Zu-
wanderung aus sogenannten Entwicklungs- beziehungsweise Schwellenländern
ist und dass hier das Migrationsvolumen deutlich wächst, wenngleich die poli-
tischen Restriktionen vor allem gegenüber diesen Migranten ebenfalls unaufhör-
lich zunehmen. Diese Migranten kommen zum überwiegenden Teil als Arbeits-
migranten ins Land beziehungsweise werden ins Land geholt, um die fehlenden

137 Cornelius (1998) hat für die Region San Diego, Californien, nachgewiesen, dass als Substitut für auslän-
dische Arbeitskräfte für die Arbeitgeber lediglich Mechanisierung beziehungsweise Rationalisierung der
Produktion in Frage kämen. Nur wenige können ihre Produktion tatsächlich verlagern oder aber durch
verbesserte Beschäftigungsbedingungen der Inländer kompensieren (vgl. Cornelius 1998: 135). Für Spani-
en ist ähnliches anzunehmen. Auch hier lassen sich insbesondere die Bereiche Landwirtschaft und Dienst-
leistungen nicht verlagern. Jedoch sind auch der Rationalisierung beziehungsweise Mechanisierung hier
enge Grenzen gesetzt, zumal im Bereich der Landwirtschaft viele der Innovationen gerade zu einer Inten-
sivierung der Produktion, insbesondere in Hinblick auf die Arbeitskräfteintensität, geführt haben.
138 So werden beispielsweise mittlerweile noch gerade mal 30 Cent pro Kilo Tomaten auf dem Großmarkt
an die Bauern gezahlt, die ihrerseits den Preisdruck an die Arbeitskräfte weitergeben müssen - sind sie
doch der einzige Faktor, der eine gewisse Preisflexibilität aufweist.
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inländischen Arbeitskräfte in einigen bestimmten Arbeitsmarktsektoren zu ersetz-
ten. Die hierbei augenscheinlich auftretende paradoxe Situation von ausländischer
Arbeitskräfterekrutierung bei gleichzeitig hoher inländischer Arbeitslosigkeit lässt
sich durch die Struktur der zu besetzenden Arbeitsplätze und die Entwicklung in-
nerhalb der spanischen Gesellschaft erklären; so unterscheidet sich der Fall Spa-
nien auch von den Erfahrungen der nord- und zentraleuropäischen Länder der
60er und 70er Jahre, da in Spanien nicht von einer absoluten, sondern lediglich
von einer relativen Arbeitskräfteknappheit gesprochen werden kann (vgl. Hog-
gart/Mendoza 2000).

Die Migrationsströme wiederum entsprechen in Richtung, Gestalt und Umfang
auffallend den Bedürfnissen des spanischen Arbeitsmarkts. Auch diese Bedürfnis-
se unterscheiden sich deutlich von jenen der 1960er und 70er Jahre in den alten in-
dustriellen Zentren Europas, da nicht Industriearbeiter, sondern vornehmlich Ar-
beitskräfte in der Landwirtschaft und den Dienstleistungsbereichen nachgefragt
werden. Charakteristika der hier angebotenen Arbeiten sind ein geringes Qualifi-
kationsniveau und zumeist prekäre Beschäftigungsverhältnisse.

Die Frage, warum die Migranten nach Spanien kommen, kann mit Verweis auf
die Theorie des dualen Arbeitsmarkts beantwortet werden: Der spanische Arbeits-
markt ist augenscheinlich ein segmentierter Arbeitsmarkt mit Migranten, die vor-
nehmlich im sekundären Sektor Arbeit finden, unabhängig von ihrer Qualifikation
und dafür oftmals in Abhängigkeit von ihrer Ethnie. Ergänzend muss für das Fall-
beispiel Spanien allerdings bemerkt werden, dass der sekundäre Sektor, anders als
von Piore für die 1970er und 80er Jahre beschrieben, nicht an eine wachsende Indu-
strie gebunden ist, sondern es sich um eine postindustrielle Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt handelt. Daneben bestimmt in Spanien nicht, wie von Piore ange-
nommen, die Stabilität von Arbeitsverhältnissen über die Prekarität von Jobs, son-
dern auch langfristige Arbeitsverhältnisse können als prekär gelten und werden
daher vornehmlich von Migrantinnen und Migranten besetzt. Jedoch gilt auch in
Spanien heute, dass die Dauer des Aufenthalts der Migranten darüber bestimmt,
wo der Migrant arbeitet. Auch in Spanien zeigen die Daten, dass eine dauerhaf-
te Rekrutierung neuer Arbeitskräfte zur Stillung der inländischen Nachfrage nach
Arbeitskräften für den sekundären Arbeitsmarkt notwendig ist, da auch hier Mi-
granten nach einer gewissen Zeit des Aufenthalts für diese Arbeitsmarktsegmente
nicht mehr zur Verfügung stehen beziehungsweise lediglich zu anderen, für den
Arbeitgeber schlechteren Konditionen. In der heutigen Situation Spaniens kommt
allerdings erschwerend hinzu, dass temporäre Arbeitsmigration kaum noch statt-
findet, da die Zuwanderung von ausländischen Arbeitskräften staatlicherseits all-
gemein stark beschränkt wird und Migranten, die es einmal ins Land geschafft
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haben, nach Beendigung eines Arbeitsverhältnisses nicht mehr ohne weiteres das
Land verlassen und ihren Aufenthalt als sogenannte overstayer ohne die gültigen
Papiere fortsetzten.139 Sie gehören dann allerdings der besonderen Gruppe der il-
legalen Arbeitsmigranten an - die Piore in seiner Theorie des dualen Arbeitsmark-
tes nicht betrachtet hat, die für das Verständnis der südeuropäischen Arbeitsmärk-
te, insbesondere des spanischen, aber grundlegend sind.

Die Konzentration der Theorie des dualen Arbeitsmarktes auf strukturelle Fak-
toren zur Erklärung des Migrationsgeschehens vernachlässigt zudem die Frage
nach politischer Steuerbarkeit dieser Prozesse, ebenso wie sie den Einfluss be-
stimmter Interessengruppen auf den politischen Prozess oder auch den Wandel
der Politik selbst, etwa die Herausbildung sozialer Sicherungssysteme, nicht be-
achtet (vgl. beispielsweise Calavitta 1984; Castels 1989; Hollifield 1992). Gerade
aber für die Erklärung des Zusammenhangs zwischen Grenzschließung bezie-
hungsweise -öffnung, illegaler Migration und Schattenwirtschaft sind diese Varia-
blen einzubeziehen, denn nur im Zusammenspiel zwischen Migration und Politik
kann Illegalität überhaupt erst entstehen (vgl. Vogel 2003).

Eine Analyse illegaler Migration kann also nicht einseitig nach ökonomischen
Effekten fragen, will sie zu einem Ergebnis kommen, sondern muss sich zuvorderst
auf den dahinterstehenden politischen Prozess konzentrieren: Denn ob Migration
illegal ist und ob eine Migrant irregulär in einem Land arbeitet, ist letztlich das
Ergebnis politischer Entscheidungen und Prozesse.

Wie gezeigt, hat die spanische Regierung bereits mit dem ersten Gesetz von 1986
versucht, Zuwanderung stark zu regulieren und den Zuzug ausländischer Ar-
beitskräfte restriktiv zu begrenzen. Diese ersten Initiativen waren vornehmlich auf
europäisches Drängen zurückzuführen wie beispielsweise die Bestimmung der
nationalen Präferenz, wonach Inländer beziehungsweise Unionsbürger vor Dritt-
staatsangehörigen bevorzugt einzustellen sind. Der EU ging es zu diesem Zeit-
punkt in erster Linie um den Schutz der inländischen Arbeitsmärkte vor Konkur-
renz aus Drittstaaten.

Die späteren Verschärfungen in der spanischen Rechtsprechung übertrafen aber
bald, wie in Kap. 3.4 gezeigt, die Gesetzgebungsaktivitäten in Bereichen des Zu-
wanderungsrechts der anderen Mitgliedstaaten.

Trotz der bestehenden Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften wurden
die Grenzen für Arbeitsmigranten mit der Zeit dadurch immer undurchlässiger
und die gezielt entwickelten Mechanismen, die die hieraus resultierenden Proble-

139 Der Zusammenhang zwischen einer Intensivierung der Grenzkontrollen und der Aufenthaltsdauer von
Migranten im Land ist vor allem für das Beispiel der Migration in die USA mehrfach belegt worden (vgl.
Andreas 1998: 350).
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me auffangen sollten, wie etwa die jährlichen Arbeitskräftekontingente konnten
an der nun herrschenden Situation der Arbeitskräfteknappheit in einigen Sekto-
ren grundlegend auch nichts ändern (vgl. Kap. 3.2.2).

Zur Arbeitskräfteknappheit im Inland tritt die prekäre Situation in den Her-
kunftsländern der Migranten: Der Mangel an Arbeitsplätzen, Lohndifferenzen
und andere Wohlfahrtsunterschiede lassen die Arbeit in Spanien auch bei Lohn-
zahlungen, die weit unter dem inländischen Lohnniveau liegen, hochgradig at-
traktiv erscheinen. Den inländischen Wirtschaftszweigen kommt diese Bereitschaft
der Migranten, zu geringen Löhnen in unattraktiven Branchen zu arbeiten, sehr
entgegen, führt dies doch zu einer Verbilligung ihrer auf dem Weltmarkt angebo-
tenen Güter und macht sie hierdurch im internationalen Wettbewerb konkurrenz-
fähiger.

Durch die vermehrte Ausländerbeschäftigung wurde jedoch nicht nur eine
bestehende Arbeitskräfteknappheit ausgeglichen, sondern es wurden in einigen
Branchen wie in der Landwirtschaft oder in der häuslichen Pflege auch inlän-
dische durch ausländische Arbeitskräfte ersetzt. Die Arbeitskräftezuwanderung
aus Drittstaaten ist somit sowohl Begleiterscheinung als auch notwendige Vor-
aussetzung des ökonomischen Wachstumsprozesses in Spanien. Grenzsicherung
und restriktive Zuwanderungsgesetze standen dem von Anbeginn entgegen; be-
ziehungsweise sie strukturierten die Form dieser Zuwanderung nach ihren eige-
nen Regeln.

3.3.2 Illegale Migration und Schwarzarbeit

Migration und Zuwanderung werden in den heutigen europäischen politischen
Diskursen zumeist in Zusammenhang mit der Notwendigkeit zur Migrationskon-
trolle, zur Zuwanderungsbegrenzung thematisiert. Es geht dabei um eine quanti-
tative, oftmals aber auch um eine qualitative Begrenzung von Migration, um Aus-
bildungsgrad, finanzielle Mittel oder schlicht die ethnische Herkunft der Migran-
ten.140 Beides ist nicht neu, vielmehr finden wir Bemühungen um die Begrenzung
von Zuwanderung, sowohl qualitativ als auch quantitativ, beinahe seit es Wande-
rungsbewegungen gibt. Allerdings zeigt sich aus der Geschichte eines sehr deut-
lich: Die Begrenzung von Zuwanderung führt nicht unweigerlich zu einem gerin-

140 Vgl. zum Beispiel das im deutschen Zuwanderungsrecht angestrebte (und dann doch nicht umgesetz-
te) Punktesystem, wonach ein Zuwanderer hinsichtlich Ausbildungsgrad und anderer skills Punkte zuge-
schrieben bekommen sollte - je mehr Punkte, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigung.
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geren Immigrationsvolumen, sondern bringt lediglich vermehrt illegale Migration
hervor.141

Die Erscheinungsformen illegaler Migration sind mannigfaltig, sowohl hinsicht-
lich der Wege, die ins Land hinein gewählt werden, als auch hinsichtlich der Ge-
stalt im Land selbst (vgl. Jahn/Straubhaar 1998: 18f.). Gemein jedoch ist all die-
sen Migranten, die über keine gültige Aufenthaltsgenehmigung verfügen, dass sie
keiner regulären Arbeit nachgehen können, da der Erhalt einer Arbeitserlaubnis in
allen europäischen Mitgliedstaaten an einen legalen Aufenthaltsstatus gebunden
ist - und sie somit in der Schattenwirtschaft für ihre Subsistenz sorgen müssen.

Illegale Zuwanderung und die damit einhergehende irreguläre Beschäftigung
ausländischer Arbeitnehmer ist jedoch nicht bloßes Nebenprodukt einer zu strik-
ten Grenzschließungspolitik, sondern vielmehr Teil einer sich immer weiter aus-
differenzierenden globalen Wirtschaft, die um ihrer Konkurrenzfähigkeit willen
auf diese Arbeitskräfte angewiesen ist. Entsprechend dieser These muss der Blick
auf das Migrationsgeschehen selbst verändert werden. Migration ist mehr als die
bloße Interaktion zwischen relativ armen und/oder unterdrückten Menschen und
entwickelten, demokratischen Ländern. Migration und ihre Verwaltung muss viel-
mehr in Zusammenhang mit Kapitalbewegungen und Arbeitsprozessen betrachtet
werden beziehungsweise mit den Regierungen, die hierfür die Regeln setzten (vgl.
Jordan/Düvell 2003: 54).

Um diese These zu unterstützen, werde ich im Folgenden zunächst die Formen
illegaler Migration nach Spanien beschreiben, um dann die Charakteristika des ir-
regulären Arbeitssektors im Allgemeinen und den Fall Spanien im Besonderen zu
erläutern. Ob in einem Land Arbeitnehmer irregulär beschäftigt werden, ob diese
Beschäftigungsform vornehmlich von Migranten oder von Inländern genutzt wird
und auch welcher Art sich der Schwarzarbeitsmarkt gestaltet, ist von unterschied-
lichen Faktoren abhängig. Wesentliche Variablen stellen in diesem Zusammen-
hang die verschiedenen politischen Kräfte und deren Einflussmöglichkeiten auf
die Politikgestaltung dar. Folgende Fragen müssen geklärt werden: Welche Posi-
tionen nehmen die unterschiedlichen politischen Akteure hinsichtlich des Zusam-
menhangs von illegaler Migration und Arbeitsmarkt ein? Wie problematisieren sie
die bestehende Schattenwirtschaft im volkswirtschaftlichen Zusammenhang? Und
welchen Einfluss haben diese politischen Kräfte schließlich auf das Politikergebnis
selbst?

141 Vgl. beispielsweise Lee 2003; Zincone 1998; Alt 1999; Autorinnenkollektiv 2000; Tapinos 2000.
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Methodik - Bemerkungen zur Quellenlage

Es ist evident, dass quantitative Aussagen zu Gestalt und Volumen von Schatten-
wirtschaft und illegaler Migration schwer zu treffen sind, da naturgemäß weder
verlässliche Zahlen zum Umfang illegaler Migration noch irregulärer Beschäfti-
gung in Spanien und in Europa existieren. Wie können wir dennoch etwas über
diese zwei clandestinen Bereiche erfahren? Ist es angesichts der Datenlage über-
haupt sinnvoll, mit Zahlen und mit Schätzungen zu operieren? Wie erfolgreich
können Schätzungsverfahren in diesen Bereichen überhaupt sein?

Im Zusammenhang mit den Themen illegale Migration und Schattenwirtschaft
werden sowohl der wissenschaftliche als auch der öffentliche Diskurs von zwei
Argumentationsmustern bestimmt: Die einen weigern sich, aufgrund der Unquan-
tifizierbarkeit des Phänomens überhaupt mit Zahlen zu operieren, die anderen
nennen Zahlen, jedoch zumeist ohne Angabe der Quelle beziehungsweise ohne
Offenlegung der dahinterstehenden methodischen Verfahren (vgl. Vogel 2002: 66).
Tatsächlich, so werde ich zeigen, lassen sich für beide Bereiche Schätzwerte er-
mitteln, die nicht eine exakte Abbildung der Realität, wohl aber eine Annäherung
versprechen können. Diese Schätzwerte helfen nicht nur, die vorliegende Situation
annähernd realistisch einschätzen zu können, sondern auch anhand von wahrge-
nommenen Veränderungen Rückschlüsse auf politisches Handeln zu ziehen.

Die Wege zur Schätzung sowohl illegaler Migranten als auch des Volumens der
Schattenwirtschaft sind vielfältig. Oft bringt erst der Kontakt mit staatlichen Be-
hörden, insbesondere der Polizei, als illegitim definiertes Handeln zum Vorschein,
die Kontrolldichte entscheidet hier nicht selten über die erzielten »Aufdeckungser-
folge«. Aber auch andere Daten stehen uns zur Verfügung, etwa aus den Geburts-
und Sterberegistern, den Statistiken des Arbeitsamtes, den sozialen Sicherungs-
systemen oder monetären Statistiken wie etwa des Bargeldumlaufs (vgl. Tapinos
2000: 19). Die hierüber gewonnen Angaben sind selbstverständlich ebenfalls rei-
ne Schätzwerte und müssen genau als solche interpretiert werden - eingedenk der
Tatsache, dass Realitäten nicht erst dann entstehen, wenn die vermeintliche Wirk-
lichkeit möglichst getreu abgebildet wird, sondern wenn sie Eingang in den poli-
tischen und öffentlichen Diskurs finden.

Illegale Migration

Für eine quantitative Annäherung an den Bereich der illegalen Migration nach
Spanien stehen uns unterschiedliche Quellen zur Verfügung. Wie folgende Abbil-
dung verdeutlicht, folgt jede der zur Verfügung stehenden Methoden einer ande-
ren Spur, die im Kern eine Information enthält, eine konkrete Beobachtung indi-
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viduellen Verhaltens, welches Illegalität nach sich zieht, wie etwa im Moment der
Grenzüberschreitung (Daten zu Abweisungen an der Grenze; Aufgriffe bei ver-
suchten illegalen Übertritten), des illegalen Aufenthalts im Land (Legalisierungs-
anträge; ablehnende Asylbescheide). Allerdings bieten all die so gewonnen Daten
lediglich »the basis for only an imperfect measure«, wie Tapinos richtig bemerkt
(Tapinos 2000: 19). Es lassen sich auch mit anderen Methoden, insbesondere den
indirekten Methoden zur Schätzung des Volumens illegaler Migration in einem
Land wie beispielsweise mittels der Geburten- und Sterberaten, keine verlässli-
chen Daten ermitteln - ganz im Gegenteil: Schon kleine Abweichung in einer der
bestimmenden Variablen kann zu weitreichenden Fehleinschätzungen des zu er-
mittelnden Volumens illegaler Migration führen (vgl. ebd.).

Abbildung 3.20: Erhebungsmethoden illegaler Migration, nach Delaunay/Tapi-
nos 1998

Für den Untersuchungsgegenstand Spanien bieten sich die Daten aus den Lega-
lisierungen an, die seit 1985 in regelmäßigen Abständen verlässliche Zahlen über
ein Mindestmaß illegaler Migranten im Land hervorgebracht haben (vgl. hierzu
auch Bratsberg 1995).

Zudem lassen sich weitere Daten den Aufgriffstatistiken der spanischen Polizei
entnehmen, die sowohl an den Küsten wie auch an Flughäfen und bei Kontrollen
im Land Menschen ohne gültige Papiere feststellen. Die Anzahl derjenigen, die
in keiner der jeweiligen Statistiken auftauchen, bleibt jedoch im Dunkeln. Hoch-
rechnungen, die unter anderem auf der Grundlage offizieller Kriminalstatistiken,
Erhebungen der unterschiedlichen Polizeistellen und des Arbeitsamts gesicherte
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Aussagen über das Volumen illegaler Migration treffen wollen, sind unseriös, un-
abhängig davon, wie oft sie später zitiert worden sind.142

Ein Hauptproblem bei der Bestimmung des illegalen Immigrationsvolumens
ist die oben bereits angedeutete Diversität illegaler Migration, da ganz unter-
schiedliche Kategorien von Migranten und damit ganz unterschiedliche Wege, die
ins Land hineingeführt haben, darunter fallen und es so unmöglich machen, tat-
sächliche Dunkelziffern zu errechnen. So können beispielsweise Erfahrungen US-
amerikanischer Forschung in diesem Bereich kaum auf Europa übertragen wer-
den, da wir es, anders als in den USA, in Europa Schätzungen zufolge vornehmlich
mit dem Phänomen so genannter overstayers zu tun haben, also mit Menschen, die
nach Ablauf eines legalen Aufenthalts das Land nicht wieder verlassen. Schätzun-
gen über ihr Volumen lassen sich näherungsweise lediglich vergangenen Legali-
sierungskampagnen beziehungsweise Bewerbungen für die Arbeitskontingente in
Spanien entnehmen. 143

Ich werde mich größtenteils an den Daten der Legalisierungen orientieren. Auch
hierzu muss allerdings einschränkend bemerkt werden, dass es sich dabei per se
nur um veraltete Angaben handeln kann, dass die Legalisierungen selbst jeweils
unterschiedlich strikte Auflagen über Zulassungsvoraussetzungen vorsahen, und
dass über die Illegalen, die nicht in die Legalisierungen einbezogen wurden, selbst-
verständlich so keinerlei Aussagen getroffen werden können.

Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit

Bei der Bearbeitung des Themas Schattenwirtschaft treten ähnliche Probleme auf
- auch hier haben wir es mit einem Bereich zu tun, der eigentlich per definitio-
nem quantitativ nicht zu fassen ist. Allerdings sind die methodischen Verfahren,
um Näherungswerte zu ermitteln, hier weit ausgereifter, wenngleich auch in die-
sem Bereich die Ergebnisse deutlich voneinander abweichen - je nachdem, welches

142 So haben sich beispielsweise die von Widgren (1994) in einer Studie unternommenen Schätzungen
zur illegalen Einreise in die EU quasi verselbständigt, indem sie wieder und wieder zitiert worden sind.
Die Erhebungsmethode selbst wurde hierdurch jedoch nicht seriöser. Widgren hatte nach Gesprächen mit
einigen Dienststellen an der europäischen Grenze Schätzungen vorgelegt, wonach fünf bis sechs mal mehr
Menschen als aufgegriffen werden tatsächlich unerlaubt die Grenze überschreiten. Ebenso argumentierte
Espenshade (1995), als er für die Zeit zwischen 1977 und 1988 die Aufgriffe an der US-amerikanisch-
mexikanischen Grenze mit 2,2 multiplizierte und so angeblich exakte Zahlen zur illegalen Einwanderung
in die USA ermittelte.
143 Da ein legaler Aufenthalt auch ohne an ein Visum gebunden zu sein zeitlich befristet ist, kann mittels
der Anzahl an vergebenen Visa keine Aussage über das Volumen der overstayer gemacht werden. Zudem
werden die Rückkehrer bislang statistisch nicht erfasst. Diese Informationslücke soll laut der Ergänzung
des Ausländergesetzes von 2003 geschlossen werden, indem nun die Fluggesellschaften verpflichtet sind,
staatliche Stellen über nicht ausgereiste Passagiere zu informieren.
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methodische Design der Datenerhebung gewählt wurde (vgl. umfassend hierzu
Schneider et al. 2002; Portes 1994; die Anwendung eines Methodenmixes stellen
Lamnek et al. (2000) vor). Bereits die Definitionen dessen, was als informell gel-
ten kann, weichen nach wie vor deutlich voneinander ab, ebenso wie auch die
Begriffswahl recht vielfältig ausfällt.144 Auf einen Nenner gebracht können diese
wirtschaftlichen Aktivitäten als »Emigration aus den etablierten Arbeitsformen«
(Stützel 1980: 453) bezeichnet werden.

Unterschieden werden können vier unterschiedliche Formen der Schattenwirt-
schaft: a) die illegale Ökonomie, die all jene wirtschaftlichen Aktivitäten umfasst,
bei denen illegale Güter in Umlauf gebracht werden, wie etwa Drogenhandel, Pro-
stitution oder Glücksspiel; b) die ungemeldete Ökonomie: Sie umfasst all jene öko-
nomischen Vorgänge, die »circumvent or evade established fiscal rules as codifed
in the tax code« (Feige 1990: 991); c) die unregistrierte Ökonomie, die die staatli-
che Meldepflicht umgeht und schließlich d) die informelle Ökonomie, die all je-
ne ökonomischen Transaktionen beinhaltet, die an den staatlichen Stellen vorbei
und auch außerhalb des staatlichen Schutzraums agieren, indem sie ohne Arbeits-
verträge, Lizenzen, soziale Absicherungen etc. auskommen (vgl. Feige 1990: 992;
Portes 1994: 428).

Im Folgenden werden als Teil der Schattenwirtschaft beziehungsweise des infor-
mellen Sektors all diejenigen ökonomischen Aktivitäten verstanden, die einerseits
selbst illegal sind oder aber illegal ausgeübt werden. Besonders konzentriere ich
mich hierbei auf den Bereich der illegalen Ausländerbeschäftigung.

Auch diese lässt sich per se nicht messen, wohl aber können recht glaubhafte
Näherungswerte ermittelt werden. Hierzu liegen unterschiedliche Methoden vor,
gesicherte Daten ergeben sich auch hier nur aus den offiziellen Statistiken, in de-
nen die Zahl an aufgedeckten illegalen Ausländerbeschäftigungen angegeben ist.
Hinzu treten Befragungen, denen zufolge nicht nur das Ausmaß der Schattenwirt-
schaft erfasst, sondern nach einzelnen Branchen aufgeschlüsselt ermittelt werden
kann (vgl. Schneider et al. 2002: 23). Gerade für den Bereich der illegalen Auslän-
derbeschäftigung ist dies jedoch eine lediglich begrenzt anzuwendende Methode,
weil sich Arbeitgeber ungern offen dazu äußern.145

144 So werden die deutschen Begriffe Untergrundwirtschaft, Schattenwirtschaft, Parallelwirtschaft, Infor-
meller Sektor, Irregulärer Sektor, ebenso wie die englischen Begriffe Black Economy, Hidden Economy,
Informal Sector, Unofficial Economy, Parallel Economy, Shadow Economy etc. parallel und bisweilen syn-
onym gebraucht (vgl. Enste 2002: 6).
145 Anders als bei der Steuerhinterziehung, die quasi als 'Kavaliersdelikt' angesehen und daher zumeist
freimütig offengelegt wird, gilt die irreguläre Ausländerbeschäftigung als Straftatbestand, so dass hierüber
lieber Stillschweigen gewahrt wird.
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Abbildung 3.21: Erhebungsmethoden Schattenwirtschaft, nach Enste 2002

Im Folgenden orientiere ich mich zum einen an den Ergebnissen von Befragun-
gen, die von der spanischen Regierung und den Landesregierungen in Auftrag
gegeben wurden (vgl. Consejo Económico y Social de Andalucía, CES 2002; Ma-
teman/Renooy 2001; Carrasco Carpio 1999). Zum anderen an Erhebungen zum
Volumen der Schattenwirtschaft im internationalen Vergleich, die von Schneider
(1999; 2002) insbesondere mittels des Bargeldansatzes erhoben worden sind146.
Dies sind zugleich die Zahlen, die im politischen Diskurs am häufigsten zitiert
werden, die also die Grundlage politischen Handelns bilden.

Illegale Migration nach Spanien

Für eine Analyse illegaler Migration ist es zunächst unerlässlich, eine Begriffsbe-
stimmung vorzunehmen. Undocumented, sin papelles, Illegale - die Bezeichnun-
gen für Menschen, die ohne gültigen Aufenthaltsstatus in einem Land leben, sind
mannigfaltig.147 Gemeint sind alle diejenigen Menschen, die ohne gültige Aufent-

146 Der Bargeldansatz ermittelt das Volumen der Schattenwirtschaft mittels einer Simulation der Bargeld-
haltung in der ökonometrisch geschätzten Bargeldfunktion unter Konstanthaltung all derjenigen Fakto-
ren, die für das Aufkommen von Schattenwirtschaft ausgemacht werden können. Indem man die Entste-
hungsursachen für Schattenwirtschaft beseitigt, kann aus der positiven Differenz zwischen tatsächlicher
und theoretischer Bargeldhaltung auf das Volumen der Schattenwirtschaft geschlossen werden. Indem
schließlich diese Bargelddifferenz mit der Geldumlaufgeschwindigkeit multipliziert wird, lässt sich die
korrespondierende Größe der Wertschöpfung im informellen Sektor ermitteln (vgl. Schneider 1999: 11).
Schneider weist allerdings selbst darauf hin, dass zwar der Bargeldansatz am ehesten geeignet scheint,
Schätzwerte zum Volumen der Schattenwirtschaft zu ermitteln, diese aber ebenfalls lediglich eine Nähe-
rung an die Realität darstellen (vgl. Schneider 1999: 15).
147 Wenngleich sich in der politischen Diskussion viele gegen die Bezeichnung ’Illegale’ wenden, weil
Illegalität als solche nicht existiere, sondern lediglich einer Definitionsmacht von Staaten entspringe, folg-
lich auch Menschen nicht illegal sein könnten (vgl. z.B. Lee 2003: 149f.; Vogel 2002; die Initiative ’Kein
Mensch ist illegal’), nutze ich im Folgenden bewusst diesen Terminus. Denn genau darum geht es mir:
Die Definitionsmacht über den Status, den ein Mensch in einem Land genießt, obliegt alleine der jewei-
ligen nationalen Souveränität. Diese betrachtet Menschen ohne gültige Aufenthaltspapiere als außerhalb
der Legalität stehend. Sicherlich ist es aber richtig, darauf hinzuweisen, dass der jeweils von der Politik
und Gesellschaft gewählte Begriff selbst politisches Programm ist und über den Diskurs hinaus auch die
Realität der Migranten bestimmt (vgl. Gutiérrez 1995; Bade 2001).
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haltspapiere in einem Land leben. Dies umfasst sowohl alle, die bereits ohne gül-
tige Papiere illegal eine Grenze ins Land überschritten haben, als auch Menschen,
die legal ins Land gekommen sind, ihren legalen Aufenthaltsstatus jedoch mit der
Zeit verloren haben.148

Letztlich obliegt die Entscheidung, wer legal und wer illegal im Land ist, den
einzelnen Staaten und ihrer Definitionsmacht. Ebenfalls von Staat zu Staat variie-
ren die politischen Reaktionen auf illegale Migranten: Mitunter wird ihre Existenz
schlicht ignoriert, bisweilen werden Legalisierungsprogramme durchgeführt, um
sie aus der Illegalität in einen legalen Status zu überführen, oder aber der Tatbe-
stand der Illegalität wird mittels Kontroll- und Sanktionsmaßnahmen strafrecht-
lich verfolgt und geahndet.149 Welche Strategie im Umgang mit illegalen Migran-
ten in einem Staat verfolgt wird, ist in erster Linie vom politischen und gesell-
schaftlichen Druck, gegen illegale Migration vorgehen zu müssen, abhängig.

Eine Vermutung liegt aber nahe: Gestalt und vor allem Größe illegaler Migration
sind abhängig von der verfolgten Zuwanderungspolitik im Land. Zuwanderungs-
politik ist der erste Grund für die Existenz illegaler Migration (vgl. Castles/ Miller
1998: 96; vgl. auch OECD 2000: 54). Anschaulicher Beleg dieser Annahme ist die
Beobachtung, dass illegale Migration in Zeiten des wirtschaftlichen Booms in Eu-
ropa schlicht nicht existierte und sich dies erst 1974 nach Ausbruch der wirtschaft-
lichen Krise und beginnender restriktiven Zuwanderungspolitik änderte (vgl. Ro-
maniszyn 2000: 125). Hinzu kommt, dass Form und Umfang illegaler Migration in
einem Land immer auch verbunden sind mit Form und Umfang der legalen Mi-
gration, denn »social and economic networks of legal migrants are one of the most
important conditions for the existence of illegal migrants. Illegals need the support
of these networks to survive in their illegality« (Jahn/Straubhaar 1998: 21).

Wie oben bereits angedeutet, ist es per se schwierig, quantitative Angaben zu
Umfang und Volumen illegaler Migration zu machen. Das einzige, was als gesi-
chert gelten kann, ist das rasche Wachstum illegaler Migration innerhalb der ver-
gangenen Jahre. So schätzte die International Organization for Migration (IOM)
die Zahl illegaler Migranten in Europa für das Jahr 1998 auf gut zwei Millionen
- im Jahr 2000 beliefen sich ihre Schätzungen bereits auf rund 3 Millionen (vgl.
IOM 2000: 198; 2000a: 12). Und mehr als die Hälfte dieser Illegalen leben, so die

148 Diese sogenannten ’overstayers’ setzten sich aus unterschiedlichen Gruppen zusammen: Eintritt oh-
ne Visum, Eintritt mit Touristenvisum, zu Studienzwecken, nach abgelehntem Asylverfahren oder aber
nach Beendigung einer legalen, zumeist temporären Beschäftigung: Schätzungen zufolge bleiben immer-
hin rund 75% aller abgelehnten Asylbewerber ohne gültige Aufenthaltserlaubnis im Land (vgl. Baldwin-
Edwards et al. 1994: 4).
149 Auch die Ahndungen illegaler Migration variieren von Land zu Land von Geldbußen über Arrestie-
rung bis hin zur Ausweisung aus dem Land.
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Schätzungen, in den vier Mittelmeeranrainern Frankreich, Italien, Griechenland
und Spanien. Hiernach stellen die Mittelmeeranrainer mittlerweile die attraktivste
Region Europas für illegale Migranten dar.

Diese südlichen Mitgliedstaaten, mit Ausnahme Frankreichs, unterliegen im
Kontext illegaler Zuwanderung ähnlichen Voraussetzungen. So sind alle diese
Länder erst spät zu Zuwanderungsländern geworden, nachdem sie sich einerseits
selbst einem wirtschaftlich prosperierenden Raum anschließen konnten, zum an-
deren aber als Folge der zunehmend restriktiven Migrationspolitik der Nord- und
Zentraleuropäischen Staaten. Netzwerke auf seiten der Migranten und Arbeits-
kräfteknappheit auf seiten der südlichen EU-Staaten führten bald in allen betrach-
teten Ländern zu einem verstärkten Migrationsaufkommen. Weiteres gemeinsa-
mes Merkmal der südlichen Mitgliedstaaten ist der recht hohe Umfang der Schat-
tenwirtschaft - zumal im Vergleich mit anderen EU-Mitgliedstaaten (vgl. King
2000).

In Spanien war der Sachverhalt der illegalen Migration bis in die 80er Jahre hin-
ein weitgehend unbekannt. Als Straftat wurde der Aufenthalt im Land ohne Ge-
nehmigung erst mit dem Zuwanderungsgesetz vom Dezember 2000 definiert. Dies
erstaunt umso mehr, als doch bereits seit 1985 periodisch Legalisierungen im Land
ermöglicht wurden. Dennoch wurden illegale Migranten vom Gesetzgeber und
auch in der öffentlichen Wahrnehmung lange Zeit weitgehend ignoriert.

Zwar wurden Arbeitgebern, die illegale Migranten beschäftigten, bereits im Ge-
setz von 1985 Sanktionen in Form von Geldbußen angedroht, tatsächliche Vermei-
dungsstrategien mittels verstärkter Grenzsicherungspolitik wurden allerdings erst
auf massiven Druck der europäischen Mitgliedstaaten seit Anfang der 1990er Jah-
re verfolgt, Kontrollen im Land werden auch heute noch kaum durchgeführt (vgl.
Kapitel 3.2.1).150

Den Legalisierungsstatistiken (vgl. Abb. 3.23, 3.29) zufolge lebten Anfang der
neunziger Jahre wenigstens rund 133.000 illegale Migranten im Land, Ende der
neunziger Jahre belief sich ihre Zahl laut Antragstellungen bereits auf 247.600 (vgl.
OECD 1992: 77; Anuario de Migraciones 2002: 298f.). Angesichts der Anfang der

150 Allerdings hat gerade in diesem Bereich die neue Regierung einen Wandel angekündigt: Insbesondere
verstärkte Kontrollen auf dem Arbeitsmarkt sollen gegen irreguläre Ausländerbeschäftigung eingesetzt
werden. Ob diese Ankündigungen auch in die Tat umgesetzt und schließlich effektiv wirksam werden,
bleibt allerdings noch abzuwarten. Zweifel an einer erfolgreichen Implementierung sind allerdings auch
jetzt noch mehr als berechtigt, ist doch ein wesentlicher Faktor erfolgreicher Bekämpfung irregulärer Aus-
länderbeschäftigung die Sanktionierung durch die Gesellschaft (vgl. Tapinos 2000: 36). In Spanien stößt
das Thema allerdings nach wie vor auf wenig Resonanz, selbst die Gewerkschaften halten sich in den For-
derungen nach Kontrollen vielfach zurück (vgl. auch Kap. 3.4.1). Und schließlich geht die neue Regierung
selbst die Reformen nur halbherzig an, indem sie insbesondere an der Konzentration am Arbeitsmarkt
festhält, wie nicht zuletzt die Auflagen der jüngsten Legalisierung zeigen.
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neunziger Jahre registrierten 415.000 legalen Migranten im Land war also minde-
stens jeder dritte im Land lebende Ausländer ohne Papiere, Ende der neunziger
Jahre immerhin fast jeder vierte. Zwar brachten alle Legalisierungen eine Redu-
zierung der illegal im Land lebenden Migranten, der Strom derer, die weiterhin
versuchten, illegal ins Land zu gelangen und dort zu leben, ist jedoch kaum abge-
rissen wie einerseits die Statistiken der Aufgriffe an der Grenze sowie die Zahlen
der jeweils folgenden Legalisierung zeigten (vgl. Abb. 3.22151; 3.23).

Abbildung 3.22: An den Grenzen zurückgewiesene Personen 1988-2000, Quelle:
Kreienbrink 2004: 208; Anuarios Estadisticos del Ministerio del In-
terior.

Auch für die jüngste Zeit ist anzunehmen, dass illegale Migration nach Spanien
weiterhin im Wachsen begriffen ist.152 Gründe hierfür liegen zunächst in der im-
mer restriktiver werdenden Zuwanderungspolitik, die immer weniger Menschen
die Möglichkeit lässt, legal ins Land zu gelangen und sich legal im Land aufzu-
halten. Für ein Nichtabreißen der Migrationsströme spricht neben der Situation in
den Herkunftsländern der Migranten die Einbindung Spaniens in den prosperie-
renden Wirtschaftsraum der EU und die damit verbundenen Nachfrage nach aus-
ländischen Arbeitskräften sowie die Öffnung des Eisernen Vorhangs und die da-
151 Die Abweisungen an der Grenze bieten deshalb einen weiteren Indikator für das im Innern des Lan-
des anzutreffende Volumen an illegalen Migranten, da jeder abgewiesene Migrant ein potentiell illegaler
Migrant ist (vgl. Interview policía nacional, Madrid, 3.3.2004)
152 Den vorläufigen Statistiken der neuesten Legalisierungswelle in Spanien im Januar 2005 zufolge hiel-
ten sich bis zu diesem Zeitpunkt wenigstens 700.000 Menschen illegal im Land auf (vgl. MuB 05/2005).
Aufgrund der recht restriktiven Vorgaben, die zur Erlangung eines legalen Aufenthaltstitels erfüllt sein
müssen, liegt die Dunkelziffer jedoch vermutlich um einiges höher.
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mit (wieder-)erlangten Wanderungsmöglichkeiten aus osteuropäischen Staaten.153

Mit den Legalisierungsstatistiken lassen sich auch Vermutungen zur Herkunft ille-
galer Migranten in Spanien anstellen. Die Legalisierung von 1991/1992 ergab, dass
sich ein großer Teil an Marokkanern illegal im Land aufhielt, daneben vor allem
lateinamerikanische Migranten und Chinesen. Fast ein Viertel aller Anträge wur-
den von Frauen gestellt, besonders von Lateinamerikanerinnen. Die betroffenen
Arbeitssektoren waren vornehmlich der Dienstleistungssektor, die Landwirtschaft
und der Bau (vgl. Anuario de Migraciones 1998: 310ff.).

Abbildung 3.23: Legalisierungen in ausgewählten Arbeitsbereichen, Quelle:
OECD 2000: 61; Apap 2002: 189

Weitere Aussagen zu Umfang, Reiserouten und Lebensbedingungen illegaler Mi-
granten im Südraum der EU lassen sich mit Hilfe polizeilicher Aufgriffsstatistiken

153 Icduygu und Unalan (2001) belegen diese Annahme mit statistischen Angaben der spanischen Polizei,
deren Aufgriffe sich an der Meerenge von Gibraltar zwischen 1996 und 1998 verdoppelt hätten und auch
danach weiter sprunghaft gestiegen seien. Allerdings ist dies kein stichhaltiger Beleg für das Wachsen der
Migrationsströme, sondern kann ebenso als Beleg einer deutlich verbesserten polizeilichen Arbeit und
moderneren technischen Ausrüstung gelesen werden.
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machen: Grundsätzlich gibt es drei unterschiedliche Möglichkeiten für illegale Mi-
granten, über die EU-Außengrenzen nach Spanien zu gelangen: Erstens, zumeist
mit Hilfe von Schleppern und Schleusern, über die Wassergrenzen. Vor allem die
Einreise über die Meerenge von Gibraltar wird Schätzungen der zuständigen Po-
lizeistellen zufolge allerdings immer seltener gewählt, haben hier die Kontrollen
doch bereits eine Dichte erreicht, die einen erfolgreichen Grenzübertritt schwierig
werden lassen. Dennoch, so zeigen insbesondere die Aufgriffstatistiken aber auch
die gezählten Toten an diesem Grenzabschnitt, wird diese Route nach wie vor ge-
wählt (Siehe Abb. 3.24154).

Abbildung 3.24: Tote an der Grenze, Eigene Berechnungen

Zweitens wird versucht, mit Hilfe gefälschter Visa über die Flughäfen ins Land zu
gelangen.155 Und drittens vollkommen legal, beispielsweise mit einem dreimona-
tigen Touristenvisum - ohne jedoch nach Ablauf des Visums das Land wieder zu
154 Da es keine offiziellen Statistiken über Todesfälle an der Europäischen Außengrenze gibt, habe ich mich
an Agentur- und Zeitungsmeldungen orientiert; dies kann sicherlich nicht den Anspruch der Vollständig-
keit erfüllen, wohl aber Annäherungswerte liefern. Genutzte Quelle: UNITED 2004
155 Ein Grenzschutzbeamter bewertet die Situation in Spanien wie folgt: »Visaerschleichung ist natürlich
auch ein wichtiges Thema. Passfälschung von Südamerikanern, naja, von allen Nationalitäten, die visa-
pflichtig sind, also die nicht die Möglichkeit haben, sich ein Visum zu erschleichen, für die ist das eine
Möglichkeit. Also was sehr stark zunimmt insbesondere im Hafen von Algeciras - hier haben wir ein enor-
mes Aufkommen an gefälschten Papieren, was offenbar für die spanische Grenzüberwachung spricht, weil
es offenbar mit Booten nicht mehr so leicht ist, reinzukommen. Außerdem: Die Schleusung ist sehr teuer,
man zahlt rund 500 Euro für die Schleusung, vielleicht kriegt man damit die Garantie für drei Versuche,
aber wenn sie an Land geschnappt werden, dann war’s das. Und es ist auch eine gefährliche Angele-
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verlassen. Da Migranten je nach Herkunft unterschiedliche Reiserouten wählen,
findet hier eine erste ethnische Differenzierung über die ins Land kommenden il-
legalen Migranten statt. So werden Bootsschleusungen nach Spanien vornehmlich
von Migranten aus afrikanischen Ländern genutzt. Die Einreise über die Flughä-
fen wählen hingegen vorzugsweise Südamerikaner.156 Hier treten sowohl Visafäl-
schungen als auch Visaerschleichungen auf. Viele Südamerikaner brauchen jedoch
kein Visum und kommen so vollkommen legal ins Land und verlieren diesen lega-
len Titel erst, nachdem sie nach drei Monaten legalen Aufenthalts das Land nicht
verlassen.

Eigene Interviews mit illegalen Migranten in Spanien ergaben, dass Spanien für
sie aufgrund der Arbeitsmöglichkeiten attraktiv ist und der illegale Status einer
Arbeitsaufnahme nicht im Wege steht. Das Risiko, von der Polizei aufgegriffen
zu werden, wurde als minimal bezeichnet, da umgreifende Kontrollen öffentlicher
Plätze oder auch des Arbeitsplatzes kaum vorkämen (vgl. ebenfalls Baganha 2000;
Carrasco Carpio 1999). Die Zahl der beschlossenen Abschiebungen aufgrund ille-
galen Aufenthalts beliefen sich in den 1990er Jahren auf 10.000 bis 20.000 pro Jahr
- tatsächlich abgeschoben wurden allerdings lediglich rund 5.000 (vgl. Abb. 3.22).
Die Gefahr für den Einzelnen abgeschoben zu werden, war also recht gering, zu-
mal offensichtlich auch noch nach einem Aufgriff genügend Gelegenheit bestand,
um eine Abschiebung herum zu kommen.

Über die Lebensbedingungen von Illegalen in Spanien liegen bislang wenige Er-
kenntnisse vor. Anzunehmen ist, dass sich die illegalen Migranten ebenfalls vor-
nehmlich dort niederlassen, wo es Arbeit für sie gibt und wo sie auf ihre Netzwer-
ke zurückgreifen können. Besonders scheint dies in den Metropolen Madrid und
Barcelona, aber auch im Süden des Landes und in der Provinz Katalonien der Fall
zu sein. 63% aller Legalisierungsanträge wurden im Jahr 1991 in den Provinzen
Madrid und Katalonien gestellt (vgl. Aragón Bombín/ Chozas Pedrero 1993: 90ff.;
vgl. auch Cornelius 1994: 337).

Schätzungen zufolge arbeitet ein Großteil der illegalen Migranten im Dienstlei-
stungsbereich, vor allem in privaten Haushalten, dem Gaststätten- und Hotelge-
werbe, der Landwirtschaft und auf dem Bau, wie die Aufschlüsselung der Anträ-
ge auf Legalisierung belegen (s. Abb. 3.23; vgl. auch Colectivo IOÉ 1993; Anuario
de Migraciones 1998; Anuario de Migraciones 2002). Rund 60% der Migranten,
die 1991 die Legalisierung ihres Status beantragt hatten, arbeiteten im Dienstlei-
stungsbereich, gefolgt von der Landwirtschaft (15,8%) und dem Bausektor (15,2%)

genheit und da sagt so mancher, mir ist es lieber, mit einem gefälschten Dokument einzureisen.« (vgl.
Interview mit Grenzschutzbeamten, Madrid, 6.10.2003).
156 Die hier nicht betrachtete illegale Zuwanderung über den Landweg wird hingegen vorzugsweise von
Osteuropäern genutzt, da an den Binnengrenzen zu Frankreich kaum noch Kontrollen stattfinden.
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(vgl. Aragón Bombín/Chozas Pedrero 1993: 93). Hinzu kommen viele Migranten,
legal wie illegal, die selbständig tätig sind, etwa im Straßenhandel. Laut Cornelius
gibt es außer im Bereich der privaten Haushalte keine organisierte Rekrutierung
der Arbeitskräfte, sondern die meisten illegalen Migranten finden mittels ihrer so-
zialen Netzwerke selbst rasch nach ihrer Ankunft im Land Arbeit (vgl. Cornelius
1994: 338).

Illegale Migranten arbeiten demnach in den gleichen Arbeitsmarktsegmenten
wie auch Migranten, die legal im Land sind. Ein wesentlicher Unterschied be-
steht für sie zunächst darin, dass sie nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt
sind, also keinerlei Schutz gegen Risiken, insbesondere Krankheit und Unfall, ge-
nießen. Sie haben zudem keinerlei einklagbare Rechte gegenüber ihrem Arbeitge-
ber (vgl. Tarabini-Castellani 2002; Hierro Hierro 2003). Darüber hinaus können sie
sich nicht gewerkschaftlich organisieren und so ihre Arbeitsbedingungen verbes-
sern (vgl. Peña 2001; Kahale Carrillo 2003). Ihre Arbeitssituation gestaltet sich also
zunächst aufgrund fehlender Rechtssicherheit prekärer als die legaler Migranten.
Hinzu kommen oft eine noch schlechtere Bezahlung und längere Arbeitszeiten,
mitunter auch körperliche und sexuelle Ausbeutung durch die Arbeitgeber (vgl.
Momsen 1999).

Im Ergebnis zeigen die vorliegenden Legalisierungsstatistiken aber interessan-
terweise eine geradezu auffällige Ähnlichkeit der Charakteristika illegaler und le-
galer Migranten, sowohl Herkunft und Geschlecht als auch Arbeitssektor betref-
fend. Illegale Migration nach Spanien orientiert sich in ihrem Auftreten demnach
deutlich an der Form der legalen Migration. Sie unterscheiden sich lediglich in-
sofern von den legal arbeitenden Migranten, als sie einerseits keinerlei Rechtssi-
cherheit besitzen und andererseits gezwungen sind, Arbeit im informellen Sektor
anzunehmen, da ihnen der reguläre Arbeitsmarkt verschlossen bleibt. So liegt die
Schlussfolgerung nahe, dass insbesondere die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes das
Migrationsgeschehen beeinflussen, und dass diese Bedürfnisse im Zusammenspiel
mit einer restriktiven Zuwanderungspolitik zu einer Zunahme an illegaler Migra-
tion führen.

Der informelle Sektor in Spanien

Nachdem der Begriff des informellen Sektors Anfang der 1970er Jahre in einer
Studie der ILO über die Situation des urbanen Arbeitsmarktes in Ghana geprägt
worden war, galt er lange Zeit als Synonym oder zumindest als typisch für die
Ökonomien der sogenannten Dritten Welt, als ein Bereich der Wirtschaft in diesen
Ländern, der vollkommen autark, ohne Verbindung mit der formalen Ökonomie

165



eine Wirtschaft der Armen, der Marginalisierten bildet (vgl. Hart 1973; kritsch: Por-
tes/Sassen 1987). Laut Castells und Portes (1989) ist der informelle Sektor jedoch
das genaue Gegenteil: »The informal sector is not a set of survival activities perfor-
med by the destitute people on the margins of society. [...] The informal economy
is not an euphemism for poverty. [...] The informal economy is thus not an indi-
vidual condition but a process of income-generation characterized by one central
feature: it is unregulated by the institutions of society, in a legal and social environment in
which similar activities are regulated« (Castells/Portes 1989: 12, Hervorhebungen im
Original). Der informelle Sektor ist demnach also jener Bereich der Wirtschaft, in
dem für gewöhnlich als legal eingestufte wirtschaftliche Aktivitäten nicht reguliert
werden, staatliche Kontrolle fehlt, es sich also um einen »untamed market« (Hart
1990) handelt.157

Dies ist unabhängig vom Entwicklungsgrad der Volkswirtschaft; wir finden in-
formelle Sektoren sowohl in Ländern der sogenannten Dritten Welt als auch in
OECD-Staaten und in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Der durch-
schnittliche Anteil der Schattenwirtschaft am BIP in allen OECD-Staaten liegt
Schätzungen zufolge seit 1997/98 bei ca. 16,8% und wächst zur Zeit anscheinend
in allen Ländern stärker als das BIP selbst (vgl. Schneider et al. 2002: 33).

Daneben zeigt sich, dass informeller und formeller Sektor in vielerlei Bereichen
symbiotisch miteinander verbunden sind. Eigenen Befragungen zufolge beschäf-
tigen Arbeitgeber, die irregulär Arbeitnehmer anstellen, den größten Teil ihrer Ar-
beitnehmer in regulären Arbeitsverhältnissen. Dies sind dann zumeist Teilzeitar-
beiten, die am untersten Segment des formellen im Übergang zum informellen
Sektor, rangieren. Dies ist umso häufiger anzutreffen, je fragmentierter der Arbeits-
markt insgesamt ist (vgl. Parnreiter 1997: 209; Sassen 1991; Williams/Windebank
1995).

Ebenso ’dual’ gestalten sich andere informelle Aktivitäten von Firmen innerhalb
der Schattenwirtschaft. Nach Portes und Sassen existieren ganz unterschiedliche
Formen des making it underground, alle mit dem Ziel, die Kosten zu senken, die Ge-
winne zu steigern und die Flexibilität zu erhöhen, indem regulierte Arbeitsmärkte
umgangen werden (vgl. Portes/Sassen 1987). In Bezug auf den Anbieter informel-
ler Arbeitskraft können folgende Typen unterschieden werden: Schwarzarbeit als
Ergänzung einer regulären Tätigkeit, als Substitut einer regulären Tätigkeit, als
einzige Möglichkeit der Erwerbsarbeit und als Ergänzung zu Leistungen der so-
zialen Sicherungssysteme. Es ist zu erkennen, dass der informelle Arbeitsmarkt
157 Portes (1994) unterscheidet in diesem Zusammenhang zudem zwischen illegalen Unternehmen und
informellen Unternehmen: »Illegal enterprise involves the production and commercialization of goods
that are defined in a particular place and times as illicit, while informal enterprise deals, for the most part,
with licit goods.« (Portes 1994: 428)
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Abbildung 3.25: Schätzungen der Schattenwirtschaft/BIP in ausgewählten Staa-
ten, 1970-1999, Quelle: Enste 2002: 23; Methode: Bargeldansatz

sehr unterschiedliche Erscheinungsformen aufweist, von unterschiedlichen sozia-
len und ethnischen Gruppen genutzt wird und auch die Reaktionen der Politik auf
Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit ganz unterschiedliche sind.

Wesentlicher Bestimmungsfaktor für Gestalt und Charakter des informellen
Sektors ist die Nachfrage nach irregulärer Arbeit. Diese Nachfrage ergibt sich cete-
ris paribus aus der Tatsache, dass in der Informalität erzeugte Produkte günstiger
sind als vergleichbare Produkte der formellen Ökonomie. Dass dennoch nicht nur
Angebot, sondern auch Nachfrage nach Produkten des informellen Sektors (Ar-
beitskraft etc.) von Land zu Land differieren, ergibt sich, so meine Annahme, aus
den unterschiedlichen Reaktionen des Staates auf schattenwirtschaftliche Aktivi-
täten.

Gründe für Schattenwirtschaft in der industrialisierten Welt

Nachdem erkannt worden war, dass Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit kei-
ne Phänomene sind, die ausschließlich die Straßen der Dritten Welt beherrschen,
sondern in zunehmendem Maße auch in den Zentren der Industrienationen zu
beobachten sind, entstanden verschiedene Theorien, die die Entstehung und Ent-
wicklung dieser unregulierten Wirtschaft erklären sollten. Erste Ansätze, die Infor-
malität als Importprodukt im Zuge sich ausweitender Immigration betrachteten,
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quasi als Mitbringsel der Migranten aus ihrer Heimat, hatten kurz Konjunktur, lie-
ßen sich jedoch nicht lange halten (vgl. Sassen 1997; 1989; Portes/Sassen: 1987).

Vielmehr setzten sich vor allem drei Ansätze durch, das Aufkommen von Schat-
tenwirtschaft in der industrialisierten Welt zu erklären: Erstens werden struktu-
relle Veränderungen des Arbeitsmarktes für Schattenwirtschaft und Schwarzar-
beit verantwortlich gemacht. Der sich immer mehr verschärfende internationa-
le Konkurrenzkampf um die geringsten Produktionskosten und die günstigsten
Endprodukte habe in einigen speziellen Wirtschaftszweigen zur Folge, dass Teile
der Produktion an informell arbeitende Subunternehmen übertragen werden be-
ziehungsweise dass selbst teilweise informell produziert werde (vgl. Ybarra 1982;
Langthaler 1997). Dieser Überlegung steht jedoch die Tatsache entgegen, dass auch
in Sektoren, die sich nicht dem internationalen Wettbewerb stellen müssen (wie die
Dienstleistungen im Bereich der privaten Haushalte, das Baugewerbe etc.), Schat-
tenwirtschaft und Schwarzarbeit weit verbreitet sind.

Zweitens gibt es Ansätze, die einen Wertewandel konstatieren und hierüber die
Ausweitung des informellen Sektors erklären (vgl. Schneider et al. 2002: 17). Die-
se These setzt allerdings voraus, dass es Länder gibt, in denen sich Schwarzarbeit
aufgrund eines moralischen Codizis verbietet, in anderen hingegen dieser ’Wer-
tewandel’, der Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit gesellschaftlich legitimiert,
stattgefunden habe - letztlich also keine rationale, sondern eine Werteentschei-
dung getroffen werde. Plausibler erscheint mir, die Frage eines Wertewandels in
Zusammenhang mit staatlichen Handeln (und insbesondere der Möglichkeit zur
Kontrolle und Sanktionierung) zu setzten, denn auch Werte entstehen nicht aus
dem Nichts, sondern werden maßgeblich durch unterschiedliche gesellschaftliche
Kräfte beeinflusst.158

Die häufigste gewählte Erklärung schließlich sieht die Entstehung und Auswei-
tung von Schattenwirtschaft als unmittelbare Folge starker Gewerkschaften bezie-
hungsweise eines den Arbeitsmarkt zu stark regulierenden Staats - entsprechend
sehen die einen in Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit ein Problem, die ande-
ren hingegen erblicken Freiräume, die sich positiv auf Wirtschaft und Gesellschaft
auswirken könnten (vgl. Brusco 1982; 1986 (positiv); Schneider 2002; vgl. ausführ-
lich Enste 2002). Sowohl Sassen und Portes (1987: 52) als auch Hjarnø (2003) wei-
sen jedoch darauf hin, dass die Existenz starker Gewerkschaften auch gegenteilige
Effekte haben kann, indem sie Unternehmen davon abhalten, überhaupt in die in-
formelle Ökonomie abzuwandern.

158 Vgl. hierzu etwa auch die periodisch wiederkehrenden Kampagnen der Bundesregierung, mit dem
Versuch, Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit gesellschaftlich zu diskreditieren (vgl. z.B. Die Bundesre-
gierung 1999).
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Für den hier betrachteten speziellen Fall der irregulären Ausländerbeschäfti-
gung greifen allerdings alle drei Erklärungsansätze zu kurz, da sie lediglich die
Nachfrage nach Schwarzarbeit erklären können, die Angebotsseite aber gänzlich
vernachlässigen. Die Existenz und die Größe von Schattenwirtschaft und Schwarz-
arbeit in einem Land ist aber einerseits von der Möglichkeit beziehungsweise der
Notwendigkeit, Arbeit informell anzubieten, abhängig und andererseits von der
Möglichkeit beziehungsweise der Notwendigkeit, Arbeit informell nachzufragen.

Die Möglichkeiten sowohl zu Angebot als auch zu Nachfrage informeller Arbeit
ergeben sich nicht nur aus Globalisierung der Ökonomien und den daraus fol-
genden wirtschaftlichen Transformationen (Portes 1994), nicht nur aufgrund der
Transformationsprozesse innerhalb der Städte in Folge des postfordistischen Wan-
dels (Sassen 1983; 1984) und auch nicht allein aufgrund der zunehmenden Migra-
tion aus Entwicklungsländern (Hart 1990). Gestalt und Größe des informellen Sek-
tors resultieren vielmehr maßgeblich aus der Abwesenheit von effektiven Kontroll-
und Sanktionsmechanismen. Die Notwendigkeiten zu Angebot beziehungsweise
zu Nachfrage informeller Arbeit ergeben sich zudem aus einem Mangel an Alter-
nativen - und auch dies ist vornehmlich politisch determiniert.

Neben Staat und Regierung spielen auch die beiden Arbeitsmarktparteien,
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände, eine wesentliche Rolle bei der Frage, ob
und wie sich ein informeller ökonomischer Sektor in einer Volkswirtschaft auszu-
breiten vermag.

Hjarnø zeigt in seiner Studie von 2003, dass Form und Gestalt des Korporatis-
mus im Land eine maßgebliche Variable im Aufkommen von Schattenwirtschaft
und Schwarzarbeit darstellen: »In Denmark there are practically no illegal immi-
grants in the labour market. The close collaboration between the organisations con-
cerned, both employees and employers, hinders employers from hiring illegal im-
migrants. There is thus no great need for State control in the workplace to uncover
the employment of illegal immigrants.« (Hjarnø 2003: 11)

Die Angebotsseite informeller Arbeit variiert in ihren Erscheinungsformen eben-
so: Menschen, die ausschließlich im informellen Sektor beschäftigt sind, neben
Menschen, die einer informellen Beschäftigung als Supplement zu ihrer formel-
len Arbeit nachgehen. Menschen, die im informellen Sektor arbeiten, weil sie hier-
durch mehr verdienen, neben Menschen, die ausschließlich im informellen Sektor
Arbeit finden.

Ob Schwarzarbeit für den Beschäftigten positive oder eher negative Auswirkun-
gen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen und des Lohns mit sich bringt, ist maß-
geblich davon abhängig, ob seine Arbeitskraft auch im entsprechenden anderen
Arbeitsmarkt nachgefragt wird. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden,
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dass Migranten, die aufgrund ihrer Herkunft oder aber aufgrund ihres illegalen
Status im Land nicht im formellen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, zu
gleichen oder aber zu schlechteren Arbeitsbedingungen arbeiten als im formel-
len Arbeitsmarkt, jedoch nie bessere Bedingungen vorfinden.159 Die Attraktivi-
tät irregulär beschäftigter Ausländer ergibt sich aus dem Umstand, dass sie zum
einen in für Migranten typischen Arbeitsmarktsegmenten bereit sind zu arbeiten
und darüber hinaus keinerlei arbeitsrechtlichen Schutz hinsichtlich der Arbeitsbe-
dingungen und der Löhne haben160. Die bereits oben beschriebene ethnische Seg-
mentierung des spanischen Arbeitsmarktes setzt sich ebenso ungebrochen auch
im informellen Arbeitsmarkt fort. Wenngleich eine solche Ethnisierung der Wirt-
schaft nicht notwendigerweise auf die Schattenwirtschaft bezogen ist, hängt sie
doch oft mit ihr zusammen, zumeist ist ein Teil einer solchen ethnic economy for-
mell und nur ein Teil informeller Art (vgl. insbesondere Light/Karageorgis 1994;
Cobas 1987).

Für bestimmte Sektoren ist die Möglichkeit, zumindest Teile in die Schattenwirt-
schaft auszulagern, Voraussetzung und Garantie des wirtschaftlichen Erfolgs: »It
can be argued that entire sectors of economies would not exist without illegal wor-
kers« (Baldwin-Edwards et al. 1994: 4). Und vice versa: Beispielsweise trägt die
Expansion des Dienstleistungssektors maßgeblich zur Ausweitung des informel-
len Sektors bei, da es sich hier vornehmlich um sehr arbeitsintensive - und damit
eigentlich auch lohnintensive - Tätigkeiten handelt, die zugleich nicht in der Art
mobil sind, dass sie sich in Niedriglohnregionen auslagern ließen (vgl. Parnreiter
1997: 209). Zudem handelt es sich zumeist um schlecht kontrollierbare Arbeitsfel-
der, das heißt, selbst angedrohte Sanktionen verlieren angesichts der Unmöglich-
keit der Kontrolle ihren Schrecken.

Schattenwirtschaft, so lässt sich zusammenfassend feststellen, ist schon lange
nicht mehr nur in der Dritten Welt beheimatet, sondern mehr und mehr Realität
der industrialisierten Zentren. Wesentliche Bedeutung kommt in diesem Zusam-
menhang der Rolle des Staats zu. Zum einen bei der Herausbildung der Schatten-
wirtschaft, denn wie Portes argumentiert, kann die Schattenwirtschaft »be viewed
as a constructed response on the part of civil society to unwanted state interfe-
rence. [...] The more state policies prevent the satisfaction of individual needs and
159 Douglas Massey zeigt in einer Studie zu Migration zwischen Mexiko und den USA, dass ein illega-
ler Aufenthaltsstatus nicht unbedingt zu einer schlechteren Bezahlung der Arbeit führen muss, aber das
durchaus ein indirekter Zusammenhang besteht (vgl. Massey 1987).
160 Umgekehrt bietet der informelle Arbeitsmakt den Migranten bisweilen die Möglichkeit, strukturelle
Ungleichheiten des formellen Arbeitsmarktes auszugleichen, indem sie als Subunternehmer beziehungs-
weise Selbständige vereinzelt auch in hoch entwickelten Sektoren Arbeiten übernehmen (vgl. Mingio-
ne/Quassoli: 2000).

.
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access to inputs by firms, the wider the scope of informalization that they encou-
rage« (Portes 1994: 444). Zum anderen jedoch hinsichtlich der Aktivitäten, die der
Staat unternimmt, um gegen Informalität vorzugehen. Die spezifische Struktur der
Ökonomien in den Industrienationen bringt es mit sich, dass Informalität und Mi-
gration hier zwei Seiten einer Medaille bilden.

Schattenwirtschaft - ein Produkt von Migration?

Im Vorlauf ist mehrfach die Verbindung zwischen informeller Ökonomie und Mi-
gration angeklungen. Inwieweit hängt nun beides miteinander zusammen, be-
dingt sich eventuell sogar? Einer Studie von Portes/Sassen (1987) zufolge, ist in-
formelle Ökonomie nicht notwendigerweise ein Produkt von Migration. In den da-
mals noch weit vom Migrationsgeschehen abgeschirmten Ländern des Südraums,
vor allem Italien und Spanien, beobachteten die Autoren vielmehr deutliche Aus-
prägungen schattenwirtschaftlicher Aktivitäten, die in weiten Teilen den US-
amerikanischen Erfahrungen entsprachen (vgl. auch Benton 1989; Ybarra 1989).
Hieraus schlossen sie, dass Migration keine notwendige Voraussetzung für die
Entwicklung einer Schattenwirtschaft darstellen könne.

Allerdings greift dieser Befund zu kurz, beziehungsweise es wird uns von den
Autoren nicht alles erzählt. Auch wenn nämlich ein Bedingungsverhältnis zwi-
schen informellem Sektor und Migration nicht existiert, können wir doch deut-
lich einen verstärkenden Effekt von Migration auf Schattenwirtschaft beobachten;
gerade die von Sassen und Portes damals betrachteten Länder Südeuropas sind
dafür heute ein passendes Beispiel. Da die Möglichkeit, regulärer Arbeit nachzu-
gehen in den Mitgliedstaaten der EU an einen legalen Aufenthaltsstatus gebun-
den ist, die Möglichkeiten einen legalen Aufenthaltsstatus zu erhalten aber immer
mehr eingeschränkt werden, erzeugt die restriktive Zuwanderungspolitik neben
illegalen Migranten natürlich in der Folge auch einen größeren Pool an potentiel-
len irregulären Arbeitskräften. Ob und in welchem Ausmaß dies aber nun zu einer
Ausweitung des informellen Sektors führt, hängt von einer weiteren Variable, den
staatlichen Sanktionsmechanismen, ab.

Andererseits spielt aber die Struktur des informellen Sektors in den entspre-
chenden Ländern eine entscheidende Rolle für die Frage, ob und wie sich illegale
Arbeitsmigration entwickelt.

Informelle Ökonomien entstanden in den industriellen Zentren vermehrt im
Laufe der 1970er Jahre (vgl. Portes/Sassen 1987; Schneider 1999: 30). Dies war
zuvorderst der damals einsetzenden Krise des fordistischen Akkumulationsmo-
dells geschuldet, in deren Folge die Möglichkeiten für Produktivitätssteigerungen
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minimiert wurde und im Ergebnis die Profitraten sanken. Zur stagnierenden Pro-
duktivität kam die neue Konkurrenz durch Anbieter industrieller Waren vor allem
aus Ost- und Südostasien, die die geregelten und sozial abgesicherten Arbeitsfor-
men in den Industrienationen zunehmend als ein Hemmnis im internationalen
Wettbewerb erscheinen ließen. Produktionszweige, die nicht in Billiglohnländer
ausgelagert werden konnten, wurden nicht selten an Subunternehmen im Land
weitergegeben, die zumeist informell produzierten. Hinzu kam das Wachstum des
Dienstleistungsbereichs als einer Branche mit geringen Produktivitätszuwächsen
und der Unmöglichkeit zur Verlagerung in Billiglohnregionen - auch dies ein klas-
sischer Zweig informeller Ökonomien.

Diese Voraussetzungen für ein Wachsen des informellen Sektors erfüllen alle
europäischen Staaten. Und tatsächlich finden sich auch in allen diesen Ländern in-
formelle Wirtschaftsbereiche. Ob hier jedoch Migranten oder Inländer beschäftigt
werden, hängt von der Gestalt des informellen Sektors selbst ab. Die Vorausset-
zung für illegale Migration aber ist die Existenz eines informellen Arbeitsmarkts,
der für Migranten zugänglich ist, also diejenigen Qualifikationen nachfragt, die
von den Migranten angeboten werden. Und darüber hinaus muss es Arbeitgeber
geben, die das Risiko der irregulären Ausländerbeschäftigung als so gering ein-
schätzen, dass der zu erwartende Profit größer ist. Die Formel lautet: Je größer der
zu erwartende Profit im Vergleich zum einkalkulierten Risiko, desto mehr Arbeit-
geber werden irregulär Menschen beschäftigen.

Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit in Spanien

Will man eine Immobilie in Spanien erwerben, ist es üblich, die Hälfte der Rech-
nung legal gegen eine Quittung zu bezahlen, die andere Hälfte hingegen ohne
Rechnung an der Steuer vorbei bar auf den Tisch zu legen. Diese Art des Im-
mobilienerwerbs ist deshalb so beliebt, weil auf diese Weise ein Teil des eigenen
Schwarzgelds gewaschen, und das heißt in den formellen Wirtschaftsprozess zu-
rückgeholt werden kann.161 Um Normalität handelt es sich, weil wir es nicht etwa
mit mafiösen Strukturen zu tun haben, deren Schwarzgeld aus kriminellen illega-
len Geschäften stammt, sondern jeder Unternehmer seine Dienste zum Teil auch
ohne Rechnung anbieten muss und so zu nicht zu versteuerndem Geld kommt.

Wie in Abb. 3.25 zu erkennen, stellt der beachtliche Anteil von Schattenwirt-
schaft und Schwarzarbeit am BIP eine wesentliche Gemeinsamkeit zwischen allen

161 Der enorme Anstieg der Immobilienpreise in ganz Spanien im Jahr 1999 erklärt sich ebenfalls aus dem
Bedarf, Schwarzgeld zu waschen. Die mit Einführung des Euro bevorstehende Währungskonvertierung
ließ es landesweit zu vermehrten Immobilienkäufen und damit zu einer Verknappung des Angebots am
Wohnungsmarkt kommen, da so Schwarzgeld legal angelegt werden konnte.
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südlichen Mitgliedstaaten der EU dar (vgl. auch Baldwin-Edwards 1998). Mit den
strukturellen wirtschaftlichen Veränderungen, denen alle diese Länder in den 80er
Jahren unterworfen waren, gingen die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, steigen-
de Arbeitslosigkeit und ein Wachstum des informellen Sektors einher.

Abbildung 3.26: Schattenwirtschaft in Spanien; Ergebnisse unterschiedlicher
Messungen, Quelle: CES 2002: 31

Für Spanien lagen Schätzungen zur Größe des informellen Sektors 1989/90 bei
16% am BIP (vgl. Schneider 2002162), 1998 war bereits von 20 - 25% die Rede
(vgl. European Foundation for the improvement of Living and Working Conditi-
ons 2004163). Wie Abb. 3.26 zeigt, ergeben sich in Abhängigkeit von der gewählten
Schätzmethode unterschiedliche Ergebnisse zu Größe und Umfang der Schatten-
wirtschaft.

Bereits diese Divergenz der Ergebnisse verweist auf den geringen Aussagewert
solcher Schätzungen. Dennoch scheint die Annahme plausibel, dass es seit Beginn
der 1980er Jahre im Zuge der Umstrukturierung der Wirtschaft eine generelle Zu-
nahme an informeller Arbeit gegeben hat. Fest steht zudem, dass der Anteil der
Schattenwirtschaft am offiziellen Bruttoinlandsprodukt in Spanien im Vergleich
der OECD-Staaten als extrem hoch eingestuft wird: Schätzungen zufolge lag er

162 http://www.iew.unizh.ch/grp/frey/Schneider/Folien10.pdf
163 http://www.eurofound.eu.int/emire/SPAIN/HIDDENECONOMY-ES.html
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1980 bei etwa 17% und 1998 schon bei ca. 23% (vgl. Schneider 2000: 12)164 und
damit im Vergleich der OECD-Staaten an dritter Stelle (vgl. Abb. 3.25).

Befragungen haben zudem ergeben, dass es sich bei der Schattenwirtschaft in
Spanien um eine tatsächliche Parallelwirtschaft und nicht wie in anderen Indu-
striestaaten um eine ergänzende Wirtschaft handelt (vgl. Harms 1993). Dieser Um-
stand ist nicht zuletzt für die Frage nach irregulärer Ausländerbeschäftigung von
Bedeutung. Diese parallele Wirtschaft etablierte sich nicht nur in bereits bestehen-
den Wirtschaftsbereichen wie beispielsweise der Landwirtschaft und dem Bauwe-
sen, sondern sie hat auch gänzlich neue Produktions- und auch Wirtschaftszweige
hervorgebracht, vor allem im Bereich der Dienstleistungen, wie etwa den gesam-
ten Straßenhandel.165

Jüngsten vergleichenden Studien zu Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit in
Europa zufolge sind diejenigen Wirtschaftszweige, in denen vorwiegend Schat-
tenwirtschaft anzutreffen ist, die Landwirtschaft, der Dienstleistungsbereich so-
wie das verarbeitende Gewerbe (vgl. Mateman/Renooy 2001; Consejo Económico
y Social de Andalucía 2002; EU Kommission 2004). In Spanien werden die meisten
irregulären Beschäftigungsverhältnisse in der Bekleidungs- und Texitilindustrie,
der Landwirtschaft und im Bereich der Dienstleistungen vermutet. Schätzungen
zufolge waren beispielsweise 1996 etwa 60% aller Beschäftigungsverhältnisse in
privaten Haushalten informellen Charakters, der gesamte Anteil der in der Schat-
tenwirtschaft Beschäftigten wird für die 1990er Jahren auf etwa 18-20% aller Er-
werbstätigen geschätzt (vgl. CES 2002: 72ff.).

Zudem zeigt sich, dass das Aufkommen von Schattenwirtschaft und Schwarz-
arbeit innerhalb des Landes deutlich variiert. In den südlichen Provinzen Mur-
cia, Extremadura und Andalusien und auf den beiden Inselgruppen, den Kanaren
und den Balearen finden sich Schätzungen zufolge die meisten schattenwirtschaft-
lichen Aktivitäten (vgl. Serrano et al. 1998). Diese regionalen Differenzen lassen
sich vermutlich mit der Struktur des Arbeitsmarkts selbst erklären. Sie weisen dar-
über hinaus auf eine weitere spanische Besonderheit hin: Anders als 1998 von der
Europäischen Kommission vermutet, ist davon auszugehen, dass der Großteil der
in Spanien irregulär Beschäftigten nicht aus dem Land selbst stammt, sondern vor
allem illegale Migranten diese Aufgaben wahrnehmen (vgl. COM (1998) 98-219:

164 Im Vergleich dazu lag der Anteil der Schattenwirtschaft am offiziellen BIP in der Bundesrepublik 1998
Schätzungen zufolge bei 14,7%, der Anteil an irregulär beschäftigten Migranten beläuft sich allerdings
lediglich auf 1/10 daran (vgl. Schneider 2002). Diese Schätzungen wurden mittels des Bargeldansatzes
vorgenommen (vgl. Schneider 2000; 2002).
165 Und so kann auch nicht, wie etwa von Dell'Aringa und Neri noch 1987 für Italien gezeigt, mittels einer
Reduktion der Lohnkosten im formellen Arbeitsmarkt der Schattenwirtschaft begegnet werden, handelt
es sich doch um gänzlich voneinander getrennte Arbeitsmarktsegmente.
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21)166. Schließlich sind genau die Sektoren, in denen die Schattenwirtschaft vor-
zugsweise anzutreffen ist, auch jene, die sowohl formell als auch informell vor
allem Migranten Arbeit geben. Es handelt sich hierbei um Arbeit, für die die in-
ländische Bevölkerung kaum zur Verfügung steht, da es sich um schlechtbezahlte,
arbeitsintensive und prekäre Arbeitsverhältnisse handelt. Die Prekarität der spezi-
fischen Arbeiten unterscheidet sich von Sektor zu Sektor. Sowohl in der Landwirt-
schaft als auch im Bereich der Hotels und Restaurants handelt es sich überwiegend
um temporäre Beschäftigungsverhältnisse, Industrie und andere Dienstleistungen
können hingegen auch permanent Arbeit bieten. Gemein ist hingegen allen Sek-
toren der geringe beziehungsweise fehlende gewerkschaftliche Einfluss, der sich
insbesondere in den schlechten Arbeitsbedingungen niederschlägt.

Es sind somit Arbeitsplätze, für die aufgrund geringer Attraktivität keine Ar-
beitsplatzkonkurrenz mit den Inländern besteht (vgl. Pajares 2002). Dies ist nicht
Voraussetzung, aber Charakteristikum von Arbeitsfeldern, die in die informelle
Ökonomie abwandern. Grund hierfür sind zum einen fehlende legale Beschäfti-
gungmöglichkeiten von Migranten, da die genehmigten Arbeitskontingente zu-
meist zu klein sind, als dass sie die tatsächliche Arbeitskräftenachfrage decken
könnten. Hinzu kommt die bereits existierende Zahl an illegalen Migranten im
Land, die ihre Arbeitskraft informell anbieten müssen. Und schließlich sind die
hierdurch entstehenden geringeren Lohnkosten für die Unternehmer ein wesentli-
ches Plus im Wettbewerb mit anderen Anbietern, jedoch sind auch wiederum nur
Migranten bereit, zu diesen Löhnen zu arbeiten.

Wie bereits bemerkt, ist ein wesentlicher Faktor bei der Bekämpfung von Schat-
tenwirtschaft und insbesondere von irregulärer Ausländerbeschäftigung die ge-
sellschaftliche Ächtung informeller Beschäftigungsverhältnisse. In Spanien wird
dem Komplex 'Schattenwirtschaft' angesichts der hohen inländischen Arbeitslo-
sigkeit eher marginale Bedeutung zugemessen, zumal solange es sich vor allem um
die irreguläre Beschäftigung von Migranten handelt (vgl. Interview Sozialreferent
deutsche Botschaft, Madrid, 25.9.2003). Lange ist Spanien nicht gezielt gegen infor-
melle Beschäftigungsverhältnisse vorgegangen, sondern es wurde versucht, mit-
tels der Förderung flexibler Beschäftigungsverhältnisse, einer Senkung der Lohn-
nebenkosten und der Einkommenssteuer, reguläre Arbeitsverhältnisse sowohl für
Arbeitgeber als auch für Arbeitnehmer schmackhafter zu machen und so vor allem
die hohe inländische Arbeitslosigkeit zu senken.167

166 Dieser Studie zufolge waren die meisten irregulär in Spanien Beschäftigten Inländer unter 25 Jahre und
Frauen mit Berufsausbildung (vgl. COM 98-219: 21).
167 Und diese Strategie hatte Erfolg: Zwischen 1994 und 2003 sank die Arbeitslosenrate um mehr als zwölf
Prozentpunkte von 24,2% im Jahr 1994 auf 11,6% im Jahr 2003 (vgl. Pérez-Alcalá 2004: 367ff.).
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Der enge Zusammenhang zwischen illegaler Zuwanderung nach Spanien und
einem Wachsen des informellen Sektors wird hingegen nicht explizit themati-
siert, Maßnahmen werden dementsprechend nicht darauf ausgerichtet, vielmehr
besteht das spanische Vorgehen hauptsächlich aus Maßnahmen der Steuer- und
Lohnnebenkostenerleichterung und nur begrenzt stattfindenden Kontrollen auf
dem Arbeitsmarkt selbst. Diese Kontrollen richten sich jedoch ausschließlich auf
Unregelmäßigkeiten innerhalb der formellen Ökonomie agierender Unternehmen.
Allesamt mit dem Ziel, legale Arbeitsverhältnisse zu schützen und deren Kondi-
tionen zu verbessern (vgl. Mateman/Renooy 2001: 68).168

Die Beseitigung informeller Arbeitsverhältnisse ist hingegen nicht das Ziel der
Maßnahmen, sondern höchstens ein Nebenprodukt. So arbeiten auch die unter-
schiedlichen beteiligten Stellen nicht miteinander, sondern bestenfalls nebenein-
ander: »Das Arbeitsministerium verstärkt seine Kontrollmöglichkeiten, die Steuer-
behörde beschäftigt sich mit den finanziellen Aspekten und das Innenministerium
sorgt für die Kontrolle der illegalen Einwanderung. Da die Prioritäten der einzel-
nen Ministerien unterschiedlich sind, gibt es eher eine Überlagerung der Brenn-
punkte als ein integriertes Vorgehen gegen nicht angemeldete Erwerbstätigkeit.«
(Mateman/Renooy 2001: 130)

Welche Wirkung dies auf den Arbeitsmarkt hat, soll im Folgenden anhand zwei-
er Sektoren, der Landwirtschaft und dem Dienstleistungssektor veranschaulicht
werden. Es geht im Folgenden zunächst darum, die Charakteristika informeller
Ausländerbeschäftigung in Spanien darzustellen. Anders als für andere Länder
vielfach belegt, stehen ausländische Arbeitnehmer in Spanien in der Regel nicht in
Konkurrenz zu den Inländern, sondern fungieren vielmehr als Supplement zu ih-
nen. Da jedoch auf die Nachfrage staatlicherseits nicht ausreichend reagiert wird,
und deshalb irreguläre Arbeitskräfte angeworben werden, andererseits die Mög-
lichkeit zur irregulären Ausländerbeschäftigung als willkommene Möglichkeit der
Arbeitgeber gesehen wird, insbesondere die Lohnnebenkosten einzusparen und so
konkurrenzfähiger zu produzieren, haben wir in Spanien im Ergebnis eine Wirt-
schaft vorliegen, die auf die Existenz irregulär arbeitender Migranten nicht mehr
verzichten kann.

168 So richteten sich beispielsweise im Jahr 2001 71% aller Kontrollen auf die Überprüfung arbeitsrechtli-
cher Bestimmungen (wie etwa der Beachtung des Arbeitsschutzes) und lediglich 16% richteten sich auf
Fragen der Ausländerbeschäftigung, zugleich wurden hier allerdings 91% aller Rechtsverletzungen fest-
gestellt!
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Dienstleistungssektor

Im Bereich der Dienstleistungen findet der überwiegende Teil aller legalen Migran-
ten Arbeit. Entsprechend ist zu vermuten, dass dies auch für illegale Migranten
gilt. Die Statistiken der Legalisierungen bestätigen dies, so wurden 1991 fast 60%
aller genehmigten Anträge auf Legalisierung an Migranten vergeben, die angaben,
im Dienstleistungsbereich zu arbeiten (vgl. Anuario de Migraciones 1998).

Wenngleich die unterschiedlichen Bereiche des Dienstleistungssektors sehr un-
terschiedlichen Mechanismen und Formen unterliegen, gelten doch einige Cha-
rakteristika generell: So ist ein Kennzeichen aller Sparten des Dienstleistungsbe-
reichs die deutliche ethnische Segmentierung und die daraus folgende Rolle, die
ethnischen Netzwerken bei der Arbeitskräfterekrutierung zukommt. Zudem ist es
in vielen Bereichen des Dienstleistungssektors unmöglich, staatliche Kontrollen
durchzuführen, insbesondere natürlich im Bereich der privaten Haushalte. Sowohl
Informalität als auch die Beschäftigung von Ausländern kennzeichnen weite Berei-
che des Sektors, von Bedeutung sind vor allem das Hotelwesen und die privaten
Haushalte.

Hotel- und Gaststätten

Die 1950er und 60er Jahre markieren den Beginn der Entdeckung Spaniens für den
Tourismus und damit die Entdeckung Spaniens durch zwei vollkommen unter-
schiedliche, aber voneinander abhängige »moderne Passanten« (Driessen 2002):
Touristen und Migranten.

Während zuvor vor allem in den Küstenregionen des Landes die Arbeitskräfte
vornehmlich in der Landwirtschaft und Fischerei beschäftigt waren, expandierte
nun der Sektor der Dienstleistungen im Allgemeinen und der des Restaurants-
und Hotelwesens im Speziellen. Die so entstandene enorme Arbeitskräftenachfra-
ge konnte von den inländischen Arbeitskräften allein nicht gedeckt werden, ande-
rerseits entstanden aber auch vielfach Arbeitsstellen, die für Inländer unattraktiv
waren. Die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften ging in zwei Richtun-
gen: Zum einen wurden Arbeitsmigranten aus den westlichen Staaten Europas
angeworben, die wegen ihrer Sprachkenntnisse für den Tourismusbereich attrak-
tiv waren. Zum anderen waren es Migranten aus ärmeren Herkunftsregionen, die
in diesem Sektor als Arbeiter in sekundären Bereichen dieses neu entstandenen Ar-
beitsmarkts benötigt wurden169. Mittlerweile ist, vornehmlich in Folge des wach-

169 Als sekundär können diese Arbeitsplätze gelten, da sie zeitlich befristet sind, vornehmlich geringqua-
lifizierte Tätigkeitsbereichen umfassen und besonders geringe Löhne gezahlt werden (vgl. Colectivo IOÉ
2000c: 18f.).
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senden Tourismus aus osteuropäischen Ländern, auch eine signifikante Arbeitsmi-
gration aus Osteuropa in die Touristengegenden Spaniens auszumachen.170

Abbildung 3.27: Beschäftigte Migranten im Hotel- und Restaurantsektor 1998,
nach Colectivo IOÉ 2000, eigene Berechnungen

Generell ist der Bereich der Restaurants und Hotels stark segmentiert, sowohl in
Bezug auf die Herkunft als auch in Bezug auf das Geschlecht der Migranten.171

Charakteristikum dieses Sektors ist vor allem seine Saisonalität (lediglich in eini-
gen wenigen Gebieten konnte der Tourismus beinahe ganzjährig etabliert werden).
Der deutliche Kontrast zwischen Hoch- und Nebensaison führte bereits frühzeitig
zu größeren Migrationsbewegungen der Arbeitskräfte, besonders in die südlichen

170 Allerdings blieb hier die spanische Regierung weit hinter den Möglichkeiten zur legalen Arbeitskräf-
teanwerbung, insbesondere saisonaler Arbeitskräfte zurück; bilaterale Abkommen schlossen vor allem
Deutschland und Frankreich mit den neuen Beitrittsländern (vgl. Garnier 2001); 2002 folgte Spanien zwar
mit Abkommen zur Arbeitskräfteüberlassung mit Rumänien (BOE, 3-12-2002) und Polen (BOE, 20-9-2002),
2003 zudem mit Bulgarien; in Anbetracht der hohen Nachfrage nach diesen Arbeitskräften seitens der spa-
nischen Arbeitgeber gelten auch diese Kontingente allerdings allgemein als weit zu gering bemessen (vgl.
Interview CEOE, Madrid, 24.10.2003). Die Gewerkschaft UGT hingegen kritisierte an diesen bilateralen
Abkommen, dass sich so neue Migrationsströme ins Land hinein etablieren würden, ohne dass den be-
reits im Land lebenden Migranten insbesondere aus Afrika die Möglichkeit zur Arbeit gegeben werden
(vgl. UGT 2002b)
171 Nach Solana Solana (1995) sind Männer vornehmlich im Management, der Küche, als Hausmeister und
im Garten beschäftigt, Frauen hingegen v.a. als Zimmermädchen und als Kellnerin. Der einzige Bereich,
wo beide gleichermaßen beschäftigt sind, ist der an der Rezeption (vgl. Solana Solana 1995: 14). Grund-
sätzlich kommen auf eine weibliche Arbeitsmigrantin zwei männliche (vgl. Colectivo IOÉ 2000).
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Regionen des Landes, und sorgte für eine kontinuierliche Zirkulation der Arbeits-
kräfte speziell zwischen Tourismus- und Landwirtschaftsbereich. Erst 1984, mit
Einführung des Status’ einer ’permanent- discontinuous’- Beschäftigung konnten
hier eine größere Stabilität in den Beschäftigungsverhältnissen erzielt und auch
Arbeitsmigranten in den Zielregionen sesshaft werden (vgl. Solana Solana 1995:
8).

Schwarzarbeit und informelle Ausländerbeschäftigung sind in diesem Arbeits-
sektor weit verbreitet, wenngleich die Erscheinungsformen doch deutlich variie-
ren: Beschäftigung ohne gültige Papiere, nicht gemeldete Überstunden, Extrabe-
zahlung einmaliger Dienstleistungen, geringere Löhne als im Vertrag offiziell ge-
nannt beziehungsweise als tariflich vereinbart, Teilzeitanstellungen in Vollzeitbe-
schäftigungen und vieles mehr. Im informellen Sektor finden sich sowohl auslän-
dische Beschäftigte als auch Einheimische als auch Spanier aus anderen Regio-
nen des Landes. Wie im informellen Sektor üblich, lassen sich keine gesicherten
Aussagen darüber treffen, wer hier arbeitet und unter welchen Bedingungen. So-
lana Solana (1995) stellt beispielsweise eine wachsende informelle Beschäftigung
von Migranten aus unterentwickelten Staaten, zumeist jungen Männer aus Nord-
afrika, im Speziellen aus Marokko, dem Senegal und Gambia fest. Demgegenüber
beschreibt Colectivo IOÉ (2000), dass Spanier, Filipinos und Marokkaner am we-
nigsten, Peruaner, Chinesen und Dominikaner hingegen vermehrt im Bereich des
Hotel- und Restaurantwesens informell beschäftigt werden.

Sicher ist allenfalls, dass die zunehmende Abwesenheit von Spaniern und Euro-
päern im informellen Bereich zu einer zunehmenden Prekarisierung der Beschäf-
tigungsverhältnisse in diesem Arbeitssektor führt.

Unterschiede zwischen den einzelnen Migrantengruppen ergeben sich darüber
hinaus aus ihrem legalen Status: Während Peruaner zumeist nur mit befristeten
Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen im Land und daher auf einen formel-
len Arbeitsvertrag zur Verlängerung ihres Aufenthaltstatus’ angewiesen sind, sind
Chinesen und Dominikaner zumeist ’echte Schwarzarbeiter’, die, obwohl sie über
eine unbefristete Arbeitsgenehmigung verfügen, dennoch im informellen Sektor
arbeiten. Letztere riskieren daher nicht ihren legalen Aufenthaltstitel (vgl. Colecti-
vo IOÉ 2000: 28).

Begünstigt wird die informelle Struktur in diesem Wirtschaftssektor durch die
oftmals sehr kleinen Betriebe, die nicht selten in familiärer Hand liegen. Gerade
innerhalb der chinesischen Community spielt dies eine wesentliche Rolle und ist
Grund für die oft starke ethnische Segmentierung (vgl. Nieto 2003; Beltrán 2000).
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Dienstleistungen in privaten Haushalten

Der Bereich der privaten Haushalte stellt in Spanien einen in mehrfacher Hinsicht
besonderen Fall dar: Es ist dies der Sektor, in dem der Anteil an informeller Arbeit
am höchsten geschätzt wird, der überwiegend von Migrantinnen dominiert wird
und in dem Schätzungen zufolge mit über 90% fast ausschließlich Frauen beschäf-
tigt werden (vgl. Parella Rubio 2003: 512). Zudem ist eines seiner wesentlichen
Merkmale die Notwendigkeit, in den Familien, in denen gearbeitet wird, auch
selbst zu leben, was unmittelbare Auswirkungen auf die Struktur der Arbeitsbe-
ziehung haben kann. Ebenso wie im Hotelwesen handelt es sich im Bereich der
Dienstleistungen in privaten Haushalten um einen Arbeitsbereich, in dem keine
Arbeitsplatzkonkurrenz zwischen Migranten und Inländern feststellbar ist, viel-
mehr die Migranten als Supplement zum inländischen Arbeitskräfteangebot fun-
gieren. Die Arbeitsverhältnisse können nicht grundsätzlich, aber oft als prekär be-
zeichnet werden, vor allem in Bezug auf Arbeitszeiten und Entlohnung. Anders als
im Tourismusbereich haben wir es in diesem Sektor allerdings mit zumeist dauer-
haften Arbeitsverhältnissen zu tun.

Arbeiten im Bereich der privaten Haushalte umfassen von Reinigungs- und an-
deren Hausarbeiten über Kinderbetreuung bis hin zur Altenpflege alle Bereiche
häuslicher Aktivitäten, die klassischerweise von Frauen unentgeltlich ausgeführt
wurden. Die marginalisierte Rolle, die Frauen früher in Spanien einnahmen, geben
sie nun an Migrantinnen weiter - dies ist schließlich einer der Gründe für die zu
beobachtende allmähliche 'Feminisierung' der Migration nach Spanien (vgl. Abb.
6, Anhang).

Neben der geschlechtlichen kann zudem eine ethnische Segmentierung dieses
Sektors festgestellt werden, Anderson (1999) spricht hier von einer 'racialisation'
- und tatsächlich beherrschen einige wenige Nationen diesen Arbeitsbereich. Das
hat zum einen mit den für diesen Arbeitssektor typischen informellen Netzwer-
ken zu tun, über die Arbeitgeber und Arbeitnehmer zueinander finden. Da neben
Kirchen und karitativen Einrichtungen vor allem Familien und Freunde als Ar-
beitsvermittler auftreten, kommt es zur auffälligen Häufung von Arbeitskräften
in einer Region Spaniens, die aus dem gleichen Dorf im Herkunftsland stammen
(vgl. Martínez Veiga 2000). Zum anderen sind es rassistische Stereotypen ebenso
wie religiöse Vorstellungen, deretwegen Migrantinnen bestimmter Herkunft be-
vorzugt eingestellt werden, und schließlich auch die Arbeitsbereiche selbst, für
die vornehmlich spanischsprachige Personen nachgefragt werden.

Zudem beeinflusst der Staat die Gestalt der Migrationsströme hinsichtlich Ge-
schlecht, Alter, Nationalität, Religion und Qualifizierungsgrad der Migranten
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nachhaltig, indem er Arbeitskontingente für den Bereich der 'servicio domestico'
vergibt. Die staatliche Nachfrage konzentriert sich auf Frauen von den Philippi-
nen, der Dominikanischen Republik und aus Peru. Und obwohl nur die wenigsten
Haushalte auf diese staatlichen Quoten zurückgreifen, setzt sich auch im informel-
len Bereich der Großteil der Arbeitskräfte aus eben jenen Regionen zusammen.

Gründe für den wachsenden Bedarf an Haushaltshilfen müssen in den demo-
graphischen, ökonomischen und auch sozialen Gegebenheiten Spaniens gesucht
werden - so besteht kein Zweifel, dass ein deutlicher Zusammenhang zwischen der
Nachfrage nach Arbeitskräften in privaten Haushalten und den Mängeln in der
staatlichen Versorgung von Kindern und Alten besteht. Die im Vergleich mit an-
deren westeuropäischen Staaten vergleichsweise hohe Nachfrage nach ausländi-
schen Arbeitskräften in privaten Haushalten kann in allen südeuropäischen Staa-
ten letztlich als das Ergebnis einerseits der zunehmenden Erwerbstätigkeit der ein-
heimischen Frauen, zum anderen als Ergebnis der Abwesenheit wohlfahrtsstaatli-
cher Mechanismen wie etwa einer Pflegeversicherung erklärt werden (vgl. Parella
Rubio 2003: 507).172

Zudem gilt die Beschäftigung von Haushaltshilfen nach wie vor als ein Status-
symbol, was mitunter dazu führt, dass »the servicing of unsustainable life-styles
shades into the reinforcement of privileged status by debasing and disrespecting
the worker.« (Anderson 1999: 120) Und tatsächlich sind gerade in den privaten
Haushalten die Arbeitsbedingungen besonders hart. Dies hat vor allem damit zu
tun, dass die Arbeiterinnen vollkommen ihren Arbeitgebern ausgeliefert sind -
nach Schätzungen von Colectivo IOÉ wohnen rund die Hälfte aller Hausarbei-
terinnen in den Haushalten, in denen sie arbeiten, Ausbeutung und auch Gewalt-
anwendung kommen somit häufiger vor (vgl. Colectivo IOÉ 2001; Momsen 1999;
Cox 1999). Aber auch in diesem Arbeitsbereich ändert sich das Berufsprofil mit
der Länge des Aufenthalts. So sind beispielsweise Migrantinnen, die bereits län-
gere Zeit im Land leben, sehr viel seltener auf Stellen zu finden, bei denen sie in
den Familien leben müssen: »As for Spain is concerned, the highest level of live-in
domestic workers are found among women who have only recently arrived in the

172 Mit den wirtschaftlichen Umstrukturierungen in Folge der Reformbewegungen nach dem Tode Fran-
cos geriet das Bild des Mannes als Familienernährer ins Wanken, da die Arbeitslosigkeit rapide anstieg.
Frauen drängten also auf den Arbeitsmarkt, um die entstehenden Einkommensdefizite auszugleichen.
Dies hatte allerdings keinerlei Auswirkung auf die herkömmlichen Rollenbilder: Frauen trugen auch wei-
terhin die Hauptlast der Kindererziehung und Haushaltspflege. Allerdings wurde dem gesellschaftlichen
Wandel Rechnung getragen, indem am 1. August 1985 ein Gesetz erlassen wurde, welches die Arbeit in
privaten Haushalten regeln sollte (RD 1424/1985). Dieses Gesetz stellte aber eher ein Zugeständnis an
die spanischen Beschäftigten in diesem Sektor dar und erwies sich im Laufe der Jahre als zunehmend
unangemessen, um auf die Spezifika dieses Sektors mit seinem hohe Anteil an Informalität und Auslän-
derbeschäftigung reagieren zu können (vgl. z.B. UGT 1997).
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country. The longer a woman has lived in the host society, the greater her chances
of being employed in other types of domestic work which offer her more indepen-
dence.« (Parella Rubio 2003: 514)

Ob die Frauen nun regulär oder irregulär beschäftigt werden, hängt oftmals gar
nicht von ihnen selbst ab, sondern von ihren Arbeitgebern, die Beiträge in die So-
zialversicherung einzahlen müssten. Diese profitieren jedoch deutlich vom irregu-
lären Status ihrer Angestellten: »Wenn Du ein Vorstellungsgespräch hast und du
sagst, dass du aus Ecuador oder Peru kommst, wirst du natürlich gefragt: »Hast
Du die gültigen Papiere?«, »Nein, aber ich habe sie beantragt«, »ah, na dann kriegst
du 50.000 Pesetas, natürlich als Interne und Ausgang gibt es nur Sonntags« (vgl.
Interview nach: Colectivo IOÉ 2001: 41; eigene Übersetzung).

Schätzungen von 2001 zufolge liegt der Anteil irregulärer Arbeit im Bereich der
privaten Haushalte bei etwa 40% (vgl. Colectivo IOÉ 2001), andere Schätzungen
sprechen gar von rund 60% (vgl. Ministerio de Economía y Hacienda 1996). Fest
steht auf jeden Fall, dass der Anteil recht hoch sein muss gemessen an den tat-
sächlich wenigen Meldungen in der Sozialversicherung und dem anzunehmenden
Bedarf an Arbeitskräften; zudem wird diese Annahme durch die stattfindenden
Legalisierungen nachhaltig bestätigt (vgl. Abb. 3.23).

Für die Migrantinnen stellt dies eine gute Möglichkeit dar, auch ohne die richti-
gen Papiere leicht Arbeit zu finden. Zumeist ist es die Arbeit in privaten Haushal-
ten, die den Eintritt in den spanischen Arbeitsmarkt überhaupt ermöglicht, denn
diese ist für illegale Frauen oft die einzige mögliche Erwerbsarbeit neben Prostitu-
tion oder anderer Sexarbeit.173 Andererseits wird jedoch das extreme Abhängig-
keitsverhältnis vom Arbeitgeber ohne den Besitz einer Aufenthalts- und Arbeits-
erlaubnis noch verschärft. Hinzu kommt, dass nicht wenige Frauen ihren legalen
Aufenthalt erst dadurch verloren haben, dass ihr Arbeitgeber sie nicht in den So-
zialversicherungen gemeldet hat:

»1993 habe ich in La Moraleja gearbeitet und da habe ich die größte Ernied-
rigung meines Lebens erlebt, das werde ich wirklich niemals vergessen. Als ich
damals dort ankam, sagte die Señora zu mir, dass wir Philippinas hier ein Ge-
halt verlangen würden, während doch die Leute in unserem Land verhungern
und dort ja auch Ausgebildete nur 10.000 Pesetas im Monat verdienen würden.
Aber ich habe ihr gesagt, dass ich hier in Spanien lebe, und wenn sie nur 10.000
Pesetas zahlen wolle, dann eben nur an jemanden, der auch auf den Philippinen
lebe. Gut, die Señora betrog mich eine ziemliche Zeit lang, sagte mir, sie hätte
meine Papiere beantragt und später kam raus, dass sie die Unterlagen einfach in

173 Auf den Bereich der Sexarbeit werde ich im Folgenden nicht gesondert eingehen. Es sei jedoch darauf
hingewiesen, dass die Arbeit in Bordellen, Tanzclubs, Bars, Telefonunternehmen, Internet etc. ein wei-
tes und wesentliches Betätigungsfeld vor allem für Migrantinnen ohne Papiere darstellt, da Prostitution
und andere Sexarbeit in Spanien gesetzlich nicht existiert, also auch keine Arbeitserlaubnis erfordert (vgl.
hierzu insbesondere Agustín 2000; Agustín 2005)
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ihrem Schreibtisch liegen hatte. Als ich das herausfand, bin ich von ihr wegge-
gangen, und es kam heraus, dass ich illegal im Land war, nach zwanzig Jahren
in Spanien - illegal!«

(nach Interview Colectivo IOÉ 2001: 42, eigene Übersetzung)

Landwirtschaft

Dem Bereich der Landwirtschaft kommt innerhalb der spanischen Ökonomie be-
sondere Bedeutung zu. Galt sie bei EU-Beitritt noch als rückständig und unterent-
wickelt, wird sie nun als ’oro verde’, als grünes Gold (Checa 1995) oder auch als
’Gemüsegarten Europas’ (Pedreño Cánovas 1999) bezeichnet.

Die Faktoren, die den Erfolg der spanischen Landwirtschaft bedingen, liegen
in den relativ guten klimatischen Bedingungen, der Einführung neuer Technolo-
gien wie beispielsweise der Mechanisierung der Arbeitsabläufe oder auch dem
gezielten Einsatz von Schädlingsbekämpfungsmitteln, was den Anbau von Obst
und Gemüse ganzjährig ermöglicht; zudem in den wenig kostenintensiven An-
baumethoden und vor allem in der großen Nachfrage nach den Produkten auf
den gewachsenen Absatzmärkten in allen europäischen Mitgliedstaaten. Für die
Entwicklung der peripheren Regionen Spaniens war diese landwirtschaftliche Ent-
wicklung ebenso bedeutend wie in anderen Teilen des Landes die Fortschritte im
industriellen Sektor (Aznar Sánchez/Sánchez Picón 2000: 103). So spielt die inten-
sive Landwirtschaft seit den 1980er Jahren sowohl gesamtwirtschaftlich als auch
politisch eine immer gewichtigere Rolle174.

Zugleich ist die Landwirtschaft trotz eines deutlichen absoluten Beschäftigungs-
rückgangs nach wie vor sehr arbeitsintensiv, da die agro-industrielle Produkti-
on nicht in allen Sparten gleichermaßen maschinisiert werden konnte. Gerade im
Obst- und Gemüsesektor sind Anbau, Pflege und vor allem Ernte vieler Kultu-
ren sehr arbeitsintensiv geblieben - für die Bewirtschaftung eines Hektars Land
braucht es bei den herkömmlichen Methoden etwa zwei bis drei Arbeiter. Und dies
ist ein weiterer Vorteil der Landwirtschaft Spaniens im europäischen Vergleich:
Es gibt genügend Arbeitskräfte, die diese intensive Arbeit verrichten, ohne dass
sie zu hohe Kosten verursachen und die Landwirte dabei zudem hochgradig fle-
xibel auf die jeweils herrschende Nachfrage reagieren können (Reyneri/Baganha
2001; Pratt/Funnell 1997)175. Halfen in den Phasen, in denen intensiv gearbeitet

174 Wenngleich sowohl die Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte als auch der pro-
zentuale Anteil landwirtschaftlicher Produktion am BIP seit den 1950er Jahren in absoluten Zahlen stark
rückläufig ist. Dennoch ist die politische Bedeutung der Landwirtschaft nicht zuletzt in Verhandlungen
mit der Europäischen Union nach wie vor enorm (vgl. Closa/Heywood 2004).
175 Während 2002 lediglich 7,7% aller Spanier in der Landwirtschaft beschäftigt waren, war die Quote
unter den Drittausländern mit 18,3% mehr als doppelt so hoch (vgl. Colectivo IOÉ 2000: 44).
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werden muss, vormals die Familienmitglieder aus, so ist dies aufgrund des sozio-
ökonomischen Wandels nicht mehr möglich (vgl. u.a. Naredo 1986; Enciso Rodrí-
guez/Sabaté Prats 1995). Das hatte Ende der 1980er Jahre unmittelbar eine stark
steigende Arbeitskräfteknappheit in den ländlichen Gebieten zur Folge. Ausgegli-
chen wurde diese durch die massive Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte, vor
allem Afrikaner und hier im speziellen Marokkaner (vgl. Pedreño Cánovas 1999:
89). Somit stieg der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte, die in der spanischen
Landwirtschaft beschäftigt werden, seit Ende der 1980er Jahre beständig an und
stellt inzwischen neben dem Dienstleistungssektor und dem Bauwesen das we-
sentliche Arbeitsmarktsegment für ausländische Arbeitskräfte dar176.

Auch in der Landwirtschaft werden die Migrationsströme hinsichtlich Her-
kunft, Alter, Religion und Geschlecht gesteuert. Die Quoten an zu vergebenden
Arbeitserlaubnissen in der Landwirtschaft gehen zum Großteil an afrikanische,
insbesondere marokkanische Arbeiter; 2002 wurden 31,79% aller Arbeitsverträge
in der Landwirtschaft mit Afrikanern geschlossen, der Anteil an legal in der Land-
wirtschaft beschäftigten Südamerikanern belief sich im gleichen Jahr hingegen auf
lediglich 9,37% (vgl. Anuario de Extranjería 2002: 359). Ebenso wie im Bereich
der privaten Haushalte spielen informelle Netzwerke für die Rekrutierung neu-
er Arbeitskräfte in der Landwirtschaft eine wesentliche Rolle; dies zeigt sich bei-
spielsweise an der Verteilung der Herkunftsregionen der Migranten in bestimmten
Regionen Spaniens: So kommt der überwiegende Teil aller in der Landwirtschaft
Cartagenas beschäftigten Marokkaner aus der marokkanischen Provinz Uxda (vgl.
Pedreño Cánovas 1999: 96).

Neben dem Bausektor ist die Landwirtschaft derjenige Bereich, in dem vorwie-
gend Männer Beschäftigung finden. So überrascht es nicht, dass der überwiegende
Teil der afrikanischen Arbeitnehmer in Spanien männlich ist (der Anteil der afrika-
nischen Frauen beträgt lediglich 15,09% bei einem Durchschnittswert von 35,63%;
hingegen sind knapp die Hälfte aller Arbeitnehmerinnen aus Lateinamerika Frau-
en) (vgl. Anuario de Extranjería 2002: 276f.). So kommt es, dass in der Landwirt-
schaft vor allem junge, alleinstehende und unqualifizierte Männer, insbesondere
aus Marokko und anderen afrikanischen Ländern beschäftigt werden (vgl. Santa-
na 2000: 51f.).

Ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in der Landwirtschaft
fast ausschließlich in prekären Arbeitsverhältnissen beschäftigt. Als prekär können
die Arbeitsverhältnisse aufgrund ihres temporären Charakters, der Bezahlung, der
176 Welcher Stellenwert diesen neu entstandenen Arbeitsplätzen innerhalb eines sich herausbildenden
transnationalen Arbeitsmarktes zukam, beschreibt Martínez Veiga, wenn er darauf hinweist, dass zur
gleichen Zeit, in der die ersten marokkanischen Erntehelfer nach Spanien kamen, rund 12.000 Spanier
zur Traubenernte nach Frankreich gegangen waren (vgl. Martínez Veiga 1998).
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Abbildung 3.28: Arbeitsverträge im Bereich der Landwirtschaft, 2003. Nach Kon-
tinent, Quelle: Anuario Estadistico de Extranjería 2003: 468f.

zu verrichtenden schweren körperlichen Arbeit und der allgemein schlechten Ar-
beitsbedingungen bezeichnet werden.177 Es sind Arbeitsplätze und Arbeitsbedin-
gungen, für die zumeist keine Konkurrenz mit Inländern besteht.

Alle Faktoren zusammengenommen wird deutlich, dass es sich bei einer Mehr-
zahl der Arbeitsplätze in diesem Sektor um prekäre Arbeiten handelt. Auch wenn
weite Teile der Landwirtschaft mittlerweile unter Plastikplanen beinahe saisonun-
abhängig produzieren, sind in vielen Bereichen die Anstellungen dennoch tempo-
rär befristet und ist ein Großteil aller hier Beschäftigten immer wieder ohne Arbeit,
das heißt auf der Suche nach neuen Jobs178. Weiteres Merkmal prekärer Beschäf-
tigungsverhältnisse ist die schlechte Bezahlung. Angaben der Gewerkschaften zu-
folge verdienen Migranten in der Landwirtschaft 25-30% weniger als Inländer179.

177 Allerdings sind hier auch Einschränkungen zu machen, denn nicht alle Kennzeichen treffen tatsächlich
auf alle Arbeitsplätze zu. So sind einige Arbeiten in der Landwirtschaft aufgrund neuer Produktionsme-
thoden mittlerweile nicht mehr befristet, andere setzen keine körperliche Anstrengung voraus etc..
178 Martínez Veiga (1998: 122) weist darauf hin, dass wenngleich die neuen Anbaumethoden eine größt-
mögliche Unabhängigkeit von äußeren Bedingungen schaffen, es sich dennoch um saisonale Arbeitsberei-
che handelt, nur eben die Saison bisweilen von September bis Mai oder Juni andauert.
179 So haben Spanier im Jahr 2002 zwischen 6.000 und 10.000 Pesetas für Arbeiten im Landwirtschafts-
sektor verdient, Migranten hingegen kamen nie über 2.500 Pesetas, nicht wenige arbeiteten aber auch für
lediglich 1.500 Pesetas die Stunde (vgl. CC.OO./UGT 2004, Checa 1995. Vgl. auch Human Rights Server,
20.2.2000, zit. bei EBF, CEDRI 2000: 66), wobei der Mindestlohn bei ca. 7.000 Pesetas (bei sieben Stunden
effektiver Arbeit) lag (vgl. UGT 2002).
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Dies sind nicht Voraussetzungen, aber Charakteristika von Arbeitsfeldern, die in
die informelle Ökonomie abwandern. Wie auch im Dienstleistungssektor handelt
es sich bei der Landwirtschaft um einen Arbeitsmarktbereich, der nicht in Billig-
lohnländer verlagert werden kann. Die Nachfrage nach ungelernten Arbeitskräf-
ten, die vor allem bereit sind zu geringen Löhnen diese schwere körperliche Ar-
beit zu verrichten, ist daher hoch - und organisiert sich vor allem jenseits tariflich
bestimmter, durch die Gewerkschaften kontrollierter Löhne und Arbeitsbedingun-
gen.

Ebenso wie Teile des Dienstleistungssektors wird damit insbesondere die Land-
wirtschaft anfällig für die irreguläre Beschäftigung von Ausländern. Denn um die
eigene Konkurrenzfähigkeit sicherzustellen und trotz der geringen Produktivität
des Sektors Gewinne zu machen, wird vor allem versucht, die Lohnkosten gering
zu halten - und dies gelingt insbesondere durch einen Wegfall der Lohnnebenko-
sten.

So gilt die Landwirtschaft in Spanien neben den Dienstleistungen in privaten
Haushalten als zweitgrößter Sektor, in dem irreguläre Arbeitsverhältnisse vorzu-
finden sind; Angaben der Gewerkschaft CC.OO. zufolge sind lediglich 10% aller
Arbeiten im Landwirtschaftsbereich regulär (vgl. Santana 2000: 52). Einer Umfra-
ge unter Experten von 2002 zufolge wurde von mehr als 70% der Befragten die
Rate an irregulärer Beschäftigung im Landwirtschaftssektor als hoch beziehungs-
weise sehr hoch eingestuft (vgl. CES 2002: 71f.), lediglich übertroffen von Dienst-
leistungen in privaten Haushalten beziehungsweise in der Textilindustrie. Auch
die Europäische Kommission stellt im Zusammenhang mit informeller Arbeit in
Spanien fest, dass neben privaten und öffentlichen Dienstleistungen in erster Linie
die Landwirtschaft informell Arbeit nachfragt, vor allem von Arbeitslosen und Mi-
granten (Europäische Kommission 2001). Dies bestätigen die vorliegenden Zahlen:
Für die Region Murcia etwa wurde vom Arbeitsministerium für 1998 die Zahl der
illegalen Migranten auf etwa 8.000 von insgesamt 15.500 geschätzt (vgl. Pedreño
Cánovas 1999: 110). Illegale Migranten in dieser Region arbeiten fast ausschließlich
in der Landwirtschaft. Betrachtet man die Zahlen der genehmigten Anträge auf
Legalisierungen zwischen 1985/86 und 2000 im Bereich der Landwirtschaft, dann
wird deutlich, wie viele Menschen in etwa irregulär in diesem Sektor beschäftigt
waren.

Da für die Legalisierung von 2005 noch keine detaillierten Zahlen vorliegen,
können für die Zeit seit 2000 nur sehr vage Angaben zur illegalen Beschäftigung
in diesem Bereich gemacht werden. Anhand eines Vergleichs zwischen beantrag-
ten Stellen in den jährlichen Kontingenten und genehmigten Arbeitskräften kann
jedoch vermutet werden, dass die Zahl der irregulär Beschäftigten nicht zurückge-
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Abbildung 3.29: Legalisierungen/Verteilung der genehmigten Anträge, Quelle:
Kreienbrink 2004: 251; Aragón Bombín 1993; OECD 1996: 156; El
País 9.5.2005

gangen ist, wurden doch selten auch nur die Hälfte der gestellten Anträge geneh-
migt (vgl. Anuario de Migraciones 1996; 1998; 2002). Für das Beispiel Murcia stellt
beispielsweise Pedreño Cánovas fest: »Wenn man daran erinnert, dass 1998 das Sy-
stem der Kontingente, was ja genau genommen nichts anderes als eine Form der
Legalisierung illegaler Migranten im Land ist, lediglich 2.300 Arbeitserlaubnisse
erteilte, wobei doch 6.114 Anträge auf Erteilung einer Arbeitserlaubnis vorlagen,
so liegt die Vermutung nahe, dass sich in der murcianischen Landwirtschaft mitt-
lerweile die illegale Migration etabliert hat« (Pedreno Cánovas 1999: 110, eigene
Übersetzung).

Weitere Indizien für die Bedeutung der Landwirtschaft innerhalb der spani-
schen Schattenwirtschaft kann man den Angaben des Arbeitsministeriums zur Tä-
tigkeit der Arbeitsmarktinspekteure entnehmen. Diesen Statistiken zufolge wur-
den im Landwirtschaftssektor nur wenige Kontrollen durchgeführt. 1994 fanden
lediglich 4,2% aller Kontrollen im Landwirtschaftssektor statt, 1995 nur 3,9% und
2001 ebenfalls lediglich 4,4%. Dem gegenüber stehen allerdings die erzielten Er-
gebnisse in diesem Sektor: 1994 und 1995 wurden die meisten Rechtsbrüche in der
Landwirtschaft festgestellt, 2001 waren es immerhin noch 14,5% aller in diesem
Zusammenhang aufgedeckten Straftaten. Die erzielten Bußgelder beliefen sich je-
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doch sowohl 1994 als auch 1995 auf lediglich 3,1% bzw. 4,3% aller Strafzahlungen
(vgl. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 1995; 1996; 2002).180

Zusammenfassung

Wie im vorangegangenen Kapitel gezeigt, sind sowohl die illegale Zuwanderung
als auch die informelle Beschäftigung von Migranten in Spanien Realitäten, die
insbesondere die Ökonomie des Landes prägen. Aus der Wirtschaft Spaniens sind
diese Arbeitskräfte nicht mehr wegzudenken, garantieren doch erst sie tatsäch-
lich die erfolgreiche Durchsetzung spanischer Produkte gegenüber der europäi-
schen und außereuropäischen Konkurrenz einerseits und die gesamtgesellschaft-
liche Stabilität durch Abfederung sozialer Engpässe insbesondere in der Versor-
gungslage von Kindern, Alten und Kranken andererseits.

Wie gezeigt handelt es sich bei den von Migranten vornehmlich besetzten Ar-
beitsplätzen um solche, die von der inländischen Bevölkerung nicht nachgefragt
werden. Der Vorteil von ausländischen Arbeitskräften liegt also zunächst einmal
darin, dass sie überhaupt zu den gegeben Bedingungen zu arbeiten bereit sind.
Dass sie dies in weiten Teilen informell tun, kann von den Arbeitgebern als zu-
sätzliches Plus betrachtet werden - zumindest solange staatlicherseits die Kontrolle
und vor allem Sanktionierung solcher Beschäftigungsverhältnisse unterbleibt.

Informalität ist somit Charakteristikum, allerdings nicht Voraussetzung dieser
Beschäftigungsverhältnisse - und letztlich lediglich Antwort auf staatliches Ver-
sagen in zweierlei Hinsicht: Erstens das Versäumnis, die inländische Nachfrage
nach ausländischen Arbeitskräften adäquat zu bedienen, indem ausreichend Ar-
beitskräfte auch eine Arbeitserlaubnis erhalten, und zweitens die aus diesem er-
sten Versäumnis resultierenden Schäden aufzufangen, indem Schattenwirtschaft
und insbesondere die informelle Ausländerbeschäftigung stärker kontrolliert und
sanktioniert werden. Entgegen der von Cornelius et al. (1994) formulierten These,
wonach Staaten grundsätzlich die Macht fehle, illegale Zuwanderung effektiv zu
steuern und zu kontrollieren, unterstelle ich, dass diese Versuche in Spanien über-
haupt nur halbherzig unternommen wurden. Ob und mit welcher Intention von
den verschiedenen nationalen politischen Akteuren sowohl illegale Migration als
auch die irreguläre Beschäftigung von Migranten in Spanien bekämpft, ignoriert,
toleriert oder begrüßt wird, ist Gegenstand des folgenden Abschnitts.

180 Diese geringe Kontrolldichte hat allerdings nichts mit regionalen Gegebenheiten zu tun, wie zu ver-
muten wäre. Zwar sind tatsächlich nur einige Regionen von irregulärer Arbeit in diesem Sektor betroffen,
allerdings variiert bereits innerhalb der Comunidades Autónomas die Kontrolldichte dramatisch: So wer-
den beispielsweise in Andalusien die meisten Kontrollen in den Provinzen Granada und Malaga durchge-
führt, in den vornehmlich landwirtschaftlich genutzten Provinzen Almeria und Huelva hingegen finden
kaum Kontrollen statt (vgl. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 1995: 101).
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3.4 Irrationalität oder Kalkulation? Die spanische
Migrationsverhinderungspolitik

Wie im vorhergehenden Abschnitt deutlich geworden ist, bilden Zuwanderung,
Illegalität und Schattenwirtschaft ein Dreieck, das durch die spanische Zuwande-
rungspolitik zusammengehalten wird. Diese Zuwanderungspolitik ist, wie oben
bereits diskutiert wurde, nur zum Teil Ergebnis der Angleichung an europäische
Vorgaben, zu einem großen Teil jedoch Ergebnis nationaler politischer Präferen-
zen. Insbesondere die Frage der legalen Zugangsmöglichkeiten zum Land und des
regulären Zugangs zum Arbeitsmarkt ist nach wie vor nationalstaatlich geregelt.
Der dargelegte Zusammenhang zwischen restriktiven Zugangsmöglichkeiten zum
Land, der Zunahme illegaler Migration und der Zunahme von Schattenwirtschaft
und Schwarzarbeit in Spanien muss daher vor dem Hintergrund nationaler Politik
interpretiert werden. Diese Politik wird neben dem Regierungshandeln maßgeb-
lich von den Interessen der beiden Arbeitsmarktparteien, den Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden, bestimmt. Im Folgenden sollen diese Interessen darge-
stellt und analysiert werden, auch vor der Frage, welchen Einfluss die verschie-
denen Interessen auf das Politikergebnis haben. Empirische Basis der Analyse
sind neben einschlägigen Dokumenten Interviews, die ich im Laufe des Jahres
2003/2004 geführt habe. Das letzte Interview mit dem Staatssekretär für Migra-
tionsfragen im Innenministerium, Manuel Perez, stammt vom 9. März 2004, wur-
de also zwei Tage vor dem Anschlag der Al Quaida in Madrid aufgezeichnet. Bis
zu diesem Zeitpunkt galt es weithin als ausgemacht, dass die rechtskonservative
Regierung Aznar die anstehenden Parlamentswahlen gewinnen und weitere vier
Jahre die Regierung stellen würde. Die Gespräche mit den politisch Verantwortli-
chen müssen vor diesem Hintergrund interpretiert werden. Auch wenn die neue
sozialistische Regierung Zapatero neben personellen vor allem inhaltliche Verän-
derungen angekündigt beziehungsweise bereits durchgesetzt hat, kann von einem
grundlegenden Wandel in der Migrationspolitik Spaniens nicht gesprochen wer-
den, insbesondere die restriktive Grenzschließungspolitik bleibt weiterhin erhalten
(vgl. Albarracín 2004).181 Erste Stellungnahmen der neuen Regierung bestätigen
dies182.

181 Überaus deutlich zeigt sich dies in den Reaktionen der spanischen Regierung auf den Massenansturm
afrikanischer Migranten auf die spanische Exklaven Ceuta Ende September/Oktober 2005; vgl. auch FN
80 (Kap. 3.2). Die spanische Regierung setzt seitdem Militär zur Unterstützung der polizeilichen Grenzsi-
cherungskräfte ein (vgl. NZZ, 30.9.2005).
182 Auch die neue Regierung orientiert sich in der Frage des legalen Zugangs zum Land ausschließlich
am Arbeitsmarktgeschehen, wie nicht zuletzt die Auflagen im jüngsten Legalisierungsverfahren zeigten.
Und die Regierung weiß sich mit dieser Politik auf der ’sicheren Seite’: einer Umfrage von El País zufolge
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Ich möchte im Folgenden diese Interessen voneinander getrennt betrachten und
analysieren und dabei die Frage nach den Politikzielen und -inhalten beziehungs-
weise ihren Durchsetzungschancen in den Vordergrund stellen. Ich konzentriere
mich dabei auf die Frage des Zugangs von Migranten zum formellen Arbeitsmarkt
(Vergabe von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen, Zuwanderungsquoten für Ar-
beitsmigranten, das Visum um Arbeit zu suchen, Familienzusammenführungen
und Legalisierungen). Auf der Grundlage der so ermittelten Einstellungen der Ak-
teure kann die Frage beantwortet werden, ob legale Zuwanderung erwünscht ist,
oder ob Illegalität und Schwarzarbeit als Folgen restriktiver Zuwanderungspolitik
billigend in Kauf genommen beziehungsweise sogar intendiert werden.

3.4.1 Gewerkschaften

Gewerkschaften sehen sich in der Frage ihrer migrationspolitischen Positionierung
grundsätzlich einem Dilemma gegenüber: Originäre Aufgabe gewerkschaftlichen
Engagements ist der Schutz des inländischen Arbeitsmarktes vor ausländischer
Konkurrenz. Eine protektionistische Haltung liefe aber einerseits der internationa-
listischen Ausrichtung gewerkschaftlicher Politik im allgemeinen und der spani-
schen Arbeitsmarktsituation, mit ihrem hohen Anteil an Schattenwirtschaft und
Schwarzarbeit, im besonderen zuwider. Hieraus leitet sich die recht unkonventio-
nelle Forderung der spanischen Gewerkschaften nach einer kontrollierten Grenz-
öffnungspolitik und besseren Zugangsbedingungen für ausländische Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer trotz einer bestehenden hohen inländischen Arbeits-
losigkeit ab.

Die beiden wichtigsten Gewerkschaften, die nach Francos Tod neu gegründe-
ten Comisiones Obreras (CC.OO.) und die wiederbelebte Union General de Tra-
bajadores (UGT) entstammen historisch den beiden größten Arbeiterbewegungen,
der Kommunistischen Partei und der Sozialdemokratie, und unterscheiden sich in
der heutigen politischen Ausrichtung zumeist nur geringfügig voneinander; von
marginaler Bedeutung sind die beiden anarchosyndikalistischen Gewerkschaften,
CGT und CNT.

Trotz des relativ geringen gesellschaftlichen Organisationsgrads kommt den Ar-
beitnehmervertretungen in Spanien eine enorme Bedeutung im politischen Pro-
zess zu und bei weitem nicht nur in Fragen, die direkt den Arbeitsmarkt be-
treffen.183 Der Prozess der Einflussnahme auf Politikergebnisse kennt drei We-

glauben 64,7Spanier, dass nur Migranten mit einem gültigen Arbeitsvertrag ins Land kommen sollten.
(Vgl. El País, 12.6.2001).
183 Nachdem die spanischen Gewerkschaften 1976 nach Ende der Diktatur wieder zugelassen wurden,
schnellten ihre Mitgliederzahlen zunächst in die Höhe und lagen bei fast 45% aller Arbeitnehmer. Kurz
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ge: Mittels formalisierter Einflussmöglichkeiten im Rahmen institutionalisierter
Treffen, mittels informeller Kontakte zu politischen Akteuren und letztlich durch
die Mobilisierung der Öffentlichkeit im Zuge von Protesten beziehungsweise von
Streiks. Auch wenn Spanien keine korporatistische Einbindung der Gewerkschaf-
ten kennt, werden sie doch vor wichtigen Entscheidungen ebenso konsultiert wie
auch die Arbeitgeberverbände. Da dies jedoch nicht institutionalisiert ist, variiert
der Einbindungsgrad und damit die Möglichkeit zur Einflussnahme in Abhängig-
keit von der jeweiligen Regierung sowohl des Landes als auch der Regionen. Den
Gewerkschaften bleiben allerdings auch im Falle geringer institutionalisierter Ein-
bindung von seiten der Regierung ausreichend Instrumentarien, um sich Gehör
zu verschaffen, vornehmlich durch Proteste und Streiks wie etwa beim letzten Ge-
neralstreik im Jahr 2002.184 Allerdings sind dem mittlerweile gerade beim Thema
Zuwanderung enge Grenzen gesetzt, weil sich die Mobilisierung der eigenen Kli-
entel für die Belange von Migranten, gar für eine offenere Zuwanderungspolitik,
als sehr schwierig erweist.

War der gewerkschaftliche Einfluss in migrationspolitischen Fragen zu Zeiten
der Regierung Gonzales bis Ende der 1990er Jahre unübersehbar, so ist er nach
dem Machtwechsel deutlich zurückgegangen. Gründe dafür sind die quasi na-
türliche Verbindung zwischen den Gewerkschaften und der sozialdemokratischen
Partei beziehungsweise die schwierige Beziehung zwischen den Gewerkschaften
und der rechtskonservativen Partido Popular. Aber auch ein Diskurswandel, der
die Gesellschaft Ende der 1990er Jahre ergriff und in dessen Verlauf aus »bemit-
leidenswerten Geschöpfen« »Schmarotzer« (Interview UGT, Madrid, 15.10.2003)
wurden.

Dennoch finden auch unter der Regierung Aznar Treffen mit Vertretern der
Regierung, Arbeitgebern, Gewerkschaften und weiteren Interessengruppen statt,
zum einen in den alljährlichen Treffen zur Bestimmung der Arbeitskontingen-
te, zum anderen institutionalisiert im 1995 gegründeten Forum zur Integrati-
on der Zuwanderer, welches sich allerdings nach dem Regierungswechsel nur
noch unregelmäßig trifft, da die konservative Regierung laut Gewerkschaften
kaum Interesse an Zuwanderungsfragen zeigt (vgl. Interviews UGT, 15.10.2003;
CC.OO.,11.10.2003). Die Entwicklung der institutionalisierten Kontakte im Rah-
men der Arbeitskontingente werden hingegen als verbessert betrachtet, die Ein-

darauf fiel die Quote jedoch wieder rasant. Heute liegt der Organisationsgrad bei lediglich rund 8% der
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (in der Bundesrepublik sind im Vergleich rund 25% gewerkschaft-
lich organisiert!) (vgl. Watts 2002: 63; Interview Sozialreferent deutsche Botschaft, 25.9.2003, Madrid).
184 Die Gewerkschaften veranstalteten zwei Generalstreiks im Jahr 2002, einen gegen den Krieg im Irak
und die Beteiligung Spaniens an der Koalition der USA und den zweiten gegen Sozialabbau und Lei-
stungskürzungen bei Arbeitslosigkeit.
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flussmöglichkeiten hier als größer wahrgenommen: »[Unsere Einflussmöglichkei-
ten] sind heute größer als vorher, denn es hat früher ja gar keine Politik der Ar-
beitskräftezuwanderung gegeben, so dass früher jeder alles sagen und alles glau-
ben konnte. Und in Fragen, die eindeutig den Arbeitsmarkt betrafen, wie zum
Beispiel die Kontingente kamen vormals nicht nur die Gewerkschaften, sondern
auch alle anderen Organisationen, die letztlich überhaupt nichts mit Fragen des
Arbeitsmarkts zu tun hatten, zusammen. Das war etwas, was wir schon immer
ändern wollten, denn wenn wir über Fragen des Arbeitsmarktes reden, dann geht
das letztlich nur uns und die Arbeitgeber etwas an.« (Interview UGT, 15.10.2003)

Informelle Kontakte hingegen haben in den vergangenen Jahren gelitten, da sie
auf privaten Treffen, Telefonaten und Briefen basieren - was persönliche Beziehun-
gen zwischen Regierungsvertretern und Gewerkschaftern voraussetzte, die zwi-
schen den rechtskonservativen Regierungsvertretern und Gewerkschaftern selten
sind.185 Protest als Form der politischen Einflussnahme war noch bis Mitte der
neunziger Jahre auch in Migrationsfragen ein für die Gewerkschaften adäquates
und leicht einsetzbares Mittel. So gingen Ende November 1994 rund 15.000 Men-
schen in Barcelona und auch in anderen Städten tausende weitere Menschen auf
die Straßen, um auf die prekäre Situation der Migranten aufmerksam zu machen
und die Themen Zuwanderung und Integration auf die politische Agenda zu setz-
ten. Der Diskurs über »die armen Migranten«, mit denen sich alle solidarisch er-
klärten und denen man helfen wollte, wandelte sich allerdings rasch, nachdem die
Regierung 1999 eine verhältnismäßig harte Gangart gegenüber Zuwanderern ein-
geschlagen hatte. Zuwanderer wurden nun vor allem als Problem und als Bedro-
hung wahrgenommen (vgl. Interview CC.OO., 11.10.2003). Beide Gewerkschaften
halten es daher heute für unmöglich, ihre Basis für die Rechte von Migranten mo-
bilisieren zu können. Das Mittel des Protestes oder gar Streiks für die Durchset-
zung migrationspolitischer Positionen ist den Gewerkschaften somit kaum noch
gegeben.

Dennoch sehen die Gewerkschaften generell ihren Einfluss nicht unbedingt ge-
schwächt, sondern auch unter der konservativen Regierung bleiben ihnen Mittel
und Wege, politische Inhalte zu bestimmen. Da die informellen Kontakte sich je-
doch schwieriger gestalten, und auch das Mittel des Streiks in Fragen von Migran-
tenrechten in Spanien mittlerweile kaum mehr zu nutzen ist, werden die formellen
Treffen mit Regierungsvertretern entsprechend wichtiger.

185 Welchen Stellenwert solche informellen Kontakte einnehmen können, zeigte sich 1996, als nach einem
informellen Treffen und zweier Briefe von den Vorsitzenden beider großen Gewerkschaften an den da-
maligen Ministerpräsidenten Gonzales mit der Bitte um grundlegende Änderungen des Ausländerrechts
tatsächlich eine in vielen Punkten mit den Forderungen der Gewerkschaften übereinstimmende Rechtsre-
form durchgeführt wurde (vgl. Watts 2002: 111).
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Auch diese gestalten sich aber zunehmend schwierig, da vermehrt entscheiden-
de Kompetenzen vom Arbeitsministerium ins Innenministerium verlagert wur-
den, mit dem den Gewerkschaften zum einen die Erfahrung, zum anderen aber
vor allem gewachsene persönliche Kontakte fehlen. So liegt beispielsweise die Fra-
ge der Verlängerung von Aufenthaltserlaubnissen mittlerweile allein in der Hand
der Polizei - die mit Fragen des Arbeitsmarkts nicht vertraut ist und der die Be-
dürfnisse des Arbeitsmarktes gemessen an den Erfordernissen der Wahrung der
Inneren Sicherheit als nachrangig erscheinen.

Dies, so Miguel Pajares (CC.OO.) stellt eine »fatale Inkongruenz« dar, an deren
Ende die Gewerkschaften das Nachsehen haben (Interview CC.OO., 11.10.2003).

Zudem sehen die Gewerkschaften ihre Einflussmöglichkeiten vermehrt schwin-
den, da die Regierung zunehmend auf die Sachzwänge europäischer Politik ver-
weist und dies insbesondere in dem bereits weit vergemeinschafteten Feld der
Asyl-, Zuwanderungs- und Visapolitik.

»Bislang existiert überhaupt kein europäisches Recht im Bereich der Zuwande-
rung. Zwar gibt es eine gemeinsame Linie, die von den Innenministern der eu-
ropäischen Mitgliedstaaten vorgegeben wurde (...). Was man dann jedoch nicht
sagen kann, was diese Regierung hier aber bisweilen gerne tut, beispielsweise im
Zuge der letzten Reform [des Zuwanderungsgesetzes, eigene Anmerkung], ist [zu
behaupten, dass] wir jetzt das Ausländerrecht ändern [müssten], weil wir uns das
europäischen Recht dazu zwingt, uns den europäischen Standards anzugleichen.
Aber zuvor hat es doch eine Vereinbarung der Innenminister gegeben, die gemein-
sam diese Richtung vorgegeben haben, also sind sie selbst auch verantwortlich
dafür und können nicht sagen: 'Wir werden gezwungen', wo sie es doch selbst be-
schlossen haben - gerade die spanische Regierung ist doch diejenige, die den eu-
ropäischen Kurs in diesen Fragen maßgeblich mitbestimmt.« (Interview CC.OO.,
11.10.2003)

Obwohl die Europäisierung der Migrationspolitik von Seiten der Gewerkschaf-
ten an sich begrüßt wird, da eine kohärente europäische Politik bessere Lösungen
von Zuwanderungsproblemen in den Nationalstaaten verspricht, zeigen sie sich
doch nicht zuletzt aufgrund des schwindenden eigenen Einflusses skeptisch ge-
genüber den aktuellen Entwicklungen, zumal die Gewerkschaften selbst auf euro-
päischem Niveau wenig entwickelt sind (vgl. Rigby 1999).186

Inhaltlich gestalten sich die gewerkschaftlichen Positionen bezüglich Zuwande-
rung und Integration von Migranten in den heutigen Ländern Südeuropas voll-
186 Wie gering letztlich das Interesse der spanischen Gewerkschaften an der EU-Ebene lange Zeit war, zeigt
die Tatsache, dass die UGT erst 1988 Mitglied des Europäischen Gewerkschaftsbundes wurde, CC.OO.
sogar erst zwei Jahre später: »This relatively late entry underlines the priority accorded by Spanish Unions
to national issues« (Closa/Heywood 2004: 54).

193



kommen anders, als wir es aus den vormaligen Zentren der Immigration der
1960er und 70er Jahre, den Ländern Nord- und Zentraleuropas, her kennen. Wurde
dort von den Gewerkschaften eher eine Grenzschließungspolitik gefordert, treten
die spanischen Gewerkschaften heute eher für eine Öffnung der Grenzen ein, um
so legale Zuwanderung zu ermöglichen und illegale Zuwanderung zu minimieren
und damit zudem eine Politik zu verfolgen, die die Interessen der bereits im Land
lebenden Migranten berücksichtigt.

Diese andere Positionierung hat verschiedene Gründe: Erstens erlebten die »al-
ten« europäischen Zuwanderungsländer zu Zeiten der großen Immigrationswel-
len gerade einen wirtschaftlichen Aufschwung, die Arbeitsmärkte gingen von
Vollbeschäftigung aus, wohingegen die neuen südeuropäischen Immigrationslän-
der ein hohes Maß an Arbeitslosigkeit und zuweilen schwere ökonomischen Pro-
bleme kennen.

Vormals kamen die Migranten in der Hochzeit des Keynesianismus und des So-
zialstaats, wohingegen heute die Krise des Sozialstaats aller Orten postuliert wird.
Und auch die Arbeitsfelder, für die Migranten angeworben wurden, unterscheiden
sich von den heutigen: Damals war es vor allem industrielle Arbeit, für die auslän-
dische Arbeitnehmer nachgefragt wurden - heute hingegen ist es der Dienstlei-
stungssektor, der auf ausländische Arbeitskräfte zurückgreift (vgl. Cachón 2000:
111ff.). Diese veränderten Ausgangsbedingungen für Migration und für die Mi-
granten haben letztlich auch Auswirkungen auf die Positionierung der Gewerk-
schaften ihnen gegenüber.

Alle spanischen Gewerkschaften beschäftigten sich bereits früh mit dem The-
ma Zuwanderung. Bis in die 80er Jahre hinein unterstützten die Gewerkschaften
ihre Mitglieder, die im Ausland Arbeit gefunden hatten. Die CC.OO. gründeten
hierzu 1977 ein Büro für Auswanderung, welches 1987 dann in ein Büro für Aus-
wanderung und Einwanderung umdefiniert wurde. Die eigenen Erfahrungen in
Fragen der Arbeitsmigration spielten so eine wesentliche Rolle bei der Positionie-
rung spanischer Gewerkschaften nach Beginn der Zuwanderung ins eigene Land,
wobei die Erfahrungen aus anderen europäischen Ländern als negatives Vorbild
galten: »Weil hier die Zuwanderung erst allmählich angekommen ist, konnten die
Gewerkschaften von Anfang an für die gleichen Rechte für Migranten einstehen,
konnten für diese Rechte der Migranten kämpfen. [...] Anders als in anderen eu-
ropäischen Ländern, zum Beispiel in Deutschland, wo die Gewerkschaften ganz
klar gegen die Zuwanderung waren, wo sie sich selbst und ihre Klientel vor den
Migranten verteidigt haben, und wo sie ja jetzt ganz ohne Zweifel versuchen eine
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sehr offene und sehr flexible Haltung gegenüber Migranten einzunehmen.« (Inter-
view CC.OO., 11.10.2003)187

So eröffneten die CC.OO. bereits 1986 das erste Büro, das sich ausschließlich
den rechtlichen und sozialen Fragen von ausländischen Arbeitnehmern widme-
te (Centro de Información para Trabajadores Extranjeros), heute unterhalten so-
wohl die Comisiones als auch die UGT viele solcher Beratungsstellen und bilden
wesentliche Netzwerke für die politische und soziale Integration der Migranten,
wenngleich sich die gewerkschaftliche Arbeit mit Zuwanderern aufgrund deren
relativ schwacher institutioneller Einbindung bisweilen schwierig gestaltet.

Trotz des geringen Grads an Einbindung in die gewerkschaftlichen Strukturen
ist das Interesse der Gewerkschaften an den ausländischen Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmern groß, ist dies doch letztlich Teil der Interessenpolitik für ih-
re inländische Klientel.

Vor diesem Hintergrund sind folgende Positionierungen gegenüber der Zuwan-
derung ausländischer Arbeitskräfte zu lesen: Während in einer Stellungnahme der
CC.OO. 1981 noch argumentiert wurde, dass es »in der gegenwärtigen Situation
Spaniens, mit einer Arbeitslosigkeit von mehr als anderthalb Millionen, Ende 1982
vermutlich bereits mehr als zwei Million Menschen, und auf dem Hintergrund ei-
ner nichtexistierenden Rückkehr- bzw. Beschäftigungspolitik für Emigranten, [...]
unmöglich ist, Abkommen zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte zu ver-
handeln. Vielmehr muss die Situation der bereits im Land lebenden Migranten le-
galisiert werden und die beständige Unsicherheit, in der diese Menschen aufgrund
von Rassismus und Xenophobie leben, muss endlich ein Ende finden« (CC.OO.
1981), liest sich die Stellungnahme aus dem Jahr 1995 bereits ganz anders: »Das
Problem sind nicht die Arbeitsmigranten, sondern das Problem ist das kapita-
listische Wirtschaftssystem, welches Menschen in austauschbare und ersetzbare
Wesen transformiert. Wir können unseren Ärger hierüber nicht an den Schwäch-
sten abladen, sondern müssen vielmehr im Sinne der ganze Gesellschaft kämpfen.
Hierfür brauchen wir aber die Mithilfe aller, eben auch der ausländischen Arbei-
ter. Wir glauben, dass es nicht nur egoistisch, sondern vor allem selbstzerstörerisch
wäre, Zuwanderung nicht zu befürworten unter dem Vorwand, Spanien hätte be-
reits genug Probleme.« (CC.OO. 1995)

Das Dilemma der Gewerkschaften lässt sich hieran gut erkennen: Originäre
Aufgabe einer Gewerkschaft ist der Schutz der inländischen Arbeitsmärkte be-
ziehungsweise der inländischen Arbeitnehmer vor ausländischer Konkurrenz. Ei-
ne sich aus diesem Anspruch ableitende zuwanderungspolitische Positionierung
müsste also vor allem in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit eine Verhinderung von Mi-

187 Zur Migrationspolitik bundesdeutscher Gewerkschaften vgl. auch Treichler 1998.
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gration fordern. Ihre internationalistische Ausrichtung lässt es aber keinesfalls zu,
sich gegen die bereits im Land lebenden Migranten zu stellen. Doch auch die Ab-
wehr potentieller Migranten birgt Risiken für die Gewerkschaften: »The trade uni-
ons find themselves in a dilemma. It may seem logical to oppose immigration, but
once there are immigrant workers in the country, it is essential to organize them
- not only in their own interests, but also in the interests of the rest of the wor-
kers. If the unions oppose immigration initially and even continue to do so, they
may find that the immigrants do not trust them and are unwilling to join. Whe-
re this happens, the unions have the worst of both worlds. Not strong enough to
prevent immigration, their attemps to do so only serve to alienate the new wor-
kers from them. The result is the weakening of the unions and the deepening of
the split of the working class« (Castles/Kosack 1973; 1985: 128; vgl. auch Cae-
stecker 2000: 95ff.). Dieses 1973 bereits beschriebene Dilemma der gewerkschaftli-
chen Positionierung gegenüber ausländischen Arbeitnehmern ist auch heute noch
aktuell: Sprechen sich die Gewerkschaften gegen Zuwanderung aus, so stellen sie
sich damit zugleich gegen die im Land lebenden Migranten. Diese brauchen sie
jedoch dringend, letztlich zum Schutz der eigenen Klientel, da es unmöglich ist,
eine große Gruppe von Arbeitern außen vor zu lassen, ohne dass dies die gewerk-
schaftliche Position im Ganzen destabilisieren würde.188 Und die ausländischen
Arbeitnehmer sind in ihrer großen Mehrheit selbstverständlich an einer offenen
Zuwanderungspolitik interessiert, betrifft dies doch in erster Linie auch Fragen der
Familienzusammenführung (vgl. Haus 1995: 294). Castles und Kosack zufolge un-
terscheidet sich die Migrationspolitik der Gewerkschaften danach, ob es um Fra-
gen der Zuwanderungspolitik geht, oder ob es sich um Arbeitsmigranten handelt,
die bereits im Land sind und dort arbeiten. Für die alten Zuwanderungsländer
Frankreich, Deutschland, Großbritannien und die Schweiz gelingt es ihnen, eben
dies nachzuweisen - für die neuen Zuwanderungsländer Spanien, Griechenland
und Italien gilt diese Unterscheidung meiner Einschätzung nach jedoch nicht.

Die spanischen Gewerkschaften erkennen nämlich nicht nur die Rechte der be-
reits im Land lebenden Migranten an und stellen sich nicht nur nicht gegen weite-
re Zuwanderungen, etwa im Zuge von Familienzusammenführungen, sondern sie
fordern mittlerweile sogar eine generelle Ausweitung der Zuwanderungsmöglich-
keiten (vgl. Interview CC.OO., 11.10.2003). Diese unkonventionelle Politik der spa-
nischen Gewerkschaften kann mit den herkömmlichen Erklärungsansätzen des In-

188 Zumal die Angst groß war, die ausländischen Arbeitnehmer würden im Falle von Streiks als Streik-
brecher genutzt werden. Diese Furcht erwies sich jedoch in allen von Castles und Kosack betrachteten
Länderbeispielen als unbegründet (vgl. Castles und Kosack 1985: 152f.;177).
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ternationalismus und anderer ideologischer Motivationen nicht mehr hinreichend
erklärt werden.

Zwar gilt nach wie vor, dass viele Gewerkschafter per se restriktive Zuwande-
rungspolitiken verurteilen, da sie Migration in den Kontext des internationalen
Klassenkampfes stellen; diese Erklärung greift heute allerdings zu kurz, wollte
man erklären, weshalb sich Gewerkschaften nicht nur für die Rechte von zugewan-
derten Arbeitskräften, sondern auch für die Rechte zukünftiger Migranten bezie-
hungsweise für die Eröffnung neuer Möglichkeiten der Einwanderung einsetzen.
Watts schlägt daher vor, »to better understand labor leaders' stance on immigra-
tion, it is necessary to adress how globalization has hindered states' capacity to
control immigration effectively, changed the dynamics of labor union organization
and membership, and stimulated the growth of the underground economy« (Watts
2002: 58).

Und tatsächlich kann für Spanien gezeigt werden, dass eine der wesentlichsten
Determinanten gewerkschaftspolitischer Positionierung in Fragen von Zuwande-
rung und Integration die Entwicklung des informellen Sektors und die damit zu-
sammenhängende Entwicklung illegaler Zuwanderung ist (vgl. Interview UGT,
15.10.2003; CC.OO., 11.10.2003). Denn dieser große und ständig wachsende Be-
reich stellt nicht zuletzt für die Gewerkschaften ein beachtliches Problem dar, un-
terminieren die hier aufgestellten Regeln doch alles, was gewerkschaftlich erstrit-
ten und erkämpft wurde. Alle Fragen der Zuwanderungs- und Integrationspolitik
leiten sich daher für die Gewerkschaften aus den hier auftretenden Problemen ab.
Dabei ist die Logik der Argumentation ganz einfach: "Generell gesprochen kann
man sagen, dass die Migranten herkommen, weil es hier Arbeit für sie gibt. Also,
man kann sagen, sie erreicht die Nachricht in ihrem Land, dass sie herkommen sol-
len, um hier zu arbeiten. Das ist ja die Nachricht, die die, die hier sind, ihnen über-
mitteln. Wäre die Nachricht hingegen, 'hier gibt es keine Arbeit', könnte es sein,
dass die Migrationsströme schon binnen kurzem nachlassen würden. Aber da es
ja nunmal Arbeit für sie hier gibt, bleibt der Zustrom natürlich erhalten. Und was
nun passiert, wenn zugleich die Politik so restriktiv bleibt, ist, dass die Migranten
auf illegalem Wege herkommen und dann in der Schattenwirtschaft landen, die
ja eben diese illegalen Migranten absorbiert. Würde diese Schattenwirtschaft nicht
existieren, sähe das vermutlich anders aus." (Interview CC.OO., 11.10.2003) 189

189 Der Interviewte spielt hier auf ein wesentliches Problem der Gewerkschaften mit Zuwanderung gene-
rell an: Da Gewerkschaften ihrer Definition nach die Rechte der Arbeiter auf den Arbeitsmärkten schützen,
mussten sie klassischerweise eben diese Märkte vor Konkurrenz aus dem Ausland schützen. Die Frage
der Arbeitsplatzkonkurrenz zwischen Migranten und Inländern ist daher nach wie vor eine der wesent-
lichsten für die Positionierung gewerkschaftlicher Migrationspolitik. Comisiones Obreras stellten 2002 in
einer Studie für Katalonien detailliert dar, dass von einer solchen Arbeitsplatzkonkurrenz zumindest für
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Den Gewerkschaften ist also sehr bewusst, dass einer restriktiven Zuwande-
rungspolitik in ihren Erfolgsaussichten enge Grenzen gesetzt sind und dass das
Ergebnis einer solchen Politik lediglich die Illegalisierung der Zuwanderer, nicht
jedoch ein Abnehmen der Migrationsströme sein wird; und dass dies schließlich
zu einem enormen gesamtwirtschaftlichen Schaden führt: Für das Jahr 2002 gin-
gen Schätzungen der CC.OO. von einem volkswirtschaftlichen Schaden verursacht
durch die Schattenwirtschaft im Lande von rund 12.000 Millionen Euro aus (vgl.
CC.OO. 2002a). Weil die Gewerkschaften wissen, dass Migranten mit temporär be-
fristeten Arbeitserlaubnissen (meist unter einem Jahr) schnell in die Illegalität ab-
gleiten, setzen sie sich für die Einführung einfacherer Methoden zur Verlängerung
von Arbeitserlaubnissen, der großzügigeren Vergabe dauerhafter Arbeitserlaub-
nisse und der Möglichkeit zu einer vereinfachten Legalisierung des Aufenthaltsta-
tus’ für illegale Migranten ein (vgl. UGT 2002; 2002b).

»Wir wollen keine vollkommen offenen Grenzen; aber wir wissen auch, dass wir
die Zuwanderung letztlich nicht gänzlich stoppen können. Und deshalb fordern
wir eine Politik der legalen Migration, also etwa im Rahmen von Familienzusam-
menführungen, Legalisierungen, der Bewegungsfreiheit von legalen Migranten in-
nerhalb der EU und dauerhaftem Aufenthaltsrecht.« (Interview UGT, 15.10.2003).
Alle weiteren Positionen der Gewerkschaften leiten sich aus dieser Grundeinsicht
ab - allerdings mit leichten Differenzen: Während die Comisiones Obreras neu-
en Formen der legalen Einreise positiv gegenüberstehen, zeigt sich von Seiten der
UGT hier Ablehnung. Beide argumentieren allerdings für ihre Positionierung wie-
derum auf der Grundlage der Vermeidung informeller Arbeit und illegaler Zu-
wanderung.

»Uns erscheint das Visum zur Arbeitssuche, was ja letztlich nur bedeutet, dass
eine Person einreisen darf und drei Monate Zeit bekommt um Arbeit zu finden,
und wenn sie keine Arbeit gefunden hat, sie wieder in ihr Herkunftsland zurück-
kehrt; das erscheint uns wenig adäquat für ein Land mit einem solchen Volumen
an Schattenwirtschaft. Und das aus unterschiedlichen Gründen: Zunächst, weil ei-
ne Person, die herkommt und weiß, dass sie drei Monate Zeit hat, um Arbeit zu
finden, und wenn nicht, wieder nach Hause muss, wahrscheinlich das erstbeste
Angebot annimmt, was sie ihr anbieten. [...] Und dann die Frage, wer kümmert
sich darum, dass sie tatsächlich zurückgehen, wenn sie keine Arbeit finden? Na-
türlich bleiben sie hier, wenn diese drei Monate vorbei sind, ohne dass sie Arbeit
gefunden haben, sie bleiben und finden sich dann in der Illegalität wieder. Und das

diese Region, nicht gesprochen werden kann, Migranten vielmehr gänzlich andere Arbeitsmarktsegmente
als Inländer besetzen (vgl. CC.OO. 2002).
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ist es, was uns Sorgen macht; das ganze System könnte gut in einem anderen Land
funktionieren, in einem Land, was nicht eine so große Schattenwirtschaft hat wie
wir hier, in einem Land, in dem die Arbeitskonditionen besser überwacht werden.
Aber niemals in einem Land wie dem unseren. Also, wir glauben, dass diese Leu-
te letztlich entweder illegal im Land bleiben, oder aber sie akzeptieren schlechte
Arbeitsbedingungen, die uns nicht adäquat für die entsprechende Arbeit erschei-
nen.« (Interview UGT, 15.10.2003)

Die Comisiones Obreras kritisieren hingegen, das die Visa zu restriktiv vergeben
werden:

»Sie haben jetzt gerade das Visum zur Arbeitssuche neu eingeführt. Das ist auch
etwas, was wir immer gefordert haben. Aber sie tun das nach wie vor viel zu re-
striktiv, viel zu beschränkt. Und nach wie vor fehlt ein organisatorisches System,
das tatsächlich erlauben würde, Arbeiter, die hier in Spanien arbeiten wollen, auf
einem legalen Weg ins Land zu holen. Hier müsste eine Serie von Mechanismen
entwickelt werden, die eine Verbindung zwischen Spanien und den Herkunftslän-
dern der Migranten schaffen würden, eine Reihe an Einrichtungen und weiteren
Angeboten, die sicherstellen würden, dass das ganze funktioniert.[...] Und das ist
das eigentliche Problem: dass ihnen [der Regierung] die Mechanismen fehlen, das
ganze funktionsfähig zu machen.« (Interview CC.OO., 11.10.2003)

Auch wenn beide Positionen zunächst in konträre Richtungen zu weisen schei-
nen, zeigt sich doch in einem Punkt eine wesentliche Übereinstimmung: Die Suche
nach adäquaten Instrumentarien, illegale Einreise und damit ein Wachsen der in-
formellen Wirtschaft zu verhindern. Welche das sein mögen, darüber allerdings
herrscht Uneinigkeit. Einig ist man sich hingegen in der Frage nach den Lega-
lisierungen: »Wir Gewerkschafter sind eigentlich immer dafür, Legalisierungen
durchzuführen, denn das meint ja vor allem, Dinge ans Licht zu bringen, eben die
ganze Schwarzarbeit. Wenn man Migranten legalisiert, die bereits hier arbeiten,
bringst du die Schwarzarbeit ans Licht. Du vernichtest illegal erworbene Konkur-
renzvorteile, die Firmen sich dadurch erschaffen haben, dass sie Arbeiter schwarz
zu geringeren Löhnen beschäftigt haben. [...] Die Legalisierungen mögen nicht die
vollkommene Lösung aller Probleme darstellen, aber sie verbessern die Dinge er-
heblich. Denn wenn die Migranten legal hier arbeiten, dann erhöht das unsere
Chancen in den Auseinandersetzungen mit Arbeitgebern und Regierung unheim-
lich." (Interview CC.OO., 11.10.2003) Und UGT setzt hinzu: »UGT insistiert auf der
Notwendigkeit, nicht nur die Arbeitnehmer selbst zu legalisieren, sondern auch
deren Arbeitsplätze, die neu entstanden sind, denn nur so kann diese Politik, die
die Rechtsverletzungen der Arbeitgeber toleriert, verhindert werden und zugleich
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die ganze Gesellschaft davon profitieren.« (UGT, Comunicado de prensa: 11. April
2002)

Einigkeit herrscht auch in Fragen der Familienzusammenführung, welche als
probates Mittel legaler Zuwanderung ins Land von den Gewerkschaften begriffen
und begrüßt wird. Die Gewerkschaften machen sich in diesem Zusammenhang
vor allem für die Vergabe von Arbeitserlaubnissen stark.190

Ein weiteres wesentliches Thema im Zusammenhang mit der Vermeidung von
Illegalität und Schwarzarbeit sind die Arbeitskontingente, die in ihrer derzeitigen
Anwendung ebenfalls vermehrt zur Legalisierung sich bereits im Land aufhalten-
der illegaler Migranten genutzt werden (vgl. Mar Ruiz Castillo 2003: 42f.). Beiden
Gewerkschaften zufolge ist die Einrichtung dieser Arbeitskontingente 1985 durch-
aus sinnvoll gewesen, hat das doch zunächst die Anerkennung der Notwendig-
keit einer Arbeitskräftezuwanderung nach Spanien bedeutet. An der Umsetzung
wird jedoch von beiden Seiten viel Kritik geübt und als Fazit festgehalten, dass die
Kontingente nicht adäquat funktionieren. Neben administrativen Problemen, die
die Anwerbung und Beschäftigung ausländischer Arbeitnehmer erschweren und
so indirekt die informelle Ausländerbeschäftigung befördern, kommen politische
Probleme, die in die jährlichen Verhandlungen um die nötige Höhe der Kontin-
gente münden: »Früher mussten sie [die Arbeitgeber] lediglich sagen: Ich brauche
80.000 Arbeiter - und die Kontingente damals wurden dann in der Größenord-
nung gewählt, sofort. [...] Aber sie haben das vor allem dazu genutzt, Leute die
schon hier waren, zu legalisieren. [...] Man muss die Arbeitgeber disziplinieren.
Ein Arbeitgeber kann nicht einfach sagen: 'Ich brauche 1000 Arbeiter.' Der Arbeit-
geber muss vielmehr die Arbeitsverträge auf den Tisch legen, und ich möchte dann
genau sehen, was sind die Konditionen dieser Verträge, um einfach sicherzustel-
len, dass dieser Arbeiter dann auch wirklich die gleichen Rechte bekommt wie
ein spanischer Arbeitnehmer. Und ich würde mir wünschen, dass das für alle Ar-
beitnehmer so abliefe, aber das scheint nicht möglich. Weil wir leider nur Zugang
zu einem recht kleinen Teil der legal beschäftigten Migranten haben. Aber klar,
auf der anderen Seite sagt die Regierung: 'Unser Ziel ist in erster Linie der Kampf
gegen illegale Migration.' Und wenn das meine Zieldefinition ist, muss ich natür-
lich die Bedingungen für diejenigen Illegalen, die im Land sind, so schlecht wie
möglich machen, um sie dazu zu bringen, wieder in ihr Land zurückzugehen.«
(Interview UGT, 15.10.2003)

190 Auch dies ein deutlicher Unterschied zur Positionierung der Gewerkschaften in den 'alten' Zuwande-
rungsländern: Als die Bundesregierung 1974 plante, den Familiennachzug restriktiver zu gestalten, um
ihn so zu begrenzen, wurde dies von den Gewerkschaften ausdrücklich begrüßt, die hierin lediglich einen
Mechanismus unkontrollierter Arbeitskräftewanderung sehen konnten (vgl. Treichler 1998).
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Verantwortlich für die Situation auf dem Arbeitsmarkt werden also zum einen
die Regierung, zum anderen aber die Arbeitgeber gemacht, die die Kontingente
immer höher angeben, als die tatsächliche Nachfrage ist.

»Das eigentliche Problem ist ja (...) dass der Arbeitgeber immer ein Fenster hat,
weil es nämlich viel teurer ist, einen Arbeiter irregulär zu beschäftigen, der keine
Papiere hat, als einen irregulär zu beschäftigen, der Papiere hat. Es ist nämlich
so, dass ich für diesen Arbeiter, den ich ohne Vertrag beschäftige und schlechter
bezahle als ich eigentlich müsste etc., der aber eigentlich eine Arbeitserlaubnis hat,
wenn ich kontrolliert werde, nicht die ganze Strafe zahlen muss, die ja bis zu 15.000
Pesetas reicht.« (Interview UGT, 15.10.2003).

Dreh- und Angelpunkt gewerkschaftlicher Argumentation ist also der Zusam-
menhang zwischen Zuwanderung und Schattenwirtschaft. Dabei unterscheiden
sie zwischen Jobs, die komplett informell sind, vor allem solchen, die sich durch
prekäre Arbeitsverhältnisse und schlechte Löhne auszeichnen, und solchen, in de-
nen die Arbeitnehmer nur teilweise informell beschäftigt werden, da sie beispiels-
weise nur für eine Teilzeitstelle angestellt sind, aber dennoch voll arbeiten. Helfen
im letzteren Fall Kontrollen kaum weiter, um Unregelmäßigkeiten festzustellen,
so bedeuten Kontrollen im ersten Fall oftmals das Ende der betroffenen Betriebe;
hieran haben auch die Gewerkschaften kein Interesse, hängen daran doch oft auch
viele reguläre Arbeitsplätze. Aus diesem Grund präferieren die Gewerkschaften
Maßnahmen, die zu einer freiwilligen Aufgabe irregulärer Beschäftigungsverhält-
nisse führen, wie etwa mittels steuerlicher Vorteile bei der Schaffung regulärer Be-
schäftigungsverhältnisse.

Zusammengefasst ergibt sich, dass die von Castles und Kosack beschriebenen
Dilemmata der Gewerkschaften im Umgang mit Migranten nicht mehr uneinge-
schränkt gelten. Spanische Gewerkschaften taten sich bereits früh durch eine et-
was unkonventionelle Migrationspolitik hervor; nicht ideologische Gründe stehen
hierbei heute im Vordergrund, sondern die Erkenntnis, dass eine restriktive, pro-
tektionistische Haltung gegenüber dem Thema der Zuwanderung zum einen die
Migranten, die bereits im Land sind, davon abhalten würde, sich gewerkschaftlich
zu organisieren, und zum zweiten, wesentlicheren Grund, die Erkenntnis, dass ei-
ne solche Politik das Wachsen des informellen Sektors unterstützen würde. Ein Di-
lemma bleibt allerdings bestehen: Um das Ziel der Vermeidung von Lohndumping
und Verschlechterung der Arbeitsverhältnisse zu erreichen, müssten auch die in-
ländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von diesem Ziel überzeugt wer-
den, um sich notfalls mobilisieren zu lassen. Dies jedoch, so beide Gewerkschaften,
sei unmöglich, denn »es ist natürlich möglich, einen Generalstreik zu organisieren
wegen etwas, was die Menschen direkt beschäftigt, aber um sich mit den Migran-
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ten zu solidarisieren, weil die ausgebeutet werden, das würde wirklich niemanden
mobilisieren, niemanden, wirklich." (Interview CC.OO., 11.10.2003)

Dieses Vermittlungsproblem zwischen Gewerkschaftsführung und eigener Kli-
entel verweist auf ein weiteres Problem: Ausländerfeindlichkeit und rassistisches
Denken machen auch vor Mitgliedern der Gewerkschaften nicht Halt. Ein Grund
für das staatliche Versagen im Zusammenhang mit illegaler Zuwanderung und
Schwarzarbeit wird so auch in der Ideologie gesehen: »Sicherlich müssen mehr
Elemente beachtet werden, will man die Regierungspolitik erklären. Machen sie
die Grenzen dicht, weil sie meinen, wir würden keine Arbeitskräfte mehr brau-
chen? [...] Machen sie die Grenzen dicht, weil sie wissen, dass wir mehr Arbeits-
kräfte brauchen, und sie so illegal kommen und dann billiger sind? - Ich glaube
eine so direkte Verbindung kann man nicht herstellen. Vielmehr glaube ich, dass
man ein weiteres Element in die Analyse einfügen muss, und das ist die Ideolo-
gie. Will sagen, die Grenzen werden auch dicht gemacht, weil eine unnachgiebige
Politik gegenüber Zuwanderern mehr Stimmen bei den Wahlen verspricht.« (In-
terview CC.OO., 11.10.2003)

Welchen Einfluss die Gewerkschaften letztlich auf den Prozess der Entschei-
dungsfindung in Migrationsfragen haben, kann nicht abschließend geklärt wer-
den. Ebenso wie in anderen Politikbereichen ist auch hier dieser Prozess schwer zu
durchschauen. Festzuhalten bleibt allerdings, dass der direkte Einfluss, den die Ge-
werkschaften auf die Migrationspolitik der sozialdemokratische Regierung Gon-
zales hatten, unter der konservativen Regierung Aznar deutlich zurückgegangen
ist. Die Ursachen hierfür liegen jedoch nur zum Teil in der tatsächlich verminder-
ten Einflussmöglichkeit der Gewerkschaften. Vor allem sind sie in einem öffent-
lichen Diskurswandel zu finden, der es schwieriger werden lässt, das Thema auf
die Tagesordnung zu bringen, und zudem in der Tatsache, dass mit dem Vertrag
von Amsterdam (1997) weitreichende Kompetenzen zumal in Zuwanderungsfra-
gen an die Europäische Union übertragen wurden. Der Einfluss von Gewerkschaf-
ten auf europäischer Ebene ist nach wie vor gering - somit schwinden auch ihre
Chancen, auf Fragen der Zuwanderungspolitik weiterhin nachhaltig Einfluss aus-
zuüben. Anders sieht es hingegen in Fragen des Arbeitsmarktes aus: Wie und wo
Schattenwirtschaft und informelle Ausländerbeschäftigung geduldet beziehungs-
weise unterbunden werden, ist auch eine Frage gewerkschaftlicher Positionierung.

Und tatsächlich orientiert sich die gewerkschaftliche Migrationspolitik mittler-
weile vor allem an der Frage, wie die prekären Arbeitsverhältnisse vermieden wer-
den können. Dass Zuwanderung selbst vermieden werden könnte, daran glaubt
hier niemand mehr. Gewerkschaftliche Positionierung in Fragen der Zuwande-
rung ist also von einem Dilemma durchzogen, in dessen Zentrum die Erkennt-
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nis steht, dass Zuwanderung selbst nicht mehr zu kontrollieren ist. Gewerkschaf-
ten sehen sich somit außerstande, die inländischen Arbeitnehmer vor ausländi-
scher Konkurrenz zu schützen. Den inländischen Arbeitsmarkt hingegen können
sie schützen - allerdings nur dann, wenn sie eine progressive Zuwanderungspoli-
tik fordern, die eine ausreichend große Zahl an legalen Zuwanderungswegen of-
fen hält. Das ursprüngliche, von Castles und Kosack beschriebene Dilemma der
Gewerkschaften ist nicht aufgehoben, muss in seinem Inhalt allerdings ergänzt
werden - nicht aufgrund ideologischer Verfasstheiten, sondern lediglich auf der
ursprünglichen Basis der Vertretung und Sicherung der ureigensten Klientelinter-
essen wird eine progressive Migrationspolitik vertreten, die die kontrollierte Öff-
nung der Grenzen für ausländische Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer pro-
klamiert.

Im Ergebnis hat dies allerdings zur Folge, dass die Gewerkschaften dort aktiv
werden, wo die Arbeitsmarktsegmente betroffen sind, in denen auch die Inländer
arbeiten; klassische Bereiche des ethnic business bleiben weitgehend außerhalb ihrer
Reichweite.

3.4.2 Arbeitgeber

Ebenso wie die Arbeitnehmer sind auch die Arbeitgeberinteressen in Spanien or-
ganisiert, sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebene. Während die Dach-
organisation der Arbeitgeber auf nationaler Ebene (Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales, CEOE) branchenübergreifend zuständig ist, sind auf
regionaler Ebene die unterschiedlichen Arbeitssparten in den Organisationen re-
präsentiert. Diese Organisationsform hat zur Folge, dass kleinere Unternehmen
sich eher in den regionalen und sektoralen Verbänden repräsentiert sehen, wohin-
gegen der nationale Verband vornehmlich die Interessen der Großunternehmen
vertritt. Ebenso wie die Gewerkschaften kennen auch die Unternehmer Mittel und
Wege, ihre Interessen im Prozess der politischen Entscheidungsfindung durchzu-
setzen, wobei die Wahl der Mittel ebenfalls in erster Linie auf formelle beziehungs-
weise informelle Kommunikation mit den politischen Entscheidungsträgern fällt.

Wie bei den Gewerkschaften leiden die Einflussmöglichkeiten der Arbeitgeber
in diesem Politikbereich unter der Verschiebung der staatlichen Zuständigkeiten
vom Arbeits- zum Innenministerium. Auch aus Sicht der Unternehmer hat hier
die Innenpolitik das letzte Wort, beeinflussen die Furcht um die Innere Sicherheit
und Vermeidung illegaler Migration letztlich das ganze legale Migrationsgesche-
hen enorm - mit nachteiligen Wirkungen für das Geschehen am Arbeitsmarkt (vgl.
Interview CEOE, 24.10.2003).
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Die Abhängigkeit der Einflussmöglichkeiten von der jeweiligen Regierungszu-
sammensetzung lässt sich auch für die Arbeitgeber konstatieren. Ein Beispiel da-
für stellen die jährlichen Verhandlungen um die Größe der Arbeitskontingente dar.
Kommt es hierbei zu Unstimmigkeiten zwischen Gewerkschaften und Unterneh-
merverband, so liegt das letzte Wort bei der jeweiligen Regionalregierung. Wird
diese von der PSOE gestellt, ist sie in ihren Entscheidungen stark von den Interes-
sen der Arbeitnehmer geleitet, so der Vertreter des Unternehmerverbandes. Daher,
so Mendez, »ist es auch klar, dass es in Andalusien und der Extremadura (beide
klassischerweise links regiert, Anmerkung d.A.) sehr schwierig für einen Arbeit-
geber ist, Arbeiter über das Kontingent zu beschäftigen, weil den Arbeitgebern
ja grundsätzlich misstraut wird, auch wenn sie mit den notwendigen Papieren des
Arbeitsamts kommen, die nachweisen, dass es keine Spanier gibt, die bereit wären,
dieser Arbeit nachzugehen.« (Interview CEOE, 24.10.2003).

Unternehmer, so könnte man meinen, haben per se ein Interesse an Zuwande-
rung von Arbeitskräften, da dies eine ausreichend große Reserve an Arbeitskräf-
ten gewährleisten würde. Da Grenzschließungen ökonomischen Interessen oft-
mals zuwiderlaufen (nicht nur in Fragen der Arbeitskräftezufuhr, sondern auch
beispielsweise in Fragen des Tourismus), könnte man annehmen, dass sich der
Unternehmerverband grundsätzlich gegen eine allzu restriktive Zuwanderungs-
politik wendet. Im Falle Spaniens trifft dies jedoch nur in begrenztem Maße zu,
vielmehr muss man von einer ambivalenten Position seitens der Arbeitgeber in
Fragen von Zuwanderung und Grenzöffnung sprechen.

Gerade in diesen Fragen unterscheiden sich nämlich die Interessen des Dach-
verbands von denen regionaler Verbände oder auch denen einzelner Firmen. Die
Schwierigkeit für den nationalen Unternehmerverband besteht darin, diese un-
terschiedlichen Interessen aufzufangen und mit dem politisch Opportunen abzu-
gleichen. Anders allerdings als die Arbeitnehmer, verfügen die einzelnen Firmen
jeweils über ausreichende Ressourcen, um ihre Interessen auch gegen das ver-
meintliche Kollektivinteresse, das durch den Verband vertreten wird, durchzuset-
zen (vgl. Watts 2002: 85).

Kollektiven Interessen kommt, anders als in den Organisationen der Arbeiter,
kein allzu großer Stellenwert zu, vielmehr befinden sich die Unternehmer unter-
einander ja in einer Konkurrenzsituation. Dieser Umstand erklärt schließlich auch,
weswegen der Einfluss der Unternehmer auf den Politikprozess andere Formen
suchen muss, als es die Gewerkschaften tun - ein gemeinsam abgestimmtes Vor-
gehen, wie im Falle eines Streiks durch die Gewerkschaften erscheint hier schwer
denkbar.
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Daher ist auch die Position des Unternehmerverbandes CEOE nur als eine Po-
sition der Arbeitgeberseite zu interpretieren. Gerade in Fragen illegaler Auslän-
derbeschäftigung sind die Interessen der einzelnen Verbandsmitglieder oftmals
ganz andere, als die offiziell vom Dachverbandes verfolgten, wie folgendes Bei-
spiel zeigt: 1997 forderten die Arbeitgeber in der südlichen Provinz Almería, die
Arbeitskraftkontingente von 1.115 auf 5.600 zu erhöhen - sollte dies nicht gesche-
hen, seien sie gezwungen, illegale Migranten anzuheuern. Sie argumentierten mit
dem Bedarf an ausländischen Arbeitskräften, der ansonsten nicht gedeckt werden
könne, die inländischen Arbeitskräfte stünden für die schweren Arbeiten in der
Landwirtschaft nicht zur Verfügung. Auf nationaler Ebene widersprach der Ar-
beitgeberverband CEOE allerdings dieser Forderung mit dem Hinweis auf das ver-
meintlich eigentliche Problem, nämlich die Tatsache, dass in der Provinz mehr als
5.800 spanische Arbeitnehmer von sozialen Leistungen im Rahmen des PER (Plan
de Empleo Rural) leben würden.191 Auf regionaler Ebene zeigte sich jedoch,dass
ein Verband, der die Interessen der Arbeitgeber in der Landwirtschaft vertreten
will, hierzu eine andere Haltung einnehmen sollte; so forderte die Unión Alme-
riense de Ganaderos e Agricultores (UAGA), dass, solange die Frage nach den
Quoten nicht gelöst sei, die Arbeitsinspekteure auf Kontrollen in der Landwirt-
schaft Almerías verzichten sollten, da die Betriebe ja geradezu gezwungen seien,
illegale Migranten zu beschäftigen. Die Quote wurde schließlich um rund 1.000 auf
2.180 erhöht, allerdings ohne Zustimmung der CEOE (vgl. Watts 2002). Die CEOE
vertrat vielmehr die Position, dass die staatlichen Substitutionsleistungen im All-
gemeinen, und in der Landwirtschaft im Besonderen reformiert werden müssten,
während die Unternehmer in den südlichen Regionen selbst und unter Führung
der dortigen Landwirtschaftsverbände für den Erhalt des PER Seite an Seite mit
den Gewerkschaften auf die Straße gingen (vgl. Interview Sozialreferent deutsche
Botschaft, 25.9.2003, Madrid; Watts 2002 ). Diese Episode zeigt vor allem ande-
ren sehr deutlich den Konflikt zwischen der nationalen Arbeitgebervertretung und
den kleinen regionalen und sektoralen Arbeitgeberverbänden.

Die Schwierigkeiten der Arbeitgeber einheitliche Positionen zu finden und sich
auf diese festzulegen erklärt also, weshalb die Positionierung auch in Fragen il-
legaler Ausländerbeschäftigung zwischen Dachverband und einzelnen Firmen so
unterschiedlich ausfallen können. Während sich der Dachverband ganz deutlich

191 Der Plano de Empleo Rural (PER) hat den besonderen Schutz vor Arbeitslosigkeit in der Landwirtschaft
zum Ziel. Einbezogen werden all solche Arbeiter, die als abhängig Beschäftigte im Landwirtschaftsbereich
arbeiten. Die Höhe der Zahlungen ist vom Mindestlohn abhängig, hiervon werden 75% gezahlt. Die Dau-
er der Zahlungen richtet sich nach der Arbeitszeit und danach, wieviel im vergangenen Jahr bereits an
Zahlungen geleistet wurde - maximal jedoch 180 Tage; darüber hinaus spielt das Alter des Antragstellers
eine wesentliche Rolle bei Berechnung der Bezugsdauer (vgl. González Ortega 2003).

205



gegen illegale Ausländerbeschäftigung ausspricht, zeigen die regionalen Verbände
zumeist Verständnis und die einzelnen Mitglieder selbst erkennen dies als proba-
tes Mittel an, den inländischen Arbeitskräftemangel auszugleichen - und darüber
hinaus sogar noch Kosten zu sparen.192

Zwar verfügt der Dachverband rein formal betrachtet über das Mittel des Ver-
bandsausschlusses bei Missachtung der Verbandsregeln; neben den Schwierigkei-
ten, solches Fehlverhalten überhaupt in Erfahrung zu bringen, sprechen allerdings
die hohen Kosten dagegen, die für den Verband damit verbunden wären, ohne
dass er viel gewonnen hätte. Vielmehr argumentiert man so:

»Natürlich können wir die Beschäftigung Irregulärer nicht unterstützen. Zu-
nächst deshalb nicht, weil wir nichts unterstützen können, was gegen geltendes
Recht verstößt. Zum anderen weil jemand, der Irreguläre beschäftigt, sich ja einen
unrechtmäßigen Wettbewerbsvorteil demjenigen gegenüber verschafft, der das
Gesetz respektiert. So etwas können wir natürlich nicht verteidigen. Aber um es
klar zu sehen, zum Beispiel in der Landwirtschaft: Ein Arbeitgeber, der keine Ar-
beiter findet und dessen Ernte somit auf dem Spiel steht, der, wenn er denen dann
den gleichen Lohn bezahlt und sie unter den gleichen Bedingungen arbeiten lässt
wie auch regulär Spanier, das muss man dann von denen unterscheiden, die in
mafiösen Strukturen stehen, die die Leute ausbeuten. Ja, zwischen diesen Typen
muss man natürlich grundsätzlich unterscheiden.

[...] Würden die Kontingente und das System der Ausländerbeschäftigung bes-
ser funktionieren, dann müsste auch niemand auf die illegale Migration zurück-
greifen. [...] Vielleicht beschäftigen sie deshalb die Leute irregulär, weil sie ein-
fach niemanden finden können, der flexibel nach Spanien kommt, und, würde sich
hieran etwas ändern, sie dann vielleicht doch die Leute regulär beschäftigen wür-
den.« (Interview CEOE, 24.10.2003)

Der Unternehmerverband stellt sich also gegen illegale Ausländerbeschäftigung
und verurteilt Mitglieder, die davon unrechtmäßig profitieren. Da jedoch die staat-
lichen Mechanismen der legalen Arbeitskräfteanwerbung versagen, sei die infor-
melle Ausländerbeschäftigung oftmals die einzige Möglichkeit für die Unterneh-
mer zu überleben. Und Unzulänglichkeiten des Systems der Arbeitskräfteanwer-
bung kennt der Unternehmerverband zuhauf. Zunächst ist da die Vertrauensfrage:
»Zum Beispiel brauchten sie mal Kraftwagenfahrer in der Provinz Zaragoza. Die
Regierung stimmte dem zu. Sie brachten sie aus Bulgarien, ich erinnere mich nicht
mehr wie viele, vielleicht zehn Lastkraftwagenfahrer, und sie kamen nach Zarago-
za und es stellte sich heraus, dass ihre Fahrerlaubnis hier in Spanien gar nicht gilt.
Sie durften hier also gar nicht fahren. Und dann ist doch klar, dass dieser Unterneh-

192 Vgl. Interview CEOE, 24.10.2003; Sozialreferent deutsche Botschaft, 25.9.2003.
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mer in Zaragoza kein besonderes Vertrauen mehr in das System hat. Nachdem er
diesen ganzen bürokratischen Aufwand betrieben hat, um sich dann mit Arbeitern
wiederzufinden, die er nicht gebrauchen kann und denen er noch dazu Unterkunft
und Verpflegung stellen musste, denen er Unterhalt zahlen musste und schließlich
auch noch die Heimreise.« (Interview CEOE, 24.10.2003)

Hinzu kommt das Problem der Langwierigkeit des Verfahrens, da zwischen An-
tragstellung und Genehmigung oftmals Monate verstreichen - Zeit, in denen die
Arbeitskräfte bereits fehlen, oder es aber schon wieder zu wirtschaftlichen Verän-
derungen gekommen ist, die Arbeitskräfte nun gar nicht mehr gebraucht werden.
Dies, so der Unternehmerverband, trage nicht gerade dazu bei, das System der
Arbeitskontingente für die Arbeitgeber attraktiv zu machen. Ein weiteres Problem
träte dadurch auf, dass sich viele kleine Firmen, ebenso wie auch individuelle Ar-
beitgeber den Aufwand der Arbeitskräfteauswahl im Herkunftsland der Migran-
ten nicht leisten können. Dies betrifft neben kleinen Unternehmen vor allem den
Bereich privater Haushalte, für den im Kontingent 1999 mehr als 20.500 Plätze
vorgesehen waren. Allerdings zeigt sich, dass diese Arbeitskräfte zumeist nicht
nachgefragt werden, denn »wie könntest du deine Kinder jemandem zur Aufsicht
überlassen, den du niemals gesehen hast? [...] Weil eben keine Familie zur Arbeits-
vermittlung geht und ein Papier vorlegen würde, das besagt, dass es hier in der
Provinz niemanden gibt, der diesen Job machen will und dann nach einem Mi-
granten fragen würde. Keiner würde das machen, niemals, weil die ja dann mit
einem fertigen Vertrag kommen, ohne dass du die betreffende Arbeitskraft jemals
zuvor zu Gesicht bekommen hast.«

Und als Resultat der Situation wird festgehalten, dass es daher »von allem etwas
gibt: Weniger Wachstum auf dem Arbeitsmarkt, weil es Arbeitgeber gibt, die nicht
expandieren können, weil ihnen die Arbeitskräfte fehlen und andere, die wandern
in die Schattenwirtschaft ab.« (Interview CEOE, 24.10.2003)

So formuliert der CEOE seine Zielsetzung dahingehend, das System der Kontin-
gente und Ausländerbeschäftigung soweit zu verbessern, dass diese wettbewerbs-
verzerrende Schattenwirtschaft überflüssig würde. Zugleich müsse man sich bis
dahin jedoch wenig Sorgen um Sanktionen machen, da die Arbeitsinspekteure nur
selten ihren Weg in die entsprechenden Unternehmen fänden. Diese recht unkon-
ventionelle Haltung des Unternehmerverbandes bedarf einer Erklärung. Zu finden
ist sie in den wirtschaftlichen Reformprozessen der 1970er und 80er Jahre einer-
seits und im gewandelten öffentlichen Diskurs der 1990er Jahre andererseits.

Seit Mitte der 70er Jahre war es das Ziel des Unternehmerverbandes, den spa-
nischen Arbeitsmarkt stärker zu deregulieren und mehr Flexibilität in die sehr ri-
gide spanische Wirtschaft zu bringen. Mit der Einführung von Zeitverträgen im
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Jahr 1984 gelang ihnen in diesem Zusammenhang ein großer Schritt, denn bereits
seit Mitte der achtziger Jahre sind rund 90% aller neu abgeschlossenen Arbeits-
verträge befristet (vgl.Lucio/ Blyton 1995: 350f.). Im Zuge dieser staatlichen Neu-
orientierung im Bereich des Arbeitsrechts, kam es auch zu Umstrukturierungen
der großen spanischen Firmen: Viele von ihnen lagerten Arbeitsbereiche aus oder
gaben sie an kleinere Subunternehmen weiter, oder sie ließen sie in die Schatten-
wirtschaft abwandern.

Das letztlich geringe Interesse des nationalen Unternehmerverbandes an Fragen
der Migrationspolitik erklärt sich genau aus diesem Umstand. Denn anders als die
Gewerkschaften sieht sich ein Großteil seiner Mitglieder von Fragen der Zuwan-
derungspolitik mittlerweile kaum noch betroffen. Der Grund ist die tiefgreifende
Umstrukturierung der spanischen Wirtschaft, in deren Zuge der Bedarf großer Fir-
men an ausländischen Arbeitskräften deutlich zurückging, denn das große Heer
gering- beziehungsweise unqualifizierter Arbeitnehmer wurde von den großen
Firmen selbst nun nicht mehr gebraucht, sondern »the new demand for immi-
grant labor has been concentrated at the margins of the economy in temporary
work, in microenterprises, and in the underground economy« (Watts 2002: 91). Die
von der CEOE vertretenen Unternehmen brauchten nun vielmehr hochqualifizier-
te Arbeitskräfte, die sie in Spanien nicht finden konnten. Darauf reagierte auch der
Verband, indem er eine Zuwanderungspolitik forderte, die konkrete Schritte un-
ternehmen sollte, die Migrationsströme in diese Richtung zu lenken, aktiv diese
Arbeitskräfte anzuwerben und ihnen die Möglichkeit zu einem legalen Aufenthalt
im Land zu geben (vgl. Interview CEOE, 24.10. 2003).

Die zurückhaltende Positionierung des nationalen Arbeitgeberverbandes liegt
also zum einen an einem mangelnden Interesse an zuwanderungspolitischen Fra-
gen von seiten seiner wichtigsten Mitglieder, zum anderen am Bemühen des Ver-
bands, nicht allzu konträr zur öffentlichen Meinung zu stehen, die in Zeiten ex-
trem hoher Arbeitslosigkeit und wachsender Xenophobie wenig Verständnis für
die Forderung nach einer offenen Zuwanderungspolitik aufbrächte.

Die Positionierung der CEOE in Zuwanderungsfragen kann demnach besten-
falls als desinteressiert beziehungsweise neutral beschrieben werden: Aus oben
genannten Gründen liegt es nicht im vordringlichen Interesse des Verbands, aktiv
Zuwanderungspolitik zu betreiben. Diejenigen Mitglieder, die legal Arbeitskräfte
über die Kontingente anwerben wollen, werden dabei vom Verband unterstützt,
diejenigen, die sie illegal anwerben, werden nicht daran gehindert.193 Einen ak-

193 Dass eine offizielle Arbeitgeberposition auch ganz anders aussehen kann, zeigt Hjarnø (2003) am Bei-
spiel der skandinavischen Länder deutlich. Hier trägt die besondere Form des korporatistischen Arrange-
ments maßgeblich zu einem sehr geringen Anteil von Schattenwirtschaft und Schwarzarbeit in der Ökono-
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tiven Part nehmen die Arbeitgeber lediglich in der Frage der Entbürokratisierung
der Arbeitskräfteanwerbung ein. Die Forderung, hier Regelungen zu vereinfachen,
führt jedoch nicht zur generellen Forderung nach Vereinfachung der legalen Zu-
gangsmöglichkeiten zum Arbeitsmarkt, denn es werden sowohl die Legalisierun-
gen, als auch das Visum zur Arbeitssuche vom Verband abgelehnt, sondern sie
beziehen sich ausschließlich auf Fragen der Arbeitskontingente (vgl. Interview
CEOE, 24.10.2003).

Allerdings wird gerade in diesem, von den Gewerkschaften so lange dominier-
ten Feld auch eine Fläche gesehen, auf der Konflikte mit den Gewerkschaften
ausgehandelt und Ergebnisse quasi im Tauschhandel gegen andere, vom Verband
selbst als relevanter angesehene Felder verhandelt werden können. Grundsätzlich
überrascht daher die recht ablehnende Haltung gegenüber einer offeneren Zuwan-
derungspolitik nicht, kam doch die Unterstützung der restriktiven Gesetzgebung
der Regierung Aznar dem Verhältnis zwischen Verband und Regierung sehr gele-
gen, ohne dass damit eigene Klientelinteressen tatsächlich verletzt wurden.

3.4.3 Regierung

Die Position der spanischen Regierung zu Fragen der Zuwanderung ist bereits
mehrfach angesprochen und beleuchtet worden. Im Folgenden soll jedoch dezi-
diert der Zusammenhang zwischen illegaler Zuwanderung und der Möglichkeit
zur irregulären Arbeitsaufnahme und der Haltung der Regierung dazu betrachtet
werden. Folgende Fragen stellen sich in einer solchen Analyse der Regierungsposi-
tionen: Wird der Zusammenhang zwischen dem bestehenden informellen Sektor,
den Möglichkeiten zur Schwarzarbeit und der zunehmenden illegalen Migration
erkannt und als Problem perzipiert? Welche Folgerungen werden hieraus für die
Frage nach einer offeneren beziehungsweise restriktiveren Grenzpolitik gezogen?
Wie werden die existierenden rechtlichen und bürokratischen Mittel, illegale Mi-
gration zu verhindern, bewertet?194

Grundsätzlich sieht sich die Regierung hierbei einem Dilemma gegenüber: Zum
einen muss die Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften im Inland berück-
sichtigt werden, zum anderen muss die Bevölkerung beruhigt und die Illusion

mie bei: »In a society with a well-developed, civilised, democratic collaboration between the trade unions
and the employers, where both sides have mutually recognised the other’s rights and duties, the collabo-
ration creates a mutual social control which counteracts employers taking on illegal labour immigrants.
There is no need for State control of the workplace.« (Hjarnø 2003: 97).
194 Als empirisches Material dienen neben den üblichen Dokumenten auch hier vor allem Interviews,
die mit einem Vertreter des Arbeitsministeriums (Raimundo Aragón Bombin), mit einer Mitarbeiterin
des Innenministeriums (Celía Abenza) und mit dem Staatssekretär für Migrationsfragen im spanischen
Innenministerium (Manuel Perez) geführt wurden.
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einer funktionierenden Grenzschließungspolitik aufrecht erhalten werden. Dieses
Dilemma erfährt obendrein seine Institutionalisierung durch die unklare Aufga-
benverteilung zwischen Arbeits- und Innenministerium in Fragen von Zuwan-
derung und Integration beziehungsweise der zunehmenden Kompetenzübertra-
gung vom Arbeitsministerium ans Innenministerium. Zwar werden von allen Sei-
ten Fehler und Disfunktionalitäten anerkannt, aber die Suche nach den Ursachen
verläuft recht unterschiedlich: Während das Innenministerium sehr deutlich eine
mangelhaft koordinierte Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik für die auftre-
tenden Probleme verantwortlich macht, verortet das Arbeitsministerium die Ur-
sache der Probleme in der rigiden Zuwanderungspolitik des Innenministeriums.
Hinzu treten Vorwürfe gegenüber der europäischen Politik und anderen Mitglied-
staaten, die ebenfalls für Schwierigkeiten bei der Umsetzung effektiver Zuwande-
rungskontrollen verantwortlich gemacht werden.

Der Frage nach Einschätzung der vorhandenen Kontroll- und Sanktionsmög-
lichkeiten kommt eine entscheidende Bedeutung zu, lässt sich doch neben den
offensichtlichen Kompetenzstreitigkeiten und Kompetenzzuschreibungen erken-
nen, wo Disfunktionalitäten ausgemacht werden und welche Grenzpolitik inten-
diert wird. Ein besonderer Stellenwert gebührt dabei der Frage nach Kontrollen
auf dem Arbeitsmarkt und Sanktionen gegenüber Arbeitgebern, die illegale Mi-
granten beschäftigen.

Sanktionen gegen Arbeitgeber verfolgen in der Regel zwei maßgebliche Ziele:
Zum einen die vorangegangenen Grenzkontrollen dahingehend zu ergänzen, dass
auch die 'Tür zum Arbeitsmarkt' geschlossen wird, also die Attraktivität des Ziel-
landes durch die Beseitigung informeller Arbeitsmöglichkeiten gemindert wird.
Und zum zweiten, den Arbeitsmarkt selbst vor unfairem Wettbewerb zu schüt-
zen, der durch die illegale Vorteilnahme einiger seiner Mitglieder zustande kommt
(vgl. Martin/Miller 2000).195 Sanktionen gegen Arbeitgeber, die irregulär Migran-
ten beschäftigen, wurden im Laufe der 1970er Jahre, nachdem ein erstes Anwach-
sen illegaler Migration und irregulärer Ausländerbeschäftigung beobachtet wer-
den konnte, in den meisten westeuropäischen Staaten initiiert (vgl. Miller 1994;
1999). Diese Politiken bauten auf einen breiten politischen Konsens, hinter dem die
Einsicht stand, dass nur mittels dieser Arbeitsmarktsanktionen auch das Wachsen
illegaler Migrationsströme eingedämmt werden kann: »It is thought that illegal
alien migration and employment in Western Europe would be significantly more
extensive without employer sanctions. Consequently, there is virtually no discus-
sion of eleminating employer sanctions in Western Europe«, so die optimistische

195 vgl. hierzu auch die US-amerikanische Diskussion um Implementierung und Funktionsweise der Ar-
beitgebersanktionen, z.B. Magaña 2003, Tomasi 1995.

210



Einschätzung von Miller 1994. Für das Fallbeispiel Spanien kann dies allerdings
nicht nachgewiesen werden. Vielmehr ist zu beobachten, dass zwar an und für
sich der Erfolg von Sanktionen gegen Arbeitgeber, die irregulär ausländische Ar-
beitnehmer beschäftigen, anerkannt, dies jedoch nicht als ausreichend bewertet,
sondern lediglich als ein möglicher Teil in einer Kette aus Sanktionen beziehungs-
weise Kontrollen interpretiert wird:

»Ich glaube, dass sie Kontrollen in den Ländern machen müssen, wo die Vi-
sa ausgestellt werden. Es müssen Kontrollen an den Grenzen gemacht werden,
mit einer Verantwortlichkeit aller Schengenstaaten. Und hier an den Grenzen
sind die Dinge ohne Zweifel verbesserungswürdig. [...] Und diese Grenzkon-
trolle ist aber eben von fundamentaler Bedeutung. Und dann die Flughäfen [...]
Und natürlich dann, wenn die Leute in Spanien sind, werden die Kontrollen im
Land über den Arbeitsmarkt wichtig. Sei es wie es sei, es wird jedenfalls nichts
unternommen, was die Beschäftigung irregulärer Menschen vereinfachen wür-
de. Das wären also diese drei Kontrollmöglichkeiten: im Herkunftsland mittels
der Visavergabe, an den Außengrenzen und dann im Inland mittels der Arbeits-
marktkontrollen.«

(Interview mit dem Staatssekretär für Migrationsfragen, Innenministerium,
9.3.2004).

Sanktionen gegen Arbeitgeber werden zwar als hilfreich, nicht aber als Lösung
des Problems der illegalen Zuwanderung angesehen. Von einer rechtlichen Not-
wendigkeit zur Sanktionierung wegen eines Verstoßes gegen geltendes Recht wird
überhaupt nicht gesprochen - vielmehr wird Arbeitgebern, die irregulär Migranten
beschäftigen, auch von Regierungsseite Verständnis entgegengebracht: »Natürlich
muss man [...] auch den Arbeitgebern das Risiko von Schwarzbeschäftigung deut-
licher machen. Aber gleichzeitig darf man auch nicht vergessen, dass die eben auf
ausländische Arbeitnehmer angewiesen sind, und dazu [zur legalen Anwerbung
dieser Arbeitskräfte, eigene Anmerkung] müssten eben die notwendigen Möglich-
keiten geschaffen werden.« (Interview Staatssekretär, Innenministerium, 9.3.2004)
Solange diese Voraussetzungen nicht gegeben seien, bleibe den Unternehmern we-
nig anderes übrig, als irregulär Migranten zu beschäftigen, schließlich sei man
ja auf diese Arbeitskräfte angewiesen: »Wenn nicht diese ausländischen Arbeits-
kräfte wären, würde unsere Wirtschaft schlicht und ergreifend kollabieren. Und
ich spreche hier nicht nur über den Bereich der privaten Haushalte, sondern über
den Bausektor, die Landwirtschaft, Sektoren, die vollkommen in Hand ausländi-
scher Arbeitnehmer sind.« (Interview, Arbeitsinspekteur, Ministerium für Arbeit
und Soziales, 3.11.2003).

Die Argumentationslogik verläuft also ähnlich wie die des Unternehmerver-
bands entlang den ökonomischen Notwendigkeiten bei gleichzeitiger Betonung
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der politischen beziehungsweise bürokratischen Schwierigkeiten. Der Mangel an
Kontrollen und Sanktionen gegenüber Arbeitgebern ist also nicht bloßes Resultat
einer bestehenden Lücke zwischen politischer Proklamation und praktischer Um-
setzung, vielmehr hatten Forderungen nach Sanktionierung informeller Arbeits-
verhältnisse und speziell irregulärer Ausländerbeschäftigung anscheinend keinen
Platz auf der politischen Agenda Spaniens der Regierung Aznar - der Zusammen-
hang zwischen illegaler Migration, einer großen Schattenwirtschaft und der Nach-
frage nach irregulären ausländischen Arbeitskräften scheint bislang kaum im Be-
wusstsein der politisch Verantwortlichen verankert zu sein. Vielmehr werden vom
Staatssekretär für Migrationsfragen im Innenministerium als Grund für die anhal-
tende Attraktivität Spaniens für illegale Zuwanderer nicht die geringe Kontroll-
dichte im Land, sondern die makroökonomische Situation benannt:

»Wir sind attraktiv, nicht weil es hier weniger Kontrollen gäbe - [...] wir haben
die gleichen Kontrollen hier wie überall. Wir sind attraktiver für Zuwanderer,
weil die spanische Wirtschaft stärker wächst - und weil wir daher eine größere
wirtschaftliche Entwicklung in bestimmten Beschäftigungssektoren haben, für
die hier in Spanien die Arbeitskräfte fehlen. Und dazu kommt, dass wir ein
Land mit einer recht geringen Geburtenrate und einem starken Alterungspro-
zess sind, was dieses wirtschaftliche Wachstum und die steigende Nachfrage
nach ausländischen Arbeitskräften für bestimmte Arbeitsmarktsektoren zusam-
menbringt. Ob sie nun legal oder illegal arbeiten. Das Ziel ist natürlich, dass die
Zahl derer, die illegal arbeiten, null sei oder zumindest wenige und dass alle
legal arbeiten, das ist das Ziel«

(Interview, Staatssekretär für Migrationsfragen, Innenministerium, 9.3.2004).

Wie Martin und Miller betonen, können verschiedenste Innovationen zwar helfen,
illegale Zuwanderung und informelle Beschäftigung abzuhalten, aber »the key to
success is widespread public support - the perception that illegal immigration and
employment are wrong because workers are exploited, some employers gain un-
fair advantage, and the presence of illegal workers may slow the development of
emigration countries, creating jobs there and deterring emigration.« (Martin/ Mil-
ler 2000: 3). Aber genau davon ist Spanien weit entfernt: »Wenn Migranten illegal
beschäftigt werden, kümmert sich halt niemand darum. [...] Nein, eigentlich spielt
das in der Diskussion keine besonders große Rolle. Naja, gut - also die Sin Papeles
[Illegalen] werden schon in der politischen Diskussion beachtet, aber so eine große
Rolle spielt das eigentlich nicht. Das ist eher eine Sache, die wird so als gegeben
hingenommen, [...] das gehört vielmehr zum Alltag, zum normalen Leben möchte
ich sagen, einfach dazu.« (Interview Sozialreferent deutsche Botschaft, 25.9.2003,
Madrid) Grund für das geringe Interesse des Staates an einer effektiven Bekämp-
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fung der informellen Ökonomie ist die positive Entwicklung auf dem inländischen
Arbeitsmarkt:

»Der Staat sieht halt im Moment keinen so großen Handlungsbedarf, weil
er wirklich zur Zeit noch in einer Situation ist, wo die legalen Beschäftigungs-
verhältnisse zunehmen. Knapp 12 Millionen vor 10 Jahren und jetzt knapp 16
Millionen, da besteht einfach noch keine Veranlassung, da scharf durchzugrei-
fen. Bisher ist eben der Saldo der zum Beispiel für die Zunahme der Beiträge zur
Sozialversicherung, aber auch zu Steuereinnahmen, der ist eher positiv, einfach
weil die legalen Beschäftigungsverhältnisse so stark angestiegen sind, und des-
halb sieht man eben momentan nicht so sehr einen Bedarf gegen Schwarzarbeit
vorzugehen.«

(Interview Vertreter des Arbeitsministeriums, 3.11.2003 Madrid).

Hinzu kommen die Einsicht, dass die nachhaltige Beseitigung der informellen
Ökonomie zudem nicht wenige formelle Arbeitsplätze vernichten würde, indem
viele kleinere Betriebe schließen oder aber in andere Länder abwandern würden.
Das oben beschriebene Desinteresse beziehungsweise die Ablehnung der Arbeit-
geber gegenüber Arbeitgebersanktionen und auch der geringe Nachdruck der Ge-
werkschaften in diesem Themenfeld erklären so zusammenfassend die nachläs-
sige Haltung der Regierung; statt Sanktionen und Kontrollen gegen Arbeitgeber
einzurichten und umzusetzen, ist man mehr an der Bekämpfung 'internationaler
Kriminalität', beispielsweise in Form von Schmugglerringen, die die Menschen ins
Land bringen, interessiert. Die Abwehr illegaler Migration wird also eher mittels
spektakulärer Maßnahmen im Land und an den Landesgrenzen angestrebt als mit
Kontrollen des Arbeitsmarkts, wie die hierfür eingesetzten mangelnden Kapazitä-
ten nachhaltig belegen (vgl. Kap. 3.2.1).

Die Zuwanderungspolitik der spanischen Regierung, so zeigt sich, ist weniger
das Ergebnis von Lobbyarbeit seitens der Gewerkschaften oder aber der Unter-
nehmerverbände, sondern sie wird vielmehr in Abhängigkeit von der öffentli-
chen Meinung und den ökonomischen Interessen an einer Modernisierung, deren
Erfolg von der Zuwanderung ausländischer Arbeitskräfte abhängt, gestaltet. Die
Präferenz geht dabei eher in Richtung Grenzschließung, als denn in Richtung ei-
ner kontrollierten Öffnung der Grenzen; das Ergebnis dieser Politik insbesondere
in Hinblick auf den Arbeitsmarkt wird dabei weitestmöglich ignoriert und die ent-
sprechenden Mechanismen zur Vermeidung dieser 'Nebeneffekte' der Grenzschlie-
ßungspolitik werden nicht ergriffen - beziehungsweise als plausible Möglichkeit
zur Deckung bestehender Arbeitskräfteknappheit begriffen. Irritierend ist diese
Haltung insbesondere deshalb, da doch die Regierung selbst für diese Engpässe in
der Versorgung des Arbeitsmarkts aufgrund ihrer restriktiven Grenzschließungs-
politik verantwortlich ist. Offensichtlich wird an diesem Beispiel jedoch, dass die
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Bemühungen der spanischen Regierung zur Migrationsabwehr vielmehr plakati-
ven Zwecken dienen, als dass sie tatsächlich die Vermeidung illegaler Migration
zum Ziel hätten.

3.5 Zusammenfassung

»Auch ein Widerspruch, auch eine Paradoxie hat Sinn. Nur so ist Logik über-
haupt möglich. Man würde sonst beim ersten besten Widerspruch in ein Sinn-
loch fallen und darin verschwinden.«

Niklas Luhmann (1984: 138)

Anders als von Castels und Kosack in den 1970er Jahren beschrieben, ist das heu-
tige Migrationsgeschehen Spaniens nicht mehr Produkt fordistischer Wirtschafts-
expansion (vgl. Castles/Kosack 1973), sondern die Migration nach Spanien kann
vielmehr als post-industriell charakterisiert werden. Das von Bell Ende der 1970er
Jahre entworfene Modell einer postindustriellen Gesellschaft muss also dahinge-
hend ergänzt werden, dass der soziale und ökonomische Wandel zu einer post-
industriellen Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur auf der Basis der klassischen
Arbeitsverhältnisse und sozialen Strukturen der vorindustriellen beziehungsweise
industriellen Gesellschaft errichtet wird (vgl. Bell 1974). Die Herausbildung einer
Dienstleistungsgesellschaft mit einem Rückgang der Industriearbeit und einer Zu-
nahme tertiärer Bildung bei der inländischen Bevölkerung führt im Gegenzug zu
einer wachsenden Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften, um die wachsen-
de inländische Arbeitskräfteknappheit auszugleichen.

Solange einerseits die Wohlstandsgefälle zwischen Nord und Süd erhalten blei-
ben und andererseits die Wirtschaft des Nordens die Arbeitskräfte des Südens
nachfragt, solange werden auch die Migrationsströme anhalten. Am Beispiel Spa-
niens konnte gezeigt werden, dass die Zuwanderung nach Spanien aus diesen
Drittstaaten zum größten Teil Arbeitskräfteimmigration ist - Arbeitskräfte, die
nach Herkunft, Geschlecht und Profession getrennt gezielt ins Land kommen.

Dies nun geschieht im Kontext einer Politik, die sich einseitig auf die restriktive
Beschränkung der legalen Zuwanderungsmöglichkeiten konzentriert und zudem
die wachsende inländische Schattenwirtschaft weitgehend ignoriert. Gemäß der
Annahme, dass die Existenz sowohl von illegaler Migration als auch von Schat-
tenwirtschaft in Gestalt und Umfang von der Politik und Positionierung aller Ar-
beitsmarktparteien abhängig ist, konnte der Einfluss aller Interessengruppen auf
die Situation am spanischen Arbeitsmarkt nachgewiesen werden. Ob diese Politi-
ken jedoch jeweils das Ergebnis von Irrationalitäten, oder aber von nutzenmaxi-
mierenden Kalkulationen sind, kann nicht abschließend beantwortet werden. Fest
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steht allerdings, dass der Zusammenhalt des Dreiecks, dessen Seiten die Zuwan-
derungsbeschränkung, die illegale Migration und die Schattenwirtschaft bilden,
durch die gegenwärtige Migrationspolitik am Leben gehalten wird und alle Ar-
beitsmarktparteien ihren Teil dazu beitragen.

Wenngleich den Gewerkschaften eine recht unkonventionelle Haltung gegen-
über dem Thema der Zuwanderung nachgewiesen werden konnte und somit die
naheliegende Hypothese, wonach die Gewerkschaften das Ziel des Schutzes des
inländischen Arbeitsmarktes vor ausländischer Konkurrenz durch die Proklamati-
on einer Grenzschließungspolitik zu erreichen suchen, verworfen werden konnte,
bleibt doch das Ziel selbst, nämlich der Schutz des inländischen Markts bestehen -
und erklärt schließlich den auf einige Branchen beschränkten gewerkschaftlichen
Aktionismus. Der Druck, unter den die Gewerkschaften angesichts der Auswei-
tung der Dienstleistungsgesellschaft ohnehin geraten (vgl. Bell 1974), wird durch
die rigide Grenzschließungspolitik und die Wirkungen dieser Politik auf den in-
ländischen Arbeitsmarkt noch verschärft - im Rahmen ihrer Möglichkeiten bleibt
den Gewerkschaften allerdings nicht viel mehr, als den Versuch der Schadensbe-
grenzung zu unternehmen.

Auch die Arbeitgeberposition stellt sich anders dar, als vielleicht vermutet:
Nicht ein deutliches Interesse an Grenzöffnung und genereller Vereinfachung der
Zugangsmöglichkeiten ausländischer Arbeitskräfte zum spanischen Arbeitsmarkt
ist zu erkennen, vielmehr laviert die Position des Dachverbands zwischen Des-
interesse und gewinnbringender Ignoranz. Die Interessen der Einzelunternehmer
variieren je nach Segment und der jeweiligen Stellung auf dem Arbeitsmarkt. Mit
der Wirkung der Grenzschließungspolitik jedoch wird kalkuliert und gearbeitet -
letztlich im gesamtwirtschaftlichen Interesse.

So erklärt sich schließlich auch die Position der Regierung, die einerseits zwar
den Erfordernissen des gemeinsamen europäischen Binnenraums mit einer re-
striktiven Grenzsicherungspolitik nachkommt, zugleich jedoch die Situation im
Innern des Landes weitgehend außer Acht lässt. Die erste Voraussetzung für ei-
ne effektive Bekämpfung illegaler Ausländerbeschäftigung wäre die Einsicht, dass
dies ein Vergehen, eine Straftat darstellt. Die zweite Voraussetzung dann die Ahn-
dung dieser Straftat, das heißt also eine tatsächliche Umsetzung der eingerichte-
ten Sanktionsmöglichkeiten; dazu gehören vor allem eine größere Kontrolldich-
te und die tatsächliche Verhängung von Strafen, ohne Verjährungsmöglichkeiten.
Und schließlich bedarf es einer institutionellen Umsetzung des theoretisch erkann-
ten Zusammenhangs zwischen Zuwanderungs- und Arbeitsmarktpolitik. Solange
dieser nicht erkannt, beziehungsweise in den Zuwanderungskonzepten umgesetzt
wird, wird sich an der gegenwärtigen Situation schwerlich etwas ändern. Profiteu-
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re sind schließlich alle, sowohl die inländische Wirtschaft, als auch die Konsumen-
ten spanischer Produkte weltweit - nur die Migranten gehören nicht dazu.
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4 Fazit

Die Europäische Union ist umgeben von einer Grenze, die, wie das Beispiel Spa-
nien sehr deutlich zeigt, mehr ist als nur die Summe verschiedener legalistischer
und administrativer Akte. Die europäische Außengrenze ist vielmehr eine Institu-
tion, die selbst strukturierend auf die Gesellschaft und ihre Teile einwirkt, zugleich
jedoch in Form und Inhalt Produkt politischer Prozesse und Entscheidungen ist.
Der Vorteil der von mir vorgeschlagenen Konzeption der europäischen Außen-
grenze als einer Institution, die zwar aus der Interaktion der Akteure entsteht, je-
doch zugleich eine eigenständige Einheit bildet, die auch weitgehend unabhängig
von den betroffenen Akteuren zu agieren vermag, liegt im gewählten Blickwinkel:
Sowohl die politischen Akteure und deren Interessen an Grenzaufbau, Grenzaus-
bau und der Grenzerhaltung, wie auch die strukturierende Kraft der Grenze selbst,
die wiederum direkt auf ihre Gestalt selbst zurückwirkt, werden in den Fokus der
Analyse gerückt. Die Institutionalisierung der Institution europäische Außengren-
ze resultiert maßgeblich aus zwei Motiven: Erstens gilt sie als Voraussetzung für
die Verwirklichung der Idee des freien Binnenmarkts und des damit einhergehen-
den Abbaus der Grenzen im Innern der EU; sie ist somit quasi Funktionsvoraus-
setzung für das Integrationsprojekt. Und zweitens gilt sie als Garant der Inneren
Sicherheit, da durch sie grenzüberschreitende Prozesse gesteuert und kontrolliert
werden können. Am Beispiel der gemeinsamen europäischen Migrations-, Asyl-
und Visapolitik konnte gezeigt werden, dass diese grenzüberschreitenden Prozes-
se zunehmend als Bedrohung der inneren Sicherheit perzipiert werden. Zudem
prägt das spezifische Verständnis der politischen Akteure in Bezug auf grenzüber-
schreitende Probleme und besonders ihrer Ursachen nachhaltig die Gestalt dieser
Institution: So verläuft sie sowohl entlang der Ränder der Europäischen Union und
trennt die Mitgliedstaaten von der sie umgebenden Peripherie, als auch punktuell
im Innern der Union und in den Anrainerstaaten. Sie ist somit zugleich eine starre
lineare Grenze, wie auch beweglicher Grenzsaum. Das ist die gewandelte räumliche
Dimension der Grenze.
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In ihrer Wirkungsmacht ist die europäische Außengrenze eindeutig, indem sie
klar zwischen Innen und Außen, Teilnehmern und Ausgeschlossenen unterschei-
det. Die spezifische Wirkung der Institution europäische Außengrenze konnte am
Beispiel des spanischen Arbeitsmarkts demonstriert werden. Hier wirkt sie als
Abschottungsgrenze; sie beschneidet deutlich die legalen Zugangsmöglichkeiten
zum Land, ohne jedoch die inländische Nachfrage nach ausländischen Arbeits-
kräften zu berücksichtigen. Der Kreislauf aus einer restriktiven Grenzschließungs-
politik bei gleichzeitig bestehender Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften
im Inland, zunehmenden Grenzverletzungen in Form illegaler Immigration in die
Mitgliedstaaten der Union und - als Folge davon - einer deutlichen Ausweitung
des informellen Arbeitsmarkts, und der daran anschließenden Forderung nach ei-
ner Verstärkung der Grenzsicherung - dieser Zirkel repräsentiert die Wirkungs-
macht der Außengrenze.

Allerdings sind auch Einschränkungen zu machen: So muss für das Beispiel
Spanien eine Intensivierung der Grenzkontrollen besonders entlang der Territo-
rialgrenze im Mittelmeerraum konstatiert werden. Das punktuelle Auftreten von
Grenzaktivitäten im Inland hingegen konzentriert sich lediglich auf einige spe-
zifische Bereiche. Speziell die explizit vom Gesetzgeber geschaffene Möglichkeit
zur Kontrolle der Arbeitsmärkte wird nur beschränkt wahrgenommen. Wann und
wo die Grenze auftritt, wird demnach von verschiedenen Faktoren determiniert.
Festzuhalten bleibt, dass die Europäische Union mit ihrer Institution Außengren-
ze zunächst lediglich ein Gerüst geschaffen hat, welches von den Mitgliedstaaten
selbst mit Inhalt gefüllt wird. Wie die Grenze im Innern gestaltet wird, ist einerseits
abhängig von den spezifischen Interessen der betroffenen politischen Akteure, an-
dererseits aber von den Menschen, die von der Grenzziehung betroffen sind. Ihr
Verhalten der Grenzdurchlöcherung wirkt schließlich auf die Grenze selbst zurück.
Mit der gemeinsamen Außengrenze hat die Europäische Union eine Institution ge-
schaffen, die in ihrer Funktionsabsicht nach innen gerichtet ist, in ihrer Wirkung
jedoch maßgeblich nach außen zielt, indem sie vor allem das Verhalten der Men-
schen jenseits der Grenze strukturiert. Dies ist die gewandelte soziale Dimension
der europäischen Außengrenze. Beide, die gewandelte räumliche und die soziale
Dimension der Grenze machen es nötig, herkömmliche Grenzbegriffe zu reformu-
lieren. Der theoretische Rahmen dazu wurde in der vorliegenden Arbeit geliefert
und lässt sich thesenartig wie folgt zusammenfassen:

1. Grenzen sind soziale Gebilde, die zwar aus der Interaktion von Akteuren
entstehen, zugleich jedoch eigenständige Einheiten bilden, die sich in ihrer
Wirkung schließlich von den Akteuren und ihren Intentionen verselbständi-
gen; Grenze und Akteur verbindet ein Prozess der ständigen und gegensei-

218



tigen Einflussnahme, wobei die Grenze sowohl Produkt als auch Produzent
einer spezifischen sozialen Ordnung ist.

2. Heute formieren sich Grenzen auch jenseits von Nationalstaaten; sie sind
nicht mehr eindeutige Linien, die ein Staatsgebiet umgeben und ausschließ-
lich dort wirksam werden, sondern sie üben ihre Kontrollfunktionen davon
unabhängig an jedem beliebigen Punkt aus. Staatliche Macht definiert sich so
zunehmend unabhängig von ihrem geographisch-räumlichen Herrschafts-
bereich.

3. Der Bedeutungsverlust linearer Staatsgrenzen auf der einen Seite führt zum
Bedeutungszuwachs grenzspezifischer Kontrollfunktionen auf der anderen
Seite; die Grenze selbst entterritorialisiert sich schließlich in ihrer Wirkungs-
macht.

4. Die Praxis der europäischen Außengrenze ist letztlich uneinheitlich und
mehrdimensional; sie ist unabhängig von konkreten Orten und lediglich an
bestimmte Grenz-Subjekte gekoppelt.

5. Der europäische Grenzraum basiert maßgeblich auf der Idee der Abschot-
tung; dieser Mechanismus der Exklusion von Menschen trifft in der post-
nationalstaatlichen Welt auf das Paradigma der ökonomischen Inklusion; an
der Schnittstelle zwischen beidem zeigt sich schließlich die Wirkung der eu-
ropäischen Außengrenze.

6. Schließlich wird die Grenze selbst zur erkenntnisleitenden Kategorie, die den
Zugang zum Verständnis politischen und gesellschaftlichen Handelns, auch
in postnationalstaatlichen Zeiten, ermöglicht.
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A Anhang

Abbildung A.1: Ausländische Beschäftigte nach Regionen und Arbeitssektor,
2003 (Quelle: Anuario Estadistico de Extranjería, 2003)

Abbildung A.2: Vergebene Arbeitserlaubnisse (Quelle: SOPEMI 2003: 268)
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Abbildung A.3: Ausländer in Spanien 1992-2002 (Quelle: Anuarios Estadisticos
de Extranjería, 1996; 1999; 2002)
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Abbildung A.4: Ausländer in Spanien nach Herkunftskontinent (Quelle: Anua-
rio de Migraciones 2002)
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Abbildung A.5: Ausländer in den autonomen Gemeinschaften 1992-2002 (Quelle:
Anuarios Estadisticos de Extranjería, 1996; 2000; 2003)
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Abbildung A.6: Zuwanderung von Frauen zeitlichen Verlauf (Quelle: Colectivo
IOÉ 2001a: 63f.)
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